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Patrick Bühler, Lucien Criblez und Michaela Vogt
Fürsorge und Zwang, Erziehung und Gewalt – 
Ambivalenzen pädagogischen Handelns in 
historischer Perspektive

„Auf der Grube“ ist ein Knabenheim in einem Berner Vorort in der Schweiz, 
das wie viele andere Heime und die Heimlandschaft in der westlichen Welt im 
Generellen in den letzten Jahren in die Medienöffentlichkeit gelangt ist. Grund 
hierfür waren und sind die öffentlich thematisierten „Erziehungsmethoden“ in 
früheren Zeiten, die sich teilweise bis in die jüngste Vergangenheit oder manch-
mal sogar bis in die Gegenwart hinein haben nachweisen lassen. Die Geschichte 
des Heims „Auf der Grube“ sollte ursprünglich anlässlich eines Jubiläums auf-
gearbeitet werden und war Grundlage für ein 2013 erschienenes Buch.1 Durch 
einen ehemaligen Heimleiter wurde die Studie Jahre danach in einen juristischen 
Streit verwickelt, der auch dazu führte, dass die Untersuchung für gewisse Zeit in 
einigen Berner Bibliotheken nicht mehr ausgeliehen werden konnte.2 Nun ist ein 
neuer Band erschienen – auf Initiative von und in Zusammenarbeit mit Betrof-
fenen.3 Sowohl der Zeitpunkt der ersten Publikation als auch der Umstand, dass 
die Geschichte dieses spezifischen Heims nicht dauerhaft der Öffentlichkeit ent-
zogen und nun gewissermaßen auch nachgedoppelt wurde, sind aufschlussreich. 
Vor zwanzig Jahren wäre die Studie vielleicht gar nicht erschienen oder wenn sie 
erschienen wäre, hätten die juristischen Auseinandersetzungen potenziell einen 
anderen Lauf genommen.
Seit Medienberichte über sexualisierte Gewalt in Heimen und Internaten – im 
deutschen Sprachraum allen voran in der Odenwaldschule –4 sowie genereller 
in pädagogischen Institutionen und Handlungszusammenhängen eine breite Öf-
fentlichkeit erreicht haben, begann man, sich auch in der Forschung eingehend 
mit Fragen sexualisierter Gewalt zu beschäftigen.5 Ein langsamer Wandel in der 
Wahrnehmung hatte jedoch schon seit längerem eingesetzt. Zunächst erzeugte 
ein neuer Blick auf das Kind (und die Jugendlichen), der sich in der bürgerlichen 
Kindheit des 19. Jahrhunderts durchsetzte und in der ersten Hälfte des 20. Jahr-

1 Stiftung Schulheim Ried 2013.
2 Vgl. Egloff 2022; Lerch 2022. 
3 Bühler et al. 2022.
4 Vgl. z. B. Brachmann 2019; Keup et al. 2019. 
5 Vgl. z. B. Glaser/Mayer/Retkowski 2021. 

https://doi.org/10.25658/n081-5q42
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hunderts zu verallgemeinern begann, überhaupt erst die Voraussetzungen dafür, 
dass Kinder und Jugendliche als schützenswerte Individuen gelten konnten. Ei-
nen ersten Höhepunkt erreichte diese Entwicklung „de l’enfant utile à l‘enfant 
précieux“6 während der Reformpädagogik als „Kindorientierung“7 und fand nach 
dem Ersten Weltkrieg in der Genfer Erklärung der fünften Versammlung des Völ-
kerbundes vom 6. September 1924 zu den Rechten des Kindes – dem Nukleus der 
heutigen Kinderrechtskonvention der UNO – ihren Niederschlag.8 Dass Zwang 
und Gewalt in der Erziehung durch die Pädagogik und ihre Exponenten trotzdem 
zum Teil bis weit ins 20. Jahrhundert auch immer wieder legitimiert wurden, un-
terstrich Katharina Rutschky mit ihrer 1977 publizierten Quellensammlung „zur 
Naturgeschichte der bürgerlichen Erziehung“. „Schwarze Pädagogik“ ist seither 
in der pädagogischen Diskussion zur generellen Umschreibung von Zwang und 
Gewalt geworden, bezog sich bei Rutschky allerdings zunächst allein auf deren 
Legitimation in „klassischen“ pädagogischen Texten.9 Insbesondere nach der so-
genannten Heimkampagne,10 aber auch motiviert durch neuere Ansätze in der 
Historiographie, begann sich die Forschung stärker mit Phänomenen von Zwang 
und Gewalt in pädagogischen Institutionen auseinanderzusetzen  – wenn auch 
zunächst eher zögerlich und in kleinen, auf diese Themen spezialisierten For-
schungsgruppen. 
In den 1990er und 2000er Jahren verschob sich die öffentliche Aufmerksamkeit 
dann wesentlich. So waren seit den 1990er Jahren „in zahlreichen westlichen Län-
dern institutionalisierte Missbräuche in der früheren Kinder- und Jugendfürsorge 
aufgedeckt worden, so etwa in Australien, Kanada und Irland, später auch in Neu-
seeland, Großbritannien, den USA, den skandinavischen Ländern, Frankreich, 
Belgien, den Niederlanden, Deutschland sowie Österreich“.11 Die Aufmerksam-
keit für das Thema blieb und bleibt bis heute durch immer neue Medienberichte 
über systematische Übergriffe in der Jugendhilfe, insbesondere in Kinderheimen, 
aber auch in unterschiedlichen anderen pädagogischen Konstellationen und in der 
Familie, erhalten. Neben staatlichen Akteuren gerieten vor allem auch kirchliche 
Institutionen in die Kritik, hierunter vornehmlich solche der katholischen Kirche 
sowie solche aus dem englischen und deutschen Sprachraum. In verschiedenen 
Ländern wurden Kommissionen und Expertengruppen eingesetzt, um einerseits 
das vergangene Unrecht wissenschaftlich aufzuarbeiten und andererseits Wieder-
gutmachungen und Entschädigungen vorzubereiten. Diese Entwicklungen wur-
den dadurch verstärkt, dass immer mehr Opfer an die Öffentlichkeit traten, ihr 

 6 Praz 2005.
 7 Oelkers 2005, S. 133ff.
 8 Die Rechte des Kindes, 1994, Anhang.
 9 Rutschky 1977.
10 Vgl. z. B. Schölzel-Kamp/Köhler-Saretzki 2010.
11 Lengwiler 2018, S. 180.
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erlittenes Leid publik machten und so dazu beitrugen, die Problemwahrnehmung 
sukzessive zu erweitern und auszudifferenzieren. 
Betrachtet man den Status quo, so ist die öffentliche und wissenschaftliche Auf-
merksamkeit zum einen weiterhin – und völlig zurecht – auf Verletzungen der 
persönlichen Integrität von Kindern und Jugendlichen gerichtet. Die Konzent-
ration auf sexualisierte Gewalt ist wahrscheinlich auch dadurch zu erklären, dass 
diese Form von Gewalt meist alle anderen Formen in sich vereint und damit Ge-
walt gewissermaßen potenziert. Zum anderen begann man, neben den Betroffe-
nen ein besonderes Augenmerk auf pädagogische Institutionen zu richten und 
hier vor allem Varianten stationärer Erziehung zu untersuchen. So hat die histori-
sche Forschung in den letzten zehn Jahren damit angefangen, die Geschichte von 
Institutionen mit dem Fokus auf Zwang, Gewalt und persönlichkeitsverletzende 
Übergriffe zu rekonstruieren und die Biografien von Betroffenen sowie die Folgen 
von „Heimkarrieren“ nachzuzeichnen. Insgesamt lässt sich dabei nicht selten eine 
gewisse, durchaus verständliche „anachronistische“ Tendenz feststellen, d. h. die 
Suche nach Tätern und Schuldigen folgt häufig heutigen Moral-, Kindheits- bzw. 
Familienvorstellungen: Gegenwartsbezogene Verhaltenscodizes werden als Richt-
schnur zur Beurteilung vergangenen Leids verwendet und die Aufarbeitung und 
historische Rekonstruktion setzen – berechtigter- und sinnvollerweise – häufig an 
der Perspektive der Betroffenen an.
Die schwierige Vergangenheit ist aber schwierig aufzuarbeiten und als „For-
schungsgegenstand“ widerspenstig: An den Biografien der Betroffenen ändern 
die Bemühungen um die Aufarbeitung des vergangenen Unrechts nur wenig. Sie 
müssen damit weiterleben, auch wenn inzwischen wenigstens teilweise Maßnah-
men zur „Wiedergutmachung“ getroffen wurden. Zwang, unterschiedliche For-
men von Gewalt und Verletzungen der Integrität der Person gehörten zum Alltag 
von Erziehung und staatlich verordneten Erziehungsmaßnahmen, auch wenn sie 
in der Geschichte der (oftmals zu idealistischen) Pädagogik immer deutlicher als 
Verstöße gegen das Kindeswohl interpretiert wurden. Und obwohl Immanuel 
Kants Frage „Wie kultiviere ich die Freiheit bei dem Zwange?“12 bis heute ein 
pädagogisches Grundproblem bleibt, kann dieses nicht – und heute noch weniger 
als je zuvor – als Legitimation für Verletzungen der persönlichen Integrität von 
Kindern und Jugendlichen geltend gemacht werden.
Neben der Perspektive der Betroffenen ergeben sich jedoch auch für die For-
schung, die generell als Grundlage für die gesellschaftspolitische Aufarbeitung der 
vergangenen „Fehler“ kollektiver und individueller Erziehungsbemühungen die-
nen soll, einige Probleme, die bislang aufgrund der dominierenden und durchaus 
wichtigen „Opferperspektive“ noch zu wenig thematisiert wurden:13

12 Kant 1803/2000, S. 711.
13 Vgl. z. B. Hagner 2010.
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Erstens wird – vor allem in den öffentlichen Diskussionen – kaum erwähnt, dass 
das vergangene Unrecht in den Augen der damaligen Akteure oft nicht als solches 
galt. Um dieses besser verstehen zu können, wäre eine noch bessere Verortung im 
je historischen Kontext notwendig. Dass Körperstrafen zum Heimalltag gehör-
ten, sogar dann, wenn das Heim reformpädagogisch ausgerichtet war und Kör-
perstrafen deshalb eigentlich ausgeschlossen waren, kann nur verstanden (nicht 
legitimiert!) werden, wenn man berücksichtigt, dass sie auch in vielen Familien 
als alltägliches Erziehungsmittel eingesetzt und erst im Zuge der antiautoritären 
Erziehungsbewegung nach 1968 zunehmend in Frage gestellt wurden.14 Auch in 
Schulen – dies nur als ein Beispiel – wurden Körperstrafen in vielen Ländern erst 
in den 1970er oder 1980er Jahren verboten, u. a. weil sich die Lehrerschaft diese 
„ultima ratio“ nicht wegnehmen lassen wollte. Mit anderen Worten: Das Verste-
hen historischer Praktiken setzt eine Kontextualisierung historischer Wert- und 
Normvorstellungen voraus. Während sich die Medienöffentlichkeit mit einer Art 
der „moralisierenden“, durchaus wichtigen Form der Vergangenheitsbewältigung 
zufriedengeben kann, sollte die Wissenschaft dabei nicht stehen bleiben. Schließ-
lich ist es eine historiographische Binsenwahrheit, dass zu unterschiedlichen Zei-
ten unterschiedliche Vorstellungen darüber herrschten, was eine gelungene Er-
ziehung ausmache, wie mit Strafen und Belohnungen umzugehen sei oder was 
als „Missbrauch“ gelte. So ist in der historischen Forschung auch immer wieder 
auf die sich wandelnden Vorstellungen gelingender Erziehung und erfolgreicher 
Pädagogik hingewiesen worden.15 Ebenso muss man leider in der Zeit auch nicht 
allzu weit zurückgehen, um ein schockierendes Ausmaß an Gewalt gegenüber 
Kindern und Jugendlichen festzustellen.16 Fast könnte es daher so scheinen, als ob 
sich die Vorstellungen zwar änderten, die Gewalt jedoch nicht.
Zweitens wird den vergangenen und gegenwärtigen Ambivalenzen pädagogischen 
und fürsorgerischen Handelns kaum nachgegangen. Die medienöffentlichen The-
matisierungen nehmen in dieser Hinsicht (fast) immer eine advokatorische Per-
spektive ein. Kaum zur Sprache kommt hingegen, dass den Behörden in histori-
schen Situationen zum Teil keine alternativen Handlungsoptionen zur Verfügung 
standen, dass Kindswegnahmen aus gewalttätigen Familien mitunter auch posi-
tive Wirkungen zeigen konnten (was keineswegs eine Legitimation für die teils 
rechtswidrigen Verfahren ist!) oder dass Familien, Behörden und Institutionen 
in vielen Situation auch überfordert waren, „bessere“ Alternativen fehlten oder 
„bessere“ Maßnahmen nicht finanziert werden konnten. Hierdurch fehlt weitge-
hend ein Blick auf die Ambivalenzen vergangener pädagogischer Praktiken, der 
vielleicht einiges zum besseren Verstehen beitragen könnte – auch im Hinblick 

14 Vgl. z. B. Baader 2015.
15 Vgl. z. B. Grüner/Raasch 2019. 
16 Vgl. z. B. Friedrichs 2018; Rudloff 2018. 
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darauf, dass sich verschiedene Probleme durch die bisherige Aufarbeitung nicht 
einfach aufgelöst haben. 

Aus diesem Grund ist der Themenschwerpunkt des vorliegenden Jahrbuchs dem 
Thema „Fürsorge und Zwang, Erziehung und Gewalt – Ambivalenzen pädagogi-
schen Handelns in historischer Perspektive“ gewidmet. Die Beiträge zum Schwer-
punkt rücken die Ambivalenzen von Maßnahmen in pädagogischen Institutionen 
in den Vordergrund und analysieren variierende Formen von Zwang und Gewalt 
in unterschiedlichen pädagogischen Settings. Der Fokus des Thementeils liegt auf 
dem historischen Wandel des pädagogischen, „administrativen“ und therapeuti-
schen Handelns unter Berücksichtigung der entsprechenden institutionellen und 
normativen Rahmenbedingungen – sowohl in sozial- und sonderpädagogischen 
Institutionen als auch in anderen Bildungs- und Erziehungszusammenhängen. 
Im Zentrum des Interesses steht also die Frage, wie sich Erziehung, Zwang und 
Gewalt verändert haben, warum und wieviel Zwang und Gewalt in bestimmten 
Fällen als richtig, wichtig und tolerierbar galten, verboten waren oder vertuscht 
wurden. Mit diesem Ziel vereint das vorliegende Jahrbuch Beiträge, die Fragen 
zu Erziehung und Zwang für unterschiedliche historische Zeiträume sowie un-
terschiedliche nationalstaatliche und institutionelle Zusammenhänge behandeln. 
Die chronologisch geordneten Texte zur Geschichte von Erziehung und Zwang 
werden von einer Studie zum Mittelalter eröffnet. Die darauffolgenden Beiträge 
untersuchen unterschiedliche Facetten von Fürsorge und Zwang in einigen Län-
dern zu verschiedenen Zeitpunkten des 20. Jahrhunderts. 
Luca Odini (Urbino) befasst sich mit der Rolle von Fürsorge und Zwang in Klös-
tern, indem er die Strafen untersucht, die in der einflussreichen regula benedicti 
und der regula columbani beschrieben werden, um Mönche zu „erziehen“. Zum 
einen führt Odini in seinem close reading eindrücklich vor Augen, wie bedeutsam 
Gehorsam und Disziplin in den Klöstern waren, um das Seelenheil zu erlangen. 
Zum anderen zeigt die Gegenüberstellung der beiden Regeln jedoch auch, dass 
Benedikt um einiges vager war und mehr Raum für Entscheidungen ließ als die 
sehr strikte Regel des Kolumban, in der sehr detailliert Vergehen erörtert und Vor-
gaben für die entsprechenden Strafen gemacht wurden. Wie Odini unterstreicht, 
könnte gerade diese vergleichsweise größere pädagogische Offenheit der regula 
benedicti eine Erklärung liefern, warum sie sich durchsetzte.
Jana Wolf (Dresden) analysiert die faschistischen „Ausleseschulen“ der italie-
nischen Jugendorganisation Gioventù Italiana del Littorio (GIL), die Mitte der 
1930er Jahre eröffnet wurden und eine faschistische Elite hervorbringen sollten. 
Schätzungen zufolge besuchten etwa 11.500 Jugendliche die Internate. Wolf 
stützt sich für ihre Untersuchung auf bislang nicht ausgewertete Schüler- und 
Lehrerakten des Marine-collegio in Venedig, auf Klassenbücher und Schülerak-
ten des Heeres-collegio in Bozen sowie auf Interviews mit Zeitzeugen. Wolf zeigt 
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minutiös die unterschiedlichen Formen von Gewalt in den Schulen auf – auch 
die zwischen Schülern – und geht deren Ambivalenzen in der Wahrnehmung der 
Schüler nach. So oszillieren die Erinnerungen ehemaliger Schüler an die Erzie-
her zwischen „Höllenhunden“ und „Schutzengeln“. Die Ambivalenzen tun ihrer 
Faszination jedoch keinen Abbruch. Zumindest im Rückblick befürwortet nach 
wie vor eine Mehrheit der Interviewten die damalige Erziehung zu Disziplin und 
Gehorsam.
Artemis Kliafa (Athen) und Pavlina Nikolopoulou (Korinth) beschäftigen sich 
mit dem Alltag in Kinderdörfern während des Griechischen Bürgerkriegs (1946–
1949). 1947 wurden von der Regierung um die 18.000 Kinder in Heime ge-
bracht, um sie vor Hunger und Gewalt zu schützen, so die offizielle Erklärung, 
gleichzeitig stand jedoch ebenfalls außer Frage, dass das Ziel auch war, die Kinder 
in den Heimen nationalistisch zu erziehen. Kliafa und Nikolopoulou greifen ne-
ben Archivalien ebenfalls auf Aussagen ehemaliger Heimkinder zurück, um zu 
untersuchen, wie die zwiespältige Mischung aus Fürsorge und staatlichem Um-
erziehungsprogramm funktionierte. Die Kinder wurden gedrillt und bestraft, zu-
mindest anfänglich jedoch hielt sich eine größere Anzahl von Kindern freiwillig 
in den Heimen auf, weil ihre Eltern glaubten, die Heime böten ihnen Nahrung, 
Kleidung, Schule, medizinische Versorgung und insgesamt bessere Aussichten für 
die Zukunft als der Verbleib in unsicheren Zeiten zuhause. 
Kristina Schierbaum (Frankfurt) widmet sich den sogenannten Jugendwerkhöfen 
in der DDR. In diese Heime wurden Jugendliche bei Ungehorsam, Nichtanpas-
sung oder Verweigerung mit dem Ziel der Umerziehung eingewiesen. Neben Ar-
chivalien greift der Beitrag auch auf zwei Interviews zurück, um ganz unterschied-
liche Praktiken im Jugendwerkhof „Neues Leben“ im thüringischen Wolfersdorf 
zu analysieren, so etwa der strenge, klare Tagesablauf, die Organisation der Lehren, 
die nach Geschlecht getrennten „Brigaden“ oder die unterschiedlichen Strafen wie 
Urlaubs- und Taschengeldentzug, Isolation – es gab zwei vergitterte Arrestzellen – 
und Prügel. Der Beitrag nimmt dabei nicht nur Gewalt von „oben“ in den Blick, 
sondern auch die peer-to-peer-Gewalt.
Daniel Deplazes (Zürich) und Jona Tomke Garz (Zürich) analysieren Entwei-
chungen aus dem Schweizer Landerziehungsheim für „schwererziehbare“ Knaben 
Albisbrunn. Dass Zöglinge flohen, war in Albisbrunn wie in den allermeisten 
Heimen ein wiederkehrendes Problem. Der Beitrag interessiert sich zum einen 
konkret für die Praktiken des Entweichens, schenkt dabei zum anderen einer Fa-
cette ein besonderes Augenmerk, die bislang kaum untersucht wurde. Denn der 
Beitrag analysiert auch die zwiespältigen „Techniken“ des „Geständnisses“, mit 
denen nach der Flucht, wenn die „Zöglinge“ wieder ins Heim zurückgebracht 
worden waren, „die“ Wahrheit über ihre Zeit der Flucht – etwa durch Verhöre, 
Berichte, Isolation – „hervorgebracht“ und „stabilisiert“ wurde.
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Selma Haupt (Aachen) untersucht die erziehungswissenschaftliche Rezeption der 
Antipädagogik in der Zeitschrift für Pädagogik in den Jahren 1975 bis 1985. Da-
bei geht sie von der antipädagogischen Überzeugung aus, dass die herkömmliche 
Erziehung grundsätzlich kinderfeindlich sei. Der disziplingeschichtliche Beitrag 
des Textes liegt u. a. in der Erkenntnis, dass Kinder auch vor „nicht-erziehenden 
Erwachsenen“ geschützt werden müssen.
Die Texte zum thematischen Schwerpunkt des vorliegenden Jahrbuchs sind ein 
kleiner Beitrag zu großen pädagogischen Herausforderungen und vielleicht auch 
Ansporn dafür, die Forschung im Bewusstsein historischer Ambivalenzen fortzu-
setzen und Zwang und Gewalt in pädagogischen Settings immer wieder neu zu 
thematisieren. Verhalten und alltägliche Praxen verändern sich nur, wenn sich 
langfristig auch die darunterliegenden beliefs, die Wert- und Normvorstellungen 
ändern. Dies ist ohne immer wieder von Neuem erzeugte Aufmerksamkeit gar 
nicht möglich. Dazu kann – nicht kurz-, aber längerfristig – auch die pädago-
gisch-historische Forschung einen Beitrag leisten.
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Luca Odini
The Rule for Freedom:  
The Pedagogical Function of Monastic Rules 
Between Care and Coercion 

Zusammenfassung
Der Beitrag schlägt vor, aus einer bildungshistorischen Perspektive das Verhält-
nis zwischen Disziplin und Freiheit, Zwang und Fürsorge in der Benedikts- 
und der Columbanusregel zu untersuchen. Durch einen Vergleich zwischen 
den patristischen Quellen und den Regeln selbst werden versucht der Beitrag 
herauszufinden, inwieweit Fürsorge und Zwang die Regeln prägten und inwie-
weit sie ein Gleichgewicht zwischen Strenge und Nächstenliebe gegenüber den 
Brüdern und der Gemeinschaft herstellen.
Geschichte der Erziehungswissenschaft, Disziplin, Regel, Zwang, 
klösterliches Leben, V.-VI. Jahrhundert

Abstract
The contribution aims to examine, from a pedagogical historical perspective, 
the relationship between discipline and freedom, coercion, and care, in the 
Rule of Benedict and in The Rule of Columbanus. Through a comparison 
between patristic sources and monastic rules, the paper will seek to identify 
how discipline and freedom, coercion, and care were proposed by these ways of 
life, and to what extent they strike a balance between rigor and charity towards 
brothers and the community.
History of Education, discipline, rule, coercion, monastic life,  
fifth and sixth century 

1 Education and Monastic Life

The present contribution aims to examine, through a historical-pedagogical lens, 
the relationship between discipline and freedom, coercion and care in two differ-
ent monastic rules. The most widely known monastic rule of the West, the Regula 
Benedicti, will be compared with a rule that, for a certain historical period, was 
fairly widespread, the Rule of Columbanus. The relationship between discipline 

https://doi.org/10.25658/6m3y-b034
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and freedom in these two rules will be examined, together with the presence of 
physical coercion in these texts, as they entailed punishments and, in some cases, 
even corporal punishments. The contribution will seek to determine whether and 
how, within these institutions that sought to provide pedagogical teachings both 
adults and boys, violence was viewed and regulated as a pedagogical tool. The goal 
is therefore to understand how a balance between freedom and coercion is sought 
and how, in some cases, the latter is used as a final resort to teach freedom.
The history of monasticism is closely bound to historical and cultural events that 
marked the European continent as we know it today. The history of monasticism 
goes hand in hand with the expansion of Christianity in Europe, with the rise of 
the Carolingian Empire. One of the distinctive features of the monastic world is 
the fact that it was born and developed as a local phenomenon: it developed from 
the specific features of a territory, becoming part of already existing entities, i. e. 
pievi, dioceses, parishes. It thus influenced the history of the Church as a whole 
and much more. Monasticism has made a major contribution to the history of 
society, as it influenced politics, culture, the economy, customs, as well as educa-
tion. However, while there have been many historical studies concerning the first 
matters mentioned, in fact the relevant bibliography thereof is all but endless, a 
study of the history of monasticism in terms of pedagogy and education is on the 
other hand a relatively new but undoubtedly promising one, as it features many 
interesting nuances and studies. These include, for example, studies carried out by 
Xodo1 and Giallongo2 in Italy, or studies that examine monasticism from different 
angles at a European level, carried out by Ferzoco/Muessig,3 Sonntag4 and Larsen/
Rubenson,5 among the most recent.
The starting assumption for this study is that the monastery is a fully-fledged 
place of education, whose ultimate goal is not merely learning or guarding over 
knowledge, but rather encountering God. The monastic rules must therefore be 
interpreted within this context, bearing in mind that at the time, although a clois-
ter was extremely important at an educational level, it was not the only place 
dedicated to this. In 527, the Council of Toledo determined that those wishing 
to become priests had to be educated by their master at the episcopal see, thus 
establishing, albeit in an embryonic form, the episcopal schools. Then the Council 
of Vaison in 529 established the parochial schools, where under the guidance of 
a clergyman people were trained in reading the holy Scriptures and in chanting 
the Psalms. In this case too, the school was made for prospective clergymen, but 
laypeople were also allowed to participate.

1 Cf. Cafaro 1972; Xodo 1980. 
2 Cf. Giallongo 21997. 
3 Cf. Ferzoco/Muessig 2000.
4 Cf. Sonntag 2013.
5 Cf. Larsen/Rubenson 2018.
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Education was therefore anything but neglected. One cannot expect to find writ-
ings dedicated to specific characteristics of childhood and adolescence, as these are 
the result of the research and evolution of modern and contemporary pedagogical 
studies. Nevertheless, the studies carried out by Rouche6 and Riché,7 as well as by 
Giallongo,8 showed that even in the VI and VII centuries there was some interest 
in childhood and adolescence. However, the moral, social and consequently also 
pedagogical and educational models of the time were largely inspired by an an-
thropological and theological interpretation. This interpretation thus influenced 
the image of a society that adapted to the principle of obedience.9 Texts will be the 
primary source of our historical study as they are, as underlined by Gadamer,10 
the primary means of the hermeneutical experience. This study will also be based 
upon Bloch’s lessons11 which argue the importance of creating a full historical 
framework by considering the social and cultural attitudes towards everyday life 
of the time. Recent studies on the history of violence12 have examined the nature 
of and attitudes towards violence but have not analysed violence in the monastic 
world. 
The subject matter of our study could certainly be explored through research 
studies on childhood and adolescence:13 the afore-mentioned work by Ferzoco14 
contains an essay by Boynton which analyses the liturgical aspect of the monastic 
education.15 However, the essay focuses on the central centuries of the Middle 
Ages and on musical education as “part of a broader liturgical formation in which 
reading, singing and writing were fully integrated”.16 Boynton’s study focuses on 
the Cluniac customary of Bernard and identifies punishment as one of the main 
duties of music teachers. It would be interesting to explore these aspects of mo-
nastic life and compare them to the results of our study, but it would fail to match 
the objectives of the paper, as Boynton deals with a different monastic ‘family’. 
The goal of this study is instead that of comparing two coeval monastic rules and 
identifying their peculiarities as far as punishment and coercion are concerned.

 6 Cf. Rouche 1986.
 7 Cf. Riché 1966.
 8 Cf. Giallongo 1997.
 9 Cf. Ullmann 1983.
10 Cf. Gadamer 1972. 
11 Cf. Bloch 1973.
12 Cf. Gordon/Kaeuper/Zurndorfer 22020.
13 Not even fundamental authors such as (Cf. Mitterauer 1986); (Cf. Levi/Schmitt 1994); (Cf. 

Becchi/Julia 1996) address, if not marginally, the period and context in question. 
14 Cf. Ferzoco/Muessig 2000.
15 Cf. Boynton 2000.
16 Boynton 2000, p. 8.
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Both the afore-mentioned Giallongo17 and the most recent study by Bartoli18 deal 
with children in the Middle Ages and more specifically children in monasteries. 
Bartoli, in particular, attends to oblate children: we could ask ourselves how much 
freedom these children actually enjoyed. Some of these aspects will be addressed 
in the final part of this essay. The main research question of the present work will 
be the extent of individual freedom in monasteries and their inherent tension be-
tween care and coercion. This study will therefore try to investigate whether care 
exercised through punishment and coercion was ultimately aimed at freedom and 
self-determination.

2 Obsculta, o fili, praecepta magistri

Listen, my son, to the master’s instructions. This is how the prologue of the Rule 
of Saint Benedict begins. This rule, written around 540, was so popular that just 
one century later it was adopted as a homogeneous and universal life rule by the 
entire Latin world, thereby replacing all other rules. Gregory, in his Dialogues, 
defines this Rule as “discretione praecipuam, sermone luculentam”.19 This text 
was the result of a long work process with undeniable borrowings from a previous 
rule, defined by Benedict of Aniane as the Regula Magistri, as it was written by 
an anonymous monk from whom Benedict obtained his rule of life. Penco, with 
respect to the similarities between the Regula Benedicti and the Regula Magistri, 
thus solves the problem: “The Regula Magistri is ultimately the homogeneous yet 
shapeless block from which St. Benedict was able to yield his masterpiece, which 
nevertheless allows for the identification of said derivation and personal additions 
by the saint Legislator”.20 Furthermore, Vogüé also notes that by reading the rule 
it immediately becomes apparent that there are many educational observations, 
since the entire monastery is seen as a great Scola dominici servitii.21 
Of course, this is not an institution with the main purpose of educating men to 
become cultivated men and scholars: the ultimate goal of monastic life remains 
the pursuit of God in the community of brethren (when it comes to coenobi-
tic life). However, one can find here suggestions and instructions of pedagogical 
nature, which can be useful for the present analysis. Furthermore, everyone was 
welcome in a monastery, not only regardless of their social class but also of their 
age: monasteries in fact accepted both free men and serfs, adults as well as child-
ren. Chapter 59 of the Rule of Benedict explains the oblation of boys, with all 

17 Cf. Giallongo 1997. 
18 Cf. Bartoli 2021.
19 Dialogi 2,36.
20 Penco 1995, p. 62.
21 Cf. De Vogüé 1984, p. 33.
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the implications shown by Giallongo.22 However, the focus of the present work 
is more on the previous chapter in which Benedict clarifies the De disciplina sus-
cipiendorum fratrum, to understand what educational rules and what pedagogical 
observations a postulant needed to embrace upon entering a monastery. To do 
so, one must seek to understand the meaning of obedience. By doing so, one can 
understand how a balance between care and coercion was being sought, one that 
had an actual educational value.
The chapter on obedience of the Rule of Benedicti was inspired by chapter 7 of the 
Regula Magistri.23 It immediately becomes apparent that the will and promptness 
to obey is seen as a sign of great humility. Obedience must be shown to the abbot 
and to the brethren by obeying to the former even for things deemed impossible24 
and by showing mutual obedience among brethren.25 But how was one beginning 
this path supposed to behave with respect to obedience? Benedict explains that a 
postulant wishing to enter the monastery must not be welcomed too easily but 
must instead be put to the test in terms of patience and perseverance, by allowing 
himself to be guided by an elder brother entrusted with this task. The elderly 
monk, according to Benedict, must be experienced in monastic life and be able 
not only to win over and fascinate the souls, but also to observe them carefully. 
The only selection criterion envisaged does not concern intellectual abilities or 
practical skills, a novice must instead be welcomed into the community “Si revera 
Deum quaerit”,26 if in truth he seeks God. 
The discriminating factor that reveals whether he truly only seeks the Lord will 
be to put to the test his patience in every possible way, 27 always showing him 
the Rule as his reference, knowing that that will be his horizon and the rule he 
will choose for his life. If, once he has been thus put to the test “si habita secum 
deliberatione promiserit se omnia custodire et cuncta sibi imperata servare, tunc 
suscipiatur in congregatione”,28 the novice decides to embrace the rule, he must be 
aware that he must persevere in this school and be ready to obey every command, 
knowing he has freely chosen to embrace monastic discipline. The new monk will 
indeed promise before God and all his new community that he will not leave that 
monastery and will permanently remain in that place; he will constantly convert 
to the pursuit of the Lord, which is the sole purpose of monastic life; and vow to 
obey his brethren. Thenceforth, he shall be considered by all means a member of 
the community; he will be aware that he has voluntarily stripped himself of all his 

22 Cf. Giallongo 1997.
23 Cf. De Vogüé 1989, p. 133.
24 Cf. Regula Benedicti 68.
25 Cf. Regula Benedicti 71; 72,6.
26 Regula Benedicti 58,7.
27 Cf. Regula Benedicti 58,11.
28 Regula Benedicti 58,14.
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material goods, as well as of his will: he will be aware that even his body no longer 
belongs to him, as he will be subject to obedience: “ex illo die nec proprii corporis 
potestatem se habiturum scit”.29 Besides, the prologue of the rule is clear on the 
use and on the purpose of the Rule: its purpose is for the monk to return, through 
obedience, to the person he has strayed from owing to disobedience: “ut ad eum 
per oboedientiae laborem redeas, a quo per inoboedientiae desidiam recesseras”.30 
Shortly afterwards, Benedict states once again that the monk is he who decides to 
renounce his will and embrace the weapons of obedience.31

Just like a fully-fledged school, the monastic community is a community of people 
with an abbot in charge, to whom Benedict specifically dedicates two chapters (2 
and 64). The abbot is tasked with presiding over the community, but there is more 
to it. Benedict does not seem to be interested in determining what an abbot is, but 
rather in determining how he must behave, which is useful to the present study. 
He writes that the abbot, he who guides the brethren and presides over the disci-
pline, must impose his authority over his disciples with one teaching that goes in 
two directions. On the one hand, he must teach through facts, with his behaviour 
how good and desirable it is. He must offer oral explanations to the disciples who 
are more sensitive and intellectually capable of understanding his words, that may 
suffice with them, while his words must be less theoretical and more simplified for 
the more unrefined disciples.32 Furthermore, in his conduct, he must avoid what 
he urges his brethren to avoid, to use his daily actions to demonstrate what he 
speaks of.33 He does so because his behaviour must be consistent with the discip-
line he expects the others to put into practice.
While in the Rule of the Master, which Benedict refers to, there are several inst-
ructions that insist on the equality among all monks, Benedict seems to pay much 
attention to the charismas and to personal needs, so much so that that he states 
that it is the abbot’s personal duty to love everyone equally, but to also take into 
account the differences of each individual: through his person and his talents, he 
guides his community. While this is true in terms of valuing each person’s perso-
nality, so is the fact that the abbot must guide and correct the monks, as he is able 
to act with the right timing and in the right moment to carry out the correction, 
showing the strictness of a master, combined with the affection of a father.34 He 
also seems to be more specific when dealing with the issue of correction, which 
shows how interested in education Benedict is. He in fact writes that it is the 
superior’s task to firmly correct the most restless brethren, while he must be able to 

29 Ibid. 58,25.
30 Regula Benedicti, p. 2.
31 Cf. Regula Benedicti p. 3.
32 Cf. Regula Benedicti 2,12.
33 Ibid. 2,13.
34 Cf. Regula Benedicti 2,24.
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lovingly rebuke those who are meeker, more submissive and prone to obedience, 
and at any rate severely punish the negligent and those who despise common dis-
cipline. Under no circumstance can he however turn a blind eye on any faults and 
must cut them off at the roots immediately.35

Benedict then makes a list of useful pieces of advice for the abbot for him to 
decide what type of discipline must be provided to the monks, starting from the 
simplest cases, namely monks who are more prone to listen and let themselves be 
guided. In these cases, a simple oral rebuke will suffice to restore order. This type 
of approach is not always valid and effective, there are also more serious situations 
and more stubborn characters. In which case, he states: “stultus verbis non cor-
rigitur” and “percute filium tuum virga et liberabis animam eius a morte”.36 For 
the fool and for he who reiterates his sins, words are useless, so much so that he 
seems to even suggest corporal punishments for the unruliest characters. Moreo-
ver, Benedict reiterates that the abbot has a very difficult educational task, and 
is called upon, at any rate, to be at the service of the various temperaments, and 
also to adapt the punishments to the different monks to be effective and achieve 
his objective: therefore, the abbot must adapt to everyone, he must be able to 
understand the temperament and intelligence of each individual and adapt the 
punishments accordingly.37

Benedict then dedicates some ad hoc chapters, going from 23 to 30 and from 
46 to 48, that are specifically dedicated to repression and to the correction of 
one’s faults. Although this part of the rule certainly seems to be the most distant 
from today’s sensitivity, the present contribution will show that Benedict sought 
to include an educational value to this case too. In chapter 23 he claims that if 
a brother rebels against or violates the rule, he must first be rebuked up to two 
times privately, and should there be no improvement, he must be rebuked “coram 
omnibus”,38 by everyone. Should the fault be repeated, and should the brother not 
make amends and show no intention of changing his behaviour, he shall be ex-
communicated, in other words isolated from the rest of the community. This type 
of punishment could vary and could be an excommunication “a mensa non ab 
oratorio”,39 meaning a temporary exclusion from some areas of the community for 
a given amount of time. This punishment, which isolated the brother from a part 
of the life of the community, was however reserved to those who “intelligit qualis 
poena sit”,40 i. e. the monks who understand the purpose of the punishment. For 
those who lack the necessary sensitivity or intelligence to understand the purpose 

35 Cf. Regula Benedicti 2,25.
36 Regula Benedicti 2,28–29.
37 Cf. Regula Benedicti 2,31–32.
38 Regula Benedicti 2,23.
39 Regula Benedicti 24,3; Regula Magistri 13,60.
40 Regula Benedicti 23,4.
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of the punishment, “vindictae corporali subdatur”:41 the rule states that they must 
undergo corporal punishment.
Benedict, in the following chapters, analyses what gradualness must be applied 
to excommunication. Furthermore, the reference made by both Benedict and by 
the Master is Scripture, Matthew 18: 15–17, which prescribes to first rebuke the 
brother who sins when he is alone, then with the community present, and as a 
last resort to excommunicate him from the community itself. Both Pachomius42 
and Basil,43 references both of the Master and of Benedict in the writing of the 
monastic legislation, mention that evangelical verse, according to which the aim 
of the correction and of the punishments is to modify the customs of the brother 
at fault and cure him, in order for him to avoid the most extreme solution, i. e. 
excommunicating him from the community to preserve the group as a whole. Ex-
communication, i. e. the isolation from certain communal moments, thus beco-
mes a way for the brother at fault to spend time alone to understand his mistakes. 
Resorting to corporal punishment and beatings seems to be a solution adopted 
only for monks with such a hard temper that they could not understand any other 
type of punishment. Nevertheless, this punishment would be less hard, tiring and 
painful than being radically isolated from the community.
In chapter 24 of the Rule he explains how the punishment must always and so-
lely be reserved to the discretion of the abbot. The monk who is guilty of faults 
deemed less serious must be excluded from the common table and from some 
functions of the oratory. It does not prescribe fasting but rather that he must not 
eat by sharing the food of the community but instead at different times. Instead, 
chapter 25 states that a monk who is guilty of graver faults shall be excluded 
not only from the table, but also from the common prayer in choir. It is also 
prescribed that no brother shall approach him and that he shall remain alone, 
partaking of his food alone in accordance with the instructions of the abbot, until 
the necessary correction is carried out. The brethren who will approach him, thus 
mitigating the punishment, shall undergo the same punishment. The correction 
for graver faults entailed a radical isolation of the subject at fault and a public 
punishment that would then culminate with a solemn ritual of reconciliation and 
readmission into the community.
Benedict stresses that it is the abbot’s task to look after the monks who have been 
excommunicated: he compares the abbot to a doctor who treats patients who, 
through medicine, can finally heal. All of Benedict’s attentiveness can be noted 
in the prescription to the abbot to ensure that the monk at fault is not overwhel-
med by excessive sadness, but is instead helped and comforted by wise, older 
brethren to recover from his mistake, thus setting out on a path of penitence and 

41 Regula Benedicti 23,5.
42 Judicia 1–4. 
43 Regula 16.
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of regaining credibility towards the entire community. All of chapter 27 indeed 
offers suggestions to the abbot to remind him that his task is to always seek the 
lost sheep, even if this means leaving ninety-nine sheep in the fold and straying 
to find the lost sheep.
If, despite all these caring actions, the monk stubbornly continues making the 
same mistake, the monastic legislator establishes that the community must resort 
to praying, in order to obtain the salvation of the brother from the Lord. If howe-
ver this option fails too, “tunc iam utatur abbas ferro abscisionis”,44 the abbot, like 
a good doctor, shall use the instrument of the surgeon to amputate the sick limb, 
to prevent a diseased sheep from contaminating the whole flock. In this respect, 
Benedict’s attention, in his rule, always has two sides: on the one hand it deals 
with salvation and with saving a brother who is guilty of some fault, on the other 
hand the supreme value to protect and preserve is that of common life, so much 
so that the most severe punishments gradually prescribe an increasingly higher 
degree of isolation from the rest of the community. To fully understand how much 
Benedict pays attention to brothers who sin, he prescribes that even the most 
severe punishment, namely being banished the monastery, is not permanent. He 
in fact prescribes that if the monk who is banished from the monastery owing to 
his own fault wishes to return to the community, though as the last of the last, he 
shall be readmitted to the monastery with the chance to prove his humility. If he 
then leaves again, he can be readmitted up to a third time, afterwards he shall be 
denied every chance to return to the community.
Benedict dedicates chapter 30 of the Rule to correcting the younger boys, and in 
this case the legislator, despite taking into account that “omnis aetas vel intellectus 
proprias debet habere mensuras”,45 every age and every stage of intellect ought to 
have its own appropriate degrees of discipline, compares children and adolescents 
to those who are unable to understand how great a punishment excommunication 
is, i. e. partial isolation from the community. Benedict seems to claim that a boy 
or an adolescent will hardly be able to understand, like an adult, the importance 
of communion with one’s brethren in the school at the service of the Lord. In 
this case, despite maintaining the principle of individual differences, he prescribes 
rigorous fasts or corporal punishments, in order to correct themselves.
Chapters 43 to 46 cover, albeit in different ways, the matter of faults and of 
the corrections that can be made within the monastic community. Chapter 43 
prescribes the punishments to be undergone with an ascending climax if a brother 
arrives late at the prayer celebration or at the refectory, and the criteria used by the 
legislator are the same that have been previously identified and examined.

44 Regula Benedicti 28,6.
45 Regula Benedicti 30,1.



26  | Luca Odini

https://doi.org/10.25658/6m3y-b034

Chapters 44 and 45 are particularly interesting for the present study. Chapter 44 
prescribes that the monk that was excluded from the table for severe faults, to be 
readmitted, must prostrate himself in silence before the door of the oratory and 
lie face down before those exiting, he must remain in that position until the abbot 
deems it necessary. The body therefore acquires a public value also in the penance 
before the entire community, and it is the entire community that acknowledges 
the faults of the brother. Benedict explains that if the brother is readmitted to the 
presence of the community, he shall throw himself at the feet of the abbot and of 
all his brethren to ask for their prayers. A similar penance is envisaged at the end 
of all the daily prayers, for the milder faults: the brother must prostrate himself on 
the ground, at the end of the prayer, and remain in that position until the abbot, 
the guarantor of the communion of the brethren and of the community, brings 
him back to his feet. Likewise, when it comes to correcting errors committed in 
choir, the penance is a public humiliation before the community. In this case, 
instead, he explains that the younger boys shall only undergo corporal punish-
ment. He therefore seems to believe that they would be unable to understand any 
other type of penance for these occurrences.
Benedict feels the need to specify, in chapter 70, that the system of punishments 
and amending one’s faults must by no means be left up to the arbitrary decisions 
of single individuals, everyone must instead abide by their role. He explains that 
no one is allowed to enforce an excommunication or inflict corporal punishment 
to a brother without the abbot’s authorization,46 or else he shall undergo the pu-
nishments indicated in the rule. Moreover, the younger boys must be carefully 
watched by the entire community until they turn fifteen, as if to say that the res-
ponsibility of educating the younger boys cannot be delegated to a single person 
but must instead be borne by everyone.

3 Regula Monachorum

De Vogüé, when discussing the Regulae and the Penitential of Columbanus, states 
that:

“this disconcerting literature will hopefully appear to today’s monks not as a mere jolt 
that highlights the completely different style of their religious lives, but as the venerable 
image of a monasticism that is closer to Saint Benedict than it may seem and that is ready 
to offer the code of Saint Benedict its first field of application outside its land of origin”.47 

Therefore one of the leading scholars of the monastic rules sees these two texts, 
which may at first seem very different from one another, as a form of monasticism 

46 Cf. Regula Benedicti 70,2.
47 De Vogüé 1997, p. 10.
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that is very close to Benedict’s spirit. What follows is an examination of this text to 
find a different sensitivity compared to Benedict’s sensitivity on the issue at hand.
Columbanus is certainly one of the most famous Irish pilgrims, so much so that 
he deemed this one of the most important features of his monastic style.48 His rule 
and his deeds marked an entire era, although

“it was completely hidden by the imposing figure of St. Benedict […] and one forgets 
too easily that St. Columbanus’ monastic foundations […] were for more than one cen-
tury, the VII […], a beacon for all of Europe, before the rule of the patriarch of Monte-
cassino […] took over.“49 

Brunhölzl50 argues that his character and his temperament of coarse ascetic cer-
tainly influenced the writing of his rule, so much so that De Vogüé writes: 

“the conventual rule written by Saint Columbanus is a surprising, or rather unapprecia-
ted piece of work. Upon reading his lists of punishments one may think they may well 
be in prison. This list of punishments offers us, however, a clear picture not only of the 
observances performed, but also of the generous conversion spirit that animated them”.51 

Fiaich also adds: “Many found him almost inhuman in his severity, both in regard 
to his own body and in his sentiments toward his companions”.52

From the first chapter, his Rule of the Monks deals precisely with the theme of 
obedience, and ends by dealing with the discernment, mortification and perfec-
tion of the monk. Although in a different style, the content and the suggestions 
that Columbanus puts forth on obedience seem to be entirely ascribable to those 
of Benedict; besides, the common source and reference is in both cases Cassian. 
Columbanus writes: “At the first word of the superior, let all who hear stand up 
to obey: for obedience is an offering to God, since Jesus Christ our Lord says: He 
who hears you hears me”.53 Within the monastery, therefore, the first rule to be 
followed is that of obedience, which teaches the monk to be a good disciple of the 
Lord. The Irish Saint seems to identify discernment as another fundamental cha-
racteristic of education. Here discernment is defined as the discretion that: “[…] 
derives its name from discerning, for it discerns, in us, between good and evil, and 
also between means and end. Both, that is, good and evil, are from the beginning 
separated like light and darkness, after the devil gave rise to evil because of the 
corruption of good, but with God who first enlightens and then separates“.54 
One of the values to which discernment will lead, Columbanus continues, will be 

48 Cf. Bullogh 1997, p. 8.
49 Franceschini 1965, pp. XI-XII.
50 Brunhölzl 1991, p. 14.
51 De Vogüé, Adalbert 1997, p. 10.
52 Fiaich 2012, p. 18.
53 Regula Monachorum 1,1.
54 Regula Monachorum M 8,11.
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that of temperance, which allows us to avoid all excesses: “Between little and too 
much, the right measure lies in the middle; it always keeps us from what exceeds 
in one sense or another”.55

Moreover, Columbanus explains the importance of discipline to achieve true fol-
lowing of the Lord and says: “The most important part of the rule of monks is 
mortification, which is commanded to them by Scripture: Do nothing without 
counsel. If, therefore, nothing is to be done without counsel, in everything it is to 
be asked for”.56 He also emphasizes how this discipline may only appear severe at 
first, but it leads to the certainty in our consciousness of being on the right path. 
Discipline thus becomes a demanding exercise of educational co-responsibility, 
and this is also evident in the eyes of the author, who states: “In fact, what is free 
from the fear of judgment is what has already been examined by the one whose 
turn it is to judge: it is he who bears the full weight of the burden of the other, 
and it is he who bears the full responsibility that has been taken”.57 By binding 
themselves to one another, the monks will thus guard against a proud freedom, 
as Columbanus calls it, which is the freedom of those who are not aware of being 
within a community in which one is co-responsible for the growth and progress of 
the other. He explains why following such a rigid rule and relying on each other 
is important in the common life: “The monk, in the monastery, lives under the 
authority of a single father and together with many brothers, to learn humility 
from one, patience from another; let one teach him silence, the other meekness; 
let he not do what he wants” because his duty in the monastery is to “obey and 
fulfill what has been commanded”.58

Regarding the correction of faults, there is once again the metaphor of the doctor 
and medicine. Columbanus writes in his Regula Coenobialis:

Different faults must be healed with the medicine of a different penance. Therefore, 
beloved brethren, dearly beloved brethren, […] the holy fathers have prescribed that 
before meals or before going to bed, or whenever there is an opportunity, we are to make 
confession, for confession and penance deliver from death. Therefore, not even minor 
faults are to be omitted in confession, because, as it is written, he who neglects small 
things gradually degenerates.59

A larger part of the text ought to be quoted to understand the tenor of the preci-
sion of the rules put forth: 

Therefore it is ordered that the monk who is not present at the blessing at the table and 
does not answer Amen, be corrected with six strokes. Likewise, he who speaks while 

55 Regula Monachorum 8,13.
56 Regula Monachorum 9.
57 Regula Monachorum 9.
58 Regula Monachorum 10.
59 Regula Coenobialis 1.
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taking the meal, if the necessity of a brother does not require it, is to be corrected with 
six strokes. […] If the lamp is not blessed, that is, when it is lit by a younger brother and 
he does not take it to an older brother to bless it, six strokes. If one claims ownership 
of anything, six strokes. Whoever spoils the table with a knife, let him be punished for 
correction with ten strokes. It is decreed that if one of the brothers, who has been ent-
rusted with the task of cooking or serving, spills something, however little it may be, he 
is to be corrected with a prayer in church after the office is over, so that the brothers may 
pray for him. […] If, on the other hand, someone, through negligence or forgetfulness 
or carelessness, spills a sufficiently large amount of liquid or solid, let him undergo a long 
penance in church, remaining prostrate, motionless, while twelve psalms are sung at the 
twelfth hour. Or, if it is much that he wastes, let him know that as many litres of beer 
or as many measures of any other food will have been lost through his negligence, for as 
many days he will not be given the usual ration that he would have been entitled to, and 
will drink water instead of beer. For what is spilled on the table and falls on the floor, we 
say that it is enough to ask forgiveness at bedtime.60

The list goes on in a very meticulous way, indicating rules and punishments for 
every eventuality that may occur during the common life. Columbanus seems to 
be anxious to regulate every single aspect of the monk’s life, clearly defining every 
penance to be atoned for. A sort of training with a whip, certainly functional to 
free from sin, but that runs the risk of being almost impossible to read with a 
serene mind for our sensitivity, especially if one attempts to see it as an educa-
tional context, given the many prescriptions, the punishments devised and the 
strokes of the whip prescribed. After all, Columbanus and his Irish monasticism 
typically adopt a very penitential and strict style. Although the greatest part, i. e. 
the mortification of the body and the beating of the flesh, is there, its purpose is 
not however, the author always argues, some unhealthy masochistic spirit, but 
rather a way to free man from that ‘superba libertas’ that leads to perdition. In this 
case the libertas, if superb, i. e. free from any constraint, is not so much a goal to 
be achieved, as a risk that must be avoided. Franceschini however, notes how the 
same author of this series of rules and bleak faults to be punished with the whip 
is the same author who in other contexts wrote some of the most beautiful and 
moving pages that Latin literature has handed down to humanity.61 Nevertheless, 
the imbalance in the theme of physical correction and beating of the body is 
equally apparent. This aspect, however, certainly did not create problems for the 
sensitivity of the time, given that this rule was easily adopted both in Merovingian 
Gaul and in Lombard Italy. However, although the goal of monastic life identified 
by Columbanus is that of obtaining great joy that will never fail in time, one can 
argue that this joy was earned under the constant threat of strikes with the rod 
and lashes of the whip.

60 Regula Coenobialis 1–3.
61 Franceschini 1965, p. XI.
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4 Benedict and Columban: Care and Coercion?

A first aspect to briefly dwell on is the difference in educational sensitivity in 
applying Kant’s admonition to cultivate freedom in the face of coercion, which 
is so dear to contemporaries, in a historical context in which coercion and vio-
lence were not only tolerated, but were considered fully-fledged educational inst-
ruments. Besides, medieval theological writings have almost invariably offered the 
image of a man who, while on the one hand was clothed with grace through the 
merits of Christ, on the other hand was also marked by the weight of guilt and 
sin, which had to be amended and atoned for. In this respect, the core concept re-
flecting this ambivalence and the references to the consequent doctrinal approach, 
albeit with some slight differences, are present in both texts at hand. What chan-
ges, quite significantly, is the application of these values and the translation into 
practice in the discipline of the monastic rules. In fact, while Benedict’s rule leaves 
more room and discretion in the application of punishment to individual con-
texts, to Columbanus, instead, everything is regulated in a much more rigorous 
and almost obsessive way. Columbanus, with his rigidly penitential way of life, 
which he translated into his rule, reveals a spirit that was anything but inclined to 
mediate or adapt to different contexts, territories or sensitivities, something that 
Benedict’s Rule was able to do. This is, perhaps, the greatest weakness that has 
marked the history of the rule of Columbanus, which in a fairly short period of 
time, gave way to the more adaptable Benedictine rule.
Regardless, despite their different nuances, both texts view physical coercion, pe-
nance and physical beatings not as an exception, but as a rather common event, 
something that was normally used and that helped teach the sense of responsibi-
lity towards oneself and towards others to the boys and men that were being edu-
cated. Certainly, while the reference points used to justify the punishments and 
beatings are the same, in Benedict there is a more vivid sense of the exception to 
be understood, of the gradualness to be taken into consideration, of the difference 
of characters to be considered and of the contextualisation of the type of fault and 
punishment that was devised. It could be argued that Benedict shows an educa-
tional sensitivity that is more prone to understanding the soul of the sinner and to 
grasping the diversity and specific features of each individual. Even when it comes 
to the thorny issue of physical punishment and discipline of the body, the abbot of 
Cassino seems to show how to implement these forms of punishment: one must 
always bear in mind the criteria of gradualness and seek to understand individual 
characters, refraining from using these punishments in an indiscriminate manner. 
At any rate, these punishments must be used only as a last resort.
Between the two rules analysed, history has rewarded the greater flexibility of 
Benedict’s rule that, for the above-mentioned reasons, has been able to adapt bet-
ter not only to the specific features of the person to educate, but has also been able 
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to translate the same educational needs in different places and contexts. Benedict 
was therefore able to create, with his magisterium, an educational environment 
capable of preserving the dynamics of freedom that give responsibility to the per-
son, albeit within a rule, thus highlighting even more the unique and ultimate 
spirit of every educational process: making every development process evermore 
humanising. 
It is now necessary to contextualise what has been achieved thus far by analysing 
coercion and freedom in both rules. It may seem that freedom had nothing to 
do with monastic education, which was practised in settings that seem to be so 
disconnected from our common idea of childhood. Bartoli says “it could be sug-
gested that monastic life is the opposite of childish behaviour and one could argue 
that monastic education aimed at teaching children not to be children”.62 What 
level of freedom can be expected if violence was so widely used to convince child-
ren to obey the rules? And what kind of violence was administered?
On this point, Dwyer and Damousi specifies that “at the core of understanding vi-
olence is to understand cultural beliefs and attitudes, which can change over time, 
sometimes quite dramatically. That means understanding what is and what is not 
violence in any given society at any given time and then briefly defines violence: 
criminologist Pieter Spierenburg, limits violence to the ‘intentional encroachment 
upon a person’s physical integrity’”. More importantly: “The answer to many of 
these questions depends on who, where and when we are discussing. How people 
conceive of ‘violence’ will necessarily vary from period to period and from region 
to region, but sensitivity to the ways in which contemporaries used the language 
of violence or, to put it another way, what they understood to be ‘violence’ is fun-
damental to our interpretations of it. The difficulty is always balancing what any 
given society condones as violence, and what we as outsiders condemn.“63 A few 
lines later the volume argues that the meaning of violence changes through time 
and cultures and that to understand the concept of violence one has to take into 
account God, physical coercion practices and the common moral law. To explore 
the perception of violence further, we should consider Dilley and Smith’s studies 
that show how physical punishment was viewed within the monastic education 
system.64 Smith points out that “underlying this tale is a particular way of con-
ceptualising the relationship between physical suffering and redemption that was 
central to medieval monastic ideals of spiritual progress and community”.65 Smith 
further argues that physical pain and flagellation could be beneficial, and under 
some circumstances, flogging could even be considered an act of compassion. In 
this work we have brought out, from the Rule, when Benedict believed that child-

62 Bartoli 2021, pp. 113–114.
63 Dwyer/Damousi 2020, pp. 3–6.
64 Dilley 2017.
65 Smith 2009. 
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ren had to be whipped and explained under what circumstances whipping had to 
be practised. The contemporary reader may consider these specificities negligible 
and limited, but it should be remembered that flogging was widely accepted as a 
necessary method of correction needing little to no explanation. 
Smith wonders whether the scant coverage this subject has received is due to the 
different ways in which such violent practices are viewed by contemporaries and 
medieval authors. She also underlines that public flogging was a common feature 
of the penitential sentences issued by ecclesiastical courts and that these rites were 
designed to humble sinners and readmit them in the community. Certainly, the 
chasm between contemporary and medieval sensitivities seems unbridgeable, as 
emerges when Smith explains that “loving one’s neighbour sometimes required 
one to commit acts of violence against him”. But monasteries strongly instructed 
against the excessive administration of flogging.66 Smith points out that Anselm 
of Canterbury condemned the excessive use of the whip but did not dispense with 
this educational “tool” altogether. This reinforces the argument that whipping and 
a certain degree of violence are perceived as excessive and unjustifiable not only 
by the contemporary reader but also by the mild Anselm of Canterbury himself, 
who believed, however, that corporal punishment had to be practised only under 
specific circumstances. Despite the gap between present and past sensitivities, one 
should also remember that corporal punishments in schools have been adminis-
tered up to the present, but it should also be pointed out that the contexts differ 
greatly.67 One should not expect from medieval authors to have our sensitivity but 
rather understand that even within their historical and cultural context progress 
was made reflecting new educational sensitivities and intuitions which may still 
seem brutal to the contemporary reader but that may at the same time be inter-
preted as significant breakthroughs in their context. 
One aspect that deserves our attention is the link between coercion and freedom. 
Even in this case, as Miccoli reminds us, this subject matter must be addressed 
with specific attention, keeping in mind that questioning the doctrine, life and 
religious organization of the medieval society means questioning the ideological 
foundations of a society which knew no other tenets than the religious ones.68 
Freedom should therefore be interpreted not with our contemporary awareness, 
which is moulded by the concepts of tolerance and natural rights born by the 
religious conflicts in the aftermath of the Protestant Reformation and the En-
lightenment. Using Mill’s and modern liberalists’ ideas of freedom to read the 
monastic institution in the Middle Ages would be ahistorical.69 In the Middle 
Ages, freedom is to be theoretically set against a theological background that defi-

66 Odini 2020. 
67 Cf. Skundberg/Thuen 2018.
68 Cf. Miccoli 1974, p. 480.
69 Cf. Mill 1859. 
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ned man, his being, his ontological justification and his characteristics, including 
his intellectus and moral behaviour. Even more so, within the medieval historical 
context, life stages were interpreted along theological rather than biological lines. 
It should also be pointed out that Benedict, as well as other authors who influ-
enced the canons of patristics in the Early Middle Ages like Saint Augustine or 
Saint Jerome, viewed childhood only from a theological perspective. Both Saint 
Gregory the Great and Benedict seemed to understand some of the peculiarities of 
childhood but believed that the child was not able to rationally comprehend the 
transcendent dimension of life, which justified their educational methods. Richè 
argues that even those who adopted a more sensitive approach to childhood did 
so not much because they had grasped the vulnerability of this stage of life but 
rather because they wanted to conform to the Christian moral code defined by the 
Bible and imitate Jesus’s compassion for children through his words and actions.70 
Klapisch points out that children were often treated as commodities and, when 
oblating their children, parents would commit to not supporting them financially 
in case they decided to leave the monastery.71 No attention was given to the child’s 
will, as the research conducted in what could be defined as “Pedagogy of Oblati-
on” shows that children were granted no right to self-determination. 
If we limited ourselves to drawing conclusions from one fragment of history only, 
even if we contextualised it as much as possible, we could say the title of this con-
tribution sounds like a provocation: the rule for freedom. In the limits of a research 
article, the present study endeavoured to compare two coeval monastic rules from 
what Braudel called a long-term perspective.72 In these terms the focus can change 
and we can also gain a higher vantage point by contextualising it within different 
extended periods of time.73 If we tried to answer our research question – is it a rule 
for freedom? – from our contemporary point of view, rules and freedom would 
hardly be reconcilable, and we would be tempted to draw simplistic conclusions. 
Freedom, however, is to be interpreted within a long process of re-elaboration, in 
the context that goes from Saint Augustine, the medieval authority par excellence, 
to Saint Anselm of Canterbury and his rectituto, after whom other influences 
would gradually alter the structure and lead to the modern world. The concept 
of freedom, read within the framework of the afore-mentioned scriptural and 
theological justifications, leads us to conceive of man who, by obeying his own 
reason, obeyed his own nature and thus determined himself freely. In this respect, 
freedom of will is to be understood as a primigenial element preceding all creati-
on. It is understandable that children were not able to access consciously this level 
of freedom. Hence, enforcing rules was necessary.

70 Cf. Riché 1966.
71 Cf. Klapisch 1973.
72 Cf. Braudel 1958. 
73 Cf. Goebel 2001, p. 427. 
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It is also true that in his Rule, Benedict prescribed a series of specifications which 
certainly are far from our contemporary sensitivity, but which nevertheless show-
ed a level of care that deserves serious reflection. In his Rule, Benedict prescribed 
a pedagogical attention that lasted for a lifetime and adjusted to the needs of the 
different stages of life. Also, within the monastic coenobitic tradition, what is 
most important is not the individual but the community. Indeed, the common 
good was to be pursued in and for the community by empowering individuals for 
life but within certain limitations, which also delimited the rationality of the who-
le era. From the afore-mentioned long-term perspective, Benedict’s rule granted a 
certain degree of liberty and autonomy, while Columbanus’s stricter rule reflected 
the historical beliefs in which it is set and failed to renew itself through history. If 
Benedict’s rule managed to survive and fascinate those who devote their lives to it 
to date, it is fair to suggest that it grasped certain pedagogical elements that have 
still something to teach: not the whip, but the primacy of the community, which 
sets the boundaries for each individual’s freedom and where each person can enact 
self-determination in the pursuit of the common good.
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Jana Wolf
Von „Höllenhunden“ und „Schutzengeln“ –  
Zwang, Gewalt und Fürsorge in faschistischen 
Ausleseschulen

Zusammenfassung
Gewalt war konstitutiv im italienischen Faschismus, Gewaltbereitschaft ein 
zentrales Erziehungsziel. So galt es, in den faschistischen Ausleseschulen den 
„kriegerischen Charakter der Jugendlichen“ zu formen. Dieser Aufsatz be-
leuchtet die vier Dimensionen von Gewalt und untersucht anhand welcher 
Praktiken die Militarisierung und Kriegsbereitschaft der Jugend vorangetrieben 
wurde. Zugleich verdeutlicht er die Varianz der Wahrnehmung von Zwang 
und Gewalt durch die ehemaligen Edukanden und deren Wirkung auf sie. Ei-
nerseits heben sie die äußerste Strenge und Disziplinierung hervor, andererseits 
betonen sie den Fürsorgeaspekt, sodass die Erzieher als „Höllenhunde“ und 
„Schutzengel“ erinnert werden.
Italienische faschistische Ausleseschulen, Erziehung, Gewalt Oral history

Abstract
Violence was constitutive in Italian fascism, readiness for violence a central 
educational goal. The “warlike character of the youth” was to be formed in the 
fascist elite boarding schools. This essay illuminates the four dimensions of 
violence and examines which practices were used to promote the militarization 
and war readiness of youth. At the same time, it highlights the variance in the 
perception of coercion and violence by the former educands and its effect on 
them. On the one hand, they emphasize the utmost strictness and disciplining, 
on the other hand, they emphasize the caring aspect, so that the educators are 
remembered as “hounds of hell” and “guardian angels”.
Italian fascist elite boarding schools, education, violence, Oral history

Der italienische Faschismus ist nicht ohne Gewalt zu denken.1 Gewalt war in den 
Augen Benito Mussolinis und seiner Anhänger ein unverzichtbares Mittel zur Ver-
änderung der italienischen Gesellschaft. Bereits vor der Machtübernahme im Jah-

1 Zur Bedeutung der Gewalt im italienischen Faschismus siehe Albanese 2014.
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re 1922 gingen die Schwarzhemden (squadristi) mit extremer Gewalt gegen ihre 
Gegner vor,2 ebenso wie in den letzten Tagen der Faschistischen Sozialrepublik 
von Salò.3 Direkte Gewaltanwendungen, Repressionen, Kriege auf der einen so-
wie (Um-)Erziehung auf der anderen Seite sollten die vermeintlich undisziplinier-
ten, verweichlichten Italiener in eine Kampfgemeinschaft verwandeln.4 Auf den 
Trümmern einer alten Ordnung sollte ein „neuer Mensch“ (uomo nuovo/italiano 
nuovo) und damit eine neue, bessere Gesellschaft erstehen, so die faschistische Ver-
heißung. Dieser „neue Mensch“, der faschismusgläubige, disziplinierte, pflichtbe-
wusste Kämpfer, hatte selbstaufopfernd für den Wiederaufstieg des Vaterlandes zu 
fechten. In den zwanzig Jahren faschistischer Herrschaft verfolgte Mussolini „mit 
nahezu paranoider Obsession“5 zahlreiche Initiativen, die zur Realisierung seiner 
Idee eines „neuen Menschen“ führen sollten. Das weitreichendste Experiment 
bei der Formung eines „neuen Menschen“ bzw. einer „superfaschistischen Elite“6 
waren jedoch die rund zwanzig Internatsschulen (Collegi) der faschistischen Ju-
gendorganisation Gioventù Italiana del Littorio (GIL), aus denen die zukünftigen 
ideologisch sattelfesten Führungskräfte für Politik, Militär und Gesellschaft her-
vorgehen sollten. 
Ausgehend von der zentralen Bedeutung von Gewalt für den italienischen Faschis-
mus geht dieser Aufsatz nun der Frage nach, welche Rolle Gewalt und Zwang aber 
auch Fürsorge konkret in den faschistischen Ausleseschulen spielten, in denen 
die überzeugten Kämpfer für den Faschismus erzogen werden sollten. Um diese 
Frage beantworten zu können, wird die Geschichte der Collegi zunächst kurz 
skizziert. Daran anschließend werden in Anlehnung an Heinz-Elmar Tenorth die 
vier strukturellen Dimensionen von Gewalt, d. h. die normative, die curriculare, 
die kommunikative und die organisatorische Gewalt am Beispiel der Collegi he-
rausgearbeitet. Abschließend wird der Frage nachgegangen, wie die Erziehungs-
methoden (retrospektiv) durch die ehemaligen Edukanden erinnert werden und 
welche Wirkung sie ihnen zuschreiben. 

2 Vgl. Reichardt 2002, S. 101ff.
3 Nach der Absetzung Mussolinis im Juli 1943, seiner Inhaftierung und der anschließenden Befrei-

ung bzw. Entführung durch die Deutschen, wurde im September 1943 in Nord- und Mittelitalien 
die Faschistische Sozialrepublik (Repubblica Sociale Italiana – RSI) unter der offiziellen Führung 
Mussolinis ausgerufen (vgl. dazu Schieder 2017, S. 132). Während der RSI ging man mit beson-
derer Härte vor allem gegen die „Verschwörer“ um die Absetzung Mussolinis, die Partisanen, aber 
auch die Angehörigen jüdischen Glaubens vor.

4 Vgl. Ebner 2011, S. 14.
5 Charnitzky 1994, S. 237, Anm. 9. Trotz der zentralen Bedeutung dieses Ideologems fehlt nach wie 

vor eine Gesamtdarstellung der Idee des „neuen Menschen“ im italienischen Faschismus. Auf dieses 
Forschungsdesiderat haben wiederholt Emilio Gentile und Jorge Dagnino verwiesen (vgl. Gentile 
2014; Dagnino 2016).

6 So Luca La Rovere, einer der besten Kenner der faschistischen Erziehungspolitik (2002, S. 73). Die 
italienischsprachigen Zitate hat die Autorin stillschweigend ins Deutsche übersetzt. 
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1 Forschungsstand, Quellenlage und Methodik 

“Yet, few historians, whether Italian or not, have focused on the complex organi-
zation of the young. The only serious monograph was written more than twenty 
years ago by Tracy Koon.”7 Diese bereits 2009 von Patrizia Dogliani im Oxford 
Handbook of Fascism getroffene Feststellung über den Forschungsstand zur Ju-
gend im italienischen Faschismus im Allgemeinen hat noch heute ihre Gültigkeit. 
Nur wenige Studien sind seitdem zu diesem Themenkomplex veröffentlicht wor-
den. Erwähnenswert sind hier die Arbeiten von Alessio Ponzio8 über die faschisti-
sche Sportakademie Farnesina, an der die künftigen Erzieher und Kommandanten 
der Collegi ausgebildet wurden, sowie die von Luca La Rovere9 über die Folgen 
der faschistischen Erziehung, die mit dem bis dato dominanten Erinnerungsnar-
rativ brach, wonach die faschistischen Erziehungsbemühungen gescheitert seien 
und letztlich zu einer antifaschistischen Grundüberzeugung geführt haben. An 
diesem, im Nachkriegsitalien von Ruggero Zangrandi10 aufgestellten, apologeti-
schen Narrativ halten nach wie vor einige Historiker fest,11 wie Luca La Rovere 
unlängst resignierend resümierte.12 Dies ist vermutlich ein Grund, weshalb die in 
diesem Aufsatz im Fokus stehenden Collegi der GIL bisher von der Forschung un-
berücksichtigt blieben. Denn während es zu den deutschen Ausleseschulen (Nati-
onalpolitische Erziehungsanstalten [NPEA], Adolf-Hitler-Schulen [AHS]) bereits 
zahlreiche Studien gibt,13 sind die faschistischen Ausleseschulen noch immer ein 
Forschungsdesiderat.14 Selbst Jens Petersen, langjähriger Fachreferent für Zeitge-
schichte am Deutschen Historischen Institut in Rom, konstatierte in Unkenntnis 
der Collegi, dass der Faschismus „keine gezielte Elitenauslese nach dem Muster 
der nationalsozialistischen […] Erziehungsanstalten betrieben“15 habe. Einzig und 
allein La Rovere wies wiederholt in seinen Aufsätzen darauf hin, dass es sich bei 

 7 Dogliani 2009, S. 186. Dogliani bezieht sich dabei auf folgende Studie: Koon 1985.
 8 Der italienische Historiker Alessio Ponzio (2009) hat die Geschichte der „Farnesina“ in seiner 

Doktorarbeit erforscht. In Kapitel 8 geht Ponzio auf die Collegi ein.
 9 La Rovere 2008.
10 Vgl. Zangrandi 1948, 1962.
11 Siehe beispielsweise Corner 2012, S. 215, 218f.; Kritik an Corner bei Bernhard 2014, S. 153ff.
12 Vgl. La Rovere 2019.
13 Nach wie vor gilt als Standardwerk zu diesem Thema: Scholtz 1973. In dieser nahezu 50 Jahre 

alten Studie widmet sich Scholtz, selbst ehemaliger Adolf-Hitler-Schüler, neben den NPEA auch 
den Adolf-Hitler-Schulen und der Reichsschule Feldafing. Eine eigenständige Monographie zur 
Gesamtheit der NPEA hat kürzlich Helen Roche (2021) vorgelegt. Den Fokus auf die Mädchen-
NPEA legte Jodda-Flintrop 2009 in ihrer Dissertation. Darüber hinaus existieren mittlerweile 
zahlreiche Studien zu einzelnen NPEA-Standorten oder Aspekten, wie etwa Schulfahrten (jüngst 
Tiffert 2021). Während es zu den Adolf-Hitler-Schulen nunmehr zwei umfangreiche Studien gibt 
(Feller 2001; Hülsheger 2015), steht eine solche zu der Reichsschule Feldafing nach wie vor aus.

14 Vor allem auch in der vergleichenden Faschismusforschung; vgl. exemplarisch De Grand 2004, 
S. 81f.; Miljan 2018, S. 73f.

15 Petersen 2006, S. 17.
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den Collegi um faschistische Eliteschmieden nach dem Vorbild der nationalsozia-
listischen Ausleseschulen gehandelt habe.16

Ein weiterer Grund für die fehlende Aufarbeitung der Geschichte der faschisti-
schen Ausleseschulen ist in der fragmentierten Überlieferungslage zu vermuten. 
Es gibt kein zusammenhängendes archiviertes Quellenkorpus der faschistischen 
Jugendorganisation. Im römischen Zentralen Staatsarchiv (Archivio Centrale del-
lo Stato – ACS) lagern nur einige wenige Akten. Nach jetzigem Stand befindet 
sich der Großteil der Dokumente zur faschistischen Jugendorganisation uninven-
tarisiert in einer Magazinhalle des Finanzministeriums in Monterotondo unweit 
von Rom.17 Der untypische Verwahrungsort hat dazu geführt, dass diese Akten 
bislang kaum von der Forschung wahrgenommen, geschweige denn systematisch 
erschlossen und analysiert wurden. 
Die in Monterotondo überlieferten Schülerakten zweier Collegi für Jungen, so-
wie die ebenfalls uninventarisierten Schülerakten eines Collegio in Lecce bildeten 
den Ausgangspunkt für die Recherche. Sie ermöglichten die Kontaktaufnahme 
zu letztlich 30 ehemaligen Kollegiaten, die zwischen 2012 und 2014 über ihre 
Erinnerungen an die Collegi, aber auch über ihre weiteren Lebenswege in Form 
von halboffenen, narrativ lebensgeschichtlich angelegten Erinnerungsinterviews 
befragt werden konnten.18 Mithilfe dieser Interviews sollte Wissen über den fa-
miliären Hintergrund und den Internatsalltag, aber auch zu Einstellungen zum 
Faschismus und zu Auswirkungen der Erziehung erhoben werden. Die Interviews 
wurden aufgezeichnet und transkribiert. Anschließend wurden den ehemaligen 
Kollegiaten die Transkripte zur Korrektur oder Präzisierung vorgelegt.19 Aus dem 
Grund finden sich die Kürzel O (Original) und K (Korrektur) in der Zitation der 
Interviews. Die methodischen Herausforderungen der Oral History sind bereits 

16 La Rovere 2002, S. 73, 2011, S. 216f., 2017, S. 113f., 2018, S. 24f. Diese faschistischen Kader-
schmieden können als funktionales Äquivalent zu den nationalsozialistischen Ausleseschulen gel-
ten. Einerseits verfolgten beide als Zielstellung die Schaffung des „neuen Menschen“ (vgl. Thamer 
2010). Andererseits verband sie die zentralen Merkmale, die Harald Scholtz in seinem Standard-
werk über die nationalsozialistischen Ausleseschulen herausgearbeitet hat: 1. die „Einrichtung 
des Internats“, 2. der „Anspruch, besondere Maßstäbe für die Aufnahme und den Verbleib der 
Schüler“ anzulegen, sowie 3. das „Auftreten als uniformierte politische Formation“ (Scholtz 1973, 
S. 8).

17 Die Magazinhalle gehört zu dem folgenden Bereich: Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale di Finanza, Ufficio XV: Archivi storici degli 
enti soppressi. 

18 Vgl. zum Vorgehen: Plato s. d.
19 Nach dem Interview wurde zudem ein Gedankenprotokoll angefertigt, in dem bedeutsame, wäh-

rend der Interviewpausen aufkommende Themen sowie anwesende Angehörige etc. protokolliert 
wurden. Während der Befragung wurde häufig nach Fotoalben oder anderen visuellen Medien 
gefragt, um die Erinnerung zu stimulieren. Teilweise unterstützten auch Angehörige die Zeit-
zeugen durch das Abspielen von zeitgenössischen Propagandafilmen der Luce (vgl. patrimonio.
archivioluce.com/luce-web/detail/IL5000014206/2/collegio-navale-della-gil-venezia.html).
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an anderer Stelle vielfach thematisiert worden.20 Problematisch sind die Gedächt-
nisleistung, die selektive Speicherung, aber vor allem auch die Überformung der 
individuellen Erinnerung durch das kollektive Gedächtnis.21 Trotz aller methodi-
scher Bedenken sind Zeitzeugeninterviews von besonderer Bedeutung, um dem 
individuellen Erleben auf die Spur zu kommen und zudem unabdingbar, um sich 
der möglichen Wirkung dieser Erziehung anzunähern. Abschließend gilt es anzu-
merken, dass die insgesamt sieben Collegi für Mädchen aufgrund fehlender Akten 
nicht in die Untersuchung einfließen konnten und demzufolge nach wie vor ein 
Forschungsdesiderat darstellen.22

2 Die Geschichte der Collegi

Im Jahre 1926, vier Jahre nach der Machtübernahme der Faschisten, wurde die fa-
schistische Jugendorganisation Opera Nazionale Balilla (ONB) mit dem Ziel der 
sportlichen, politischen und vormilitärischen Ausbildung der männlichen Jugend 
ins Leben gerufen.23 Führer der Jugendorganisation war Renato Ricci, der sich 
aufgrund der stetig wachsenden Mitgliederzahl und in Ermangelung von geeig-
netem Personal kurzerhand entschloss, eine Ausbildungsstätte für „Jugendführer“ 
zu errichten. Im Jahre 1928 öffnete die Akademie für Leibeserziehung ihre Pfor-
ten, deren Ziel es laut Ricci war „den Typ des faschistischen Erziehers heran[zu]
bilden, welcher fähig ist, der neuen Jugend die körperliche und geistige Erziehung 
angedeihen zu lassen, welche sie für ihr späteres kämpferisches Leben benötigt.“24 
Diese Einrichtung ist in zweierlei Hinsicht bedeutend für die Geschichte der Col-
legi. Zum einen stellte Ricci recht schnell fest, dass den Aspiranten der Akademie 
die nötige Vorbildung fehlte, sodass er bereits 1929 ein Propädeutikum einrichten 
ließ.25 Zum anderen war die Akademie das Rekrutierungsbecken für das künftige 
Personal der Collegi. Aus dem Propädeutikum entwickelte sich schließlich das 
erste Collegio, welches offiziell zum zehnten Jahrestag der ONB-Gründung im 

20 Siehe etwa Obertreis 2012. Sie betont die zahlreichen Einflüsse, die auf einen Zeitzeugen einwir-
ken und dementsprechend bei der Interpretation der Interviews berücksichtigt werden müssen. 
Dazu zählen unter anderem „das Interviewsetting inklusive Vorgespräch und Forschungsinteresse, 
die Person des Interviewenden mit ihrem Alter, ihrem Geschlecht und ihrer Herkunft, der Ein-
fluss von Mediendiskursen, von Erinnerungsgemeinschaften u. a.“ (S. 28). Auch Phänomene wie 
das False-Memory-Syndrom müssen besonders bei dieser extrem langen Phase zwischen Erlebtem 
und Abrufen der Erinnerung beachtet werden (vgl. Welzer 2002, S. 32).

21 Vgl. Plato 2000, S. 8f.
22 Im Jahre 1932 schuf die ONB eine Frauensportakademie in Orvieto als Pendant zur männlichen 

Sportakademie Farnesina in Rom. Auch hier wurde schließlich ein Propädeutikum für Mädchen 
errichtet. Die wenigen Kenntnisse über dieses Mädchenpropädeutikum finden sich vereinzelt in: 
Motti/Rossi Caponeri 1996.

23 Vgl. Charnitzky 1994, S. 263.
24 Ricci 1937, S. 8.
25 Vgl. Ponzio 2009, S. 185f.
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Jahre 1936 eingeweiht wurde.26 Im September 1937, nach jahrelangen polykra-
tischen Machtrangeleien zwischen dem Führer der ONB, dem Erziehungsminis-
terium und der Führung des PNF (Partito Nazionale Fascista), setzte Mussolini 
Renato Ricci schließlich ab.27 Die Jugendorganisation wurde in Gioventù Italiana 
del Littorio umbenannt und der Partei unterstellt. Fortan war der Parteisekretär 
in Personalunion Führer der Jugendorganisation und damit verantwortlich für 
die Entwicklung der Collegi. Die für das Schuljahr 1937/1938 geplanten Neu-
eröffnungen weiterer Collegi fanden nun nicht mehr unter der Ägide der ONB, 
sondern der neugegründeten GIL statt. Insgesamt lässt sich die Errichtung der 
Collegi in zwei Phasen unterteilen: In der ersten Phase nahmen hauptsächlich 
militärisch ausgerichtete Collegi ihre Tätigkeit auf, wie 1937 die Marinecollegi 
(collegi navali) in Venedig und Brindisi, 1938 das Luftwaffencollegio (collegio ae-
ronautico) in Forlì oder aber 1939 das Heerescollegio (collegio di specializzazione 
militare) in Bozen. Die zukünftige Aufgabe der Zöglinge bestand primär in der 
Faschisierung des Militärs. In der zweiten Phase Anfang der vierziger Jahre öffne-
te die Jugendorganisation dann 15 weitere Collegi mit ziviler Berufsausbildung. 
Insgesamt plante die GIL die Eröffnung von rund 40 Collegi in ganz Italien, der 
Fokus lag jedoch auf Nord- und Mittelitalien. Schätzungen zufolge besuchten 
etwa 11.500 Jugendliche die GIL-Internate.28 
Das propagierte Ziel der Schaffung des „neuen Menschen“ sowie „der Formung 
des kriegerischen Charakters der Jugendlichen [und] der Erweckung und Er-
haltung des Ehr- und Pflichtgefühls und der Disziplin“29 verband alle Collegi. 
Jedoch bestanden aufgrund der Spezialisierungen der einzelnen Collegi große 
Unterschiede bei den Ausbildungsinhalten, den zu erreichenden Abschlüssen, 
dem Alter der Aufnahme, der Verweildauer oder der Höhe des Schulgeldes. So 
konnten die Schüler unter anderem Volksschulen (scuola elementare, etwa Colle-
gio Tagliacozzo), Mittelschulen (scuola media, etwa Collegio Spoleto), Berufsvor-
schulen (scuola di avviamento professionale, etwa Collegio Lecce) oder Gymnasien 
(liceo, etwa Collegio Venedig) besuchen,30 die den staatlichen Schulen rechtlich 
gleichgestellt waren.31 Die Bewerbung für einen Platz in einem Collegio durften 
nur die Personensorgeberechtigten einreichen, eine Vorauswahl durch Schule oder 
Jugendorganisation fand nicht statt. Das sich an die Bewerbung anschließende 
fünfstufige Auswahlverfahren, an dem Mediziner, die Leitung des jeweiligen Col-

26 Vgl. Cammarata 1936, S. 14.
27 Vgl. Mussolini an Ricci, 17.09.1937.
28 Die Berechnung orientiert sich an den zwischen 1937 und 1942 ausgeschriebenen, konkret 

11.537 Stellen: SJ 1937/38: 2.200; SJ 1938/39: 1.472; SJ 1939/40: 1.437; SJ 1940/41: 820; SJ 
1941/42: 2.737; SJ 1942/43: 2.871; vgl. Accademie e Collegi 1937; PNF, GIL 1938a; PNF, GIL 
1939; PNF, GIL 1940; PNF, GIL 1941; PNF, GIL 1942.

29 PNF, GIL 1938a, S. 12.
30 Vgl. PNF, GIL 1942, S. 4ff.
31 Vgl. Regio Decreto-Legge 03.06.1938.
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legio, das Regional- sowie das Generalkommando der GIL beteiligt waren, zielte 
auf gesunde, sportliche, leistungsfähige und regimeloyale Schüler ab.32 Nach der 
Aufnahme erwartete die Schüler ein minutiös getakteter Tagesablauf mit Unter-
richt am Vormittag und einer sportlichen, militärischen oder beruflichen Ausbil-
dung am Nachmittag. 
In Folge der Absetzung Mussolinis im Sommer 1943 wurde die GIL im Süden des 
Landes in Gioventù Italiana (GI) umbenannt und das Collegio in Lecce weiter-
geführt. Im Norden gründete Renato Ricci die ONB wieder, die den Collegi-Be-
trieb bis zum Untergang des Regimes aufrechterhielt. Doch mit dem Untergang 
des Faschismus endete die Geschichte der Collegi nicht, schließlich unterhielt die 
bis 1975/1976 in der Italienischen Republik fortbestehende GI weiterhin einige 
Collegi.
Die Frage nach der Verortung dieser Schulen im italienischen Bildungswesen 
während des Faschismus und der Neuartigkeit dieser Schulen ist aufgrund der 
Quellenlage und des Forschungsstandes schwer zu beantworten. Nach wie vor 
fehlen grundlegende Studien zu zahlreichen faschistischen Sozialisationsinstitu-
tionen, die es erlauben würden, den Status der Collegi genauer zu verorten. Es 
ist davon auszugehen, dass Ricci sich bei der Konzeption und Genese der Colle-
gi durch vielfältige Einflüsse inspirieren ließ. Dazu zählen die britischen Public 
Schools, die Pfadfinderbewegung, aber auch die Schülerbataillone im Frankreich 
des 19. Jahrhunderts.33 Zeitgenossen wiesen zudem bereits auf die Ähnlichkeiten 
zwischen den Collegi und den drei existierenden Militärschulen in Rom, Neapel 
und Mailand als Propädeutika für die Militärakademien hin.34 Eine letzte Insti-
tution, die bereits auf eine lange Tradition im italienischen Internatsschulwesen 
blickte, und mit der sich Ricci nachgewiesenermaßen intensiv auseinandersetzte,35 
waren die Nationalkonvikte (convitti nazionali).36 
Der propagandistisch überhöhte Unterschied zwischen den Collegi der GIL und 
den bereits bestehenden Internatsschulen bestand im Ziel der Erziehung. Während 
bisher das lernende Individuum im Zentrum gestanden habe, galt es nun den kame-
radschaftlich denkenden Soldaten zu formen: „In den alten Konvikten der liberalen 
Zeit war deren Aufgabe beendet, wenn sie die korrekt gebildeten Jugendlichen an 
ihre Familien zurückgaben; die Collegi haben ihre Aufgabe erst dann erfüllt, wenn 
sie der Nation einen Bürger-Soldaten übergeben.”37 Um dieses Ziel zu erreichen, 

32 Vgl. Ammissione 15.08.1938; Commissione 01.09.1938; PNF, GIL 1938b.
33 Vgl. Teja 2005, S. 20f.; Santuccio 2005, S. 100.
34 Vgl. Zanetti 1941; Belardinelli 1941; Collegi e scuole 1938.
35 Diese Nationalkonvikte suchte Ricci erfolglos seiner Jugendorganisation einzuverleiben; vgl. Il 

decadimento s. d.
36 In einer 1941 herausgegebenen Publikation wurden insgesamt 44 bestehende Nationalkonvikte 

aufgeführt. Demnach erfolgte die erste Gründung bereits um 1500 in Tivoli durch die Jesuiten 
und die letzte Eröffnung eines Nationalkonviktes 1931 in Bozen; vgl. Pecorelli 1941, S. 736f.

37 Rossi 01.10.1941.
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scheint nicht der Unterricht das Mittel der Wahl gewesen zu sein, denn der unter-
schied sich wohl kaum von den bestehenden Internats- oder Regelschulen. Die GIL 
erstellte weder eigene Lehrpläne oder Unterrichtsmaterialien noch wurde mit neuen 
Unterrichtsmethoden experimentiert. Offenkundig bildeten vielmehr das Setting 
des Internats, das abgeschiedene Leben in der Gruppe, die Hierarchisierung und 
die omnipräsente militärische Atmosphäre den zentralen Unterschied zu den Re-
gelschulen im italienischen Faschismus. Welche Formen der Gewalt sich innerhalb 
dieses Settings manifestierten, soll im Folgenden analysiert werden.

3 Die vier strukturellen Dimensionen von Gewalt 

Gewalt, so Heinz-Elmar Tenorth in seinem instruktiven Aufsatz „Pädagogik und 
Gewalt. Zur Logik der Erziehung im Nationalsozialismus“, war sowohl Mittel 
als auch Ziel der nationalsozialistischen Erziehung. Durch Gewalt sollten Ge-
waltbereitschaft erzeugt, die Edukanden militarisiert und für den Krieg begeistert 
werden.38 Dabei durchdrang Gewalt die Erziehung jedoch vielmehr latent als roh, 
wie Tenorth anhand von vier strukturellen Dimensionen von Gewalt nachwies:39 
Um normative Gewalt handelt es sich, wenn statt des allgemeingebildeten Men-
schen der „politische Soldat“ zum Ziel der Erziehung erhoben wird: „Gewalt und 
Zwang zeigen sich auch, wenn ‚Wehrhaftmachung‘ und die Militarisierung des 
‚Willens‘ als Ziel vorgegeben werden“, so Tenorth.40 Curricular zeigt sich Gewalt 
bei den politischen Zielvorgaben in den Lehrplänen; kommunikative Gewalt wird 
sichtbar bei der Interaktion zwischen Lernenden und zwischen Lehrenden und 
Lernenden als „Unterwerfung, Lenkung und Kontrolle.“41 Organisatorische Ge-
walt tritt zutage bei Formen von Inklusion und Exklusion etwa beim Ausschluss 
von SchülerInnen jüdischen Glaubens aus den Institutionen. 
Dass sich ein identisches Urteil in Bezug auf Ziel und Mittel der Erziehung auch 
für die faschistische Pädagogik im Allgemeinen und für die faschistischen Ausle-
seschulen im Besonderen fällen lässt, wird im Folgenden anhand der vier Dimen-
sionen nachgewiesen. 

3.1 Normative Gewalt 
Die normative Gewalt der faschistischen Pädagogik zeigt sich grundlegend im Er-
ziehungsziel des cittadino-soldato.42 Dabei handelte es sich um den „Staatsbürger-

38 Vgl. Tenorth 2003, S. 15.
39 Vgl. Tenorth 2003, S. 12. 
40 Tenorth 2003, S. 12.
41 Tenorth 2003, S. 14.
42 Der erste Artikel des Gesetzentwurfes über die Militarisierung der Nation stellte klar: „Die Auf-

gaben des Bürgers (cittadino) und des Soldaten (soldato) sind untrennbar im faschistischen Staat“ 
(353 riunione 1958, S. 333).
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Soldaten“, einen politischen Soldaten, der die faschistische Revolution gegen die 
Gegner verteidigen und bei der Expansion des römischen impero tatkräftig mit 
anpacken sollte. Das Credo der Jugendorganisation GIL lautete: Glauben, Gehor-
chen, Kämpfen (Credere, obbedire, combattere). Nicht den selbständig Denken-
den, sondern den gehorsamen Kämpfer galt es zu formen. 
Im Zentrum aller Erziehungsbemühungen der Collegi standen die Formung die-
ses cittadino-soldato und damit die Herausbildung kriegerischer Tugenden wie 
Kameradschaft, Pflicht, Ehrgefühl und Disziplin bis hin zur Selbstaufopferung.43 
So versprach die Propaganda: „Wenn die Schüler nach vier Jahren die Schule ver-
lassen, sind sie die perfekten Soldaten.“44

Um diesen normativen Anspruch praktisch einzulösen, glichen die Collegi einer 
Kaserne, in dem die Tagesstruktur militärisch durchorganisiert war. Das Leben 
im Collegio begann mit der Veränderung des äußeren Erscheinungsbildes und 
der Kommunikationsregeln, der Einteilung in militärische Einheiten (Züge, 
Kompanien und Bataillone) sowie der Hierarchisierung und war gekennzeich-
net durch zahlreiche militärische Übungen. Den Kollegiaten wurden die Haa-
re kurz geschnitten, sie trugen Uniformen, sprachen sich untereinander mit 
„Kamerad“ an und durften Erwachsenen fortan nur mit Signor Sì oder Signor 
No antworten.45 Ihr treuer Begleiter wurde ein Gewehr mit Bajonett, das sie 
auch während ihrer Wache vor den Gebäuden trugen und mit dem sie Schieß-
übungen im Schießstand durchführten.46 Häufig eingeübte Kriegspraxen waren 
das Marschieren, Boxen, Fechten und das Abhalten kriegsähnlicher Manöver, 
wie sich ein Bozen-Kollegiat erinnerte: „Es waren echte simulierte Militärak-
tionen, die aus Aufklärungsaktionen, Überraschungsangriffen und Rückzügen 
bestanden.“47 
Selbst der vermeintlich neutrale Sport zielte in der Jugendorganisation und den 
Collegi vorrangig auf die Wehrhaftmachung der Heranwachsenden. Hauptauf-
gabe der Leibeserziehung war es laut Ricci, „harte und belastbare Soldaten zu 
formen.“48 In einer italienischen Propagandabroschüre der GIL für deutsche Leser 
hieß es: „Durch die Gil hat der Faschismus nicht den Uebersportmenschen schaf-
fen wollen, sondern hat die sportliche Taetigkeit den militaerischen Beduerfnissen 
anpassen wollen, um zu einer Hebung des Koerpers und zu einer Verfeinerung des 
Wettkampfgeistes zu gelangen, die unbedingt für eine Staerkung der Rasse und 

43 So auch in der Werbung in der Tagespresse: I concorsi 20.07.1939; Pignatari 15.03.1941.
44 Affluiscono 25.10.1939.
45 Vgl. etwa Schreiben Bernardino 24.05.2014; Lai 15.08.1942; Scattolin 23.09.2012.
46 Vgl. Schreiben Gasparini 20.08.2012, S. 1; Opera Balilla 1937, S. 3; Interview Cinquepalmi 

23.04.2014-K, S. 6; unpaginiertes und undatiertes Reglement des Collegio Lecce; M., D. Früh-
jahr 1943, S. 3.

47 Rossi 2002, S. 27.
48 Bericht Ricci an Mussolini, 20.09.1934.



46  | Jana Wolf

https://doi.org/10.25658/a0c0-s637

für die Bildung eines ausgezeichneten Soldaten notwendig sind.“49 Sport galt der 
Propaganda als Instrument zur Wehrertüchtigung und zur Züchtung belastbarer 
Soldatenkörper.

3.2 Curriculare Gewalt 
Neben die Militarisierung des Sportes trat ebenso die Faschisierung und Milita-
risierung der Lehrinhalte. Wie bereits erwähnt, erarbeitete die GIL keine eigenen 
Lehrpläne oder Materialien für die Collegi, sodass die Aussagen hinsichtlich der 
curricularen Gewalt sowohl auf Regelschulen als auch die Collegi zutreffen.
Nach jahrelangen Diskussionen führte das Erziehungsministerium im Schuljahr 
1930/193150 Einheitsschulbücher für Volksschüler ein. Wie ein zeitgenössisches 
Konspekt zeigt, waren die Inhalte stark militarisiert und faschisiert: “16 pages 
devoted to the personal anecdotes about il Duce, 26 to fascism, and 90 to some 
phase of war, 5 pictures of Mussolini, 31 showing the fascist uniform or emblem, 
and 36 featuring rifles, 11 maps of Italy and her colonies, not one shows other 
continents.”51 Bereits die Jüngsten in allen Teilen des Landes sollten durch ihre 
Schulbücher für den Krieg begeistert und animiert werden, das Verhalten der gro-
ßen italienischen Kämpfer und römischen Legionäre zu imitieren. Geschichten 
und Lieder über tapfere, häufig gleichaltrige Kämpfer, die die Identifikation er-
höhen sollten,52 oder Ausflüge zu ehemaligen Schlachtfeldern gehörten fortan im 
Rahmen der Kriegserziehung zum Alltag der Schüler.53

Für die weiterführenden Schulen wurden nie Einheitsschulwerke eingeführt,54 
das Curriculum hingegen der neuen Zeit angepasst: Die 1932 von Mussolini 
veröffentlichte „Faschistische Doktrin“ gehörte fortan zum Schulkanon an den 
Gymnasien,55 nichtitalienische oder Autoren jüdischen Glaubens ersetzte man 
durch italienische Patrioten, in einigen Schularten wurde „Wehrkunde“ zum 
Pflichtfach hochgestuft, ohne dessen Bestehen kein Abschluss möglich war, und 
„faschistische Kultur“ oder „faschistische Mystik“ wurden als Schulfach einge-
führt.56 So fanden für die Schüler im Collegio in Bozen zwischen Januar und 
März 1942 folgende Veranstaltungen im Rahmen der „faschistische Kultur“ statt:

49 Presseamt der Faschistischen Partei 1942, S. 231.
50 Vgl. Cajani 2006, S. 196.
51 Stecher 1938, S. 176.
52 Allen voran Balilla, ein Junge aus Genua, der mit einem mutigen Steinwurf im Jahre 1746 einen 

Aufstand gegen die österreichischen Besatzer ausgelöst haben soll. Nach ihm wurde die erste fa-
schistische Jugendorganisation benannt.

53 Vgl. Petrucci/Bernardini 1938; Starace 1939, S. 68, 73; Gibelli 2004, S. 420.
54 Vgl. Cajani 2006, S. 193.
55 Vgl. Mussolini 1933. Geistiger Urheber des Textes soll Giovanni Gentile, Philosoph und erster 

faschistischer Unterrichtsminister, gewesen sein (vgl. Schieder 2008, S. 42).
56 Vgl. Charnitzky 1994, Kap. IV.03.
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„Lesung und Kommentierung der Kriegsbulletins, geistige Teilnahme am Krieg, allge-
meine Orientierung auf die Kriegssituation sowie Innen- und Außenpolitik. Vorträge 
zu folgenden Themen: ‚Die faschistische Kultur‘, ‚Italien von 1870 bis 1914‘, ‚Krieg 
und Frieden‘, ‚Auf dem Weg zur Befreiung‘, ‚Die Eroberung, die Schlacht, der Sieg‘, 
‚Der Wiederaufbau‘, ‚Die faschistische Revolution‘, ‚Der Einheitsstaat‘, ‚Italien und das 
Ausland‘, ‚Die Kolonien‘, ‚Mare nostrum‘, mit besonderer Berücksichtigung des Enthu-
siasmus und der Gefühle, die diese Kenntnisse in der Seele des Schülers hervorrufen.“57

Auch wenn es weiterhin beispielsweise im naturwissenschaftlichen Unterricht ei-
nen Fokus auf kognitivem Wissen gegeben haben mag, so zeigt sich doch durch 
die Gewichtung der Wehrkunde, die gezielte Emotionalisierung und die Faschi-
sierung und Militarisierung gewisser Unterrichtsinhalte die eindeutige politische 
Indienstnahme des Unterrichts.

3.3 Kommunikative Gewalt
Die zentralen Vermittler- und Sozialisationsinstanzen in den Collegi waren die Er-
zieher. Ihre Aufgabe war es, ihre Schützlinge im Sinne der faschistischen Ideologie 
durch ihr beispielgebendes Verhalten zu lenken und zu kontrollieren.58 Gebets-
mühlenartig betonte die GIL die zentrale Bedeutung des Vorbildes der Erzieher 
für eine erfolgreiche Erziehungsarbeit: „Der Schüler muss in seinem Erzieher ein 
Vorbild sehen, nach dem er sich formen muss. […] Alles muss der Erzieher über 
seinen Schüler wissen, da er ihm nur so liebevoll befehlen und ihn führen kann.“59 
Der Erzieher sollte als eine Art Vater oder großer Bruder mitsamt seinem Zug 
(plotone) von rund dreißig Kollegiaten gleichsam eine „neuen Familie“ bilden. 
Der traditionellen Sozialisationsinstanz Familie sprach man unumwunden die 
Fähigkeit ab, wertvolle Mitglieder für die Gemeinschaft zu erziehen.60 Nur die 
staatliche Gruppenerziehung hinter Internatsmauern war aus der Perspektive der 
Jugendorganisation in der Lage, den gewünschten „neuen Menschen“ zu formen. 
Dabei zeigt sich auch in den Collegi der altbekannte, ständige Zwiespalt zwischen 
Fürsorge und Strenge bei der Erziehung. In den offiziellen Verlautbarungen fin-
den sich zahlreiche Anweisungen, die den Anspruch der GIL verdeutlichen, neue 
Wege auf dem Gebiet der Erziehung gehen zu wollen. So ließ der Vizegeneral-
kommandanten der GIL, Sandro Bonamici, verlauten: 

„Autoritäres Militärverhalten [caporalismo] hat noch nie – besonders auf dem heiklen 
Gebiet der Jugenderziehung – gute Ergebnisse hervorgebracht und desto weniger kann 

57 Relazione sintetica, 21.04.1942, S. 11.
58 Ihr dafür benötigtes Rüstzeug erhielten die Erzieher während ihrer zwei- bzw. dreijährigen Aus-

bildung an der faschistischen Sportakademie Farnesina. Dort wurden sie in faschistischer Politik, 
Militärkunde, Anatomie, Leibeserziehung, Psychologie und Pädagogik unterwiesen (vgl. Marzolo 
1939, S. 39f.).

59 Unpaginiertes und undatiertes Reglement des Collegio Lecce.
60 Vgl. Rossi 1942, S. 49, 100ff.
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es für das Erziehungssystem der Collegi übernommen werden, die sich von den ganzen 
ähnlichen Instituten gerade wegen ihrer Neuheit und Humanität der faschistischen Aus-
richtung und Erziehungsmethoden unterscheiden muss.“61 

Unterdrückung und Zwang, so Bonamici weiter, erziele in der Regel das ent-
gegengesetzte Resultat zu dem erwünschten, sodass bei schüchternen und emo-
tionalen Charakteren kränkende Erniedrigungen und Depressionen oder bei 
willensstarken Charakteren versteckte Ressentiments, Verschärfungen oder insge-
samt abträgliche Reaktionen hervorgerufen würden. Insgesamt sollten den Erzie-
hungsmethoden der GIL Zwang, Befehl und Autoritätsexzesse fern stehen. Das 
Fundament einer guten Erziehungsarbeit bildete vielmehr die feste Überzeugung 
des Erziehers, so die offizielle Darstellung der GIL-Führung.62

Die Realität in den Schulen unterschied sich jedoch vielfach sehr von dem idylli-
schen Bild der Selbstoptimierung und des Lernens am Modell des Erziehers. Bei 
den Collegi handelte es sich um Kinderkasernen. Zentraler Erinnerungsbestand-
teil ist die eiserne Disziplin, die innerhalb der Internatsmauern herrschte: „Die 
Disziplin war sehr hart. Wenn sie uns zum Beispiel drei Uhr nachts reden hörten, 
kamen sie und ließen uns im Winter alle auf dem Versammlungsplatz antreten. 
Auf St. Elena war es sehr kalt,“63 erinnerte sich ein ehemaliger Kollegiat aus Ve-
nedig. Ein Bozen-Kollegiat unterstrich: „Die Disziplin war eisern, preußisch und 
spartanisch zugleich, jede kleine individuelle oder kollektive Verfehlung wurde 
hart bestraft.“64 Bei Verfehlungen, wie Unpünktlichkeit, unerlaubten Gesprächen, 
unordentlichen Betten oder ungepflegten Uniformen sprach der Disziplinarrat 
Individual- oder Kollektivstrafen aus. Zu diesen Kollektivstrafen gehörten das 
Hoch- und Runterklettern am Mast, das (stundenlange) Ausstrecken der Arme 
mit dem Gewehr oder das gemeinsame (nächtliche) Runden- bzw. Pistenrennen.65 
Dass solche Strafen durch extreme physische Gewaltanwendung der Erzieher aus 
dem Ruder laufen konnten, zeigt folgendes Zitat aus dem Tagebuch eines Bozen-
Kollegiaten: 

„Heute mussten wir vier Strafrunden rennen. Die letzte liefen wir schlecht, weil wir 
schon müde waren, und der Erzieher warf sich wie ein Bolide in die Reihen und teilte 
Tritte und Schläge in alle Richtungen aus. Ich und andere Jungs konnten sich rechtzeitig 
in Sicherheit bringen, aber einer schaffte es nicht rechtzeitig und den erwischte es am 
Kinn, sodass ihm zwei Zähne ausfielen.“66 

61 Bonamici 15.01.1943, S. 192.
62 Vgl. Bonamici 15.01.1943, S. 192.
63 Interview Accame 24.03.2014-O, S. 1.
64 Rossi 2002, S. 15.
65 „Die Strafen bestanden im Auf- und Abklettern des Mastes, Runden im Innenhof rennen und bei 

schlimmeren Vergehen drohte Gefängnis für zwei oder mehr Tage“ (Schreiben Pesce 11.01.2013).
66 Diario Traina 20.01.1943, S. 7.
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Das Tagebuch lässt offen, ob der Erzieher letztlich selbst disziplinarisch belangt 
wurde, wie der Tagebuchschreiber hoffte. Die gefürchtetste Individualstrafe war 
in Venedig, Brindisi und Bozen hingegen der sogenannte tavolaccio.67 Bei dem ta-
volaccio handelte es sich um ein Arrestzimmer, in dem sich lediglich ein Holztisch 
befand. In dieses Zimmer wurden die Schüler bei Vergehen tagelang eingesperrt 
und mussten bei teils eisigen Temperaturen ohne Decke auf dem harten Holztisch 
schlafen. Ein zeitgenössischer Bericht hielt über die Strafen in Bozen fest: „Die 
Disziplinarstrafen sind diejenigen, die für die Königliche Armee gelten, nur in 
Anbetracht des Alters der Jugendlichen etwas abgeschwächt.“68 Das Militär brach-
te offensichtlich bereits „bewährte“ Schleifmethoden, wie den tavolaccio, in die 
Collegi, derer sich auch die Erzieher der GIL bedienten. 
Der innere Widerspruch zwischen den von der GIL formulierten Ansprüchen 
und der Wirklichkeit, eines sehr stark auf Zwang und Disziplin ausgelegten Erzie-
hungsprogrammes, ist offensichtlich. Eine Erziehung zur Kriegsbereitschaft durch 
Humanität ist eine contradictio in adiecto. Die Hoffnungen auf die Selbsterzie-
hung innerhalb einer stark isolierten Gruppe ohne militärischen Drill, auf die 
auch in der nationalsozialistischen Pädagogik verwiesen wurde,69 waren offenkun-
dig aufgrund ihres inneren Widerspruchs zum Scheitern verurteilt, sodass bei der 
praktischen Umsetzung sowohl auf den verständnisvollen Erzieher als auch auf 
dem Militär entlehnte Zwangsmaßnahmen zurückgegriffen wurde.
Doch nicht nur die Erzieher übernahmen die Funktion der Kontrolle, Lenkung 
und Unterwerfung, sondern auch die Zöglinge selbst. Die rigide Strukturierung 
des Tagesablaufs fand eine kurze Unterbrechung durch den Freigang am Sonntag-
nachmittag, auf den alle Schüler hin fieberten. Doch selbst in diesem kurzen Zeit-
fenster waren sie nicht unbeobachtet: Eine Gruppe von drei älteren Kollegiaten, 
die sogenannte ronda, patrouillierte durch die Straßen der Stadt.70 Ihre Aufgabe 
bestand in der Kontrolle des tadellosen Verhaltens der anderen, jüngeren Kollegi-
aten. Hier folgte man dem Grundsatz, dass Jugend Jugend führe beziehungsweise 
erziehe und kontrolliere. 
Eine Form der psychischen wie teils physischen Gewaltanwendung durch Mit-
schüler war hingegen der sogenannte nonnismo, im deutschsprachigen Raum als 
„Pennalismus“ bekannt. Vor allem an den militärischen Collegi war dieses In-
itiationsritual verbreitet, dem eine soziale wie erzieherische Funktion inhärent 
sein sollte: Es ging um die Unterwerfung unter die soziale Gruppe und die Aner-
kennung der Hierarchie. Die jüngeren Schüler (pivoli) mussten Erniedrigungen, 

67 Vgl. Schreiben Carboni 20.05.2014; Interview Fantetti 26.03.2014-K, S. 1; Interview Traina 
18.03.2014-O, S. 8.

68 M., D. Frühjahr 1943, S. 3.
69 Vgl. Tenorth 2003, S. 24.
70 Vgl. Ronda 1943, S. 17; Cineparodia 1939, S. 28.
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materielle Ausbeutung und derbe Scherze der Älteren (anziani) ertragen, um zu 
„Schülern“ aufzusteigen. Ein Zeitzeuge aus Venedig erinnerte sich an eine gravie-
rende Demütigung, die mit der Dimission der Täter bestraft wurde: 

„Es gab eine gewisse Schikane [nonnismo], aber niemand durfte wirklich übergriffig 
werden. Zum Beispiel erinnere ich mich, dass die beiden Blanc-Brüder, obwohl sie die 
Kinder von Prof. Blanc71 waren, einem bekannten politisch engagierten Musikautor und 
unter anderem Autor eines Großteils der faschistischen Hymnen, aus dem Collegio ent-
fernt wurden, weil sie einen wesentlich jüngeren Schüler angegriffen hatten. Ich glaube, 
dass sie ihn rasiert und ihm eine Tonsur, wie bei den Priestern, verpasst haben. Sie hatten 
ihn gedemütigt.“72

Wie an diesem Beispiel zu sehen ist, versuchte die Leitung derlei Auswüchsen 
durch das Statuieren eines Exempels entgegenzuwirken. Die gegenseitige Erzie-
hung in der Gruppe war jedoch gewünscht und so etablierten die Collegi das 
System des centenario. Der centenario war ein älterer Schüler mit derselben Mat-
rikelendziffer des jüngeren. Dem Novizen wurde so ein älterer Schüler zur Seite 
gestellt, der diesen beschützen und zugleich die entsprechenden Verhaltensweisen 
vorleben sollte. An der Praxis des nonnismo änderte dies jedoch wenig. Das tat-
sächliche Ausmaß dieser kommunikativen Gewalt unter den Kollegiaten ist jedoch 
schwer zu bestimmen, da sie in den vorhandenen Akten keinen Niederschlag fan-
den und von den Zeitzeugen aufgrund ihrer vorwiegend positiven Erinnerungen 
an die Collegi zumeist als dumme Jungenstreiche abgetan werden und verblast 
sind.

3.4 Organisatorische Gewalt
Im Jahre 1938 führte auch das faschistische Italien Rassegesetze ein. Fortan galt 
als Jude, wenn beide Elternteile Juden waren, wenn der Vater Jude und die Mutter 
Ausländerin war oder wer die jüdische Religion praktizierte.73 Diese Bestimmun-
gen hatten gravierende Auswirkungen auf SchülerInnen jüdischen Glaubens, da 
„Juden“ fortan aus allen staatlichen und gleichgestellten Schulen, also den Collegi, 
ausgeschlossen wurden.74 So erinnerte sich ein Zeitzeuge des Marinecollegio von 
Venedig, dass mit Einführung der Rassegesetze zwei Schüler jüdischen Glaubens 
das Collegio verlassen mussten.75 Ein weiterer Ausschluss ist für das Mädchenin-

71 Giuseppe Blanc (1886–1969) war ein italienischer Komponist, der die Melodie für die faschisti-
sche Parteihymne „Giovinezza“ komponierte.

72 Interview Gasparini 04.04.2014-K, S. 2.
73 Vgl. PNF 26.10.1938. Zur Diskussion über den Stellenwert von Rassismus und Antisemitismus 

im Faschismus, auch im Vergleich zum Nationalsozialismus, gibt es mittlerweile zahlreiche Li-
teratur. Einen sehr guten Überblick bieten nach wie vor Schlemmer/Woller 2005 sowie zuletzt 
Bernhard 2019.

74 Vgl. Charnitzky 1994, S. 386ff.
75 Vgl. Schreiben Merizzi 27.11.2012. Eine Verifizierung/Falsifizierung über die Schülerakten war 

nicht möglich.
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ternat in Orvieto überliefert. Eine Schülerin mit italienischem Vater und Mutter 
jüdischen Glaubens musste das Internat im Jahre 1938 verlassen, obwohl sie nicht 
der juristischen Definition einer „Jüdin“ entsprach.76 Am Marinecollegio in Vene-
dig konnte hingegen Alvise Gigante, Sohn des mit Gabriele D’Annunzio befreun-
deten Bürgermeisters von Fiume und einer „jüdischen“ Mutter, erfolgreich seinen 
Abschluss machen.77 Hieran zeigt sich deutlich die unterschiedliche Ausprägung 
der organisatorischen Gewalt, die offenkundig auch durch den Status der Eltern 
beeinflusst werden konnte.

4 Die individuelle Erinnerung

Formen normativer, curricularer, kommunikativer und organisatorischer Gewalt 
manifestierten sich in den Collegi. Doch wie erinnern die damaligen Schüler die-
se Formen der Gewalt? Dass eine solche Frage nicht eindeutig zu beantworten 
ist, liegt auf der Hand. Schließlich spielen Faktoren wie die Entfernung zum Er-
lebten, die Glorifizierung der Jugend durch ältere Menschen und das sich seit 
der Regierungszeit Berlusconis wandelnde kollektive Gedächtnis in Italien eine 
entscheidende Rolle.78 Hinzu kommt, dass es sich bei den Collegi um Internats-
schulen handelte, die ihren Zöglingen zahlreiche Angebote unterbreiteten. Die 
Schüler erhielten maßgeschneiderte Uniformen, sie wurden in großzügig ausge-
statteten Gebäuden untergebracht, genossen Privilegien wie das Motorrad- oder 
Lastwagenfahren und kamen als Aushängeschild des „neuen Italiens“ mit zahlrei-
chen Persönlichkeiten im In- und Ausland in Kontakt.79 Kurzum: Sie verstanden 
sich zumeist als zukünftige Elite. Vor diesem Hintergrund lässt sich die wahrge-
nommene Gleichzeitigkeit von Zwang und Freiheit, aber auch die wandelbare 
Erinnerung an die zentrale Sozialisationsinstanz der Erzieher plausibel machen, 
die im Folgenden am Beispiel eines Bozen-Kollegiaten verdeutlicht werden soll. 
Anselmo Rossi, Jahrgang 1926, besuchte das Internat von 1940 bis 1943. Sein 
Vater war Maurer von Beruf, er hätte zukünftig mit seiner Ausbildung bis in den 
Offiziersgrad aufsteigen und damit die vom Regime versprochene soziale Mobili-
tät realisieren können.80 Im Jahre 2002 veröffentlichte er seine Erinnerungen an 
seine Schulzeit in Bozen und urteilte über die Erzieher:

76 Vgl. Motti 1996, S. 135–138, insbesondere Anm. 195.
77 Gigante besuchte das Collegio von 1940 bis 1943 und schloss seine Schullaufbahn erfolgreich ab. 

Zu seiner Mutter jüdischen Glaubens siehe: Rossi 2003, S. 15.
78 Vgl. Fasching 2002; Mattioli 2010, S. 55. Aram Mattioli weist in seiner Studie auf Veränderun-

gen im kollektiven Gedächtnis durch zahlreiche apologetische Äußerungen Berlusconis hin. So 
bezeichnete dieser in einem Interview im Jahre 2003 die faschistische Strafmaßnahme der Verban-
nung als „Urlaub“.

79 Vgl. Rossi 2002, S. 27f.; Noi del Navale 1938; Attività interne 1939, S. 30; Schreiben Sansoni 
14.08.2013.

80 Vgl. Di Mattia 21.07.1942.
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„Dies waren die wirklichen Schöpfer unseres Gedeihens, sie modellierten uns nach ihrem 
Erscheinungsbild. Sie wurden nach ihrem Talent ausgewählt; Athleten ersten Ranges 
und bewährte Faschisten. Sie waren wahre Höllenhunde [Zerberusse] und wir wurden 
für die kleinsten Vergehen bestraft. […] Wie ich bereits sagte, es waren aus der Akademie 
auserwählte Offiziere, sie hatten auch Psychologie studiert, sodass sie genau wussten, wie 
sie uns zu formen hatten.“81

Zwölf Jahre später – im Jahre 2014 – konnte er in einem Zeitzeugeninterview 
zu seinen Erinnerungen befragt werden. Während des Interviews bezeichnete er 
die Erzieher dann nicht mehr als „Höllenhunde“, sondern als „Schutzengel“ und 
betonte nochmals deren psychologische Fähigkeiten: 

„[U]nsere Schutzengel, die uns geistig betreuten, kamen von der Akademie, waren Aka-
demisten einer höheren Schule – fünf Jahre Akademie mit Kursen in Psychologie. Und 
das waren diejenigen, die sich um uns kümmerten, denn uns kamen langsam mit dem 
Fortgang des Krieges Zweifel, gerade wenn man aus den Ferien kam, wenn man Kontakt 
mit anderen Leuten hatte. […] Wie ich bereits sagte, wir folgten unseren Schutzengeln, 
sie waren Verherrlicher dieser Ideen, wenn es Zweifel gab, verjagten sie diese.“82 

In diesen zwölf Jahren hatten sich die Erzieher in seiner Erinnerung von „Höl-
lenhunden“ in „Schutzengel“ gewandelt. Die Bestrafungen, die er in seiner Ver-
öffentlichung stark betonte, hob er in dem späteren Interview weniger hervor, 
sondern zielte stärker auf den Aspekt der Fürsorge, des Kümmerns. Verdeutlichen 
lässt sich damit die Gewichtverschiebung oder das Oszillieren zwischen Zwang 
und Fürsorge, oder – um mit Hans-Ulrich Thamer zu sprechen – von „Verfüh-
rung und Gewalt“ in der Erinnerung.83 Ob diese Akzentverschiebung nun Resul-
tat der veränderten Erinnerungskultur, des Einflusses der Interviewerin oder auch 
der Ablehnung als „Nestbeschmutzer“ durch andere Kollegiaten war, lässt sich 
nicht mit Gewissheit rekonstruieren. 
Ähnlich behutsam muss auch der Frage nach der langfristigen Wirkung der om-
nipräsenten Militarisierung und Hierarchisierung in den Collegi nachgegangen 
werden. Hier gilt es auf ein Problem hinzuweisen, auf das auch Tenorth und 
andere Bildungshistoriker zumeist verweisen: Das „Wirkungsproblem“ oder die 
Diskrepanz zwischen der Erinnerung ehemaliger Schüler und der Beschreibung 
in historischen Studien.84 Während in den Fremdbeschreibungen Zwang und Ge-
walt dominieren, finden sich in den Erinnerungen der Betroffenen häufig po-
sitivere Würdigungen. Aus ihren Beschreibungen lässt sich zumeist die latente 
Gleichzeitigkeit von Zwang, Freiheit und Fürsorge ablesen, wie gerade bei Rossis 
Erinnerungen gesehen. Besonders positiv wird dabei häufig die „Kameradschaft“ 

81 Rossi 2002, S. 15f., 41.
82 Interview Rossi 17.03.2014-O, S. 2, 7.
83 Thamer 1986.
84 Vgl. Tenorth 2003, S. 18.
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als eine Form der „Pädagogik der Gruppe“ beschrieben.85 Alle sollten das Credo: 
„Nur gemeinsam sind wir stark“ internalisieren. Dazu trugen die gleiche Uniform, 
das gemeinsame Essen, Lernen, Singen, Feiern, Marschieren, aber auch das ge-
meinsame Kämpfen bei paramilitärischen Übungen oder bei Gemeinschaftssport-
arten sowie die öffentlichen Auftritte vor Mussolini und tausenden Zuschauern 
in repräsentativen Arenen bei. Aufgrund dieser zumeist überwältigenden Eindrü-
cke findet eine Ablehnung dieser militärisch ausgerichteten „Gemeinschaftserzie-
hung“ kaum statt. Die militärischen Strukturen und Werte wurden von der Mehr-
heit der Zeitzeugen in den Erinnerungsinterviews hingegen nahezu glorifiziert:

„Meiner Meinung nach ist es eine Schande, dass alles auf die Art und Weise endete. Ich 
erinnere mich, dass wir wirklich glücklich waren. Heute scheint niemand mehr zufrie-
den zu sein. Kein Respekt mehr. Ich habe nie die Stimme gegenüber einer älteren Person 
erhoben. Vielleicht hatte ich deshalb ein glückliches Leben, weil ich mein ganzes Leben 
im Militär verbracht habe. Im Militär gelten andere Werte. Ich war in meinem Element. 
Als ich in den Ruhestand ging, musste ich mich anpassen.“86

Selbst die erniedrigenden Kollektivstrafen und Gewaltmärsche, die darauf abziel-
ten, den Willen des Individuums zu brechen und die Gruppe zu disziplinieren, 
deuteten einige Kollegiaten retrospektiv als hilfreiche Lektion um. Ein Bozen-
Kollegiat gab an: „Bei diesen anstrengenden und kräftezehrenden Bestrafungen 
verstand ich eine Sache und die behielt ich mir fürs Leben: Wenn du denkst, 
es nicht mehr zu schaffen, hast du noch so viel Energie unter der Bedingung, 
dass du die Zähne zusammen beißt und die Schmerzen erträgst.“87 Ein anderer 
Bozen-Kollegiat betonte: „Wir mussten einige Märsche in den Bergen machen. 
Wir kamen unten an, zerstört, ohne zu trinken, ohne zu essen. Wir waren todmü-
de. Aber am Morgen, als du aufgewacht bist, schien es der schönste Tag zu sein. 
Weil du getan hast, was sie dir gesagt haben.“88 Die Kollegiaten wurden bis an den 
Rand der Erschöpfung getrieben, es wurde bedingungsloser Gehorsam gefordert 
und dennoch findet keine Ablehnung dieser Werte statt. Ganz im Gegenteil. Re-
trospektiv wurde die Vermittlung dieser Werte wie Disziplin und Gehorsam als 
Grund für die erfolgreiche Lebensgestaltung angesehen:

„In der Schule verbesserten sich meine Leistungen deutlich. Mein Mangel an Disziplin 
nahm ab. Ich lernte zu gehorchen und Anweisungen zu befolgen. Mein Charakter wurde 
geschmiedet und all das, was ich in dem Jahr meines Aufenthaltes in dem Collegio der 
G. I. L. lernte, war eine gute Lehre, die es mir ermöglichte, auf meinem Arbeitsgebiet 
herauszuragen.“89

85 Vgl. Tenorth 2003, S. 20.
86 Interview Traina 18.03.2014-O, S. 4.
87 Rossi 2002, S. 16.
88 Interview Bolasco 20.03.2014-O, S. 5.
89 Schreiben Traina 20.08.2012.



54  | Jana Wolf

https://doi.org/10.25658/a0c0-s637

Das Denken in militärischen Kategorien scheinen sie so stark in der Phase der 
Adoleszenz verinnerlicht zu haben, sodass sie diese autoritäre Erziehung sogar an 
die nächste Generation weitergegeben haben: 

„Hier ist noch etwas, das sie uns beigebracht haben, und das ich an die Kinder weiterge-
geben habe: alles aufessen. Alles, was auf den Tisch kommt, esse ich, ob es mir schmeckt 
oder nicht. Das haben sie uns gelehrt, uns eingetrichtert. Sie sagten uns auch: ‚Weil ihr 
Soldaten sein werdet, werdet ihr nicht immer die Möglichkeit haben zu essen, wann ihr 
wollt. Ihr werdet alles essen müssen, was ihr essen könnt.‘ Das habe ich verinnerlicht. 
Und es ist eine gute Ausbildung. Eine Kultur, die ich erworben habe und die ich versucht 
habe, an meine Kinder weiterzugeben.“90

Insgesamt zeigt sich, dass die Mehrheit der interviewten ehemaligen Kollegiaten 
noch heute diese Erziehung zu Disziplin und Gehorsam durch Zwang befürwor-
tet. Sie übt Kritik an dem aus ihrer Sicht aktuell „verweichlichten“ Bildungs-
system und gibt an, einige Aspekte der Zwangserziehung auch an die eigenen 
Kinder weitergegeben zu haben. Zwang und Gewalt werden positiv konnotiert 
und zum Fundament für ihre eigene erfolgreiche Lebensgestaltung umgedeutet. 
Eine kritische Auseinandersetzung mit der Zielsetzung der Collegi findet bei den 
Interviewten nicht statt, vielmehr wünschten sich zahlreiche Befragte die Wieder-
errichtung solcher Schulen in Italien, da diese ihnen Werte vermittelt hätten, die 
sie im heutigen Italien vermissen:

„Ich sage, dass ein Collegio, wie ich es besucht habe, von allen italienischen Jugendlichen 
besucht werden sollte. Du beginnst zu lernen und du beginnst, dich am Tisch zu beneh-
men. Wenn du mit den Händen aßest, schmissen sie dich aus der Mensa. Sie sagten uns: 
‚Du wirst das Vorbild deiner Soldaten sein! Die Soldaten verhalten sich so, aber du musst 
ein Vorbild sein.‘ Und das war richtig so.“91

5 Fazit 

In den Internatsschulen der GIL sollte der „neue Mensch“, ein politischer Soldat, 
geformt werden, der gemeinsam mit seinen Kameraden für den Wiederaufstieg 
Italiens zu alter Größe kämpfte. Um dieses Ziel zu erreichen, vertrat die GIL den 
Anspruch, neue Wege der Erziehung zu gehen und neue Erziehungsmethoden 
auszuprobieren. Die GIL gab sich in offiziellen Darstellungen human und setzte 
auf das Lernen am Modell des vorbildhaften Erziehers und die Selbstoptimie-
rungskräfte der Heranwachsenden innerhalb der Gruppe. Anspruch und Wirk-
lichkeit klafften jedoch weit auseinander. Wie die Analyse der vier Dimensionen 
von Gewalt gezeigt hat, nutzte die GIL für die Erzeugung der Kriegsbereitschaft 
auch Mechanismen der Uniformierung, Disziplinierung, Überwachung und Be-

90 Interview Fantetti 26.03.2014-K, S. 6.
91 Interview Bolasco 20.03.2014-O, S. 9.
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strafung. Traditionelle Schleiftraditionen des Heeres fanden hinter den Internats-
mauern ebenso Anwendung wie psychisch und physisch verletzende Initiations-
rituale unter den Zöglingen. Darin unterschieden sich die Collegi demnach nicht 
von anderen, militärisch ausgerichteten Internaten.
Insgesamt bediente sich die GIL eines Arrangements der Gleichzeitigkeit von 
Zwang und Fürsorge, von Verführung und Gewalt, dass sich auch in der wandel-
baren Erinnerung an die Erzieher als „Schutzengel“ und „Höllenhunde“ zeigt. Die 
Erinnerungen der Zeitzeugen legen den Verdacht nahe, dass dieses Arrangement 
seine Wirkung nicht verfehlte. Im Gegensatz zu Schülern an Regelschulen hatten 
die Kollegiaten in der Abgeschlossenheit des Internats nahezu keine Möglichkeit, 
sich der permanenten Militarisierung innerhalb ihrer Gruppe zu entziehen. In-
nerhalb des Internatssettings konnten diese Schulen viel intensiver auf die Sozia-
lisation der Heranwachsenden einwirken und die faschistisch-militärischen Ideen 
implementieren. Trotz der kurzen Existenz der Collegi konnte die Praxis von Ver-
führung, Gewalt und Gruppenerziehung in der besonders prägenden Phase der 
Adoleszenz doch so wirkmächtig werden, dass sie bei vielen Kollegiaten verfing 
und über den Untergang des Faschismus hinaus bleibende Spuren hinterließ.
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Artemis Kliafa und Pavlina Nikolopoulou
The Enforcement and Protection in the 
Paidopoleis of the Greek Civil War:  
The Education During the War

Zusammenfassung
In unserem Artikel versuchen wir das Leben der Kinder zu skizzieren, die wäh-
rend des Bürgerkriegs in die griechischen Kinderdörfer verlegt wurden. Der 
griechische Bürgerkrieg, der nach dem Ende der deutschen Besatzung (1944) 
ausbrach und mehr als drei Jahre (März 1946 – Oktober 1949) dauerte, über-
zog das Land, insbesondere die ländlichen Gebiete mit Gewaltausbrüchen, 
führte zum Versagen staatlicher Institutionen und etablierte einen Status von 
Notstandsmaßnahmen, Unsicherheit, Angst, Armut und Elend, in dessen Fol-
ge große Spannungen in den sozialen Verhältnissen entstanden. In diesem Zu-
sammenhang kam es zu einer der umstrittensten Vorgänge des Bürgerkriegs, 
nämlich zur Entwurzelung und Überführung von Kindern, zum einen in die 
Länder Osteuropas durch die Evakuierungsprogramme der Partisanen, aber 
auch in die speziellen Kinderdörfer der griechischen Regierung mit Hilfe der 
Armee. Der vorliegende Artikel konzentriert sich auf die Kinderdörfer, die 
während des Bürgerkriegs auf griechischem Territorium betrieben wurden – 
und zwar ab dem Sommer 1947 – als etwa 18.000 Kinder auf Initiative der Re-
gierung von ihrem Wohnort entfernt und in 52 Kinderdörfern untergebracht 
wurden. Das Ziel war, wie es in offiziellen Regierungsdokumenten heißt, sie 
vor der Armut, Not und Gewalt des Krieges zu schützen. Gleichzeitig war laut 
derselben Quellen der Zweck der Kinderdörfer, die Kinder zu einer Ideolo-
gie des „Nationalbewusstseins“ zu erziehen, in diesem Fall zu einem extremen 
Nationalismus. Durch die Untersuchung der damaligen legalen und illegalen 
Presse in offiziellen Archivquellen, sowie in privaten Dokumenten, erforschen 
wir die Widersprüche des täglichen Lebens in den Kinderdörfern; wir unter-
suchten Bemühungen, Kinder vor Kriegsgewalt zu schützen, aber in einem 
Kontext, der sowohl in seiner Organisationsstruktur als auch durch vorsätzli-
che ideologische Manipulation und nationalistische Erziehung gewalttätig war.
Paidopoleis, Bürgerkrieg, Trauma, Kinderschutz, Flüchtlinge
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Abstract
In our paper we attempt to illustrate the everyday lives of the children who 
were transferred to Paidopoleis during the civil war in Greece. The Greek civil 
war that followed the end of the German occupation (1944) and lasted 3 years 
(March 1946 – October 1949) resulted in a surge of violence in Greece, espe-
cially in the rural areas, rendered the smooth operation of Greek institutions 
impossible and established a new regime of constant and urgent measures, fear 
and poverty which led to tension among the social groups. Under these cir-
cumstances, one of the most controversial acts during the civil war took place, 
namely the transportation of children towards Eastern European countries by 
the rebels and towards the Paidopoleis by the Government, with the assistance 
of the army. Our paper focuses on the Paidopoleis that operated in the rural 
areas of Greece from the summer of 1947, when, under the Government’s or-
ders, approximately 18000 children were taken from their homes and settled in 
52 Paidopoleis the aim of which was to protect them from the wretched living 
conditions and the violence, according to official state files. At the same time, 
according to the same sources, the Paidopoleis aimed at shaping the children’s 
ideology into a deeply nationalist one. We aim to provide insight on the every-
day life in Paidopoleis through the study of official archives, the legal and illegal 
press of that period and personal testimonies. We also studied the attempts 
to protect the children from the violence of war, amidst an environment that 
caused violence both in terms of brutality in the institutions and achieving an 
ideological brainwashing and manipulation towards in order to impose the 
nationalist ideology.
Paidopoleis, civil war, trauma, child protection, refugees

1 Introduction

This paper deals with the Paidopoleis in Greece during the civil war when an in-
itiative from the Greek government, the Welfare for the Rural Areas of Northern 
Greece, the army, and charities, removed approximately 18.000 children from 
their homes and moved to 52 Paidopoleis.1

Even though Greece was among the winners during World War II, the nation 
suffered a significant loss rendering its state devastating.2 During the three and a 
half years of Occupation Greece lost almost 30% of its national wealth and ap-
proximately 7.5% of its population. The day after the emancipation of Greece, the 
country’s socio-economic situation was ruined, profiteering, hyperinflation, and 

1 Cf. Royal Welfare Fund 1956, p. 8.
2 Cf. Nikolinakos 1976, p. 66.
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the black market came into prominence, the British pound replaced the Greek 
currency, and the population was starving.3

A few years after World War II ended, Greece became the battlefield for the first 
confrontation of the Cold War, which was crucial for international developments 
in the following decades. The civil war between the Democratic Army of Greece 
(DSE) and the National Army (NA), which lasted for more than three years 
(March 1946 – October 1949), resulted in the formation of a sociopolitical scene 
that differed significantly from one of the pre-war years. A great part of the Na-
tional Liberation Front (EAM), the main movement of opposition during the 
Occupation period was backed by the Communist Party of Greece (KKE) that 
had the support of the socialist countries that joined the DSE, whereas the NA, 
which was backed by the Government, had the support of Great Britain and, after 
1947, the USA. The civil war took place mainly in Northern Greece, and it was 
rife with the violence of the social conflicts.
The war occurred in rural areas because the DSE, namely the revolutionary army, 
didn’t threaten urban centers. The countryside became a battlefield for the second 
time in the 1940s, which caused waves of migration to the largest cities.

“In a few years, hundreds of thousands of men and women, some willingly, others not, 
abandoned their villages: some joined the DSE, and the NA transported many more to 
cities to settle temporarily until the civil war ended”.4

One of the most controversial topics of that period was the transportation of 
children by the revolutionaries towards eastern European countries and towards 
the Paidopoleis (children’s cities) by the Greek government. The matter of the 
children constituted an additional reason for conflict between the two parties.5

Did the transportation of children to the Paidopoleis aim at protecting them from 
the dangers of the ongoing wars? Was it part of the welfare plan of the Greek 
government for children during the post-war period, or was their integration into 
the Paidopoleis a way to reduce the influence of the rebels on children? Was the 
protection of children merely a pretext like a denouncement of “Free Greece”, 
namely a radio station of the rebels, states? 
In this paper we will try to answer these questions by examing the Genika Arexia 
tou Kratous, the archive of the former Royal Places, in the Greek Literary and 
Historical Archive, the archive of Irini Kalliga in the Benaki Historical Museum, 
and the archive of Elli Zalokosta. We also studied oral statements of people who 
lived in Paidopoleis, as documented in books and researches relevant to this sub-
ject.

3 Cf. Stathakis 2010, p. 93.
4 Voglis 2009, p. 328.
5 Cf. Kliafa 2016, p. 3.
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The issue of the children started getting researched more closely during the last 
decade of the 20th century as, regarding the civil war, the Greek society was more 
or less silent for about half a century. Our research consists of testimonies, studies, 
articles, and books which have started documenting the children’s issues during 
the war over the last twenty years. 
We understand that the sources we used in this study and their authors shouldn’t 
be considered an objective reflection of that period due to the potential ideological 
and philosophical biases. Those sources once had to serve some people’s purpose. 
They lack information, deliberately or not, promote and add other information, 
and are subjective.6 The government of that time, which was none other than the 
creator of the Paidopoleis and the Royal Palaces, influenced even the services that 
preserved these sources.7 Using the interpretative method, we attempted to ask 
questions about the collected evidence to unravel their truth since we dealt with 
those files not as “the absolute proof of any truth, but the undeniable witness, 
the meaning of whom we must recover by asking questions”.8 In our research, we 
used oral testimonies of people that lived in Paidopoleis. Those testimonies bear 
differences as expected since they reflect the identities and backgrounds of each 
individual.9 However, we consider that they can contribute to putting an end to 
the silent and unseen perspectives of historical events. They could also challenge 
the written historical data about themselves that they did not have the chance to 
write back then.10

The empirical research we have conducted on those archives was complemented 
by an interpretative process of recreating and comprehending the sociopolitical 
and ideological framework in which the Paidopoleis was established, with the aid 
of the interpretative method used in humanitarian and social studies. 

2 The Great Victims of the War

The poverty and devastation that dominated post-war Greece were extremely 
damaging for the children. The images described in the educational press of that 
period were disheartening. “If someone looks at any school, rural or urban, they 
will see children naked, barefoot, devastated, and sick”.11 The war destroyed many 
families, disabled, and sickened many parents, preventing them from working. 
The war orphaned or separated children from their immediate family members.

 6 Cf. Arvanitakis 2014, pp. 291–292.
 7 Cf. Offenstadt 2007, pp. 38–39.
 8 Farge 2004, p. 114.
 9 Cf. Halbwachs 2013, p. 28.
10 Cf. Deacon/Mngqolo/Prosalendis as cited in Vlaxaki, 2021, p. 113.
11 Educational Inspection 1947, p. 446.
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Based on evidence collected by the Agency of Social Welfare between 1945 and 
1947, there were approximately 250.000 orphans, a small number of which were 
in state institutions, orphanages, kindergartens and prevantoria whereas forty to 
fifty thousand (40.000–50.000) children were considered unprotected. The ma-
jority of those children were between seven and fourteen years of age.12 For the 
majority of the Greek population, the living conditions were dreadful. The hunger 
and the lack of basic goods to provide people with decent living conditions led to 
the prominence of many illnesses, especially for the children of poorer families. 
Tuberculosis patients were continuously increasing in numbers. The Greek rep-
resentative in the Educators’ Convention in London estimated that about three 
hundred thousand children in Greek schools either had tuberculosis or had recov-
ered from it. This number looks even more outstanding if the total population of 
five million citizens of Greece is considered.13 Trachoma, “namely the disease of 
the poor who live in suffering and dirt”,14 infested children even in their infancy 
and slowly blinded them. Due to poor nutrition, many children were rickety or 
suffered from dermal ailments. In Macedonia and Thessaly, malaria was severely 
threatening, and the health services could not deal with this situation due to a 
lack of medicine and funding. […] “oftentimes the doctor could only provide one 
quinine tablet per patient”.15

According to a member of the Cultural Committee of the U. N., the diseases and 
the traumatic war scenes led to many children being irritable, overly sensitive, 
distracted, tired, and “behaving strangely”.16 The sustenance of the Greek children 
was of primary importance, but the foreign provision of UNRAs aid was running 
out while the civil war was still going on, and many soup kitchens had ceased their 
operation, resulting in the worsening of the children’s health. The livestock units 
left in the country were not enough to cover the needs of milk and there was no 
capital for import.17

Schools throughout the country couldn’t provide adequate learning environments, 
and their reconstruction was incredibly slow. A third of the primary schools were 
not operating until 1949 and among those were the single-grade schools of rural 
Greece, mainly because of a general sense of fear and insecurity triggered by the 
ongoing civil war in those areas.18 According to the Ministry of Health, schools in 
the northern rural areas of Greece, Macedonia, Thrace, and Epirus, where the war 
mostly took place, were closed due to a lack of teachers.19

12 Ibid.
13 Modern Greek Education 1945, p. 7.
14 Stefanou 1948, p. 4.
15 Didaskalikon Vima 1947, p. 8.
16 Ibid.
17 Ibid.
18 Cf. Papadaki 1950, p. 34.
19 Cf. Modern Greek Education 1945 p. 16.
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Under the pressure of the civil war, the rural population of Greece left their homes, 
either willingly or forcefully, to settle in slums around the cities.
Because the residents of many montane villages of the country were willingly or 
unwillingly cooperating with the rebels by providing them with food and medi-
cine, informing them of the NA’s whereabouts and in some cases fighting on their 
side, the NA transported approximately 706.000 people from 1948 to 1949 to cut 
the rebels off any possible aid.20

The refugees were concentrated in slums and lived in unhygienic conditions. They 
were on the outskirts of large cities, in makeshift housing protected by chunks of 
wood, tinplates, plates of zinc, paper, or pieces of cloth, far from their jobs and 
properties, without light, sewer system, enough food, water, or even medical care 
and education for the children, who were wandering around the slums all day.21 
In August 1948, 90.000 children lived in refugee camps, either with their families 
or alone, without any protection, on outskirts adjacent to the battlefields. Only 
4.000 were receiving daily food rations, while no children could attend school.22

The health state of the children in the wretched villages was dramatic. They were 
very dirty because soap was hard to find. They also suffered from hunger and 
dermal illnesses caused by the war, such as trachoma and malaria. The percentage 
of those wretched by adenopathy and early symptoms of tuberculosis was severely 
high. They were all small-bodied with marked bodies and worrisome faces and 
appeared much older than they were. A picture that a smile could rarely improve, 
as stated in Unesco’s “The book of needs”.23 Official sources called for the need to 
protect the children of rural areas, especially amidst a war, which was becoming 
even more violent.24 

3 The Paidopoleis

Under these circumstances, the initiative of Queen Frederica in June 1947 to fund 
an organization, the Welfare for the Rural Areas of Northern Greece which also 
became known as “The Fundraiser”, for the “rescue of the population that had been 
victims of gangs and especially those threatened with the enslavement of children”25 
undoubtedly led to the protection of the children against the impact of the war.

20 Cf. Laiou 2002, p. 80.
21 Cf. Margaritis 2005, p. 600.
22 Cf. Brosse 1949, p. 26.
23 UNESCO 1947, p. 51.
24 Cf. GAK, Archive of the former Royal Palaces, f. 1229: Journal of the 5th Convention of the Execu-

tive Committee of The Fundraiser “Welfare for the Rural Areas of Northern Greece”, 04.07.1947, 
GAK, Archive of the former Royal Palaces, f. 1222: Report of Alexandra Mela to the Committee of 
Coordination of The Fundraiser for the Welfare of Northern Rural Areas, 15 August 1947.

25 ELIA, Archive of Eirini Kalliga: Alexandra Mela: The Chronicle, p. 6.
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An Executive Committee, many prominent figures of the socioeconomic life of 
that period, and people of the church, who took part in this committee’s varia-
tions, operated the organization. In addition, the ‘Appointed Ladies’, volunteers 
from high social classes with experience in charitable work also played an impor-
tant role. The Fundraiser was dealing with large amounts of money coming from 
donations, mainly from taxation on luxury goods and spectacles.26 
The Fundraiser’s schedule involved gathering the lost children and the orphans in 
Paidopoleis and locating them in safe areas. The Red Cross would help with the 
children’s transportation and allocating besides with the medical care of the patients.27

The attempts made in Greece matched those of most European countries as part 
of a general reconstruction plan for Europe after WWII. For the ethical and eco-
nomic reorganization of the nation, it was necessary to rehabilitate those lost chil-
dren that the war forcibly separated from their homes and families.28

Towards the end of the 19th century, when a reorganization and improvement of 
the educational systems in Europe took place, the government’s contribution to 
the education of the country’s future citizens became a priority. The nation’s goals 
aligned with the well-being of the children as they were considered its source of 
power.29

After WWII, children became the symbol of the goals for the restructuring of Eu-
rope. Many European countries funded a series of welfare measures and officially 
established children’s rights. At the same time, they claimed the right to interfere 
more with family matters. During the Cold War, when opportunities for children 
were considered an essential factor for a country’s general development, the con-
flict between the countries under the influence of the Soviet Union and those of 
Western Europe extended further to the decisions for the welfare of children.30

4 When the State Protects

In the case of children’s transportation during the Civil War, a significant number 
of children were indeed rehabilitated in the Paidopoleis willingly, even if it was 
per the request of their families who were unable to fulfil their basic needs and 
believed that the Paidopoleis could ensure a better future for their children as it 
would provide them with homes, food, water, medical care, education and goods 
which were not a given for most people in the rural Greece of the 1940s.31

26 Cf. Vervenioti 2021, pp. 439–440.
27 Cf. ELIA, Archive of Eirini Kalliga: Alexandra Mela: The Chronicle, p. 12.
28 Cf. Zahra 2011, p. 332.
29 Cf. Venken/Röger, 2015, p. 200.
30 Ibid. 
31 Cf. Hasiotis 2013, pp. 189–191 and GAK, Central Service/Archive of the former Royal Palaces f. 

1214. 
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The matter of sustenance in a country with people striving for survival was crucial 
and became an object of criticism and conflict. Were the children appropriately 
fed? Even though the reports of the Paidopoleis leaders and the Appointed La-
dies mentioned that there were some issues with the supply of food at times,32 
the members of The Fundraiser strongly supported that the provided food was 
enough, the children ate well, and any word for lack of food was untrue. Their 
diet consisted of four meals and included meat three times a week, pasta, rice, fish, 
vegetables, legume, fruits, and sweets,33 as stated in official State sources.
The Welfare for the Rural Areas of Northern Greece report from 1948 to 1949 
mentioned the approximate distribution of 32.660.000 food rations for those 
children during that period. Their diet consisted of about 2700 calories daily, and 
it was determined based on the possibilities to find food, the children’s age, and 
the seasons of the year.34

It is notable that whatever issues were mentioned in those reports were very dif-
ficult to publish as the creation of the Paidopoleis was to protect children from 
the rebels, according to official statements. The image of a government striving to 
save its children could not be spoiled by news regarding issues with the children’s 
clothing, food, housing, and education. 
The archives we studied presented the hygienic conditions and medical care as 
good as the provision of food. Michael Pesmatzoglou supported in his report 
about the work of the Welfare for the Rural Areas of Northern Greece during 
1948–1950 that in those two years, there was no epidemic within the Paidopoleis. 
He considered the documentation of only the death of eight children as an indi-
cator of the favorable living conditions of the Paidopoleis.35

Concerning schools, the children of Paidopoleis had to receive a very basic edu-
cation, according to the plan of the Ministry of Education. The children attended 
public schools in the areas in which the Paidopoleis belonged.36 Those who were 
too young to go to school were kept busy by educational activities with the guid-
ance of counselors (they were women).37

The schools of Paidopoleis had detached teachers from public schools.38 There 
was a focus on the children’s physical wellness, which resulted in the hiring of PE 

32 Cf. The first convention of leaders of the Paidopoleis 956, p. 15,00, 21, 38, GAK, Archive of the 
former Royal Palaces, f. 1222: Program for the creation of a Paidopolis in Macedonia, 11.07.1947; 
f, 1214, To Mr. Minister of Social Welfare, 6/9/1948, f. 12414, To E. S. P. D. E., 23.07.1948.

33 Cf. The first convention of leaders of the Paidopoleis 1956.
34 Cf. ELIA, Archive of Eirini Kalliga: Alexandra Mela, The Chronicle. p. 62.
35 Cf. Eleftheria, 04/03/1950, pp. 4–5.
36 Cf. GAK, Archive of the former Royal Palaces, f. 1229: Journal of the 34th Convention of the Exe-

cutive Committee of The Fundraiser “Regulations for the operation of Paidopoleis”, 14.06.1948.
37 ELIA, Eirini Kalliga, The first convention of leaders of the Paidopoleis, 1956, pp. 74–75.
38 Cf. GAK, Archive of the former Royal Palaces, f. 1231: Circular number 6, “Training of boarders 

in Paidopoleis”, 13.09.1948.
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teachers.39 At the same time, many schools in Greece were either not functioning, 
functioning poorly, or lacking teachers. The school buildings and the equipment 
were in poor conditions like they were in the rest of the country. Many schools 
took place in soup kitchens, warehouses, or churches,40 even though they lacked 
the necessary standards to become classrooms. Books, notebooks, and pencils 
were collected through donations or provided by the Ministry of Education and 
were not enough for all the children.41

Classes for the children who could not attend school during the past year amidst 
the war started in the summer of 1948.42 There were also professional technical 
shops.43 The Fundraiser created specialized shops like sawmills, small textile in-
dustries, and shoemakers to realize its goals by providing the children with knowl-
edge necessary for their future lives. The specialized shops prepared children for 
technical schools and also had them produce vital goods for everyday life in the 
Paidopoleis.44 The children contributed to the smooth operation of the Paidop-
oleis in an attempt to teach them about discipline, obedience, work ethics, char-
acter-shaping, and improve their self-esteem, as well as promote order when it 
comes to running a home or being part of society.45

The children that scored high grades could continue their education in junior high 
school. Those who didn’t score high grades attended professional technical shops 
if they were boys or other technical schools46 if they were girls, which reflects the 
social position of women of that time.47 That measure provoked sentiments of dis-
contentment and disappointment.48 The Fundraiser realized the government edu-
cational politics of the government aimed at the enhancement of the professional 
and technical education in the country so the children, especially those of rural 
areas, would have acquired the proper knowledge to contribute to the restructur-
ing and improvement of those lands to deal with the waves of migration towards 

39 Cf. GAK, Archive of the former Royal Palaces, f. 1214: report of Nita Siniosoglou and Katerina 
Ksidi to the Special Office for the Medical care for Greek children, 14.07.1949.

40 Ibid.
41 Cf. Hasiotis 2013, pp. 189–191 and GAK Archive of the former Royal Palaces f. 1214.
42 Cf. GAK, Archive of the former Royal Palaces, f. 1231: Circular number 18, To all the Paidopo-

leis, 26.07.1948.
43 Cf. Boeschoten/Loring 2015, pp. 254–259.
44 Cf. Hasiotis 2013, p.189–191, and GAK, Archive of the former Royal Palaces f. 1214.
45 Ibid.
46 “The candidates for the technical schools needed to have the following qualities: a) to be good 

Greeks, b) to be between 16–19 years old, c) to have finished primary school, to have shown good 
manners and towards religion, parents and teachers and d) to love the field of practice they wish 
to follow.” (GAK, Archive of the former Royal Palaces, f. 1229, Circular number 33, Professional 
training of refugee children)

47 Cf. Anagnostopoulou 2003, p. 31.
48 Cf. Boeschoten/Danfrth 2015, pp. 283–284.
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the cities. Despite the hindrances, some children managed to enter Universities,49 
which would have been impossible if they remained in their homes, based on their 
testimonies.50 Many children shared the sentiment that their living conditions 
were better in the Paidopoleis, and their memory of that place remained positive.51 
Despite the subjectivity of information from state archives and personal testimo-
nies, it is difficult to doubt that the Paidopoleis offered protection to the children 
during such a crucial period in Greek history. They were offered living conditions 
and education that were probably absent in their homelands, since a decade of 
continuous wars had destroyed the country’s economy and had impoverished its 
citizens, especially those of distant montane areas. 
It is also difficult to doubt that the state’s motive was not entirely about helping 
the children.
The measures to help the children had additional motives. They were considered 
to be of great value in post-war society,52 and their “rescue” from the rebels and 
their subsequent transportation abroad was a matter of dominance for the govern-
ment and served its political scheme.
In post-war Europe, there was an uproar regarding the ownership of lands that 
came under the control of rebels, the local elite, or foreign forces for some peri-
ods.53 In this way, the protection of children indicated that the Greek government 
could control the rural areas.

5 When the Government Dictates

The government opted for the children to settle in camps rather than families to 
ensure better medical supervision, ethical behavior, and education.54 This measure 
seems justifiable considering the wretched state of most families in Greece at that 
time. However, the way the Paidopoleis operated and the children’s daily schedule 
was undoubtedly oppressive and controlling on some levels.
The Paidopoleis operated partially per military standards. There was daily raising 
and lowering of the Greek flag in an official, mandatory and oppressive manner. 
Their homes and clothing resembled the military standards, as they were all iden-
tical.55 The Paidopoleis forced children to be disciplined and respectful towards 

49 ELIA, Archive of the Royal Welfare, Decade Report 1947–1957, p. 41.
50 Cf. Anagnostopoulou 2003, p. 36.
51 Cf. Boeschoten/Danforth 2015, pp. 254–259.
52 Cf. Vervenioti 2009, p. 83.
53 Cf. Mazower 2004, p. 17.
54 Cf. GAK, Archive of the former Royal Palaces, f. 1229: Journal of the 29th Convention of 

the Executive committee of The Fundraiser “Welfare for the Rural Areas of Northern Greece” 
08.03.1948.

55 Cf. Hasiotis 2013, pp. 189–191; GAK, Archive of the former Royal Palaces f. 1214. 
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people of higher authority, which was also apparent from the uniformity of their 
clothing.56 The strict hierarchy governed the relations between the children and 
the staff of the institutions. The “spirit of authority and distance” was dominant. 
The staff ordered, and the children followed. 

“The facilities were organized like the army. We were all divided into groups, ‘the units’, 
with commanders and counselors. Every morning we had to stand in front of our bunk. 
The discipline was strict. We would wake up early like, in the army, they were waiting 
outside with whistles and had us do physical training, make our beds, and wash up. At 
noon we had to be in bed, and if we were not silent, we were forced to clean the toilets 
like in the army. Our bunks were of the military type, one above the other”, says a board-
er in the technical school of Leros.57 

The children were always in formation, in trips, cinema, theatre, monuments, and 
even within the Paidopoleis. They moved in lines to go to school while singing pa-
triotic anthems. They could only tell the time by the ringing bell, and they had no 
clocks or calendars. They were never idle. They were always doing homework or 
participating in team activities and had no personal space or time for themselves.58 
A greater authority had control over children’s time, and they could do nothing 
to affect that. They were “little soldiers” that would have to behave a certain way 
all day and were punished per military standards to “fix” their character’s flaws.59

The cold, mandatory, forceful, and oppressive nature of life in Paidopoleis, com-
bined with the lack of personal space and time rendered them a complete domi-
nant state over the children’s lives by an invisible authority, which caused feelings 
of discontent among the children, “… we were all concentrated like in military 
camps, we did everything in groups. We could not do anything individually” says 
a child of that period. However, he was not opposed to that kind of collective 
life “if 70% of our days were miserable, 30% were joyful when we did group 
activities that were not mandatory”.60 Even though the methods of operation in 
the Paidopoleis resembled those of the experiential education of John Dewey, the 
army-like system the children had to follow renders that resemblance untrue since 
it completely disregarded the main idea of the children’s agency.
As per their creator’s statements, the Paidopoleis aimed at shaping the character of 
the children to fit the “healthy” values of the nation and at protecting them from 
the influence of the communist ideology.61 What is worth mentioning is that when 

56 Cf. Papazahariou, 1956, p. 100.
57 Cf. Boeschoten/Danforth 2015, pp. 250–251.
58 Cf. Hasiotis, 2013, pp. 189–191; GAK, Archive of the former Royal Palaces f. 1214; Daliani/

Mazower, 2004, p. 113.
59 Cf. Papazahariou 1956, pp. 106–107.
60 Cf. Boeschoten/Danfrth, 2015, p. 266.
61 Cf. GAK, Archive of the former Royal Palaces, f. 1214: Journal of the 52nd Convention of the 

Special Office for the Medical care for Greek children, last speech of the Director-General Lamp-
ros Boulalas, p. 5, 23.06.1949.
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the children were to be returned home in the summer of 1949, those who had 
parents who were leftists, executed, imprisoned, or exiled were excluded from this 
repatriation to not be influenced and become rebels.62 They expected the children 
to contribute to the dissemination of the imposed narrative against the enemies in 
the rural areas and to pass their nationalist ideology to the rest of the people in their 
homelands.
This ideology was anti-communist. At that time, Greece was one of the western coun-
tries against communism, despite being surrounded by communist nations. Howev-
er, it was also a country that recently reclaimed its freedom, and the main force that 
helped in that achievement was the National Liberation Front (NLF), which con-
siderably consisted of communists. During and after the civil war, the government’s 
political plan focused on the need to militarily and ideologically defeat the NLF, the 
conservative social class manipulation, and the silencing of those who supported the 
NLF.63 The language of nationalism, characterized by an overly aggressive anti-com-
munist strategy was under the conservative ideology in most areas of Greece.64 The 
attempt of nationalists to create a unified ideological front led to an ideology based 
onpre-capitalist values and values that served a society of military discipline.65 
During the Cold War, the opposing ideology and values to the socialists who 
aimed for equality were that of the Christian civilization, which was considered 
able to become the link for the western countries contributing to the emergence of 
a unified western society. The direction toward a common Christian civilization, 
which prevailed during the entirety of the 1950s, both within Greece and inter-
nationally,66 led the Greeks to vision a Christian-centric Greek civilization.67 It 
aimed to correlate Greece with Christianity and shape the entire society following 
Christian values and etiquette.68 Christianity would become the governing force 
and the base for the sociopolitical development of Greece.
Indirectly, the projects of nationalism were part of all aspects of Greek life, and 
the language in educational contexts served that ideology. Thousands of minors 
in the Paidopoleis were taught based on the principles of the nationalist ideology. 
Christian organizations and Sunday schools interfered with the everyday life of the 
Paidopoleis,69 while the education of children based on the values of a Christian civ-
ilization was rife with anti-communist propaganda. Most institutions had political 
and religious training twice a week.70 Christianity and anti-communism were deeply 

62 Cf. IAMM/458. Archive of Elli Zalokosta: f. 2: Executive Committee to the Paidopoleis.
63 Cf. Bournazos 2009, pp. 9–10.
64 Ibid., pp. 11–12.
65 Cf. Theodorou 2019, pp. 142–143.
66 Cf. Gousidis 1989, p. 51.
67 Cf. Siganou 2008, p. 106.
68 Cf. Maczewski 2002, p. 59.
69 Cf. Hasiotis 2013, pp. 189–191; GAK, Archive of the former Royal Palaces f. 1214. 
70 Cf. Daliani/Mazower, 2004, p. 114.
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connected since the battle against communism were painted as a type of crusade for 
the salvation of faith. Were these goals achieved peacefully, or was violence inflicted 
upon the children? Official files didn’t document violent incidents, but children of 
the Paidopoleis referred to the use of violence. Traganos K. in “Travelogue to the 
Paidopolis of Ziros” highlights that “some children were beaten up a lot with wood-
en planks by unsuitable educators. Those were the minority. The rest of the teachers 
and staff came in between and stopped any instances of violence.”71 Another boarder 
mentioned that, despite being treated well in general, there were cruel punishments 
like teachers encouraging the students to spit on a child who was not that well be-
haved.72 Examples like the previously mentioned didn’t appear in the authoritative 
people reports, and The Fundraiser didn’t utter a response about those cases. In 
general, the official educational policy of the government was against physical abuse. 
However, the children suffered physical and emotional abuse, with the latter being 
more frequent, according to documented statements. 
Many children of the Paidopoleis came from violent missions of transportation 
by the National Army in areas that were deemed “dangerous”. We do not possess 
enough evidence to claim that the government ordered the violent integration of 
children in the Paidopoleis, but many children were undeniably forced to integrate 
without their or their parents’ agreement, especially when the soldiers showcased 
extreme behavior. In many cases, parents were not willing to hand over their children 
to the authorities,73 whereas others directly refused to let their children in the Paidop-
oleis.74 It is worth noting that the children of women who were imprisoned or exiled 
for joining the rebellious front were transferred to Paidopoleis despite their mothers’ 
wishes to remain with relatives75 and couldn’t communicate with them.76 
Those children had to deal with grave issues in the Paidopoleis. Since they came 
from northern Greece, where the rebels maintained control for a significant 
time, one of the goals of the state’s educational program regarding their “spiritual 
growth” was to instill the Nationalist ideology.77

The Paidopoleis instigators stated that when the Paidopoleis closed and the chil-
dren returned to their homes, “the abandoned children of the gangsters, collected 
and rescued from the danger of the communist filth, were returned with an up-
lifted spirit and mind”.78

71 Fafaliou 2020, p. 245.
72 Cf. Papadimitropoulou 1977; Fafaliou 2020, p. 245.
73 Cf. GAK, Archive of the former Royal Palaces, f. 1214: Zarifis’ report, Paparigopoulos to the 

Coordinating Committee of Medical Care for Greek children, 21.06.1948.
74 Cf. Hasiotis, 2013, pp. 189–191; GAK, Archive of the former Royal Palaces f. 1214.
75 Cf. Daliani-Karampatzaki, as cited in Farfaliou 2020, pp. 170–171.
76 Cf. Fafaliou, 2020, p. 185.
77 Cf. ELIA, Archive of the Royal Welfare, Decade Report 1947–1957, p. 39.
78 ELIA, Archive of Eirini Kalliga: Alexandra Mela: The Chronicle, p. 12.
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The majority of them were conflicted concerning their ideological and sentimen-
tal stance on the concepts of nation and religious faith. The Paidopoleis aimed to 
safeguard the children from the rebels, the ideological influence that the commu-
nist ideas would have on them, even more, if they came from leftist families.79 
The rebels were described in nationalist speeches as malicious enemies of the nation 
from the inside, agents of the Slavs, atheists, and sworn enemies of the Greek and 
Christian values. The children had to erase them as their parents. They had to betray 
their parents, who betrayed the nation and abandoned God. They were considered 
filth that poisoned the nation. Their children had to go through a process of cleans-
ing. They had to renounce them, remove themselves from them and adapt to the 
nation’s standard to which they owed their existence and protection.
Those children not only had to deal with their significant loss and the forced era-
sure of their past, but they also had to deal with being targeted as possible future 
traitors. Their identity was under attack, and the psychological abuse they had 
to endure worsened the trauma caused by the ongoing war. The Fundraiser staff 
supported that there was no discrimination among the children. They were not 
separated into children of rebels and children of nationalists. However, testimo-
nies prove them wrong. 

“They always chose the children of rebels for physical labor”, and “we, the children of 
rebels, were treated differently, not only by the authorities of the Paidopoleis but the rest 
of the children were manipulated into turning against us as well. Do you know what it 
feels like to be at such a sensitive age and be told: “You lost your parents. Who killed 
them? The rebels. Look, the parents of this kid were like that”, “the counselors were ask-
ing the children in the chamber in front of everyone what their father was killed from. 
You would fight with someone in the chamber of 25 children and they would say: “why 
are you shouting? Your father was a communist!”80

Another group of children who faced hardships in the Paidopoleis was those who 
came from communities of northern Greece that spoke Slavic, Turkish (but not 
the Muslim ones), and Albanian.
The identity of those kids went through a big crisis of conflict. The nationalist ideas 
were a mental exile for them as they were excluded from the supposed national 
unity the nationalists expressed. The nation was considered to consist of people 
sharing the “same blood”, meaning they had shared characteristics that defined their 
strengths and weaknesses and were inherited throughout the generations.81 The chil-
dren, who were from different cultural backgrounds, had to be “Hellenized”. It was 

79 Cf. IAMM/458, Archive of Elli Zalokosta: f. 2: Executive Committee to the Paidopoleis, Athens, 
20.07.1949.

80 Boeschoten/Danforth 2015, pp. 265–267.
81 Cf. Kalliafas 1949, pp. 10–11. 



The Enforcement and Protection in the Paidopoleis of the Greek Civil War |  75

https://doi.org/10.25658/14w6-5b59

considered that the education in the Paidopoleis could be “a starting point for them 
to learn the Greek language, history and the virtues of our race”.82

The nationalists described the Greek nation as messianic, going through the 
centuries unchanged and having one goal: to civilize the barbarian tribes that 
surrounded it. Those surrounding nations, especially the Slavs, were considered 
unable to create a “higher human culture”.83 
In the case of bilingual children, the attack on their identity was extended to pro-
hibit them from using their mother tongue. Within the framework of a program 
for the erasure of the “barbaric languages”, the children had to renounce a part of 
their identity to be accepted among the rest of the Greeks.84 
Trayan Dimitriou, a Slavic-speaking border of the Royal Technical School of Le-
ros recounts: 

“We were kept separate in an environment in which the only option you had was to speak 
Greek. We could not use any other language. Of course, at that time they would not call it 
Macedonian because… it was common to call the Macedonians ‘filthy Bulgarians’. So, the 
Macedonians became ‘filthy Bulgarians’, ‘traitors’, ‘Slavs’ or communists… Our parents 
were the target. When we would return we would have to be the ones to show them the 
light and save the nation. They always debased the environment in which we grew up. On 
one side they tried to humiliate us and make us believe we belonged in that group of people 
and on the other side they tried to persuade us that we were better than that”.85

Both the children of leftist families and the bilingual children in the Paidopoleis 
were regarded as having committed the original sin from which they had to be 
cleansed by proving their faith and devotion to the nation and Christianity and 
renouncing their families.
According to the nationalist narrative, the children were in the Paidopoleis because 
the nation was confronting enemies who wanted to eliminate the Greeks biologi-
cally and had to rescue and protect its children. The nation had to take the role of a 
parent to stop the removal of children from the national body since their actual par-
ents could not or were deemed unfit to fulfill this role. “When the nation becomes 
a parent, the actual parents disappear”.86 According to the authorities’ words of that 
time, the children primarily belonged to the nation, not their families, which started 
an outrage abroad, as organizations and groups of people who had nothing to do 
with socialism regarded it as an absolutist ideology.87 Limiting the personal space 

82 GAK, Archive of the former Royal Palaces, f. 1227: Report of Eleni Ntaountaki to the Executive 
Committee, Athens 28.04.1948.

83 Cf. Kalliafas 1949, p. 40.
84 Cf. Boeschoten/Danforth 2015, p. 143.
85 Boeschoten/Danforth, 2015, p. 251.
86 Dubinsky as cited in Boeschoten/Danforth 2015, p. 145
87 Cf. Hasiotis 2013, pp. 189–191; GAK, Archive of the former Royal Palaces f. 1214: 3rd Mission 

Report of Lamia. 14.07.1949, p. 282.
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and time of the children in the semi-military operation of the Paidopoleis received 
an additional meaning. The persons’ dreams, feelings, and passions had to succumb 
to the needs and commands of the nation that dominated and oppressed its citizens. 
The life and future of the children were linked to the nation’s future, rendering their 
wishes insignificant compared to the country’s goals.

6 Conclusion

The attempt to write about even a part of the Paidopoleis history, the combined 
effort of understanding and evaluating the sources and the oral evidence is a com-
plex and risky undertaking. We tried to draw information from a core of evidence 
that revolved around subjectivity, like the beginning and end of the war.
In the end, what was the situation of the children in the Paidopoleis? It is difficult 
to provide a definitive answer because that requires a deep understanding of the 
living conditions and drawing conclusions from multiple and often conflicting 
evidence, whose evaluation bears undeniably the subjectivity of a modern outlook 
due to the used methods. The archives were mainly traces of evidence, and from 
that, we had to mentally recreate the multifaceted reality of that period by ana-
lyzing the events and understanding them in depth. This process becomes even 
more arduous if we consider that the events of that period are a historical “trauma” 
for modern society to face. A usual narrative is not agreed upon regarding those 
events by the majority of the Greek community. 
The Paidopoleis historical data is relatively recent, and it had to resurface in a society 
that has decided to uncover and deal with its past while also redefining its identity in 
the modern world. In the cases of the entirely conflicting sources we came across on 
the life of children in the Paidopoleis, we opted for the stance of the historian who: 

“will oftentimes be suspicious to their friends, to their political party: the historian will be the 
person who, out of pleasure, wants to complicate things, feels empathy for the enemy, shows 
the opposite side of the coin and takes the most difficult, or at least the bravest decision”.88

To what degree did the children’s education in the Paidopoleis fulfill the purpose of 
protecting them, and to what degree was this purpose undermined through practices 
of violent commands on the children that satisfied the government’s wishes? These 
questions are difficult to answer. Many researchers conclude that the family and so-
cial environment from which the children came and to which they returned played 
a vital role in the decisions they later took as adults. In any case, the attempt of the 
society to protect, guide, and often manipulate the children affected them but did 
not single-handedly define their lives, since it was met with a strong will for self-iden-
tification. 

88 Marrou 2006, p. 401.
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Kristina Schierbaum
Umerziehung hinter Schlossmauern 
Eine historische Fallanalyse zu erzieherischem 
Zwang und Gewalt im Jugendwerkhof  
„Neues Leben“

Zusammenfassung
Das System der Fürsorgeerziehung in der Deutschen Demokratischen Republik 
(DDR) unterschied zwischen Normalheimen und Spezialheimen. Jugendwerkhö-
fe, Einrichtungen für straffällig gewordene Jugendliche und solche mit Verhalten-
sauffälligkeiten, dienten der Umerziehung zu allseitig entwickelten sozialistischen 
Persönlichkeiten. Eine dieser Einrichtungen, der Jugendwerkhof „Neues Leben“ 
im thüringischen Wolfersdorf, soll im Folgenden im Fokus stehen. Es gilt, seine 
sozialen Praktiken von Zwang und Gewalt aufzuschließen, um die Ambivalenzen 
pädagogischen Handelns in historischer Perspektive zu rekonstruieren.
DDR, Jugendwerkhof, Umerziehung, Erzieherischer Zwang, Gewalt

Abstract
The system of residential care in the German Democratic Republic (GDR) 
was separated into “Normalheime” and “Spezialheime”. Jugendwerkhöfe, cor-
rectional facilities for juveniles and those with behavioral problems, should 
re-educate youth to allround-developed socialist personalities. One of those 
institutions, the Jugendwerkhof “Neues Leben” in Wolfersdorf (Thuringia), 
should be in focus in the following. The aim is to unlock the social practices of 
coercion and violence in order to reconstruct the ambivalences of educational 
action from a historical perspective.
GDR, Jugendwerkhof, reeducation, educational compulsion, violence

1 Einleitung

Das politische und gesellschaftstheoretische Denken in der DDR wurzelte in der 
Lehre des Marxismus-Leninismus. Er setzte einen normativen Rahmen für das 
Verhalten der Staatsbürger:innen und bildete sich zu einer eigenen Persönlich-

https://doi.org/10.25658/f0r8-0673
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keitstheorie heraus.1 Das oberste Ziel von Erziehung und Bildung war die allseitig 
entwickelte sozialistische Persönlichkeit. Neben dem Streben, sich Wissen und 
Können anzueignen, sollte sie sich durch eine Liebe zur Arbeit und eine hohe 
Arbeitsmoral; und ein Bedürfnis, am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben und es 
mitzugestalten, sowie in der Freizeit schöpferisch an der Entwicklung von Kultur 
und Kunst mitzuwirken, auszeichnen.2

Mehr als 80.000 Jugendliche wurden zwischen den Jahren 1949 und 1989 unter 
dem Regime der SED-Diktatur bei Ungehorsam, Nichtanpassung oder Verwei-
gerung mit dem Ziel der Umerziehung zur allseitig entwickelten sozialistischen 
Persönlichkeit in einen der 38 (1952), 23–30 (1977), 31 (1989) Jugendwerkhöfe 
(JWH) mit insgesamt 3.031 (1952), 2.893–2.997 (1977), 3.336 (1989) Heim-
plätzen eingewiesen.3 Die JWH galten seit 1951 als Spezialheime für schwerer-
ziehbare Jugendliche ab 14 Jahren. Ihr Konzept vereinte mehrere in ihrer päda-
gogischen Ausrichtung sehr unterschiedliche Traditionslinien, die der Förderung 
oder Ausgrenzung dienten und nach den Ideen Anton S. Makarenkos ausgestaltet 
wurden.4 Die Jugendlichen sollten sich über einen straff organisierten pädagogi-
schen Prozess in die Lebensordnung eines Kollektivs einfügen und die Bereitschaft 
herausbilden, die eigenen Interessen denen der Gemeinschaft unterzuordnen und 
sie mitzugestalten. Dieser Prozess (die Umerziehung) beruhte auf den Säulen (1) 
politisch-ideologischer Erziehung,5 (2) Kollektiverziehung,6 (3) Arbeitserziehung7 
und (4) Erziehung zur bewussten Disziplin.8

Zu den Insass:innen zählten verhaltensauffällige Jugendliche, „deren Umerzie-
hung in ihrer bisherigen Erziehungsumgebung trotz optimal organisierter erzie-
herischer Einwirkung der Gesellschaft nicht erfolgreich“9 verlaufen war. JWH für 

1 Vgl. Bunke 2005, S. 31.
2 Gesetz über die Teilnahme der Jugend der Deutschen Demokratischen Republik an der Gestaltung 

der entwickelten sozialistischen Gesellschaft und über ihre allseitige Förderung in der Deutschen 
Demokratischen Republik.

3 Vgl. Jörns 1995, S. 6, 39 u. 58 und Dreier/Laudien 2012, S. 107.
4 Vgl. Dreier/Laudien 2012, S. 105.
5 Sie war das Kernstück sozialistischer Erziehung und Bildung. In den JWH wurde sie als „aktuell-

politische“ Information praktiziert (vgl. Jörns 1995, S. 101f.) und zielte auf eine Identifikation der 
Jugendlichen mit dem Staat ab.

6 Das Kollektiv galt als Mittler zwischen Gesellschaft und Individuum. Die Jugendlichen sollten zum 
und durch das Kollektiv erzogen werden (vgl. ebd., S. 105f.).

7 Im Rahmen einer engen Verzahnung von theoretischer und praktischer Ausbildung sollte eine „so-
zialistische Arbeitshaltung“ (ebd., S. 119) herausgebildet werden.

8 Sie zielte auf die Einhaltung der Heimordnung und wurde als Bewusstheit und Bereitschaft verstan-
den, sich einem Gesamtinteresse unterzuordnen (vgl. ebd., S. 129).

9 § 1 II Anordnung über die Spezialheime der Jugendhilfe vom 22. April 1965.
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Abgänger der Oberschulen (POS10) und JWH für Abgänger der Hilfsschulen11 
waren die allgemein praktizierte Form dieser Heimart und mit einem längeren 
Aufenthalt verbunden. Ihnen stand der einzige Geschlossene Jugendwerkhof 
(GJWH) in Torgau gegenüber, bei dem es sich um eine Disziplinareinrichtung 
für Jugendliche im Alter von 14 bis 20 Jahren handelt, die vorsätzlich und schwer-
wiegend die Heimordnung in ihrem JWH oder im Spezialheim verletzt haben.12

Es gehört zu den kollektiven Erfahrungen der ehemaligen Insassen, auch nach 
der deutsch-deutschen Wiedervereinigung (1989/90) nur wenig öffentliche Auf-
merksamkeit erlangt zu haben. Die Unterbringung in einem JWH empfinden die 
meisten als Stigma, weshalb sie diesen Lebensabschnitt bis heute verschweigen. 
Viele haben sich erst öffentlich zu ihrer Vergangenheit im JWH bekannt, um 
nach dem Strafrechtlichen Rehabilitationsgesetz (StrRehaG) Wiedergutmachung 
zu erfahren. Zwar ist das „Torgau Tabu“13 seit den 1990ern gebrochen und es wird 
mittlerweile ein breiterer öffentlicher Diskurs über die Theorie und Praxis dieser 
Variante vergesellschafteter Erziehung geführt, doch gibt es kaum Einzelfallana-
lysen in Hinblick auf die offenen JWH. Betroffene bzw. Opfer kamen vor allem 
in den Anhörungen der Aufarbeitungskommission des Runden Tisch Heimerzie-
hung in den 1950er und 60er Jahren14 und der Unabhängigen Kommission zur 
Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs zu Wort. Letztgenannte musste fest-
stellen, dass die Bereitschaft verhaltener ist, sich mit zurückliegender Gewaltge-
schichte zu befassen.15 Hier möchte ich ansetzen und mich eingehender mit dem 
Wesen von erzieherischem Zwang und Gewalt am Beispiel des Jugendwerkho-
fes „Neues Leben“ (JWH NL) beschäftigen. Unter Einbezug von archivalischem 
Material und ergänzenden Erinnerungen von Zeitzeug:innen aus dem Kreis der 
Mitarbeiter:innen (respektive Täter:innen16) wird es gelingen, institutionen- wie 
personengeschichtlich auf das Themenfeld zuzugreifen und die Fragen zu beant-
worten, (1) unter welchen Umständen Gewalt zu einer attraktiven Handlungsop-
tion wurde und (2) wie Zwang und Gewalt charakterisiert werden können.
Nachdem die Quellenbasis und das methodische Vorgehen (Abschnitt 2) erläu-
tert wurden, wird der Fokus auf die Institutionengeschichte des JWH NL ge-
richtet (Abschnitt 3) und die Sozialstruktur des Erziehungskollektivs beschrieben 

10 Die Zehnklassige polytechnische Oberschule (POS) war 1959 als Zehnklassenschule aus einer 
Reform der achtjährigen Grundschule hervor- und mit der Einführung des polytechnischen Un-
terrichts einhergegangen (vgl. Geißler 2015, S. 65).

11 Autorenkollektiv 1988, S. 28.
12 Vgl. § 2 III Anordnung über die Spezialheime der Jugendhilfe vom 22. April 1965.
13 Haase/Oleschinski 1998.
14 Vgl. Abschlussbericht des Runden Tisches „Heimerziehung in den 50er und 60er Jahren“ 2010.
15 Vgl. Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauch 2022, S. 5.
16 Selbstkritisch sei angemerkt, den Weg einer „mainstreamer“ Gewaltanalyse zu beschreiten, die 

eine starke Täter:innenzentrierung aufweist und damit die analytische Perspektive auf die Opfer 
und ihren Schmerz nicht allumfänglich berücksichtigt (vgl. Imbusch 2000, S. 28).
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(Abschnitt 4). Daraufhin wird der (verborgenen) Kultur von Gewalt und Zwang 
in Hinblick auf die Faktoren Geschlossenheit, Arbeitspflicht und -zwang sowie 
Strafpraktiken nachgegangen (Abschnitt 5). Zum Schluss werden die Ergebnisse 
der historischen Fallanalyse noch einmal enggeführt (Abschnitt 6).

2 Zur Quellenbasis und zum methodischen Vorgehen

Für die Untersuchung wurden neben Gesetzestexten und Anordnungen auch ar-
chivalische Quellen für den Zeitraum von 1948 bis 1990 aus dem Archivbestand 
des Thüringer Staatsarchivs in Rudolstadt (StA RU)17 systematisch gesichtet und 
ausgewertet. Hierbei handelt es sich hauptsächlich um personen- und sachbezo-
gene Dokumente und Akten des Fürsorgeerziehungssystems (Entlassungs- und 
Entwicklungsbögen, Schriftverkehr mit der Heimleitung, Gruppenbücher, Klas-
senbücher und Jahresarbeitspläne, Berichterstattungen über die Erfüllung von 
Jahresarbeitsplänen, Ausbildungsmappen und Richtlinien für die berufsprakti-
sche Ausbildung, interne Protokolle zu Arrest oder Entweichungen sowie interne 
Ordnungen, Anweisungen und Richtlinien). Die umfangreichen archivalischen 
Dokumente stellen als standardisierte Artefakte und institutionalisierte Spuren 
eine eigenständige Datenebene dar.18 Sie lassen sowohl auf die Strukturen, Me-
chanismen und Akteur:innen als auch auf die soziale Wirklichkeit von Zwang und 
Gewalt (im Zusammenhang mit pädagogischen Handlungsmustern) schließen. 
Als Methode kommt die Dokumentenanalyse zur Anwendung, um den Aussage-
wert der unterschiedlichen Schriftstücke zu erschließen und ihren Gehalt in Be-
zug auf die Fragestellungen zu interpretieren. Das, was gewesen ist, wird über die 
dichte dokumentarische Beschreibung herausgearbeitet und anschließend kritisch 
in einen reflexiven Horizont eingeordnet, um in systematisch-deutender Absicht 
zum Verstehen beizutragen.
Neben der archivalischen Recherche wurden auch zwei Zeitzeug:innen aus dem 
Kreis ehemaliger Mitarbeiter:innen zu ihren Erinnerungen und Erfahrungen im 
JWH NL befragt.19 Im Rahmen der Experteninterviews, die ein Ausdruck in-
stitutionalisierter Kompetenz zur Konstruktion von Wirklichkeit sind, wurden 
eine Erzieherin20 und ein Lehrer21 als Expert:innen adressiert. Sie geben in ihnen 
u. a. Auskunft über ihre Kenntnisse und Einschätzungen zum hier untersuchten 
Themenbereich (den Wahrnehmungen, Formen und Ausmaßen von Zwang und 

17 Das StArch RU sicherte im Sommer 2007 1,98 laufende Meter Akten. Die Archivleitung geht 
davon aus, dass der eingesehene Bestand zu 20 Prozent vollständig ist.

18 Vgl. Wolff 2000, S. 503 u. 511.
19 Die Interviews wurden im Rahmen einer bisher unveröffentlichten Studie zum Konzept der Kol-

lektiverziehung zwischen Anspruch und Wirklichkeit geführt (vgl. Schierbaum 2011).
20 Ihr Vor- und Nachname wird zu „Hannelore Zinne“ (HL) anonymisiert.
21 Sein Vor- und Nachname wird zu „Helmut Steinke“ (PS) anonymisiert.
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Gewalt). Durch ihre jahrzehntelange Tätigkeit eigneten sich Frau Zinne und Herr 
Steinke ein praxisgesättigtes Expert:innen- und Erfahrungswissen, also das Know-
how derjenigen an, welches die Gesetzmäßigkeiten und Routinen, nach denen 
sich das soziale System der ehemaligen DDR reproduziert hat, ausgestaltet ha-
ben.22 Die Interviews, die in digitaler wie transkribierter Form vorliegen, wurden 
mittels Qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet. Ausgewählte Passagen dienen der 
reflexiven Vergegenwärtigung und als Ergänzung der schriftlichen Quellen aus 
dem Archiv. Da die Quellengattungen keine „objektive Wahrheit“ widerspiegeln, 
kann im Folgenden nur dokumentiert und analysiert werden, was sie zu einem 
bestimmten Zeitpunkt zum Thema machten.

3 Der JWH NL – Ein institutionengeschichtlicher Abriss

1949 wurde in Bad Klosterlausnitz unter dem Namen „Thüringer Waldheime“ 
eine Jugendhilfeeinrichtung gegründet, die am 07. Mai die ersten elf Zöglinge 
(vier elternlose Geschwisterkinder) aufgenommen hat. Bis zum Sommer lebten 
150 Jugendliche in acht Brigaden (fünf für die Jungen und drei für die Mädchen) 
zusammen. Sie wurden in einer dreijährigen Lehrzeit zum Tischler, Maler, Mau-
rer, Elektriker, Schuster, Korbmacher oder im landwirtschaftlichen Bereich in den 
heimeigenen Werkstätten und der heimeigenen Berufsschule ausgebildet.
Weil das Gelände aufgrund militärischen Bedarfs zu räumen war, bezog der 
JWH NL 1955 die „Fröhliche Wiederkunft“ in Wolfersdorf. Ihre Fassaden sind 
stumme Zeuginnen einer bewegten Vergangenheit. Sie nahm 1547 ihren Anfang, 
als Kurfürst Johann Friedrich I. von Sachsen (1503–1554) aus seiner Kriegsge-
fangenschaft heraus die ersten Vorarbeiten für ein Jagdschloss verrichten ließ. Es 
geriet nach dem Dreißigjährigen Krieg (1618–1648) bis zu seiner Wiederent-
deckung durch Herzog Joseph von Sachsen-Altenburg (1789–1868) in Verges-
senheit. 1858 veranlasste er Baumaßnahmen, um das verfallene Gebäude wieder 
nutzbar zu machen. Sein Nachfahre Ernst II. (1871–1955) zog 1922 dauerhaft 
nach Wolfersdorf und erhielt nach dem Zweiten Weltkrieg ein lebenslanges Blei-
berecht. Nach seinem Tod wurde die „Fröhliche Wiederkunft“ zum Volkseigen-
tum der DDR erklärt und unterstand der Bezirksverwaltung Gera, die 1955 die 
Nutzung als JWH veranlasste.
Der rechte Flügel des Schlosses wurde daraufhin für die Mädchen und der Altbau 
um den Turm für die Jungen hergerichtet. Ausgewählte Räume wurden für den 
Unterricht umgestaltet und der Rittersaal diente provisorisch als Speisesaal. Vom 
nahe gelegenen JWH Hummelshain wurden alte Heizungen und die landwirt-
schaftliche Bewirtschaftung übernommen. Unter den Insass:innen waren gem. 
der Verordnung über Heimerziehung von Kindern und Jugendlichen vom 26. Juli 

22 Vgl. Meuser/Nagel 2010, S. 457f.
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1951 erziehungsschwierige wie straffauffällige Jugendliche beider Geschlechter. 
Sie verfügten in der Regel über den Wissensstand des 6. bis 8. Grundschuljah-
res und wurden in der heimeigenen Schule unterrichtet. Die reguläre Berufsaus-
bildung wurde gem. der Anordnung vom 11. Dezember 1956 über die Durch-
führung der Aufgaben in den Jugendwerkhöfen durch „Anlernverhältnisse“23 
(Teilfacharbeiterausbildungen) abgelöst. Durch voranschreitende bauliche Verän-
derungen und Erweiterungen stabilisierten sich in den 1960ern allmählich die 
Lebensbedingungen. Der JWH NL erreichte bis 1968 eine Aufnahmekapazität 
von über 200 Jugendlichen.
In Folge einer Profiländerung wurde am 01. August 1971 die Aufnahmekapazität 
um 54 „Jungenplätze“ auf 151 Heimplätze reduziert.24 Die Übergabe des Hauses II 
an die Keramischen Werke Hermsdorf machte es notwendig, dass die Mädchen 
zurück ins Schloss zogen. Außerdem wurde mit Beginn des Schuljahres 1969/70 der 
Abschluss der 8. Klasse nach dem Volkshochschulprogramm eingeführt und Ende 
der 1970er die berufliche Ausbildung auf Volkseigene Betriebe ausgedehnt.
Im November 1989 fand eine zentrale Konferenz aller Direktor:innen bezirks-
geleiteter Jugendhilfeeinrichtungen in Falkensee statt. Daraufhin wurde der 
JWH NL in „Thüringer Jugendlernhof Wolfersdorf“ (1990) umbenannt. Nach 
Einstellung des Ausbildungsbetriebes und der Privatisierung des Trägers (2004) 
bezog der „Wendepunkt e. V.“ neue Räumlichkeiten. Das Schloss ist seit 2007 in 
neuer Verwaltung und wieder für Besucher:innen geöffnet.

4 Zur Sozialstruktur des JWH NL

Die Heimgemeinschaft wurde vom Jugend- und Erwachsenenkollektiv gebildet. 
Beide sind näher zu beschreiben, um eine Vorstellung von der Sozialstruktur 
des JWH NL zu erhalten und zu wissen, wie sich die Gruppe der Opfer und 
Täter:innen zusammensetzte.

4.1 Das Jugendkollektiv
Die Jugendlichen wurden ungeachtet ihrer Herkunft oder Vorgeschichte DDR-
weit und jederzeit in den JWH NL überführt. Als zentrale Zuweisungsstelle 
wählten die Aufnahme- bzw. Durchgangsheime unter Berücksichtigung der be-
ruflichen Perspektive und dem Ziel des gesamten Umerziehungsprozesses einen 
geeigneten JWH aus. Das Jugendkollektiv wurde durch Heimgruppen („Briga-
den“) gebildet. Bei einer Population von 150 Insass:innen konnten 90 Jungen 
und 60 Mädchen getrennt voneinander untergebracht werden und die Gruppen-

23 Sachse 2010, S. 228.
24 Vgl. Vertrag über den Wechsel der Verwaltung des Hauses II und der dazugehörigen Flurstücke 

(StArch RU 5-62-0320 JWH NL W.35).
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stärke variierte jeweils zwischen 15 und 20 Jugendlichen. Dabei entschieden nur 
die gemeinsam zu verrichtenden, spezifischen Arbeiten der Teilfacharbeiterausbil-
dung über die Gruppenzugehörigkeit.
In der Regel führten vor allem „kleinere“ Delikte (wie etwa Diebstähle, Hehlerei 
oder Brandstiftung), unterdurchschnittliche Leistungen und damit einhergehen-
des Zurückbleiben in der Schule, regelmäßiges Fernbleiben von der Schule oder 
der Arbeit, häufige Wechsel der Arbeitsstelle, versuchte Republikflucht, Herum-
treiberei, auffallende Triebhandlungen oder sittliche Verwahrlosung (bei Mädchen 
in Form von häufig wechselnden Sexualkontakten bis hin zur Prostitution) zu ei-
ner Einweisung in den JWH NL. Diese Verhaltensauffälligkeiten waren ein Indiz 
für normabweichendes Verhalten, das als ein wiederholtes und grobes Abweichen 
von der gesellschaftlichen Disziplin definiert wurde und den:die Jugendliche:n in 
einen ständigen Konflikt mit seiner:ihrer Erziehungsumgebung gebracht habe.25

In Hinblick auf die Erziehungsberechtigten galten seit den 1950er Jahren als Ge-
fährdungsfaktoren der Verlust eines oder beider Elternteile durch Tod, Scheidung 
oder Republikflucht, Probleme mit Stiefelternteilen und -geschwistern, eine man-
gelnde Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung, eine schlechte Vorbildrolle 
aufgrund von Alkoholismus, Arbeitslosigkeit und Kriminalität oder eines schlech-
ten Leumundes im näheren Lebensumfeld der Familie.

Fallbeispiele
Informationen zum Aufenthalt im JWH NL sind in der Regel in der Kaderakte 
vermerkt. Weil sie aktuell noch bei zuständigen Jugendämtern oder Rentenkassen 
hinterlegt ist, wurde die Schutzfrist für wissenschaftliche Vorhaben nicht verkürzt. 
Die Aktenlage zu den ehemaligen Insass:innen ist unvollständig, aber es konnten 
für die Jahre 1976 bis 1988 Entwicklungsbögen für die Nachnamen von A bis E26 
eingesehen werden. Im Anschluss werden je zwei männliche und weibliche Fälle 
beschrieben, die zeigen, dass sich die Vorgeschichten, die zu einer Heimweisung 
führten, nicht wesentlich voneinander unterschieden:

Sandro wurde am 09.01.1968 in Genthin geboren und besuchte die 5. Klasse. Er 
habe den neuen Partner seiner Mutter nicht akzeptiert und das Familienleben mas-
siv gestört. Außerdem war er durch Arbeitsbummelei, Aggressivität und Provokati-
onen im Elternhaus wie auch auf der Arbeitsstelle und im Wohngebiet aufgefallen. 
Er wurde im November 1984 nach Wolfersdorf überführt.
Ronny wurde am 06.03.1970 in Freiberg geboren. Seine Mutter war neu verhei-
ratet und das Verhältnis zum Stiefvater angespannt. Die Mutter habe sich Ronny 
gegenüber nachgiebig gezeigt und ihn mit Geld unterstützt. Er habe massiv die 

25 Vgl. Hoffmann 1984, S. 18.
26 StArch RU 5-62-0320 JWH NL W.53. Die (objektiven) Daten wurden übernommen, die Vorna-

men anonymisiert.
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Schule geschwänzt, sich „negativen Gruppierungen“ angeschlossen, geraucht und 
getrunken. Der Sechstklässler wurde im Juli 1985 in den JWH NL eingewiesen.
Silke wurde am 10.07.1967 in Berlin geboren und besuchte die 7. Klasse. Sie war 
das jüngste von sechs Kindern und in zweiter Ehe der Mutter geboren. Die physischen 
und psychischen Voraussetzungen der Eltern, um die Kinder zu erziehen, wurden als 
begrenzt beschrieben. Der Vater war bereits Altersrentner, aber noch in Arbeit und die 
Mutter nach einer Operation invalidisiert. Silke soll sich „herumgetrieben“, die Schule 
geschwänzt, sich aggressiv gezeigt und einen Hang zu wechselnden Männerbekannt-
schaften gehabt haben. Sie kam im Februar 1983 nach Wolfersdorf.
Annett wurde am 28.06.1968 in Meuselwitz geboren und verfügte über einen Ab-
schluss der 8. Klasse. Auch wenn ihrer Mutter nach der Scheidung (1974) das Erzie-
hungsrecht für beide Kinder zugesprochen wurde, war Annett zu ihrem Vater gezogen 
und habe dort „alle Freiheiten“ genossen. Weil er trank, sie geschlagen und schließlich 
der Wohnung verwiesen habe, wurde Annett aufgrund Herumtreiberei und erhebli-
cher Erziehungsschwierigkeiten im August 1983 nach Wolfersdorf überführt.

War der:die Jugendliche der Jugendhilfe wie im Falle von Sandro, Ronny, Silke 
und Annett bekannt geworden und konnte sie die Erziehungs- und Lebensver-
hältnisse in der Herkunftsfamilie nicht stabilisieren,27 rief der Jugendhilfeaus-
schuss das Familiengericht an,28 um gem. §23 I f ) & g) JHVO (Jugendhilfe-
verordnung) die Heimerziehung in einem JWH anzuordnen. Nach Zuweisung 
des Aufnahme- bzw. Durchgangsheimes an den JWH NL wurde zwischen dem 
Leiter des Referates für Jugendhilfe und den Erziehungsberechtigten ein Erzie-
hungsvertrag29 über die Unterbringung geschlossen und der:die Jugendliche nach 
Wolfersdorf überführt.

4.2 Das Erwachsenenkollektiv
Im JWH NL wurde das Erwachsenenkollektiv von den Mitarbeiter:innen ge-
bildet. Die Leitung oblag dem Direktor und seiner Stellvertretung. Sie trugen 
die Verantwortung für die Arbeit der Schul-, Ausbildungs-, Erziehungs- und 
Verwaltungsleitung. Dem Schulleiter unterstanden die Lehrer:innen, dem Aus-
bildungsleiter die Lehrmeister:innen und dem Erziehungsleiter die Brigade- und 
Nachterzieher:innen.

27 Vgl. Ansorg 1967, S. 108.
28 Ebd. S. 108.
29 In dieser freiwilligen Vereinbarung gab der:die Erziehungsberechtigte sein:ihr Einverständnis, 

dass die öffentliche Erziehung im JWH durchgeführt wurde. Die Abteilung Jugendhilfe/Hei-
merziehung verpflichtete sich in diesem Vertrag dazu, sich „laufend um die Entwicklung“ des 
„Kindes zu kümmern“ (vgl. Erziehungsvertrag; StArch RU 5-62-0320 JWH NL Wolfersdorf.43). 
Außerdem regelte der Erziehungsvertrag die Kosten des Heimaufenthaltes. Der:die Sorgeberech-
tigte war zur Kostenerstattung verpflichtet und die Rentenansprüche bzw. sonstigen Ansprüche 
des Kindes wurden einbehalten und angerechnet (ebd.).
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Nach Informationen der Abteilung Volksbildung des Zentralkomitees (ZK) der 
SED gab es bis in die 1960er Jahre Personal, das auf Grund seiner Biografie keine 
andere Anstellung fand, darunter ehemalige Nationalsozialist:innen, strafversetzte 
Lehrer:innen und gescheiterte Existenzen.30 In den 1960ern war es zu einer ho-
hen Zahl von Entlassungen gekommen, weil dem Ministerium für Volksbildung 
Fälle von Gewalt, pädagogischem Unvermögen (durch eine mangelnde Ausbil-
dung) und Bestechlichkeit bekannt geworden war. Diese Entwicklungen ver-
schärften den Personalmangel, der selbst mit der Einführung des Berufes des:der 
Erziehungshelfer:in (fünfmonatiges Direktstudium) oder der Einstellung ausge-
dienter Offiziere der Nationalen Volksarmee (NVA) nicht ausgeglichen werden 
konnte.
Die archivalische Lage ist mit Blick auf das Personal ebenso lückenhaft wie die 
Akten der Insassen. Die Schul- und Lehrjahresanalysen31 tragen jedoch zu einer 
genaueren Charakterisierung des Erwachsenenkollektivs bei. Die aus dem Jah-
re 1977/7832 vermag es zumindest punktuell genauer zu beschreiben: Ende der 
1970er waren etwa 70 Prozent der Mitarbeiter:innen bereits zehn Jahre und länger 
angestellt, was für eine nur geringe Fluktuation und ein stabiles Erwachsenenkol-
lektiv spricht. Dabei habe sich das Lehrerkollektiv konstant entwickelt und jede:r 
Lehrer:in verfügte über die für seine:ihre Tätigkeit notwendige Qualifikation (ein 
Studium). Das Lehrausbilderkollektiv habe über viele Jahre zwar eine progressive 
Rolle gespielt, doch Ende der 1970er Jahre sei seine Qualifikation nur noch un-
zureichend gewesen. Zudem habe das Erzieherkollektiv einen Verjüngungsprozess 
durchlaufen, so dass sich das Verhältnis von Jung und Alt allmählich ausglich. In 
diesen Jahren waren auch Frau Zinne und Herr Steinke im JWH NL beschäftigt:

Hannelore Zinne war seit 01.08.1977 als Heimerzieherin im JWH NL tätig. Nach 
ihrem Schulabschluss absolvierte sie eine Ausbildung zur Zootechnikerin und legte 
ausbildungsbegleitend ihr Abitur ab. Nach der Geburt ihres Sohnes arbeitete sie im 
Neustädter Schulhort. Als sie daraufhin ein Angebot für einen Studienplatz in Wei-
mar am Institut für Lehrerbildung erhielt, ließ sie sich als Lehrerin für Kunst und 
Sport/Erzieherin ausbilden. Frau Zinne musste sich vor ihrem Abschluss zwischen 
einer Anstellung im Frauengefängnis in Hohenleuben und im JWH NL entschei-
den.
Helmut Steinke hat in der BRD einen kaufmännischen Beruf erlernt. Als er 24 
Jahre alt war, siedelte er in die DDR über. Er studierte in Halle und Potsdam, wo 
er zum Chemiefachlehrer ausgebildet wurde. Er wechselte 1966 aus der Betriebsbe-
rufsschule in Leuna in den JWH NL, wo er Chemie, Mathematik, Biologie, Physik 
und technisches Zeichnen unterrichtete. 

30 Vgl. Sachse 2010, S. 238.
31 Sie liegen nicht für alle Jahre des Bestehens, sondern nur für die späten 1970er Jahre vor.
32 Vgl. StArch RU 5-62-0320 JWH NL W.08.
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Sowohl Frau Zinne als auch Herr Steinke waren nicht mangelhaft ausgebildet. Bei 
der Heimerzieherin handelt es sich allerdings um zwangsverpflichtetes Personal 
bzw. eine „gelenkte Absolventin“,33 die wie Herr Steinke bis zum Mauerfall im 
JWH NL arbeite. Weil er eine bezirksgeleitete Einrichtung war, konnte man nicht 
ohne weiteres kündigen bzw. die Arbeitsstelle wechseln.
Bis 1990 sah der Stellenplan des JWH NL für 151 Jugendliche (aufgeteilt in acht 
Brigaden und zehn Klassen) noch sieben Lehrer:innen, zehn Lehrmeister:innen, 
29 Brigade- und Nachterzieher:innen34 und 20 Übrige, die zur Verwaltung gehör-
ten, vor,35 was noch einmal verdeutlicht, dass der Personalmangel (und eine unzu-
reichende Qualifikation) auch in Wolfersdorf zu keinem Zeitpunkt überwunden 
werden konnten.

5  Der JHW NL als Ermöglichungsraum von erzieherischem 
Zwang und Gewalt

Zwar wird Gewalt in friedfertigen Gesellschaften als Anomalie und abweichendes 
Verhalten betrachtet, doch ist sie überall,36 auch in der Erziehung. Erzieherischer 
Zwang und Gewalt haben sich als Erziehungsmittel vor allem in autoritären Er-
ziehungstraditionen fürsorgeerzieherischer Kontexte bewährt. In meiner Gewalt-
analyse verstehe ich den JWH NL als einen Ermöglichungsraum, in dem es nicht 
verboten war, gewisse Formen von Zwang und Gewalt auszuüben. Beide stellten 
eine Handlungsressource dar,37 weil die Täter:innen in der Regel nicht mit einer 
Verfolgung rechnen mussten. Innerhalb des Erziehungskollektivs waren Zwang 
und Gewalt aber nicht nur für die Erwachsenen, sondern auch für die Jugend-
lichen zugänglich und wurden somit von allen genutzt. Um die Insass:innen zu 
gesellschaftlichem und situativem Zielverhalten zu bewegen (sie zu disziplinieren 
und ihren Willen zu brechen), wurden im Rahmen des Machtmissbrauchs be-
sondere Erziehungsmethoden angewandt. Diese Praktiken waren nicht nur auf 
direkte physische Gewaltanwendung beschränkt, sondern deckten ein breites 
Spektrum der Gewalt ab. Auch wenn die direkte, absichtsvolle Körperverletzung 
den Kernbestand aller Gewalt darstellt38 und an Tatbeständen der Züchtigung 
nachzuweisen ist, gab es eine Vielzahl anderer und schwerer festzustellendere For-
men von Gewalt. Bei ihrer Analyse ist es wichtig zwischen individueller (Mikro-) 

33 Vgl. Jörns 1995, S. 95f.
34 Diese Relation ergibt für die späten 1980er/Anfang der 1990er einen Betreuungsschlüssel von 1:5,2.
35 Vgl. Auslastung Stellenplan per August 1990, vom Verwaltungsleiter (StArch RU 5-62-0320, 

JWH NL W.32, 137).
36 Vgl. Barberowski 2012, S. 7f u. Baberowski 2015, S. 20f.
37 Vgl. Baberowski 2015, S. 27.
38 Vgl. Imbusch 2000, S. 30.
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und kollektiver (Makro-)Gewalt zu unterscheiden, weil sich kollektive oder gar 
staatliche Gewalt nicht einfach als Summe individueller Gewaltakte begreifen 
lässt, auch wenn sie in jedem Falle von Individuen ausgeführt wurde.39

Wie komplex sich Gewalt im JWH NL darstellte, wird sich im Folgenden zeigen, 
denn erzieherischer Zwang und Gewalt wurden sowohl durch das Gebäude und 
seine Nutzung als auch durch das Konzept und die Praxis der Umerziehung ini-
tiiert und sind über Geschlossenheit (5.1), Arbeitspflicht und -zwang (5.2) sowie 
Disziplinerziehung und unterschiedlichen Strafpraktiken (5.3) zum Ausdruck ge-
kommen.40

5.1 Geschlossenheit
Die „Fröhliche Wiederkunft“ wurde bis zum Tode Ernst II. als private Wohnstätte 
genutzt. Mit der Erklärung zum Volkseigentum und dem Einzug des JWH NL 
(1955) kam es zu einer Umnutzung des Gebäudekomplexes. Das „traute Heim“ 
wurde zu einer Disziplinierungsanstalt, die einen eigenen spezifischen Lebens-
raum bildete und die Pluralität von Einflussfaktoren minimierte. Um die Beson-
derheit dieser Einrichtung besser zu verstehen, ist es sinnvoll, den JWH NL wie 
von Dreier/Laudien (2012) oder Schierbaum/Schierbaum (2019) vorgeschlagen, 
als totale Institution im Sinne Erving Goffmans zu fassen:

Er definiert sie als „Wohn- und Arbeitsstätte einer Vielzahl ähnlich gestellter Individuen 
[…], die für längere Zeit von der übrigen Gesellschaft abgeschnitten sind und miteinan-
der ein abgeschlossenes, formal reglementiertes Leben führen“.41 Er ergänzt an anderer 
Stelle: „Jede Institution nimmt einen Teil der Zeit und der Interessen ihrer Mitglieder in 
Anspruch und stellt für sie eine Art Welt für sich dar; kurz, alle Institutionen sind ten-
denziell allumfassend. […] Ihr allumfassender oder totaler Charakter wird symbolisiert 
durch Beschränkungen des sozialen Verkehrs mit der Außenwelt sowie der Freizügigkeit, 
die häufig direkt in die dingliche Anlage eingebaut sind wie verschlossene Tore, hohe 
Mauern, Stacheldraht […].“42

Die theoretische Vorannahme einer totalen Institution verstellt nicht etwa den 
Blick auf die spezifisch institutionellen Gegebenheiten und die Rekonstruktion 
von Ambivalenzen pädagogischen Handelns. Gerade weil mit dem Thema Ge-
walt je nach politischem, ideologischem oder sozialem Standpunkt höchst unter-

39 Ebd., S. 32.
40 Sexualisierte/pädosexuelle Gewalt als körperlicher wie nicht-körperlicher Machtmissbrauch werden 

nicht in die Analyse einbezogen, weil zu dieser Form der Gewalt weder Hinweise/Beweise im Ar-
chivmaterial noch in den Interviews vorliegen. Hier ist auf die Arbeit der Unabhängigen Kommis-
sion zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs zu verweisen, die in einer Fallstudie auch den 
sexuellen Missbrauch in Institutionen in der DDR aufgearbeitet hat (vgl. Mitzscherlich et al. 2019).

41 Vgl. Goffmann 1973, S. 11.
42 Ebd., S. 15.
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schiedliche Sachverhalte assoziiert werden,43 gibt Goffmans Terminus eine Orien-
tierung und lenkt den Blick auf wesentliche entwicklungshemmenden Faktoren, 
an denen ich mich nachfolgend abarbeiten kann, um die Formen erzieherischen 
Zwangs und Gewalt zu analysieren.
Im JWH NL wurde das staatlich forcierte Erziehungsideal, die Jugendlichen zu 
allseitig entwickelten sozialistischen Persönlichkeiten umzuerziehen, verwirklicht. 
Die „Fröhliche Wiederkunft“ wurde den Insass:innen im Alter von 14 bis 18 Jah-
ren zu einer Wohn- und Lebensgemeinschaft auf Zeit, die kaum Rücksicht auf 
ihr Wohl und ihre individuellen Bedürfnisse nahm.44 Der soziale Verkehr mit der 
Welt außerhalb wurde durch Kontaktbegrenzungen und Korrespondenzbeschrän-
kungen auf ein Minimum reduziert. Um den Ablauf des Anstaltslebens nicht zu 
stören, wurde auf die Differenzierung von Lebensmöglichkeiten verzichtet. Die 
Lebensbereiche zum Lernen (Schul- und Teilfacharbeiterausbildung), Arbeiten 
(in den heimeigenen Werkstätten und Partnerbetrieben), Schlafen und Wohnen 
sowie zur Freizeitgestaltung waren untrennbar und in erster Linie auf den Ge-
bäudekomplex beschränkt. Die tägliche Arbeit wurde dabei unter gemeinsamer 
Ausführung und gleicher Behandlung einer Gruppe („Brigade“) von „Schicksals-
genossen“ verrichtet. Sie war exakt nach formalen Regeln geplant und die Über-
nahme einer Berufsrolle via Anordnung erzwungen, um die staatlich vermittelten 
Ziele zur Übernahme gesellschaftlicher Mitgliedsrollen über die Erziehungsinsti-
tution zu erreichen.45

Auch wenn der Gebäudekomplex nicht durch verschlossene Zäune oder Mauern 
umschlossen war, wurden die Heranwachsenden in den JWH NL sowohl (1) le-
bensweltlich als auch (2) pädagogisch eingeschlossen:46

(1) Die Herausnahme der Jugendlichen aus den ihnen vertrauten Handlungs-
räumen führte häufig zu einem Abbruch persönlicher Beziehungen und zu 
einer Distanz zum Gewesenen,47 an das durch den kontrollierten Briefverkehr 
und die seltenen Besuche von Angehörigen oder Freund:innen häufig 
nicht angeknüpft werden konnte. Die Einweisung bzw. der Ausschluss der 
Insass:innen aus ihren sozialen Beziehungen konnte ihr bisheriges Selbst- und 
Rollenbild brechen. Die Lage der „Fröhlichen Wiederkunft“ in ländlichem 
Gebiet (mit schlechtem Anschluss an den öffentlichen Nah- und Fernver-
kehr), die Beschränkung der Kontaktmöglichkeiten außerhalb des JWH und 
die Beschränkung von Handlungsmöglichkeiten bewirkten einen lebenswelt-
lichen Einschluss, dem sich die Jugendlichen nicht entziehen konnten.

43 Vgl. Imbusch 2000, S. 24.
44 Vgl. Laudien/Sachse 2012, S. 137.
45 Vgl. Goffman 1973, S. 17.
46 Vgl. Schierbaum/Schierbaum 2019, S. 73f.
47 Vgl. Thiersch 1983, S. 61
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(2) Daneben erzeugte auch das pädagogische Konzept Geschlossenheit, weil der 
JWH NL aus institutionstheoretischer Perspektive eine totale Institution war. 
Frau Zinne fasst diesen Umstand wie folgt zusammen: „bei uns ist es eben so 
gewesen, die konnten generell nicht in den Ausgang. Das war immer nur in 
Gruppe.“48 Der Gebäudekomplex durfte weder allein noch ungeplant ver-
lassen werden, es musste einen Anlass wie bspw. einen Ausflug oder einen 
Arbeitseinsatz in der Produktion geben, um außerhalb der Urlaubszeit unter 
Aufsicht „heraus zu kommen“.

Der Alltag im JWH NL konzentrierte sich auf ein „Innenleben“49 und wurde 
penibel und unter Strafandrohung geregelt. Die Binnenorganisation war auf 
ein System struktureller Gewalt ausgerichtet, die unsichtbar war, weil sie we-
der den Körper verletzte noch unmittelbar auf eine:n Täter:in verwies, aber die 
Insass:innen trotzdem in ihren Entwicklungs- und Lebenschancen einschränkte. 
Durch sie wurden Hierarchien und Machtverhältnisse initiiert, die von den Op-
fern nicht infrage gestellt, sondern für selbstverständlich gehalten wurden.
Vor allem der streng vorgeplante (militarisierte) Tagesablauf50 bei ständiger Auf-
sicht und Kontrolle sollten zu passivem Gehorsam und bewusster Disziplin erzie-
hen. Die Erzieher:innen weckten 05:30 Uhr die JvD (Jugendlichen vom Dienst), 
die 05:45 Uhr wiederum ihre Brigaden weckten. Dann wurden die Betten zu-
rückschlagen und die Zimmer gelüftet; Frühsport, Duschen und „Bettenbau“; 
06:30 Uhr Frühstück; 06:50 Uhr Apell und gemeinsamer Gang zur Heimschule 
oder in die Werkstätten; von 07:00 bis 16:00 Uhr Schul- und Arbeitszeit, die von 
einer halbstündigen Mittagspause (12:30 bis 13:00 Uhr) unterbrochen wurde. In 
die Schul- und Arbeitszeit waren montags und mittwochs eine Stunde Hausauf-
gabenzeit, dienstags eine Stunde „vormilitärische Ausbildung“ für die Jungen und 
DRK-Lehrgang für die Mädchen, donnerstags zwei Stunden Arbeitsgemeinschaf-
ten und freitags eine Stunde Reinigung der Außenanlagen integriert. Werktags ab 
16:00 Uhr Kleiderpflege und Schuhputz; 17:00 Uhr „Hygieneappell“, 18:00 Uhr 
Abendessen und Tagesauswertung; 19:00 Uhr Arbeitsgemeinschaften und 20:30 
Uhr Vorbereitungen für den nächsten Schul- und Arbeitstag; 21:30 Uhr herrschte 
Bett- und 22:00 Uhr Nachtruhe.
Die in den Heimalltag integrierten Techniken einer überwachenden Hierarchie 
trugen zur Selbsterhaltung des Erziehungskollektivs bei und steuerten die Jugend-
lichen in ihrer Alltagspraxis. Die Jugendlichen verbrachten sowohl den Tag als 
auch die Nacht zusammen und in der Gemeinschaft aller Lebensvollzüge war 
der:die einzelne nie für sich allein, sondern immer in Sicht- oder zumindest in 
Hörweite der anderen, selbst beim Duschen (Gemeinschaftsduschen) oder dem 

48 Vgl. Transkript HZ, S. 35 (Z. 1882–1883).
49 Vgl. Laudien/Sachse 2012, S. 92.
50 Vgl. Wochen- und Tagesplan (StArch RU 5-62-0320 Jugendwerkhof JWH NL. 3 213 u. 215).
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Verrichten der Notdurft (keine verschließbaren Toiletten). Durch die fehlende 
Privatsphäre haben sie sich dem wechselseitigen Kontakt (auch in Streit- und 
Konfliktsituationen) untereinander nicht entziehen können, sodass Geschlossen-
heit auch über den Einschluss in die Gruppe (Brigade) erzeugt wurde. Daneben 
standen sie unter der ständigen Beobachtung der Erwachsenen, von denen sie 
auch nachts in den Gruppenschlafräumen51 mehrmals kontrolliert wurden.
Über den Gebäudekomplex wurden Handlungsräume geschaffen, die keine 
Möglichkeit zur Entfaltung subjektiver Bedürfnisse und Eröffnung neuer Erfah-
rungszusammenhänge außerhalb des Erziehungskollektivs zuließen, sondern die 
Selbstwerdung Heranwachsender zwischen Geschlossenheit und formaler Regle-
mentierung der Alltagspraxis verhandelten. Durch die Tendenz zu der von Goff-
man beschriebenen Allumfassenheit erscheint der JWH NL in der Retrospektive 
als Treibhaus, in dem „die Gesellschaft versucht[e] den Charakter zu verändern“,52 
indem die Insass:innen ideologisch, pädagogisch und räumlich ein- und vom ge-
sellschaftlichen Leben ausgeschlossen wurden.

5.2 Arbeitspflicht und -zwang
Die Geschichte der Fürsorgeerziehung im Allgemeinen und die Erziehung durch 
Arbeit im Besonderen fokussiert auf Arbeit als (nicht-)wirtschaftliches Mittel und 
Ziel gesellschaftlicher Anpassung und Integration. Dreier und Laudien (2012) 
bezeichnen die offenen JWH als „Arbeitslager“,53 die das Ziel verfolgten, die In-
sassen „unter Bedingungen der Arbeitserziehung“ in einen „sinnvollen und syste-
matischen Arbeitsprozess“54 zu integrieren. Dabei galten der Schulabschluss und 
das erfolgreiche Absolvieren einer Teilfacharbeiterausbildung als eine Bedingung 
für die Rückführung in das Herkunftsheim oder die Familie.
Die Vorgabe eines Schulabschlusses oder der Teilfacharbeiterausbildungszwang 
entmündigte die Insass:innen und machte sie zu kostengünstigen Arbeitskräften, 
die mit ihrem Lohn anteilig auch ihren Aufenthalt im JWH NL refinanzieren 
mussten. Während das Erwachsenenkollektiv die Arbeit im Rahmen eines inter-
nen Lehr- oder Arbeitsverhältnisses als Förderung und Entwicklung persönlicher 
Eigenschaften verstand, wurde sie vom Jugendkollektiv häufig als Zwangsmaß-
nahme und Strafe empfunden.55 Um über den offensichtlichen Charakter einer 
bloß verwahrenden Erziehungsanstalt hinwegzutäuschen und eine mögliche Op-

51 Bildmaterial des Fotografen Thomas Sandberg zeigt in einem Artikel der Neuen Berliner Illust-
rierten unter der Überschrift „Hilfe für draußen“ (1987), dass die Schlafräume sehr beengt waren. 
Schränke, eine Sitzgelegenheit (Tisch und Stühle) und Doppelstock- wie Einzelbetten ohne Sicht-
schutz dicht an dicht gestellt (vgl. Henninger 1988).

52 Ebd., S. 23.
53 Dreier/Laudien 2012, S. 106.
54 Anordnung vom 11. Dezember 1956 über die Durchführung der Aufgaben in den Jugendwerk-

höfen.
55 Vgl. Dreier/Laudien 2012, S. 38.
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position oder ein Entweichen zu verhindern, wurde die schulische und berufli-
che Ausbildung als Sinn stiftendes Moment in den Mittelpunkt gerückt.56 Zwar 
wurde die Beschulung bis zum Abschluss der POS im JWH NL ausgesetzt, aber 
die Jugendlichen sollten in der heimeigenen Schule zumindest die Grundschu-
le mit der achten Klasse abschließen. Der allgemeinbildende Unterricht war in 
den Berufsschulunterricht integriert und für alle Lehrlinge obligatorisch, auch 
wenn absehbar war, dass sie das Klassenziel nicht erreichten. Jede zweite Woche 
wurden Brigade-weise montags bis freitags Grammatik, Ausdruck, Geschichte, 
Geographie, Biologie, Physik, Chemie und Mathematik unterrichtet. Um auch 
die politisch-ideologische Erziehungsarbeit zu fördern, wurde der Fächerkanon 
zum 01.09.1961 um das Fach Staatsbürgerkunde ergänzt.57

Um die Qualität des Schulunterrichts zu steigern, wurde mit Beginn des Schuljah-
res 1969/70 der Abschluss der achten Klasse nach dem Volkshochschulprogramm 
eingeführt. Der Abschluss verblieb zwar auf niedrigem Niveau, aber die Curricula 
wurden nun nach staatlichen Vorgaben umgesetzt und die Jugendlichen gemäß ihrer 
jeweiligen Klassenstufe beschult. Daneben wurde das Schuljahr in Wettbewerbse-
tappen eingeteilt, um diejenigen auszuzeichnen, deren Noten sich für Leistung und 
Verhalten am meisten gesteigert haben.58 Eine Qualifizierung über den Abschluss der 
Grundschule hinaus war nicht vorgesehen und konnte (wenn überhaupt) nur nach 
stattgegebener Bitte um die Verlegung in ein Normalheim angestrebt werden.59

Die Ende 1956 eingeführte Teilfacharbeiterausbildung wurde erst 1980 mit der 
Anordnung über die Berufsausbildung Jugendlicher in den Jugendwerkhöfen 
gesetzlich geregelt. „Im Rahmen aller Erziehungsmaßnamen [erwies] sich eine 
solide Berufsausbildung als entscheidende Grundlage für die persönliche Leben-
sperspektive und für den Platz, den diese Jugendlichen nach der Entlassung in 
ihren künftigen Arbeitskollektiven und im gesellschaftlichen Leben“60 einnehmen 
sollten. Davor wurde die Ausbildung auf kommunaler Ebene geregelt und vom 
JWH NL eigenständig ausgestaltet.
Die Teilfacharbeiterausbildungen sind im Archiv seit Anfang der 1960er Jahre 
dokumentiert. Die Jugendlichen qualifizierten sich in der Regel auf der Grundla-
ge eines Lehr- oder Arbeitsvertrages und erhielten ein Lehrlingsentgelt, das nach 
Abzug der Heimkosten auf ihre Sparbücher überwiesen wurde. Der Lohn variier-
te je nach Lehrjahr und Erfüllung der Arbeitsnorm.61 Die berufliche Teilausbil-

56 Vgl. Abschrift eines Tagungsreferates (Quelle: KrA SHK JWH „Ehre der Arbeit“, JWH.50, 
Mannschatz 1961).

57 Vgl. ebd., o. S.
58 Vgl. Ordnung über die Führung des sozialistischen Wettbewerbs im JWH NL Wolfersdorf, 

Schuljahr 1971/72 (StArch RU 5-62-0320, JWH NL W.3 139–145).
59 Vgl. Dreier/Laudien 2012, S. 96.
60 Anordnung über die Berufsausbildung Jugendlicher in den Jugendwerkhöfen vom 05.05.1980 

(GBl. I Nr. 18, S. 167).
61 Vgl. Karteikarten für das Sparbuch (StArch RU 5-62-0320 JWH NL W.1).
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dung war zu keinem Zeitpunkt genderneutral. Mit Ausnahme des Vordrehers (im 
Bereich der Metallproduktion) und der Landwirtschaft wurden die Jungen und 
Mädchen getrennt voneinander ausgebildet und unterrichtet. Die Jungen konn-
ten außerdem eine Teilfacharbeiterausbildung zum Maurer, Tischler oder Maler; 
die Mädchen als Wirtschaftspflegerinnen und Wirtschaftsgehilfinnen absolvie-
ren. Der eingeschränkte Umfang der Ausbildung und die Uneinheitlichkeit von 
Schule und Werkstatt haben dazu beigetragen, dass die Ausbildung einen bloßen 
Beschäftigungscharakter angenommen hat. Der berufspraktische Unterricht war 
ohne System und der Fachunterricht basierte auf selbst entwickelten Curricula, 
um die Facharbeiterausbildungsinhalte auf die verkürzte Ausbildungszeit und die 
beschränkten Ausbildungsmöglichkeiten aufgrund veralteter Produktionsbedin-
gungen anzupassen. In der praktischen Berufsausbildung nahmen die Jugendli-
chen wie auch in der Schule am sozialistischen Wettbewerb teil. Hier wetteiferten 
sie um den Titel „Erfolgreichster Lehrling in der Brigade“62 und wurden mit Geld- 
und Sachprämien ausgezeichnet.
Es entsteht zudem der Eindruck, dass der JWH NL versuchte, dem akuten Ar-
beitskräftemangel in der Region entgegenzuwirken, indem er mit Volkseige-
nen Betrieben (VEB) in der Region Ausbildungs- oder Kooperationsverträge 
abschloss. Solche sind im StArch Ru für die späten 1970er und 1980er Jahre 
dokumentiert:63

(1) 1979 wurde mit dem „Kombinat VEB Keramische Werke Hermsdorf Be-
reich Armaturen Bürgel“ ein Kooperationsvertrag geschlossen, in dem sich 
der JWH NL dazu verpflichtete, täglich acht Lehrlinge des 1. Lehrjahres zum 
Ausbildungsberuf Dreher/Vordreher in Teilausbildung nach Bürgel zu ent-
senden. Im Gegenzug wurde die Ausbildungsstätte im JWH mit allem Not-
wendigem ausgestattet und ein kontinuierlicher Materialfluss gewährleistet. 
Daneben bestand eine Vereinbarung mit dem „Kombinat Keramische Werke 
Hermsdorf – Bereich Betriebsferienheim Wolfersdorf“ täglich sechs weibliche 
Lehrlinge des 2. Lehrjahres im Ausbildungsberuf Wirtschaftspflegerin in Tei-
lausbildung für die Durchführung von Produktionsarbeiten einzusetzen.

(2) Seit 1981 bestand mit dem „VEB Baureparatur Stadtroda“ ein Ausbildungs-
vertrag, in dem sich der JWH verpflichtete, täglich fünf Jugendliche Aus-
baumaurer in Teilausbildung nach Stadtroda zu delegieren.

(3) 1981 wurde auch ein Ausbildungsvertrag mit dem „VEB Möbelwerke Stadt-
roda“ geschlossen. In ihm verpflichtete sich der JWH NL, täglich 14 Lehrlin-
ge der Teilausbildung als Tischler (Möbelbauarbeiter) zu entsenden.

(4) Außerdem bestand seit Mitte der 1980er mit dem „VEB Maler Hermsdorf“ 
die Übereinkunft, täglich vier Lehrlinge bei Malerarbeiten einzusetzen.

62 Vgl. Ordnung über die Führung des sozialistischen Wettbewerbs im JWH NL, Schuljahr 1971/72 
(StArch RU 5-62-0320 JWH NL W.3 139–145).

63 StArch RU 5-62-0320 JWH NL W.32.
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Die Verträge wurden in der Regel mit einer Gültigkeit für ein Jahr geschlossen 
und konnten bis zum 15.12. des laufenden Jahres für das nächste Kalenderjahr 
durch die Unterschrift beider Vertragspartner verlängert und u. U. ergänzt wer-
den. Beide Vertragsparteien profitierten von den Übereinkünften, auch wenn 
der JWH die Ausbildungskosten für die Jugendlichen zu tragen hatte. Dane-
ben wurden die Jugendlichen regelmäßig für ein geringes Entgelt als Ernte- und 
Produktionshelfer:innen entsandt. Hier bestand bspw. eine Vereinbarung mit 
der LPG „Ernst Thälmann“ in Laasdorf über die Zurverfügungstellung weibli-
cher Arbeitskräfte in der Saisonzeit zum Einsatz in der Gemüseproduktion, dem 
„Porzellankombinat Kahla“ (Werk Triptis) zur Bereitstellung von zusätzlichen Ar-
beitskräften für Arbeiten im Produktionsbereich und dem „Betonwerk Stadtroda“ 
täglich fünf Arbeitskräfte in der materiellen Produktion zur Verfügung zu stellen.
Die Arbeitspflicht und der Arbeitszwang waren eine Praktik bzw. ein Erziehungs-
prinzip der Umerziehung und ein entwicklungshemmender Faktor einer totalen 
Institution. Der Abschluss der Teilfacharbeiterausbildung war ein Ziel, das den 
Insass:innen durch die Ausübung von Erziehungsmacht als Bildungsmotivation 
von außen auferlegt wurde und in einen permanent arbeitenden Prüfungsapparat 
integriert war. Diese Form autoritärer Pädagogik hat keine individuellen Ausbil-
dungswünsche zugelassen und die Jugendlichen hatten kein Mitspracherecht ob 
der Ausrichtung ihrer Teilfacharbeiterausbildung.

5.3  Strafpraktiken
Im Erziehungskollektiv des JWH NL hat sich in fünf Jahrzehnten ein asymme-
trisches Macht- und Abhängigkeitsverhältnis herausgebildet. Mit Blick auf das 
Generationenverhältnis wurden Jugendliche zum Objekt und zur Projektionsflä-
che des Ideals einer allseitig entwickelten sozialistischen Persönlichkeit, zu der sie 
umerzogen werden sollten. Die in der Pädagogik der DDR gelehrten Stufen der 
Erziehung zur „passiven“ und „aktiven“ („bewussten“) Disziplin lehnten sich an 
die Stufen der Kollektiverziehung an. Die „passive Disziplin“ kam in einem äußer-
lichen Gehorchen und einer Anpassung an die vorgegebenen Normen zum Aus-
druck. Der:die Jugendliche sollte spüren, dass ein Widerspruch zwecklos war und 
nicht geduldet wurde.64 Erzieherischer Zwang wurde auf diese Weise zur Methode 
und war nicht etwa ein Ausdruck von Hilfslosigkeit seitens der Erzieher:innen.65 
„Aktive Disziplin“ war im Gegensatz zur passiven nicht mehr „erzwungene Un-
terordnung unter die Normen der Moral und des Rechts, sondern die [bewusste] 
und freiwillige Einordnung der sozialistischen Persönlichkeit in das Kollektiv zur 
Lösung gemeinsamer Aufgaben“.66 Auf erziehungsschwierige Situationen wurde 

64 Vgl. Stolz/Herrmann u. Müller 1971, S. 294.
65 Vgl. Doyé u. Zander 1982.
66 Vgl. Autorenkollektiv 1973, S. 174 (Stichwort „Disziplin“).
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(so das überwiegende Muster) mit einem Reservoir an Disziplinierungen reagiert, 
die vor allem in Strafpraktiken zum Ausdruck kamen.
Es gibt bereits eine Vielzahl wissenschaftlicher Befunde und Berichte, die verdeut-
lichen, dass physische wie psychische Gewalt als Erziehungsmittel in den JWH 
(insbesondere im GJWH) zum (strafenden) Erziehungsalltag gehörten, um ver-
meintlich „korrekturbedürftige“ Verhaltensweisen der Insass:innen zu überwin-
den. Vor allem die autoritär-hierarchischen Strukturen, die totale Kontrolle der 
Insass:innen und die absolute Machtposition des Erwachsenenkollektivs ermög-
lichten und begünstigten erzieherischen Zwang und Gewalt. Die Zielbestimmung 
der erzieherischen Bemühungen67 machte eine für Insass:innen einzuhaltende und 
vorgegebene Ordnung notwendig, die bei Nichteinhaltung sanktioniert wurde. 
Bei vielen erweckte das Wissen um die Sanktionsmächtigkeit des Erwachsenen-
kollektivs ein Gefühl der Ohnmacht und Angst, das als handlungsleitendes Motiv 
ihre Alltagspraxis beeinflusste. Die Sanktions- und Disziplinargewalt wurde als 
Strenge, Willkür und Zwang erlebt. Dabei zeigten die Strafen auch bei denen 
eine Wirkung, die nicht gegen die Heimordnung verstoßen haben; ein Paradox, 
das von Michel Foucault als „Regel der Nebenwirkungen“68 bezeichnet wird und 
vom Erwachsenenkollektiv bewusst in Kauf genommen und auch herausgefordert 
wurde. Nachfolgend werden die Sanktions- und Disziplinarpraktiken beschrie-
ben, die im und durch das Erziehungskollektiv verhängt wurden und im zur Ver-
fügung stehenden Material zum JWH NL dokumentiert sind.

Sanktionen und Disziplinarmaßnahmen im Rahmen einer Missachtung der 
Heimordnung
Die Anordnung über die Bildungs- und Erziehungsarbeit in den Heimen der Ju-
gendhilfe – Heimordnung vom 01. September 1969 regelte, wie offiziell mit der 
Nichteinhaltung der Heimregeln umzugehen war. In der Heimordnung kommt 
das staatliche Gewaltmonopol zum Ausdruck, das den:der Jugendlichen auf der 
einen Seite zwar Schutz gewährte, aber auf der anderen Seite auch Formen von 
erzieherischem Zwang und Gewalt ausformulierte, deren Ausübung erlaubt war. 
Die Ordnung war sowohl eine Voraussetzung für die Eindämmung von Gewalt 
als auch eine Voraussetzung für ihre Organisation69 in einer Institution, die Er-
ziehungsmacht in eine Herrschaft des Erwachsenenkollektivs über das Jugendkol-
lektiv transformierte und Erziehung an einen Ort band, der die Jugendlichen ab-
hängig machte und Verfahren unterwarf, die von ihnen Disziplin und Gehorsam 
verlangten. Einzelinteressen wurden dem Kollektivzwang untergeordnet, so dass 
wenige Viele die Mehrzahl zwingen konnten, sich ihren Befehlen zu fügen.70 Die 

67 Vgl. Laudien/Sachse 2012, S. 137.
68 Vgl. Foucault 1994, S. 121.
69 Vgl. Baberowski 2015, S. 94.
70 Ebd., S. 95.
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Heimordnung sah mehrere Möglichkeiten vor, um die Jugendlichen im JWH NL 
offiziell zu sanktionieren bzw. zu disziplinieren. Disziplinarstrafen hatten vor al-
lem die Aufgabe, individuelle oder kollektive Abweichungen zu reduzieren und 
korrigierend in den Umerziehungsprozess einzugreifen. Der „Strafenkatalog“ war 
vielfältig:

(1)  Auch wenn seit den 1950ern die Prügelstrafe verboten und das Züchtigungs-
recht kein strafrechtlicher Rechtfertigungsgrund mehr war, findet sich ein 
ausdrückliches Verbot der körperlichen Züchtigung in den Heimen der Ju-
gendhilfe erst seit 1969 (§ 21 IV der Heimordnung).71 Sie ist zwar nicht in 
den schriftlichen Quellen fixiert, wurde aber im Interview mit Herrn Steinke 
auf Nachfrage zur Sprache gebracht. Der Lehrer erinnert sich, dass man oft 
„zu grob“ war und ihm zwei Situationen einfallen würden, die er aus seiner 
Biografie hätte streichen wollen:

„Also so pädagogische Entgleisungen sind mir leider auch unterlaufen, aber ich 
konnte mich da jeweils immer ganz gut aus der Affäre ziehen. Ich hab mich ent-
schuldigt für mein Benehmen, mein Entgleisen und dann waren die Verhältnisse 
wieder im Lot“.72

 Er löste zwar auch auf Nachfrage nicht auf, was genau passiert ist, versichert 
aber, dass sein Handeln keine (negativen) Konsequenzen (für ihn) nach sich 
gezogen hätten und er sich entschuldigt habe, um seine „Entgleisung“ verges-
sen zu machen. Daneben schildert er, dass der Direktor „einen Jugendlichen 
schwer geohrfeigt“73 habe und auch andere Pädagog:innen manchmal „ein 
bisschen überzogen“74 hätten. Für „Frechheiten und Ungebührlichkeiten“ 
hätten sie „meistens eine Ohrfeige verteilt“, auch wenn es streng untersagt 
war und im Wiederholungsfall eine Entlassung angedroht wurde.75 Bei der 
Androhung ist es in den meisten Fällen vermutlich geblieben, weil es keine 
Hinweise darauf gibt, dass jemals von den Jugendlichen Beschwerde einge-
reicht oder von offizieller Seite ein Verfahren eingeleitet worden wäre. Hier 
zeigt sich, dass die körperliche Gewalt für die Täter:innen tatsächlich ohne 
Folgen blieb. Auch in der Literatur gibt es (zumindest) für die frühen 1960er 
Hinweise darauf, dass Erzieher:innen des JWH NL wiederholt die Prügelstra-
fe angewendet und im Rahmen körperlicher Züchtigung Körperverletzungen 
begangen haben (zu jener Zeit wurde übrigens die Forderung, den JWH auf-
zulösen, aufgrund knapper Kapazitäten abgelehnt).

71 Vgl. Wapler 2012, S. 81.
72 Transkript HS (2010), S. 22 (Z. 1193–1198).
73 Ebd., S. 22 (Z. 1200).
74 Ebd., S. 22 (Z. 1205).
75 Vgl. ebd. S. 22 (Z. 1208–1210).
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(2) In den archivalischen Quellen gibt es auch keine direkten Hinweise auf die 
Ausübung psychischer Gewalt. Sie kommt in der Regel sowohl durch Demü-
tigungs- und Beschämungspraktiken als auch Formen des Zuwendungsent-
zuges zum Ausdruck. Es ist nicht auszuschließen, dass die Insass:innen im 
JWH NL verbal wie non-verbal abgewertet, beleidigt, bloßgestellt, erniedrigt, 
gedemütigt, vorgeführt oder öffentlich zur Schau gestellt wurden. Vielmehr ist 
anzunehmen, dass die psychische Gewalt die häufigste im Alltag vorkommen-
de Gewaltform und so selbstverständlich war, dass sie auch in den Interviews 
nicht zur Sprache gebracht wurde. Frau Zinne erinnert nur eine Situation, die 
in dieses Gewaltmuster passt, nämlich, dass der Direktor beim samstäglichen 
Durchgang immer dann Kleidung aus den Schrankfächern geworfen habe, 
wenn der Schrankbau nicht wie in der NVA Kante auf Kante erfolgt war.76

(3)  Daneben gab es materielle Strafen, die vor allem durch Taschengeldabzug, 
Kürzungen der Arbeitsentgelte oder den Entzug von Annehmlichkeiten wie 
etwa Nachtisch zum Ausdruck gekommen sind.

(4)  Auch Vergünstigungen für Wohlverhalten konnten zurückgenommen wer-
den. Hiervon waren in der Regel Kurzausgänge oder Ausflüge wie bspw. ins 
Schwimmbad betroffen.

(5)  Als freiheitsentziehende Sanktionen galten die strenge Rüge (eine Urlaubs-
sperre von einem halben Jahr), der Verweis (eine Urlaubssperre von einem 
Vierteljahr) und die Verwarnung (ein Ausgangsverbot für eine bestimmte 
Zeit).77 Zudem gab es im Rahmen des Züchtigungsrechts in der Heimerzie-
hung die Möglichkeit, einzelne Jugendliche zu isolieren. Aufsässiges und un-
diszipliniertes Verhalten78, Arbeitsverweigerung oder die Aufhetzung anderer 
Insass:innen konnten ebenso wie der Gedanke an eine Flucht, ein gescheiter-
ter Fluchtversuch oder eine durchgeführte Flucht gemäß der Heimordnung 
in Verbindung mit der Ordnung über die zeitweilige Isolierung von Minder-
jährigen aus disziplinarischen Gründen in den Spezialheimen der Jugendhilfe 
vom 1. Dezember 196779 mit Arrest sanktioniert werden.

 Im JWH NL gab es zwei vergitterte Arrestzellen hinter dem Zimmer der 
Krankenschwester (außerhalb der Gruppenbereiche). In den kleinen Räumen 
war je ein Metallbett in die Wand eingelassen. Tagsüber wurde es hochge-
klappt und an der Wand mit einem Schloss festgemacht; ein gemauerter Sitz 
war am Tage das einzige „Möbelstück“,80 um Platz zu nehmen. Auch während 

76 Vgl. Transkript HZ (2010), S. 24 (Z. 1294).
77 Vgl. ebd., S. 11 (Z. 572–574).
78 Als Disziplinverstöße galten bspw. die Störung der Nachtruhe, Kontakte zum anderen Geschlecht, 

Beschmieren oder Zerstören von Werkhofeigentum, Schlägereien, Rauchen, Lügen oder aufsässi-
ges Verhalten gegenüber dem JWH-Personal.

79 In: BArch DR 2/12203.
80 Vgl. Transkript HZ, S. 25 (Z. 1367–1370).
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der Isolation war der Tagesablauf streng reglementiert: Wecken, Morgentoi-
lette, Frühstück, Mittagessen, Abendbrot und das Fertigmachen zur Nacht-
ruhe. Dazwischen viel Zeit für und mit sich allein:

„Also es war nicht, dass se, also die hatten wirklich keine Beschäftigung. Die hatten 
keine, keine Möglichkeit Radio zu hören. Die hatten keine Möglichkeit irschend-
was anneres zu machen und sie konnten auch keine Dummheiten machen.“81

Um Selbstverletzungen zu verhindern, durften die Jugendlichen bspw. keine 
Schuhe mit Schnürsenkeln oder Hosen mit Bundschnüren tragen. Außerdem 
wurden die Zellen stündlich durch den:die Dienst habende:n Erzieher:in 
kontrolliert.82

Der Kurzarrest wurde in der Regel vom Direktor angeordnet, der im Vorfeld 
die Genehmigung des Rat des Kreises (Abteilung Volksbildung) in Gera ein-
holen musste. Überstieg die Isolation eine Dauer von drei Tagen, hat er sich 
nach Berlin an das Ministerium für Volksbildung wenden und die Arrest-
fähigkeit erneut von einem:einer Mediziner:in bescheinigen lassen müssen.

„Es ist nicht einfach gewesen, dass du da Freiheitsberaubung machst“83, doch „mit 
Arrest ging das manchmal schneller durchzusetzen“, auch wenn er „natürlich keine 
schöne Sache“84 war.

Herr Steinke erlebte den Arrest als (r)eine Ausnahmeerscheinung. Er erinnert 
sich, dass er „auch irgendwann erledigt“ war und die Arrestzelle vermehrt von 
Jugendlichen aus dem JWH Hummelshain belegt wurde.85 Der benachbarte 
JWH hatte seine Arrestzellen abgeschafft und war wohl regelmäßig auf die 
in Wolfersdorf ausgewichen. Es bestehen allerdings begründete Zweifel dar-
an, dass der Arrest keine gängige Disziplinarmaßnahme im JWH NL war. In 
den Jahren 1964/65 sind 97, 1968/70 85 und 1974/75 78 Isolierungen in 
den noch einzusehenden Arrestbüchern vermerkt.86 Daneben wurden Entwei-
chungen und die Handlungspraxis bei Fluchtversuchen in einem Notizbuch 
für die Jahre 1969 bis 1989 handschriftlich dokumentiert. Die Anzahl der 
Entweichungen deutet bei 150 Heimplätzen auf eine weniger stabile Erzie-
hungssituation hin. Zwischen 1969 und 1979 waren es etwa 27 und zwischen 
1980 und 1990 ca. 36 Ausreißer:innen pro Kalenderjahr, die den JWH NL 
für längere Zeit unerlaubt verlassen haben.87 Es ist anzunehmen, dass viele 
von ihnen nach ihrer Rückkehr mit Arrest bestraft wurden.

81 Ebd. (Z. 1344–1346).
82 Vgl. Arrestbuch 1974/75 (StArch RU 5-62-0320 JWH NL W.30).
83 Vgl. Transkript HZ 2010, S. 26 (Z. 104–105).
84 Vgl. Transkript PS 2010, S. 16 (Z. 856–857).
85 Ebd. S.16 (Z. 853, 872–874).
86 Vgl. Arrestbuch 1964/65 und 1968–70 (StArch RU 5-62-0320 JWH NL W.41); Arrestbuch 

1974/75 (StArch RU 5-62-0320 JWH NL W.30).
87 Vgl. Buch über Entweichungen (StArch RU 5-62-0320 JWH NL W.11).
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Sanktionen und Disziplinarmaßnahmen im und durch das Jugendkollektiv
Die im Rahmen der Heimordnung offiziell verhängten Sanktionen wurden um 
inoffizielle Straf- und Disziplinarpraxen ergänzt, die vor allem auf das Sozialpresti-
ge der Insass:innen abzielten. Die Kollektiverziehung setzte nicht nur auf mensch-
liche Anerkennungsverhältnisse entsprechend der Generationsabfolge, sondern 
auch auf die Gruppe der Gleichaltrigen,88 die in der Lage war, im Rahmen von 
Selbsterziehungsprozessen eine Kollektivgewalt zu entladen. Zu diesem Zwecke 
wurden Gruppenhierarchien bewusst (re-)inszeniert und aufrechterhalten, auch 
wenn sich kollektive Strukturen zum Nachteil einzelner oder Schwächerer aus-
wirkten. Weil das Verantwortlich-Sein ein tragendes Element der Kollektiverzie-
hung war, wurden die Schwächsten zum „Problem“ stilisiert und vom Kollek-
tivgeist „mitgezogen“.89 Die ehemalige Erzieherin Frau Zinne betont in diesem 
Kontext, dass eine Brigade so stark wie ihr schwächstes Glied gewesen sei und nur 
durch seine Stärkung als Ganzes habe bestehen können.90

Da es zur Gängelung, Demütigung und Ausübung von Gewalt unter den Jugend-
lichen keine überlieferten Quellen aus dem StA Ru gibt, wird im Anschluss zum 
Thema gemacht, was von Frau Zinne im Interview erinnert wurde: Wenn es etwa 
in der Produktion an der Qualität oder an der Arbeitsbereitschaft einzelner man-
gelte, „motivierten“ sich die Jugendlichen gegenseitig, um bspw. im sozialistischen 
Berufswettbewerb nicht zuletzt genannt zu werden. Hier ist davon auszugehen, 
dass die „Motivation“ in vielen Fällen in Ausgrenzung, Mobbing oder Gewalt 
gegen den Leib oder das Eigentum einzelner gipfelte. Oder so manche:r wurde 
in Ermangelung der körperlichen Hygiene „unter die Dusche gestellt“ und zur 
körperlichen Hygiene gezwungen:

„[…] wenn se dem dann drei, vier Mal gesagt haben ´geh ordentlich duschen, du stinkst 
wie ein Wiedehopf, das hält man nicht aus´, […] dann haben die den unter die Dusche 
gestellt. […] Oder een Jungen, der dann (,) eklig fettige Haare hatte, […] den haben se 
mal mit ATA geschrubbt. […] Den haben sie richtig sauber und de Haare geschnitten […] 
da würde heute die Welt schreien Körperverletzung, Haare geschnitten und so weiter.“91

Außerdem kam es vor, dass die Jugendlichen untereinander die Prügelstrafe aus-
übten:

„Dann gabs och mal richtig harte Sachen, […] wie damals, wo der eine uns 1000 Tage 
fluchtfrei versaut hat, ne (?) […] Da hat och eener auf den anderen aufgepasst […] Also 
das war ein Döskopp […]. Der hat das mit Absicht gemacht und ist einen Tag bevor 
die 1000 Tage waren, ist der abgehauen. Der hat sich halb tot gefreut, ne (?) […] die 
hatten so eine Wut auf den. Und da habe ichs das erste Mal erlebt, da haben se den in 
der Nachtwache in der […] Sportkammer verdroschen.“92

88 Vgl. Dreier/Laudien 2012, S. 92.
89 Vgl. Transkript PS 2010, S. 3 (Z. 150–151).
90 Vgl. Transkript HZ 2010, S. 21 (Z. 1145–1146).
91 Ebd. S. 20 (Z. 1053–1060).
92 Ebd., S. 10 (Z. 535–542).
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Frau Zinne erinnert unterschiedliche Formen von Gewalt, die sie bagatellisiert 
und verharmlost, obwohl sie die Bestraften respektive Opfer demütigten und teils 
auch entwürdigten. Neben psychischer (seelischer bzw. emotionaler) Gewalt, die 
bspw. durch den Druck der gesamten Brigade auf den:die einzelne als Kollektiv-
gewalt zum Ausdruck kam und auch als Peer to Peer-Gewalt bezeichnet werden 
kann, werden sowohl eine sprachliche Gewalt („du stinkst“) als auch physische 
(körperliche) Gewalt offensichtlich. Das Putz- und Scheuermittel ATA ist we-
der ein Produkt zur Körperpflege noch ein unfreiwilliger Haarschnitt keine Kör-
perverletzung und auch die von einer ganzen Gruppe verübte Prügelstrafe kein 
Bagatelldelikt. Hinzu kommt, dass hier nur ein kleiner Ausschnitt repräsentiert 
wird, der um viele weitere Beispiele aus der Literatur erweitert werden kann. Das 
Machtgefälle unter den Gleichaltrigen war extrem und sofern die Gewaltaus-
übung im Rahmen der Selbsterziehung bzw. der Erziehung im und durch das 
Jugendkollektiv erfolgte und d’accord mit den Interessen und Ansichten des Er-
wachsenkollektivs war, wurde sie auch nicht verurteilt oder geahndet.

6 Abschließende Betrachtungen

Im JWH NL standen Arbeitspflicht und -zwang, aber auch eine Schulbildung 
sowie Erziehung zu Disziplin und unbedingtem Gehorsam im Zentrum erziehe-
rischer Praxis. Die Jugendlichen sollten innerhalb von eineinhalb bis zwei Jahren 
zu allseitig entwickelten sozialistischen Persönlichkeiten umerzogen und mit dem 
Abschluss der Grundschule sowie einer erfolgreich absolvierten Teilfacharbeiter-
ausbildung entlassen werden. Zur Durchsetzung dieser Erziehungsziele wurden, 
wie die vorangegangenen Abschnitte eindrücklich gezeigt haben, auch erzieheri-
scher Zwang und Gewalt angewendet.
Es ist auffallend, dass sowohl Frau Zinne als auch Herr Steinke beides als Ausnahme 
von der Regel beschreiben und das, was den Opfern von Zwang und Gewalt wider-
fahren ist, weitestgehend rationalisieren. Dabei verändert Gewalt alles. Sie macht 
sprachlos, kann die Opfer traumatisieren und wer ihr über längere Zeit ausgesetzt 
ist, kann sie im Gegensatz zu den Täter:innen nur schwer vergessen. Hier zeigt sich 
ein Paradoxon: Auch wenn viele der beschriebenen Zwangs- und Gewaltprakti-
ken offiziell in der Heimordnung festgeschrieben und legitimiert (erlaubt) waren, 
also die Beteiligten mit Ausnahme der körperlichen Züchtigung in den meisten 
Fällen nur so handelten, wie es in den konkreten Situationen (im geschlossenen 
Handlungsraum JWH NL) von ihnen erwartet wurde, beruhte ihre Anwendung 
auf Gründen (und einer Erziehungsideologie), die man aus heutiger Sicht kaum 
noch verstehen und nachvollziehen kann. Bei den Insass:innen handelte es sich 
schließlich um Schutzbefohlene, die im Rahmen eines Obhutsverhältnisses in ei-
ner vermeintlich sicheren Institution dem Erwachsenenkollektiv ausgeliefert waren 
und sich den Zwangs- und Gewaltpraktiken nicht entziehen konnten.
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„Sie können 100 Menschen haben und jeder hat ne andere Ansicht. Der eine hat viel-
leicht zu Hause […] noch fünf oder sechs Geschwister und ist ganz fest eingeschworen 
in seiner Familie und ist vielleicht e Vierteljahr nicht in die Schule gegangen und ist 
dann in den Jugendwerkhof gekommen. Dass so ein Menschenkind dann leidet und hat 
Sehnsucht […]. Da wird der das anders durch seinen Wahrnehmungsfilter erleben. Da 
wird das für den immer Zwang sein.“93

Das Zitat von Frau Zinne verweist auf die Schwierigkeit, eine einfache wie 
allgemeingültige Bewertung der Erziehungsarbeit im JWH NL vorzunehmen. 
Deshalb wurden nur diejenigen Praktiken beleuchtet und bewertet, die sowohl 
im Material zum Thema gemacht als auch häufig zu Traumatisierung und Un-
recht geführt haben und damit für eine Vielzahl langfristig prägend waren. Die 
Antwort auf die Frage, in welchem Maße einzelne oder viele der aufgezeigten 
Praktiken auf den Einzelfall zutrafen, entzieht sich einer übergreifenden Be-
urteilung. Die historische Fallanalyse konnte jedoch zeigen, wie institutionell-
organisatorische Gegebenheiten in Verbindung mit von Ideologie geprägter 
Erziehungsarbeit verschiedene Formen von Zwang und Gewalt hervorgebracht 
haben. Dabei haben sowohl die institutionstheoretische Anlage (als geschlosse-
ne Institution) als auch die Gesetze und Anordnungen wie auch die praktische 
Ausgestaltung der Erziehungsarbeit Zwang und Gewalt zu attraktiven Hand-
lungsoptionen gemacht, um den Umerziehungsprozess zu gestalten. Die All-
macht des Erziehungskollektivs richtete sich gegen den Leib und die Seele der 
Jugendlichen und schuf einen Raum, in dem ihre Ausübung nicht nur verdeckt 
und normalisiert wurde, sondern auch unbestraft blieb. Einspruchs-, Wider-
spruchs- oder Beschwerdemöglichkeiten wurden den Heranwachsenden ver-
wehrt oder waren ein Tabu, so dass die Zwangs- und Gewalterfahrungen auch 
nicht nach Außen kommuniziert werden konnten. Dabei wurden die Grenzen 
des Erziehungsrechts weit überschritten und es war aus heutiger Perspektive vor 
allem zu regelmäßigen Rechtsbrüchen in den Bereichen der Wahrung der Men-
schenwürde und freien Entfaltung der Persönlichkeit sowie des Rechtes körper-
liche Unversehrtheit gekommen.
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Daniel Deplazes und Jona Tomke Garz
Vergehen, Verhör, Verschriftlichung
Wahrheitspraktiken und die Pädagogisierung von 
Entweichungen aus dem Landerziehungsheim 
Albisbrunn (1938–1982)1

Zusammenfassung
Bei Regelverstößen in Erziehungsheimen setzten in unterschiedlichen Akzen-
tuierungen Wahrheitspraktiken zur Klärung der Ereignisse ein. Am Beispiel 
des Fortlaufens aus dem Schweizer Landerziehungsheim für „schwererziehba-
re“ Knaben Albisbrunn untersucht der Beitrag in praxeologischer Perspektive 
für zwei Zeiträume im 20. Jahrhundert (1938–1952 und 1968–1982), mit 
welchen konkreten Praktiken (etwa Verhöre, Berichte, Isolation), Wahrheit 
über die Zeit der Flucht hervorgebracht und stabilisiert werden sollte. Sowohl 
Kontinuität als auch Wandel der Wahrheitspraktiken, die mitunter auf den 
Körper der Zöglinge zielten, werden so nachvollziehbar gemacht. Abschließend 
wird die Bedeutung von Wahrheitspraktiken, mit einem besonderen Fokus auf 
die Pädagogisierung von Regelverletzungen diskutiert. Dabei zeigt sich, dass 
sich die Möglichkeiten der pädagogischen Bearbeitung von Flucht innerhalb 
des Heims über das 20. Jahrhundert hinweg veränderten, jedoch abhängig von 
stabilen Praktiken der Wahrheitsfindung blieben.
Heimerziehung, Heilpädagogik, Flucht, Körperstrafen,  
Historische Praxeologie

Abstract
Any rule violation in reformatories and other forms of out of home care, is met 
with truth practices to shed light on the incident. Using the example of run-
ning away from the Swiss Landerziehungsheim Albisbrunn for „difficult“ boys, 
the article from a praxeological perspective examines two periods in the 20th 
century (1938–1952 and 1968–1982), analyzing the concrete practices (such 
as interrogations, reports, isolation) used to produce and stabilize truth about

1 Dieser Beitrag entstand im Rahmen des vom Schweizerischen Nationalfonds geförderten und von 
Patrick Bühler, Lucien Criblez und Elisabeth Moser Opitz geleiteten Projekts zur Geschichte des 
Landerziehungsheims Albisbrunn (SNF-Nr. 177436). Das Projekt ist Teil des Nationalen For-
schungsprogramms 76 mit dem Titel „Fürsorge und Zwang“ (vgl. http://www.nfp76.ch/de/projek-
te/oekonomische-und-politische-verflechtungen/projekt-criblez, 24.06.2022).

https://doi.org/10.25658/8bd5-dn81
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the time of the escape. Both continuity and change of truth practices, which 
occasionally targeted the bodies of the boys, are thus made comprehensible. 
Additionally, the significance of said truth practices, with a particular focus 
on the pedagogization of rule violations, is discussed. It can be shown that the 
ways in which the institution pedagogically dealt with escape changed over 
the course of the 20th century, while they remained closely related to lasting 
practices of truth-finding. 
reform school, special education, escape, corporal punishment,  
historical practice theory

Am 1. Oktober 1973 kurz vor Mitternacht holte der Heimleiter des Landerzie-
hungsheims Albisbrunn einen aus dem Heim entwichenen Knaben von der Poli-
zeistation ab. Auf dem Weg zurück ins Heim erklärte der Junge seine Flucht damit, 
dass er vom Erzieher zu Unrecht des „nächtlichen Ausstiegs“ aus dem Gruppen-
haus beschuldigt worden sei; das seien andere gewesen. Er weigerte sich jedoch, 
deren Namen preiszugeben. Der Heimleiter meinte, dass er tags darauf „keine 
Zeit“ habe, „die Sache zu untersuchen, dies würde noch heute Nacht geschehen“. 
Er versicherte dem Knaben, dass „die Wahrheit sicherlich ans Licht“ komme.2 Es 
folgte ein Verhör, das mit Schreibmaschine protokolliert wurde.3 Die für die Ak-
tenführung Albisbrunns zu der Zeit unüblich häufigen Tippfehler, Schmierereien 
und Korrekturen im Protokoll deuten darauf hin, dass der Heimleiter persönlich 
in dieser Nacht an der Schreibmaschine saß.
Nicht bloß bei Vergehen in Erziehungsheimen, sondern ebenso in Gefängnissen, 
psychiatrischen Kliniken oder Schulen, setzt – zu unterschiedlichen Zeiten und in 
vielfältigen Akzentuierungen – eine Klärung der Ereignisse ein. Gerade bei Vor-
fällen, die nicht unmittelbar beobachtet werden können, für die lediglich wenige 
stichhaltige Indizien vorliegen, bietet das Verhör – mit dem daraus allenfalls re-
sultierenden Geständnis – einen Weg, zur ‚Wahrheit‘ vorzudringen. Dieser „Wille 
zum Wissen“ um das Verborgene zu enthüllen, erscheint konstitutiv für stationäre 
fürsorgerische wie disziplinierende Institutionen und verweist auf die Kopplung 
von ‚Wahrheit‘ und der Formung und Aufrechterhaltung von Machtverhältnis-
sen.4 ‚Die‘ Wahrheit ist dabei immer umkämpft.
Im Sinne der „Konsenstheorie“ lässt sich ‚Wahrheit‘ als etwas verstehen, das sich 
„in komplexen sozialen Zusammenhängen“5 konstituiert und ist damit auch im-

2 Journal-Blatt, 01.10.1973, S. 15, StAZH Z 870.353.
3 Journal-Blatt, 01.10.1973, S. 15f., StAZH Z 870.353. Die Befragungen der ‚Zöglinge‘ als Verhöre zu 

bezeichnen, legen nicht allein die Analyse der Akten und die Nähe zu polizeilichen Methoden nahe, 
auch die Verhörten benutzen diese Bezeichnung. So meinte der ehemalige Heimzögling Roger Bresch, 
der von 1973 bis 1983 in Albisbrunn platziert war, dass die ‚Zöglinge‘ „von den Betreuern regelrecht 
verhört“ worden seien, wenn sie „etwas angestellt“ hätten (zit. n. West 2020, S. 60).

4 Vgl. Foucault 2014.
5 Kleeberg/Suter 2014, S. 211.
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mer Resultat von „Aushandlungsprozesse[n]“:6 ‚Wahrheit‘ ist etwas, auf das sich 
geeinigt werden muss.7 Dass ‚Wahrheit‘ folglich als ‚doing truth‘, als ‚gemach-
te Wahrheit‘, verstanden wird,8 heißt nicht, dass es keine Wirklichkeit gibt, auf 
die sich diese ‚Wahrheit‘ in vielfältiger Weise bezieht. Sie ist einzig nicht von 
einem neutralen Standpunkt aus unmittelbar zugänglich.9 In den Blick geraten 
so die „Interessen und Techniken“ genauso wie die „situativen Irritationen und 
Manipulationen“,10 um ‚Wahrheit‘ hervorzubringen und zu stabilisieren. Inter-
essant erscheint dann nicht mehr die Frage, was wahr war, sondern, wie etwas als 
wahr behauptet werden konnte.11 
Die Aktenführung eines Heims ermöglicht es, Vergehen, Verhören und Geständnis-
sen praxeologisch, als „vergangene[]“ „Praktiken“,12 nachzuspüren. Im Sinne einer 
Wissensgeschichte, die „Wissen als Praxis“,13 als ‚doing knowledge‘ versteht, lassen 
sich die Akten als textliche Überlieferung vergangener Wissenspraktiken14 verste-
hen. Dabei gilt, dass „Praktiken nicht identisch mit Handlungen“ sind, sondern sich 
auf regelhafte, sich wiederholende Strukturen beziehen.15 Die mit der Erziehung 
verbundenen Praktiken fanden ebenso wie weitere allgemeine Beobachtungen ihren 
Niederschlag in den Akten von Erziehungs- und Bildungsinstitutionen, wobei nicht 
alle Praktiken des Alltags über die Akten zugänglich sind. Dennoch lässt sich mit 
einer seriellen Auswertung sowie einer „dichten Beschreibung“16 einzelner Praktiken 
aus den „überlieferten Artefakten unter Berücksichtigung ihres Entscheidungskon-
textes auf die Praktiken“17 schließen. Gerade Vergehen gegen institutionsinterne, 
moralische oder gesetzliche Normen produzierten historisch vermehrt Spuren in 
den Archiven, zogen sie doch nicht selten Verhöre und Geständnisse nach sich, um 
der ‚Wahrheit‘ auf die Spur zu kommen. Denn ‚Wahrheit‘ wird nur relevant in der 
Folge einer Störung „im gesellschaftlichen Miteinander“. Sie wird „als Kategorie erst 
dann nötig, wenn Zweifel auftreten“.18

 6 Thier 2014, S. 248.
 7 Gerichtsprozessen obliegt eine ähnliche Funktion. Die Ereignisse der Vergangenheit müssen, im 

Besonderen bei ausbleibenden Beweisen, über bestimmte Praktiken wie Verhöre, Zeugenaussagen 
und Geständnisse ermittelt werden, um damit – der Unverfügbarkeit ‚der‘ historischen Wahr-
heit zum Trotz – zu einer zumindest juristisch valablen Wahrheit zu gelangen (vgl. Thier 2014, 
S. 251f., 256; Landwehr 2016, S. 63ff.).

 8 Vgl. Kleeberg/Suter 2014.
 9 Landwehr 2016, S. 104.
10 Kleeberg/Suter 2014, S. 211.
11 Vgl. Ebd., S. 211f., 218.
12 Haasis/Rieske 2015, S. 16.
13 Füssel 2021, S. 35.
14 Vgl. zu Wissenspraktiken und der Verknüpfung von Wissen und Akten u. a. Hess/Mendelsohn 

2010; Ledebur 2015; Ankele/Kaiser/Ledebur 2019; Bühler 2019; Garz 2021.
15 Füssel 2021, S. 91; vgl. dazu auch Reh 2014; Haasis/Rieske 2015, S. 36ff.
16 Vgl. Geertz 1987.
17 Klinger 2018, S. 174.
18 Landwehr 2011, o. S. 
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Wie Wahrheitspraktiken innerhalb der Mauern stationärer Erziehung konkret 
funktionierten, soll am Beispiel des dezidiert heilpädagogisch ausgerichteten Zür-
cher Landerziehungsheims Albisbrunn für „schwererziehbare“19 Knaben im 20. 
Jahrhundert untersucht werden. 1924 wurde das Heim als „Stiftung Albisbrunn“ 
gegründet, die den Zweck verfolgte, „Kinder und Jugendliche, deren körperlich-
seelische Entwicklung durch individuale und soziale Faktoren gehemmt“ war, zu 
unterstützen.20 Als erster Leiter wurde Heinrich Hanselmann (1885–1960) einge-
setzt, der gleichzeitig dem ebenfalls 1924 gegründeten Heilpädagogischen Seminar 
(HPS)21 in Zürich vorstand. Die Universität Zürich berief Hanselmann 1931 auf 
den ersten Lehrstuhl für Heilpädagogik in Europa,22 was wohl dazu beitrug, dass 
Albisbrunn bis weit in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts als ‚Leuchtturm‘ der 
Heilpädagogik galt.23 Das Landerziehungsheim beherbergte bis zu 90 männliche 
„Zöglinge“,24 die vom Jugendstrafgericht zu einer Erziehungsmaßnahme verurteilt, 
im Rahmen einer fürsorgerischen Zwangsmaßnahme fremdplatziert worden waren 
oder deren Eltern sich wegen Erziehungsschwierigkeiten unmittelbar an das Heim 
gewandt hatten. Die Altersspanne der im Heim Aufgenommenen veränderte sich 
im Laufe der Zeit. Während Albisbrunn in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
noch eine separate Grundschule führte und Kinder ab 6 Jahren aufnahm, belief sich 
später das Mindestalter für eine Aufnahme auf 12 Jahren, wobei der Heimaustritt in 
jedem Fall spätestens mit 22 Jahren zu erfolgen hatte.25

Ein normabweichendes Verhalten, das wiederholt über den gesamten Untersu-
chungszeitraum die Frage der ‚tatsächlichen‘ Ereignisse aufwarf, waren – wie das 
Schweigen des Knaben über die ‚wahren‘ Schuldigen des nächtlichen Ausstiegs illus-
triert – Entweichungen aus dem Erziehungsheim.26 Es finden sich zwar auch andere 

19 Zeltner 1974, S. 47.
20 Weiss 1926, S. 3.
21 Beim HPS handelte es sich um eine Ausbildungsstätte für angehende Heilpädagog:innen, die vor 

allem in den Anfangsjahren, aber vereinzelt auch bis mindestens in die 1980er Jahre, ihr Praktikum 
in Albisbrunn absolvierten (vgl. Jahresbericht Albisbrunn 1981/1982, o. S.; Schriber 1994, S. 131).

22 Wolfisberg 2002, S. 101.
23 Schriber 1994, S. 127ff.
24 Aus Gründen der Lesbarkeit wird der häufige Quellenbegriff „Zögling“ nachfolgend ohne Anfüh-

rungszeichen verwendet.
25 Vgl. Zeltner 1956, S. 65; ATH/JHL 1973, S. 11.
26 Die Bedeutung von Entweichungen aus Erziehungsheimen wurde bislang wenig untersucht. 

Nora Bischoff beschäftigte sich mit dem deutschsprachigen Diskurs über flüchtende Zöglinge 
aus Erziehungsheimen im 20. Jahrhundert. Sie untersuchte u. a. die Figur des „Vagabunden“ und 
dessen Auftreten in den medizinischen wie pädagogischen Diskursen über fliehende Zöglinge 
aus österreichischen Erziehungsheimen (vgl. Bischoff 2017, 2018). Für Hinweise zur Häufigkeit 
und Bedeutung von Flucht aus Berner Erziehungsheimen in den 1960er und 1970er Jahren vgl. 
Germann 2018, S. 29. Für österreichische Erziehungsanstalten liegen Erhebungen vor, die von 
Fluchtraten zwischen 10 und 45 Prozent in den 1970er Jahren ausgehen (Bischoff 2017, S. 225; 
Ralser/Leitner/Guerrini 2019, S. 55). Für Hinweise zum Fluchtverhalten der Albisbrunner Zög-
linge in den 1970er Jahren vgl. Deplazes 2021, S. 195f.
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zeitspezifisch geahndete Normabweichungen, bei denen gleichsam die Agency der 
Zöglinge die Institution zu Reaktionen zwang und mit Wahrheitspraktiken verbun-
den waren: Während in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts etwa die Lektüre 
von sogenannter „Schundliteratur“,27 Verdachtsfälle von Onanie28 oder Homosexu-
alität29 problematisiert wurden, beschäftigte sich das Heim in der zweiten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts im Besonderen mit der Klärung des Konsums, Handels oder 
Besitzes illegaler Drogen.30 Die Flucht, die in den Heimakten wie im Fachdiskurs in 
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts noch als „Durchbrennen“,31 später als „auf 
die Kurve“32 gehen, bezeichnet wurde, beschäftigte Albisbrunn jedoch über den ge-
samten Untersuchungszeitraum hinweg. Am Beispiel des Fortlaufens lässt sich an 
den Heimakten Albisbrunns studieren, wie bei der Rückführung der Zöglinge ins 
Heim, eine Wahrheitsmaschinerie in Gang gesetzt wurde, die sich unterschiedlicher 
Praktiken bediente, um ‚die‘ Wahrheit über die unwiederbringbare ‚dunkle‘ Zeit 
der Abwesenheit ‚ans Licht‘ zu heben. Es ging dabei nicht um die Herstellung ‚der‘ 
Wahrheit, sondern um die institutionelle, von der Institution als wahr akzeptierte 
Wahrheit. Das bedeutet nicht, dass die Knaben im Heim nicht über eine eigene, legi-
time Wahrheit und spezifische Deutungsmuster verfügten. Gerade weil dem so war, 
lässt sich das Anliegen der Durchsetzung einer bestimmten institutionellen Wahrheit 
gegenüber alternativen Deutungen an diesem Fallbeispiel nachvollziehen.33

Der Beitrag untersucht, mit welchen Praktiken die Wahrheit in actu hervorge-
bracht wurde. Wie funktionierten die so verstandenen Wahrheitspraktiken en 
détail? Inwiefern zielten diese Praktiken auch auf den Körper der Zöglinge? Und 
inwiefern lässt sich eine Entwicklung im Hervorbringen der Wahrheit im Verlauf 
des 20. Jahrhunderts beobachten?
Gerade um die Frage nach Kontinuitäten und Wandel in den Blick zu bekommen, 
werden zwei Zeiträume à 15 Jahre untersucht, 1938 bis 1952 und 1968 bis 1982, 
die eine zeitliche Vertiefung für die 1940er und 1970er Jahre ermöglichen.34 In bei-

27 Etwa Handakten Max Zeltners, 29.04.1952, o. S., StAZH W II 24.1857.
28 Etwa handschriftliches Geständnis eines Zöglings, 09.10.1929, o. S., StAZH W II 24.170.
29 Etwa Beobachtungsbogen, 01.04.1947, o. S., StAZH W II 24.1112.
30 Etwa Erhebung zu Drogendelikten, Einbruchdiebstählen, H. Häberli, 03.04.1974, StAZH Z 870.314.
31 Zeltner 1932, S. 482.
32 Etwa Journal-Blatt, 10.02.1979, S. 7, StAZH Z 870.458.
33 Aus Gründen der Lesbarkeit wird der häufige uneigentlich verwendete Begriff ‚Wahrheit‘ oder 

auch ‚die‘ ‚Wahrheit‘ nachfolgend ohne Anführungszeichen verwendet. Wenn im Folgenden von 
der Wahrheit die Rede ist, handelt es sich immer um die institutionelle Wahrheit.

34 Die Zeiträume wurden so gewählt, dass jeweils eine möglichst gleichbleibende Belegung sowie 
personelle Konstanz sichergestellt ist. Ab 1937 begann das Heim auf Kosten des Kantons Zürich 
Zöglinge aufzunehmen, was im Jahr 1938 erstmals dazu führte, dass das Heim „stets voll besetzt“ 
war (vgl. Protokoll Betriebsausschuss, 02.09.1939, S. 4, StAZH W II 24.1843). Mit dem Tod 
des langjährige Heimleiters Zeltner 1953 begann eine Umbruchsphase, die hier nicht weiter un-
tersucht wird (vgl. Zeltner 1956). Im Hinblick auf die Institutionenkritik, Reformbemühungen 
und umfangreichen Bauprogramme im Heimwesen der 1970er Jahre bietet es sich an, mit dem 
zweiten Zeitraum 1968 einzusetzen (vgl. Deplazes 2021).
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den Zeiträumen gab es mit Max Zeltner (1895–1953), Heimleiter von 1927 bis 
1953, und mit Hans Häberli (1924–2004), Heimleiter von 1961 bis 1989, Kon-
stanten in der Heimleitung. Ebenso finden sich – gerade in Bezug auf Flucht – in 
beiden Zeiträumen schweizweit Hochphasen der Heimkritik, die breit rezipiert 
wurden und medial Aufmerksamkeit erzeugten.35 Gleichwohl unterschieden sich 
die Bedingungen, unter denen das Heim in den beiden Zeiträumen operierte, 
erheblich. In den 1940er Jahren galt Albisbrunn wegen der philanthropischen, 
reform- und heilpädagogischen Ansätze gerade in Verbindung mit dem Heilpä-
dagogen Hanselmann als „pädagogische[] Vorzeigeeinrichtung“.36 Eine staatliche 
Aufsicht war praktisch inexistent, das Heim mehrheitlich privat finanziert und 
die einweisenden Instanzen froh darum, dass sich jemand der ‚schwierigen‘ Kin-
der und Jugendlichen annahm.37 Anders als die Heimskandale Mitte der 1940er 
Jahre, die Albisbrunn kaum in Misskredit brachten,38 machte sich die Heimkritik 
der 1970er Jahre im Heim bemerkbar: Die Heimeinweisungen gingen merklich 
zurück,39 fliehende Zöglinge wurden von heimkritischen Gruppierungen auf-
genommen und ihre kritischen Berichte gelegentlich veröffentlicht,40 Teile des 
Heimpersonals protestierten zumindest punktuell gegen vermeintlich unzeitge-
mäße Erziehungsformen41 und der Heimleiter musste sich unangenehmen Fragen 
der Aufsichtsbehörde über die Körperstrafen im Heim gefallen lassen.42 Auch die 
Finanzierung des Heims hatte sich verändert. Die Stiftung wurde mittlerweile 
mehrheitlich über staatliche Subventionen finanziert,43 was mit einer erhöhten 
Rechenschaftspflicht gegenüber den Behörden im Vergleich zu den 1940er Jahren 
einherging. Zu klären, wie das Erziehungspersonal unter solch unterschiedlichen 
Bedingungen dasselbe Phänomen – die Flucht – handhabte, erlaubt es, ein beson-
deres Augenmerk auf Kontinuitäten und Wandel der Heimerziehung zu legen.
In einem ersten Schritt wird für beide Zeiträume gesondert geprüft, wie das Heim 
jeweils mit Flucht umging. Untersucht wird eine Stichprobe der Zöglingsakten 

35 Für den „Sonnenbergskandal“ der 1940er Jahre vgl. Seglias 2013, S. 61ff. Für die „Heimkampa-
gne“ in den 1970er Jahren vgl. Criblez 1997, S. 340ff.; Schär 2008.

36 Hafner 2014, S. 65.
37 Vgl. Konrad 1963.
38 Nicht zuletzt zeigte sich das daran, dass Zeltner gemeinsam mit Paul Moor, der bis 1936 in Albis-

brunn die Beobachtungsstation geleitet hatte und dann am Heilpädagogischen Seminar Zürich 
angestellt war, die Kommission des Schweizer Hilfsvereins für Schwererziehbare leitete, die zum 
einen die öffentlich erhobenen Vorwürfe untersuchte und zum anderen Vorschläge zur Präven-
tion erarbeitete (vgl. Protokolle des Schweizer Hilfsverbands für Schwererziehbare, 28.09.1944; 
13.11.1945 und 03.12.1945, o. S., StAZH W II 24.1845).

39 Häberli 1975, S. 206.
40 Etwa K.: Brief aus dem Untergrund. In: Hydra, [1971], o. S., StAZH Z 870.313.
41 Etwa Protokoll Stiftungsrat, 13.01.1971, S. 1–8, StAZH Z 866.59.
42 Etwa Brief vom Zürcher Jugendamt an H. Häberli, 24.07.1979, S. 1, StAZH W II 24.1675.
43 Vgl. Konrad 1974.
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mit den Eintrittsjahren von 1938 bis 1952 und von 1968 bis 1982.44 Als Quel-
lengrundlage dienen sogenannte Zöglingsdossiers, die für jeden Knaben angelegt 
wurden und u. a. vom pädagogischen Personal geführte „Beobachtungsbogen“ 
oder „Journal-Blätter“ enthalten.45 Dort wurden „in zwangloser Reihenfolge“ 
„fortlaufende Einträge“ notiert, „welche über Erfahrungen mit dem Zögling“ be-
richten.46 Dass der Aktenführung in Albisbrunn besondere Beachtung geschenkt 
wurde, mag nicht zuletzt daran liegen, dass Zeltner wie auch Häberli nahezu 
wissenschaftliche Ansprüche daran stellten und in Publikationen (Zeltner) sowie 
Vorlesungen (Häberli) über die Relevanz der Aktenführung reflektierten.47 Erste-
rer betonte wiederholt, dass die Beobachtungsbogen angelegt und gepflegt wür-
den, weil es für die Erzieher:innen „unmöglich“ sei, „sich lange zurück wirklich 
genau an alle die in Frage kommenden Tatsachen zu erinnern“. Es gebe „Ver-
wechslungen, Verschiebungen, Täuschungen“, weshalb eine „Dossierführung“ 
von „grosser Wichtigkeit“ sei.48 Er war überzeugt, dass erst durch das Notieren 
von Beobachtungen im Dossier, die „Erfassung der Persönlichkeit des Zöglings“ 
gelingen könne.49 Im Falle der Flucht wurden die Ergebnisse nicht bloß vom Er-
ziehungspersonal oder den Heimleitern in das Dossier notiert: Handgeschriebene 
Fluchtberichte der Zöglinge, die sie bei ihrer Rückkehr ins Heim verfassen muss-
ten, ergänzen die Quellen (vgl. Teil 1). In einem weiteren Schritt soll für beide 
Zeiträume geklärt werden, wie die Suche nach der Wahrheit sich auch Praktiken 
bediente, die unmittelbar auf den Körper zielten. Baukonzepte, Regierungsratsbe-
schlüsse und interne Sitzungsprotokolle erweitern hierfür das Quellenkorpus (vgl. 
Teil 2). Abschließend soll die Suche nach der Wahrheit im Hinblick auf Konti-

44 Die Stichprobe umfasst für den ersten Zeitraum 77 Zöglingsdossiers, was knapp 14 Prozent der 
562 in diesem Zeitraum eingewiesenen Knaben entspricht. Für den zweiten Zeitraum werden 45 
Zöglingsdossiers und somit 13 Prozent der insgesamt 348 Zöglingsakten untersucht. Die Analyse 
der Zeit von Zeltner wurde zusätzlich mit einem Dossier aus dem Jahr 1930 ergänzt, das äußerst 
illustrativ für dessen Umgang mit Flucht ist und in dem zudem einer der wenigen überlieferten 
Fluchtberichte aus dieser Zeit zu finden ist.

45 Die Bezeichnung für den Teil des Dossiers, der die fortlaufenden Beobachtungen enthält, verän-
derte sich im Laufe der Zeit. Während in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts durchweg von 
„Beobachtungsbogen“ gesprochen wurde, setzte sich später die Bezeichnung „Journal-Blätter“ 
durch. Der gesamte Bestand des Landerziehungsheims Albisbrunn, zu dem knapp 3.000 Zög-
lingsdossiers gehören, wurde dem Staatsarchiv Zürich in zwei Tranchen übergeben. Der erste 
Bestand, 2011 übergeben, umfasst die Jahre 1925 bis 1950, der zweite Bestand, 2018 abgeliefert, 
enthält Verwaltungsunterlagen und Zöglingsdossiers bis einschließlich 1996 (vgl. Fondsgeschich-
te Bestand: Schul- und Berufsbildungsheim Albisbrunn (1840–2018), StAZH, https://suche.
staatsarchiv.djiktzh.ch/detail.aspx?id=1368069, 13.03.2022).

46 Zeltner 1947, S. 21.
47 Vgl. Zeltner 1934, 1947; Manuskript Vorlesung „Zur Aktenführung im Heim“, H. Häberli, HPS 

WS 64/65, o. S., StAZH AL-Nr. 2021/071.
48 Zeltner 1934, S. 45; vgl. Zeltner 1947, S. 21.
49 Zeltner 1947, S. 19.
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nuität, Wandel und das Verhältnis zur Pädagogisierung50 von Vergehen diskutiert 
werden (vgl. Teil 3).

1 Die ‚dunkle‘ Zeit der Abwesenheit

Fliehende Zöglinge waren für das Landerziehungsheim Albisbrunn im 20. Jahr-
hundert, wie für viele andere Heime, ein wiederkehrendes Problem. Das Heim 
meldete die entwichenen Knaben bei der Polizei zur Fahndung, die die Zöglinge 
gewöhnlich irgendwo in der Schweiz aufgriff, einvernahm und ins Heim zurück-
führte. In einigen Fällen meldeten die Eltern, Vormünder oder Fürsorgebeamten 
das Auftauchen der Jungen, brachten sie gleich selbst zurück oder ließen sie von 
der Polizei abholen.51 Die Fluchtdauer belief sich zumeist auf wenige Tage, konnte 
jedoch auch einige Wochen betragen, je nachdem, ob die Jungen Unterschlupf 
fanden und/oder über Bargeld verfügten. Während die meisten irgendwo in der 
Schweiz aufgegriffen wurden,52 erwischten die Erzieher manche noch auf dem 
Albisbrunner Gelände53, wieder andere wurden erst in Mailand,54 Rom55 oder 
Straßburg56 festgenommen.
Die Datenlage über die jährlichen Entweichungen aus Albisbrunn ist insgesamt 
dürftig. Innerhalb des ersten Zeitraums, von 1938 bis 1952, wurde die „Anzahl 
der Zöglinge, die jährlich mit Fluchtversuchen aus den ja Tag und Nacht offenen 
Häusern reagieren […][,] zwischen 15–25“ beziffert.57 Bei einer Belegungszahl 
pro Jahr von etwa 160 Zöglingen hieße dies, dass zwischen 10 und 15 Prozent der 
Knaben zumindest einmal floh.58 Diese Zahl entspricht in etwa der Fluchtrate im 
Sample der Dossiers für den ersten Zeitraum: Von den 77 Zöglingen im Samp-
le entwichen während ihres Aufenthalts 14, was 18 Prozent entspricht. Für den 
zweiten Zeitraum, von 1968 bis 1982, existieren punktuell statistische Angaben 
über einzelne Jahre, die zeigen, dass pro Jahr etwa zwischen 50 und 100 Entwei-
chungen vorkamen, wobei einzelne Zöglinge mehrfach flohen. Die Fluchtrate fiel 
somit etwas höher aus als in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Etwa 30 bis 

50 Vgl. Smeyers/Depaepe 2008; Boser u. a. 2018.
51 Vgl. Beobachtungsbogen, 01.04.1940, o. S., StAZH W II 24.763; Journal-Blatt, 14.04.1975, 

S. 1, StAZH Z 870.407; Journal-Blatt, 07.01.1982–1.06.1982, S. 1ff., StAZH Z 870.552.
52 Vgl. Transportbefehl der Kantonspolizei Zürich, 04.10.1935, StAZH W II 24.463; Polizeirap-

port, 08.10.1970, StAZH Z 870.259.
53 Vgl. Journal-Blatt, 06.05.1973, S. 5, StAZH Z 870.354.
54 Journal-Blatt, 30.10.1972, S. 20, StAZH Z 870.337.
55 Beobachtungsbogen, 23.04.1946, o. S., StAZH W II 24.1117.
56 Journal-Blatt, 21.08.1980, S. 3, StAZH Z 870.518.
57 Zeltner 1932, S. 30.
58 Für die Belegungsstatistik vgl. Zeltner 1950, S. 47f. Zeltner rechnete vor, dass für den Zeitraum 

1926 bis 1931 insgesamt 359 Zöglinge in Albisbrunn waren, von denen 61 mindestens einmal 
geflohen waren, also etwa 17 Prozent.
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50 Prozent der in Albisbrunn platzierten Jugendlichen flohen mindestens einmal 
während eines Jahres.59

Die Fluchtgründe waren dabei im gesamten 20. Jahrhundert sehr heterogen. 
Häufigste Anlässe für eine Entweichung boten Heimweh60 und Konflikte mit 
Erziehern.61 Andere Fluchtgründe umfassten Gewalt unter den Zöglingen,62 
Langeweile,63 das Verbot einem „Mädchen“ zu schreiben64 oder schlicht Abenteu-
erlust.65 So spärlich die statistischen Angaben sind, sie lassen zumindest erahnen, 
dass Flucht – obschon es nicht alle Zöglinge betraf – ein signifikantes Dauerprob-
lem für die Heimerziehung darstellte. Nachfolgend wird für die beiden Zeiträume 
spezifisch geprüft, wie sich die Suche nach der Wahrheit über die Ereignisse wäh-
rend der Abwesenheit der Zöglinge praxeologisch gestaltete.

1.1 Flucht, Wahrheit und Ausschluss: Eintrittsjahre 1938–1952
Am Abend des 7. Novembers 1949 wurde ein Zögling von seiner Mutter zurück 
ins Heim gebracht. Er war wenige Stunden zuvor „nach dem Mittagessen“ aus 
Albisbrunn weggelaufen. Noch in Anwesenheit der Mutter wurde ein Gespräch 
mit dem Zögling geführt, in dem dieser „seinen guten Willen nun auszuhalten 
und sich zu fügen“66 beteuerte. Und tatsächlich schien er sich ‚gut zu halten‘. Zu-
mindest meldete er wenige Monate später dem Heimleiter, wie sich zwei andere 
Zöglinge über den „Plan davonzulaufen“ unterhalten hätten.67 Heimleiter Zeltner 
machte sich keine Illusionen über das Durchbrennen aus Heimen. Es gehörte für 
ihn dazu.68 Dennoch war es wichtig, möglichst viele Fälle zu verhindern, da „das 
Fortlaufen sowohl bei Durchbrennern, Mitläufern und Zurückgebliebenen recht 
schädliche Wirkungen haben“ könne, weil es die bereits erreichten Fortschritte 
„um Wochen und Monate“ zurückwerfe.69

Wie Zeltner mit solchen Meldungen von Zöglingen umzugehen pflegte, zeigt 
sich an einem anderen Fall. Abends um halb zehn erreichte ihn ein Telefonanruf 
eines Erziehers, der ihm mitteilte, dass ihm die Fluchtpläne von vier Zöglingen 
zu Ohren gekommen seien. Zeltner ließ „diese 4 sofort in [s]eine Wohnung hi-
naufkommen“: Die Buben behaupteten, dass sie nicht vorgehabt hätten, durch-

59 Für die Entweichungen von 1973 bis 1975 vgl. Protokoll Betriebsausschuss, 03.05.1976, S. 6, 
StAZH Z 866.72; für 1976 vgl. Protokoll Stiftungsrat, 02.11.1976, S. 3, StAZH Z 866.60; für 
1981 vgl. Protokoll Stiftungsrat, 05.10.1982, S. 3, StAZH Z 866.60.

60 Etwa Beobachtungsbogen, 26.12.1950, o. S., StAZH W II 24.1365.
61 Etwa Journal-Blatt, 24.08.1972, S. 10, StAZH Z 870.292.
62 Etwa Journal-Blatt, 20.02.1974, S. 2, StAZH Z 870.380.
63 Etwa Beobachtungsbogen, 30.01.1930, o. S., StAZH W II 24.137.
64 Etwa Beobachtungsbogen, 26.03.1940, o. S., StAZH W II 24.763.
65 Etwa Journal-Blatt, 24.08.1971, S. 10f., StAZH Z 870.292.
66 Beobachtungsbogen, 15.11.1949, o. S., StAZH W II 24.1303.
67 Beobachtungsbogen, 23.03.1950, o. S., StAZH W II 24.1303.
68 Zeltner 1932, S. 429f.
69 Ebd., S. 441.
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zubrennen, sondern lediglich geplant hätten, „in der Mondnacht Ski zu fahren!“. 
Zeltner verfügte jedoch bereits über „einen Zettel von einem Zögling“, der eine 
andere Geschichte erzählte. Damit konfrontiert, gab einer der Jungen zu, dass er 
geplant habe, nach Zürich davonzulaufen. Neben der Drohung, dass er, „wenn er 
weglaufe und völlig ohne Einsicht“ bliebe, eine längere Versorgung in einer „An-
stalt“ notwendig würde, wurde die Sache, abgesehen von einer Meldung an den 
Vormund, nicht weiterverfolgt.70

Es zeigt sich an dieser Szene zum einen das für die Flucht aus dem Heim cha-
rakteristische Moment des ‚Vergehens ohne Beweise‘. Die Pläne davonzulaufen 
waren nicht ohne weiteres sichtbar. Anders als etwa in dem Fall eines Zöglings, 
der auf die, im Anschluss an den Besuch der Mutter gestellte Frage, ob er verbo-
tenerweise Zigarette zugesteckt bekommen habe, behauptete, dass dem nicht so 
sei, konnte im Fall der Flucht keine Jackentasche durchsucht werden, aus der sich 
eine Schachtel mit der „Spezialmarke“ des Zöglings als Beweis der Lüge zu Tage 
fördern ließ.71 Zum anderen wird im präventiven Verhör der vier Zöglinge die 
Wahrheit – im wörtlichen Sinne – greifbar: Die auf Papier gebannten Fluchtpläne 
als schriftliche Aussage eines anderen Zöglings.
Bei Entweichungen aus dem Heim war es jedoch vor allem die Zeit auf der Flucht, 
die in den Augen der Institution problematisch war. Es galt, die Wahrheit darü-
ber herauszufinden, was sich in der Lücke zwischen den Einträgen, der Zögling 
„lief heute [M]ittag vom Albisbrunn weg“ und der Knabe „kam heute äusserlich 
vernachlässigt zurück“,72 zugetragen hatte. Ein Junge, zurückgebracht von der Po-
lizei, musste etwa unmittelbar nach der Ankunft „über seine Erlebnisse“ „schrift-
lich Auskunft“ geben.73 Unter dem Titel „Warum ich vom Albisbrunn fort ging“ 
schrieb er eher eine Abenteuergeschichte als ein Geständnis (s. Abb. 1). Ausführlich 
berichtete er über die Fluchtroute, die er mit seinem ‚Komplizen‘ genommen hat-
te.74 Mit demselben Datum findet sich im Beobachtungsbogen des Dossiers ein 
zweiter, zusätzlicher Eintrag von Zeltner, der den Zögling offenbar auf Basis seines 
schriftlichen Berichts verhört hatte. Der schriftliche Bericht und das Verhör durch 
den Heimleiter mündeten in einem von Zeltner im Namen des Zöglings verschrift-
lichen Geständnis.75 Statt schwärmerischer Ausschmückungen wurde die Abfolge 
in eine stringente Ordnung gebracht. Es wurden die Namen derjenigen Bauern 
notiert, die die beiden Zöglinge auf dem Weg mit Essen oder dem Übernachten 
in der Scheune unterstützt hatten. Auch konkrete Geldbeträge, die die beiden zur 
Verfügung hatten, und woher diese stammten, wurden verzeichnet.76

70 Beobachtungsbogen, 14.01.1949, o. S., StAZH W II 24.1256.
71 Beobachtungsbogen, 20.11.1950, o. S., StAZH W II 24.1360.
72 Beobachtungsbogen, 21.01.1930 und 30.01.1930, o. S., StAZH W II 24.137.
73 Beobachtungsbogen, 30.01.1930, o. S., StAZH W II 24.137.
74 Handschriftlicher Bericht des Zöglings, [30.01.1930], o. S., StAZH W II 24.137.
75 Max Zeltner, Protokoll des Verhörs im Beobachtungsbogen, 30.01.1930, o. S., StAZH W II 24.137.
76 Ebd.
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Abb. 1:  Erste Seite eines Fluchtberichts, 1930 (anonymisiert)77

Es zeigt sich hier exemplarisch, was für ein wahres Geständnis nötig war: Namen 
mussten genannt werden, sei es von Initiatoren oder Unterstützer:innen, die Rei-
henfolge der besuchten Orte musste nachprüfbar Sinn ergeben und vor allem 
musste die Beschaffung von Essen und Geld auf der Flucht nachvollziehbar sein. 
Dabei stellte die Version des Zöglings bloß eine Variante der Wahrheit dar. Erst im 
Verhör durch den Heimleiter wurde sie zur institutionellen Wahrheit, die schrift-
lich fixiert ihren Weg in den Beobachtungsbogen fand.
Diesen Aufwand betrieb Zeltner lediglich dann, wenn Zöglinge länger als einen 
Tag aus dem Heim wegliefen. Bei denjenigen, die kürzer und „ohne Grund“ oder 
„demonstrativ“ wegliefen, hielt Zeltner es für angebrachter, sie „beim Wiederein-
rücken kaum oder gar nicht [zu] bestrafen“.78 Obschon die Zöglinge den Grund 
für ihr Davonlaufen nannten und dieser ins Dossier notiert wurde, schenkte 

77 Handschriftlicher Bericht des Zöglings, [30.01.1930], o. S., StAZH W II 24.137.
78 Zeltner 1932, S. 443; vgl. auch die Zöglingsdossiers StAZH W II 24.1303; 1420; 866.
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man ihnen keinen Glauben. Zeltner hielt vielmehr „die ungünstige Gesamtver-
anlagung“ eines Zöglings für das tatsächliche „Motiv“, das „zum Durchbrennen 
führte“.79 Insofern darf es nicht verwundern, dass neun der vierzehn im Untersu-
chungszeitraum von 1938 bis 1952 entwichenen Zöglinge nicht wieder in Albis-
brunn aufgenommen wurden.
Bei dieser Entscheidung spielten einerseits während der Flucht begangene Straf-
taten eine Rolle. Einem Zögling, der bei seiner Festnahme in einem selbst errich-
teten „Zeltlager“, „das mit gestohlenen Gegenständen angefüllt war“, festgenom-
men wurde und noch dazu „einen geladenen Revolver bei sich hatte“, verweigerte 
das Heim die Wiederaufnahme.80 Andererseits ließ sich die Wahrheit über einen 
Jungen auch in dessen Abwesenheit eruieren, indem seine Zimmergenossen und 
Arbeitskollegen befragt wurden. Über einen Zögling erzählten die „Kameraden“ 
nach seinem Verschwinden, „dass er schon vom ersten Tag an immer vom Weg-
laufen gesprochen“ habe, sie ihm „aber nicht geglaubt hätten“, weil ihnen der 
„Plan zu lächerlich schien“.81 Ein anderer Zögling hatte sich während seines Auf-
enthaltes schon „so weit gehen gelassen“, dass „keine Möglichkeit“ gesehen wurde, 
dass der Junge mit den „gebräuchlichen Erziehungsmitteln entscheidend beein-
flusst werden könnte“, weshalb die Verlegung in eine Arbeitserziehungsanstalt be-
stimmt wurde.82 Die Wahrheit einer „ungünstige[n] Gesamtveranlagung“83 schien 
in Kombination mit den in den Einträgen des Beobachtungsbogen dokumentier-
ten vergangenen „Versagern“84 des Jungen sowie den Aussagen der anderen Zög-
linge so klar, dass sich jede weitere Suche nach einer anderen Wahrheit erübrigte. 
Der Bub konnte unmittelbar in eine „geschlossene Anstalt“85 eingewiesen werden, 
ein Muster, das sich wiederholt in den Akten findet.86

1.2 Flucht, Wahrheit und Pädagogisierung: Eintrittsjahre 1968–1982
Auch im zweiten hier untersuchten Zeitraum waren die Bemühungen darum, „die 
Wahrheit ans Licht“87 zu bringen, eng mit dem damaligen Heimleiter verknüpft. 
Häberli verstand seine Aufgabe gerade darin, die Zöglinge dazu zu bringen, dass 
sie ihre vermeintlichen Vergehen bei ihm „[e]ntschärfen, [k]lären, [i]n-Ordnung-
bringen, [s]ühnen, [b]eichten“.88 Sein Interesse an der Wahrheit beschränkte sich 
nicht auf Entweichungen. 1977 berichtete er im Betriebsausschuss des Heims – 

79 Zeltner 1932, S. 438.
80 Brief der Heimleitung an die Mutter des Zöglings, 20.04.1942, o. S., StAZH W II 24.866.
81 Beobachtungsbogen, 15.05.1938, o. S., StAZH W II 24.669.
82 Brief der Heimleitung an den Vater des Zöglings, 15.11.1929, o. S., StAZH W II 24.170.
83 Zeltner 1932, S. 438.
84 Max Zeltner, Brief an den Vater des Zöglings, 15.11.1929, o. S., StAZH W II 24.170.
85 Ebd.
86 So im Fall der Zöglinge in StAZH W II 24.669; 861; 866; 1090; 1040; 1089, 1117; 1249; 1429.
87 Journal-Blatt, 01.10.1973, S. 15, StAZH Z 870.353.
88 Fragebogen Betriebsanalyse, H. Häberli, 28.02.1969, S. 2, StAZH Z 866.101.
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einem Gremium, das die laufenden Geschäfte verantwortete –, dass er „eine vol-
le Woche mit der Abklärung deliktischer Handlungen beschäftigt“ gewesen sei. 
Trotz Stimmen, die forderten, dass Häberli solcherlei Arbeit „besser der Polizei 
überlassen“ solle, vertrat er die Ansicht, dass die Abklärungen erzieherisch relevant 
seien. Sogar bei „[v]ermeintliche[n] Bagatellfälle[n]“ handele es sich zumeist bloß 
„um die ‚Spitze des Eisberges‘“, würde doch „gewöhnlich eine Mehrzahl von Bur-
schen [Bescheid] wissen“: „Ungesühnte, unbereinigte Vergehen“ würden „neue 
Verfehlungen“ „erzeugen“.89 Der Heimleiter erklärte weiter:

„Der Baby-Gangster imponiert und verführt, aber wem ein ‚negativer Held‘ imponiert, dem 
imponiert auch ein Heimleiter, welcher solche Dinge aufzudecken vermag, der nicht nach-
lässt. Das Wissen darum, dass er den […] [Dingen] ja doch auf die Spur kommt, bedeutete 
einen Damm gegen das grassierende Delinquieren, in gewissem Sinne eine Prophylaxe. Auf-
zeigen eines Fehlverhaltens setzt im Heim in den meisten Fällen das ‚Au[f ]decken‘ voraus. 
[…] Der Delinquierende muss wissen, dass noch jemand gescheiter ist als er.“90

Eine Praktik, um „solche Dinge aufzudecken“, war das Verhör. 1969 verhörte Hä-
berli einen Zögling nach dessen Entweichung. Die vom Jungen geschilderten Ereig-
nisse auf der Flucht quittierte der Heimleiter mit dem Vermerk: „Tatsächlich war es 
aber anders“. Ähnlich wie Zeltner 30 Jahre zuvor konfrontierte der Heimleiter den 
Knaben mit den Geständnissen seiner Mitgeflohenen, die er in vorangegangenen 
Verhören erhalten hatte, und eichte so den Wahrheitsgehalt der Aussage allmählich 
entlang der Geständnisse.91 Dieses Vorgehen erinnert an Praktiken der Krimina-
listik: Entsprechend lässt sich in den Akten durchgängig ein reger Austausch mit 
der Polizei nachweisen. Der Heimleiter sandte Protokolle mit Geständnissen der 
Zöglinge an die Ermittlungsbehörden mit der Bitte um Strafverfolgung92 und um-
gekehrt fanden die Protokolle der polizeilichen Einvernahmen häufig den Weg ins 
Heim.93 Die Frage, was die Zöglinge auf ihrer Flucht „getrieben“94 hatten, beschäf-
tigte somit nicht nur die Polizei. Da der Heimleiter „die Gefahr“, dass die oft über 
bloß wenige Franken verfügenden Zöglinge auf ihrer Flucht „etwas anstellen“ wür-
den, als „sehr gross“ einschätzte,95 machte er sich bei deren Rückkehr auf die Suche 
nach vermeintlichen Straftaten während der Zeit ihrer Abwesenheit. Neben den 
polizeilichen und heiminternen Verhören, erwiesen sich sogenannte Kurvenberichte 
als eine der Praktiken, um zur Wahrheit zu gelangen.

89 Protokoll Betriebsausschuss, 03.06.1977, S. 9, StAZH Z 866.72.
90 Ebd.
91 Journal-Blatt, 11.08.1969, S. 11, StAZH Z 870.259.
92 Vgl. Brief von H. Häberli an Kantonspolizei Hausen am Albis, 06.07.1983, StAZH Z 870.519.
93 Vgl. Polizeirapport, 08.10.1970, StAZH Z 870.259.
94 Ebd.
95 Transkript eines Interviews mit H. Häberli, geführt von U. H., 05.12.1974, S. 5, StAZH AL-

Nr. 2021/071.
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Wie zu Zeltners Zeiten handelt es sich bei den Kurvenberichten um handschrift-
liche Berichte der Zöglinge, in denen diese über ihre Zeit auf der Flucht zu be-
richten hatten. Zumeist sind in den Berichten keine Hinweise über die genaue 
Schreibaufforderung zu finden.96 Unter Überschriften wie „Rückblick auf die 
Kurve“97 oder „Was ich alles daraus gelernt habe“98 berichteten die Zöglinge auf 
ein bis drei Seiten von ihren Fluchtgründen, allfällig begangenen Delikten sowie 
weiteren Beteiligten und schilderten detailliert ihre Fluchtrouten. Dass in sämtli-
chen hier untersuchten Kurvenberichten die Zöglinge über ähnliche Inhalte be-
richteten, lässt vermuten, dass jeweils mit ähnlichen Schreibaufforderungen eine 
bestimmte Wahrheit gesucht wurde. 

Abb. 2: Erste Seite eins Kurvenberichts, 196999

96 Vgl. Kurvenbericht, 04.03.1969, StAZH Z 870.225; Kurvenbericht, 28.12.1973, StAZH Z. 870.352.
97 Kurvenbericht, 28.01.1980, StAZH Z 870.458.
98 Kurvenbericht, 19.01.1968, StAZH Z 870.225.
99 Kurvenbericht, [1969], StAZH Z 870.225.



Vergehen, Verhör, Verschriftlichung |  121

https://doi.org/10.25658/8bd5-dn81

Die wenigen Kurvenberichte, auf denen die Schreibaufforderung handschriftlich100 
oder mit Schreibmaschine vorgedruckt101 überliefert wurde (s. Abb. 2), machen 
deutlich, dass es dem Heim wiederkehrend um ähnliche Fragen ging: „Genaue 
Wegbeschreibung“, „Was habt ihr[,] wo entwendet?“ oder „Wer hat den Vorschlag 
zum Davonlaufen gemacht und wo wurde dies verabredet?“102 Die Wahrheit über 
die Zeit der Abwesenheit war damit mit konkreten Schreibaufforderungen vor-
gespurt. Es galt, Geständnisse zu Delikten, zu weiteren Beteiligten sowie präzise 
Orts- und Zeitangaben zu erfassen.
Auch Häberli betonte die kriminologische Funktion der Fluchtberichte und 
Akteneinträge. In einer Vorlesung erklärte er angehenden Heimerzieher:innen, 
dass die „Aktenführung“ u. a. der „Sicherung von Beweismitteln“ diente, die bei 
„amtlichen Strafuntersuchungen“ für die „Feststellung der tatsächlichen Vorgän-
ge“ diene.103 Die dank der Schreibaufforderung vorstrukturierten Kurvenberichte 
genügten jedoch oftmals nicht, um die „tatsächlichen Vorgänge“ für das Heim 
zufriedenstellend zu klären. In diesen Fällen bedurfte es ad hoc Präzisierungen. 
So lässt sich in Kurvenberichten nachvollziehen, wie bei vagen Formulierungen 
mit einer anderen Farbe und anderer Schrift im fertigen Text Präzisierungen an-
gebracht wurden. Exakte Zeitangaben, konkrete Orte, Geldbeträge oder Kon-
taktdaten mit Namen, Adressen und Telefonnummern von Helfer:innen wurden 
nachträglich in den Kurvenberichten ergänzt.104 In einem Fall formulierte der Er-
zieher am Schluss des Kurvenberichts handschriftlich die Nachfrage, woher der 
Junge „das Geld“, von dem er im Kurvenbericht erzählte, „genommen“ habe. Der 
Zögling beantworte die Nachfrage wiederum schriftlich.105 Es konnte auch vor-
kommen, dass die Schilderung eines Zöglings gesamthaft in Frage gestellt wurde, 
sodass dieser einen völlig neuen Kurvenbericht schreiben musste. So findet sich 
in einem Fall mit roter Farbe ergänzt der Vermerk „2. Fassung“ am oberen Rand 
der ersten Seite des Kurvenberichts.106 Der Heimleiter hatte bereits bei der Flucht 
dieses Zöglings in der Akte notierte, dass man bei dessen „Rückkehr alle Delikte“ 
mit dem Jungen „abklären“ müsse. Dabei solle man ihn „2 Mal schreiben lassen“, 
weil er „[e]rfahrungsgemäss“ beim ersten Versuch „nie alles“ zugebe.107

100 Kurvenbericht, o. D., StAZH Z 870.314.
101 Kurvenbericht, [1969], StAZH Z 870.225; Aktennotiz, H. Häberli, 28.04.1975, StAZH Z 

870.407.
102 Aktennotiz, H. Häberli, 28.04.1975, o. S., StAZH Z 870.407.
103 Manuskript Vorlesung „Zur Aktenführung im Heim“, H. Häberli, HPS WS 64/65, o. S., StAZH 

AL-Nr. 2021/071. Im Original teilweise hervorgehoben.
104 Vgl. Kurvenbericht, 04.03.1969, StAZH Z 870.225; Kurvenbericht, 11.08.1969, StAZH Z 

870.259; Kurvenbericht, 28.01.1980, StAZH Z 870.458.
105 Kurvenbericht, 04.03.1969, StAZH Z 870.225.
106 Kurvenbericht, 11.08.1969, StAZH Z 870.259.
107 Journal-Blatt, 08.10.1970, S. 25, StAZH Z 870.259.
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Die Kurvenberichte boten also eine Form des Geständnisses, bei der die Zöglinge 
selbst zur „epistemische[n] Grundlage“108 wurden und Kraft ihrer Zeugnisse, die 
Wahrheit schriftlich stabilisiert werden konnte.109 Vereinzelte Hinweise deuten 
darauf hin, dass zumindest manche der Inhalte in den Kurvenberichten nicht 
unvermittelt aus der Feder der Zöglinge flossen. So scheinen in einigen Fällen Ge-
spräche mit den Knaben vor oder nach dem Schreiben der Kurvenberichte statt-
gefunden zu haben, die die Wahrheit mitformierten. Wiederholt notierten Buben 
etwa, dass Entweichungen nicht gut seien, weil damit Albisbrunn „einen schlech-
ten Ruf“ erhalte,110 was eher die Vertreter:innen der Institution als die Zöglinge 
beschäftigt haben mag. Dieses Beispiel zeigt, dass die Kurvenberichte nicht bloß 
strafrechtliche, sondern ebenso pädagogische Funktionen einnahmen. Neben 
dem Schreiben als pädagogische Strafe an sich, forderten einzelne Fragen unmit-
telbar zur Reflexion auf. Auch hier waren die Erzieher:innen an einer bestimmten 
Version der Reflexion interessiert. Als ein Zögling auf die Frage, was er aus dieser 
Fluchterfahrung gelernt habe, antwortete, dass er hierzu „keine Auskunft geben“ 
könne, folgte ein Gespräch mit dem Erzieher. Angehängt an den Fluchtbericht 
findet sich ein weiteres vom Zögling beschriebenes Blatt mit der Überschrift: „Ich 
habe Folgendes daraus gelernt“. Einer der drei aufgelisteten Punkte umfasste die 
potenzielle Rufschädigung Albisbrunns.111

Die Analyse der Wahrheitspraktiken über die ‚dunkle‘ Zeit der Abwesenheit bei 
Entweichung macht für beide hier untersuchten Zeiträume klar, wie Wahrheits-
suche einer Schriftlichkeit bedurfte. Für den ersten Untersuchungszeitraum zeigt 
sich, dass sich Praktiken der Verschriftlichung zwar früh ausbildeten, sich jedoch 
nur in spezifischen Situationen durchsetzten und zwar allein dann, wenn die 
stets fluide Wahrheit über den Moment hinaus zu fixieren war.112 Die Zöglin-
ge konnten Wahrheit zwar  – zumindest vorübergehend  – mitgestalten, indem 
sie Berichte, Geständnisse oder Anschuldigungen zu Papier brachten, es waren 
jedoch der Heimleiter und die Erzieher:innen, die mit einem Eintrag in den Be-
obachtungsbogen festhielten, welche Wahrheit galt. Dass die Heimleitung mit 
Hilfe des Dossiers entschied, was wahr war, zeigt sich vor allem an den nicht 
wieder aufgenommenen Zöglingen: Die Wahrheit war hier vorgängig, ohne die 
Buben überhaupt zu befragen, in Form der fortlaufenden Beobachtungen auf Pa-
pier gebannt worden. Im zweiten Untersuchungszeitraum bedurfte es verstärkt 
des Geständnisses des Zöglings: Polizeiliche und heiminterne Verhöre sowie Kur-
venberichte mit vorstrukturierten Fragen, nachträglichen Präzisierungen, zweiten 

108 Kleeberg/Suter 2014, S. 221.
109 Für die Bedeutung schriftlicher oder grafischer „Inskriptionen“ für die Stabilisierung von Wissen 

vgl. Latour 2006.
110 Vgl. Kurvenbericht, 19.01.1968, StAZH Z 870.225; Kurvenbericht, [1969], StAZH Z 870.225.
111 Kurvenbericht, [1969], StAZH Z 870.225.
112 Zum „Verstetigen eines Moments“ als Funktion von [Kranken]Akten vgl. Ledebur 2015.



Vergehen, Verhör, Verschriftlichung |  123

https://doi.org/10.25658/8bd5-dn81

Fassungen, Nachfragen und Gesprächen halfen mit, der Wahrheit schrittweise 
auf die Spur zu kommen. Im zweiten Untersuchungszeitraum lässt sich darüber 
hinaus verstärkt eine betont pädagogische Funktion ausmachen. Mit Reflexion 
und Sühne, um den Erziehungsversuch weiterführen zu können, ließen sich die 
Entweichungen ein Stück weit pädagogisieren. Die hier beschriebenen Praktiken, 
die der Wahrheitsfestlegung dienten, gingen jedoch teilweise über die kommuni-
kativen Grenzen hinaus: Wenn die Wahrheit sich mit Verhören, Drohungen oder 
Kurvenberichten nicht ‚ans Licht‘ heben ließ, setzten oftmals weitere Praktiken an 
einem solideren Hebelpunkt an: dem Körper.

2 Körperstrafen und Isolationsräume

Wie Praktiken rund um die Entweichungen aus dem Heim auf den Körper ziel-
ten, soll nachfolgend für beide hier untersuchten Zeitraume im 20. Jahrhundert 
an zwei Beispielen illustriert werden: Körperstrafen und Isolationsräume.
In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurden den Zöglingen nach ihrer 
Flucht regelmäßig zur Strafe die Haare abrasiert.113 Ein Zögling bat etwa, „man 
möchte ihm doch seine Haare lassen, er wollte lieber eine andere Strafe auf sich 
nehmen“.114 Auch präventiv wurden Zöglinge geschlagen, so etwa wenn bekannt 
wurde, dass ein Zögling plane, „auszurücken“. „Schläge“, so hielt der Erzieher im 
Beobachtungbogen fest, übten „immer noch die grösste Wirkung aus“.115 Auch 
in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts lässt sich beobachten, dass Praktiken 
der Wahrheitssuche wie Verhöre oder Kurvenberichte wiederholt mit Körperstra-
fen verbunden waren. Neben der Androhung von körperlicher Züchtigung bei 
einer allfälligen Entweichung116 wurden Zöglinge geschlagen, wenn sie bei einem 
Fluchtversuch in flagranti erwischt wurden117 oder bei ihrer Rückkehr.118 Dass 
Körperstrafen dabei unmittelbar mit der akribischen Suche nach der Wahrheit 
verbunden waren, lässt sich am Beispiel eines 1972 aus Albisbrunn geflohenen 
Zöglings illustrieren. Nach der Rückkehr ins Heim verhörte ihn der Gruppenlei-
ter zwei Mal, wobei die Aussagen der beiden Befragungen nicht in allen Punkten 
übereinstimmten. Der Erzieher notierte in der Akte: 

113 Beobachtungsbogen, 16.05.1950, o. S., StAZH W II 24.1256.
114 Beobachtungsbogen, 10.03.1952, o. S., StAZH W II 24.1429.
115 Beobachtungsbogen, 24.06.1935, o. S. StAZH W II 24.463.
116 Journal-Blatt, 15.01.1968, S. 5, StAZH Z 870.225; Journal-Blatt, 27.08.1973, S. 36, StAZH Z 

870.314.
117 Journal-Blatt, 05.11.1972, S. 20, StAZH Z 870.337; Journal-Blatt, 25.06.1973, S. 10, StAZH 

Z 870.354; Journal-Blatt, 11.05.1975, S. 7, StAZH Z 870.407; Gurt 2018, S. 343.
118 Journal-Blatt, 01.05.1969, S. 6, StAZH Z 870.259; Bericht „Wi[e]so ich bei meiner Rückkehr eine 

kleine Tracht Prügel bekam“, o. D., StAZH Z 870.314; Journal-Blatt, 21.03.1972, S. 14, StAZH 
Z 870.314; Journal-Blatt, 23.10.1972, S. 19, StAZH Z 870.337; Journal-Blatt, 01.05.1973, S. 3, 
StAZH Z 870.354, Aktennotiz, H. Häberli, 28.04.1975, o. S., StAZH Z 870.407.
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„Jetzt erklärte ich ihm, dass es äusserst betrüblich sei, dass er nun wieder gelogen hätte und 
nahm ihn deshalb über die Knie und verabreichte ihm mit der Hand eine kleine Ration 
Schläge auf den Hintern. Anschliessend bekam [der Knabe] die Aufgabe[,] sauber und mög-
lichst ohne Fehler auf zwei Seiten zu erklären[,] wieso er diese Schläge bekommen hätte.“119

Unter der Überschrift „Wi[e]so ich bei meiner Rückkehr eine kleine Tracht Prügel 
bekam“ spekuliert der Junge, dem der Züchtigungsgrund offenbar nicht klar war, 
auf drei Seiten über verschiedene mögliche Motive des Erziehers. Unaufgefordert 
erklärte er in diesem Bericht seinen Fluchtgrund: Er habe zu seinem Vater gewollt, 
weil er es im Heim aufgrund des Todes seiner kürzlich verstorbenen Schwester 
nicht mehr ertragen habe: „Sie wissen nich[t][,] was sie für mich bedeutet“ hat.120 
Der Gruppenleiter vermerkte dazu in der Akte, dass der Junge den Tod seiner 
Schwester „übertragisch“ schildere, während es doch eigentlich darum gehe, dass 
er nicht vom Heim, sondern von seinen Schwierigkeiten davonlaufe.121 Hier zeigt 
sich erneut, dass nicht jede Wahrheit für das Heim akzeptabel erschien: Die ge-
suchte Wahrheit musste erzieherischen und strafrechtlichen Logiken folgen, an-
sonsten wurde sie dem Zögling als unverfügbar unterstellt.
Neben Körperstrafen bediente man sich über das 20. Jahrhundert hinweg bei 
der Suche nach der Wahrheit eines weiteren aus der Strafverfolgung bekannten 
Mittels: Isolationsräume. Bis 1935 war mehrfach über den möglichen Einbau von 
„Zellen“ diskutiert, aus Kostengründen jedoch vorläufig darauf verzichtet wor-
den.122 Noch im selben Jahr seien aufgrund der Überweisung besonders schwieri-
ger Zöglinge im „1. Stock“ des „Handwerkerhaus[es]“ „3 oder 5 Zellen“ errichtet 
worden,123 die erst 1958 wieder demontiert worden seien.124 Das Handwerkerhaus 
lag unmittelbar westlich des Hauptgebäudes und bot „20 Plätze für Schulentlas-
sene“, die in Albisbrunn ihre Lehre absolvierten.125 Obschon Zeltner öffentlich 
betont hatte, „dass [s]trenges Abschließen, Einsperren“ „entstellende Züge in den 
Ablauf des Heimlebens“126 brächten, zeigen Eintragungen in den Dossiers, dass 
seit 1935 im Handwerkerhaus mindestens ein Zimmer existierte, in das Zöglinge 
eingesperrt wurden – ob als Strafe oder um ein wiederholtes Durchbrennen zu 
verhindern, muss oft dahingestellt bleiben.127 

119 Journal-Blatt, 21.03.1972, S. 14, StAZH Z 870.314.
120 Bericht „Wi[e]so ich bei meiner Rückkehr eine kleine Tracht Prügel bekam“, o. D., S. 2f., StAZH 

Z 870.314.
121 Journal-Blatt, 22.03.1972, S. 14, StAZH Z 870.314.
122 Protokoll Betriebsausschuss, 22.10.1935, S. 5, StAZH W II 24.1843.
123 Aktennotiz, H. Häberli, 26.08.1985, S. 6, StAZH Z 866.83.
124 3. Bauetappe Stiftung Albisbrunn, H. Häberli, 30.03.1979, S. 16, GaHA II B.02.53.
125 Zeltner 1950, S. 66.
126 Zeltner 1932, S. 429.
127 Vgl. Beobachtungsbogen, 10.04.1935–14.04.1935, o. S., StAZH W II 24.463. Ende der 1940er 

Jahre wurde die zulässige Dauer für die „Isolierung“ im „Zellenraum“ auf bis zu „10 Tage“ ausge-
dehnt (vgl. Beobachtungsbogen 18.05.1949, o. S., StAZH W II 24.1256; Beobachtungsbogen, 
28.12.1950, o. S., StAZH W II 24.1365).
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Isolation wurde aber durchaus auch als Wahrheitspraktik genutzt. So etwa als im 
Mai 1949 der Gemeindepolizist dem Heim telefonisch mitteilte, dass drei Entwi-
chene „aufgegriffen“ und „in der Polizeikaserne inhaftiert“ worden seien. Versuche 
seitens des Heims, „eine längere Haft telephonisch zu beordern“ scheiterten, weil 
sich die drei in polizeilicher Eskorte schon auf dem Weg nach Albisbrunn befan-
den. Um die Zöglinge getrennt voneinander befragen zu können, verfügte Zelt-
ner, dass einer der Jungen in die „Zelle im Gemeindehaus“ des Dorfes inhaftiert 
werde. Doch auch das misslang, da die dortige Zelle bereits besetzt war, sodass 
schließlich alle drei im Dachstock des Handwerkerhauses eingesperrt wurden.128

Der Wahrheitsfindung in den Verhören einen Tag später tat dies, entgegen der 
Befürchtungen Zeltners, keinen Abbruch: Die Zöglinge waren geständig und 
präsentierten eine Wahrheit, die ihn zufrieden stellte. Alle Beteiligten wurden 
namentlich benannt und die begangenen Straftaten gestanden.129 Trotzdem wur-
de einer der Zöglinge als „Hauptinitiant“ identifiziert und für drei Tage „in die 
Gemeindezelle gesperrt“.130 In der ‚Haft‘ schrieb er den Bericht: „Aus welchem 
Grunde das [V]ergangene geschah“. Gleich im ersten Satz kündigte er an, „ein 
Stück weit in die Vergangenheit zurückgreifen zu müssen“, um seine Flucht zu 
erklären. Was folgte, war eine ausführliche Beschreibung seiner Kindheit und Ju-
gend, der „Scheidung der Eltern“, des Aufenthaltes in einem anderen Erziehungs-
heim und seiner „Einsamkeit“. Das schlimmste an seiner Situation sei, dass man 
ihm „verschiedene Versprechungen“ gemacht habe, „die dann aber jedes [M]al 
wieder abgeblasen“ worden seien, weshalb er davon gelaufen sei.131 Wie bereits 
erwähnt, hielt die Heimleitung die Gründe, die die Zöglinge für die Entweichun-
gen angaben, zumeist nicht für die Wahrheit.132 Auch in diesem Fall wurde der 
Bericht als „viel dummes Zeug“ bezeichnet, das „ein typisches Bild seiner effekti-
ven, innerlichen Verfassung“ abgebe.133 Der Arrest in der „Gemeindezelle“ nach 
dem erfolgtem Geständnis erscheint in diesem Fall weniger als Wahrheitspraktik 
denn als Strafe.
Obschon Albisbrunn im Zeitraum der 1960er bis 1980er Jahren über kei-
ne Haftzellen mehr verfügte, finden sich Hinweise, dass die Zöglinge bei 
gescheiterten Fluchtversuchen eingesperrt wurden. In Räumen wie einem 
„Praktikantenzimmer“,134 einem „Bas[t]elraum“135 oder einem „Keller“136 wur-

128 Beobachtungsbogen, 18.05.1949, o. S., StAZH W II 24.1256.
129 Beobachtungsbogen, 19.05.1949, o. S., StAZH W II 24.1256.
130 Ebd.
131 Ebd.
132 Zeltner 1932, S. 438.
133 Beobachtungsbogen, 25.05.1949, o. S., StAZH W II 24.1256.
134 Journal-Blatt, 20.05.1970, S. 5, StAZH Z 870.292.
135 Journal-Blatt, 06.05.1973, S. 5, StAZH Z 870.354.
136 Zit. n. Gurt 2018, S. 344.
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den diese „fluchtgefährdeten“137 Zöglinge kurzfristig im „Bedarfsfall gesichert“.138 
Es finden sich Anhaltspunkte, dass Türen und Fenster zumindest in bestimmten 
Phasen und in ausgewählten Gruppenhäusern nachts abgeschlossen wurden, um 
Entweichungen zu verhindern.139

Einsperren diente jedoch nicht allein der Fluchtverhinderung, sondern gesellte 
sich als weitere Praktik der Wahrheitsfindung an die Seite von Verhören, Protokol-
len und Kurvenberichten, immer dann, wenn es um mehr als einen entwichenen 
Jungen ging. Erst die Separierung der Zöglinge während den einzelnen Verhö-
ren konnte in den Augen Häberlis – wie einst bei Zeltner – verhindern, dass die 
Narrative und somit die Wahrheit durch gegenseitige Absprachen korrumpiert 
werden konnte. So berichtet der ehemalige Albisbrunner Zögling, Philipp Gurt, 
in seiner Autobiografie, wie er und seine Mitzöglinge 1983 bei einem kollekti-
ven Fluchtversuch noch auf dem Heimareal erwischt wurden. Häberli notierte in 
Gurts Akte:

„Da es gilt, noch in der gleichen Nacht sieben Gruppenmitglieder einzuvernehmen, und 
ich Philipp mindestens bis zum Abschluss der Einvernahme sichergestellt haben wollte, 
veranlasse ich ihn, den Trainer anzuziehen, und will ihn unten im Keller einschliessen. 
Wie ich den Raum aufschliesse, entwischt er mir und rennt barfuss aus der Gruppe.“140

Einsperren erwies sich somit – wenn auch nicht immer erfolgreich, wie Gurts Ent-
kommen illustriert – als zentrale Praktik, um den reibungslosen „Abschluss der Ein-
vernahmen“ dank Isolierung einzelner Knaben zu gewährleisten. Deutlich wird die-
ser Befund auch, als Häberli in den 1980er Jahren vergeblich den Einbau von „zwei 
Isolierzimmern“141 forderte, weil es punktuell der „Separation eines Jugendlichen“ 
bedürfe, besonders während „der Untersuchung und Aufklärung“ von „Verfehlun-
gen, in welche auch andere Jugendliche verwickelt“ gewesen seien.142

Für die untersuchten Zeiträume im 20. Jahrhundert lässt sich am Beispiel Albis-
brunns nachvollziehen, wie kommunikative Praktiken (Verhör und Kurvenbe-
richte) mit Praktiken, die unmittelbar den Körper betrafen (Körperstrafen und 
Isolationsräume), ineinandergriffen. Auf den Körper wurde einerseits immer in 
denjenigen Situationen gezielt, in denen es schwierig war, die Wahrheit von den 
Zöglingen mit kommunikativen Praktiken zu extrahieren, und anderseits dann, 
wenn mögliche Absprachen der Zöglinge die Wahrheit zu trüben drohten. Die 
Isolierräume schienen somit ein robusteres Werkzeug für die Konstituierung der 

137 Protokoll Betriebsausschuss, 01.06.1973, S. 7, StAZH Z 866.71.
138 Journal-Blatt, 23.08.1973, S. 11, StAZH Z 870.354.
139 Hübner 1983, o. S.; Gurt 2018, S. 285, 287 u. 343.
140 Zit. n. Gurt 2018, S. 344.
141 Regierungsratsbeschluss Kanton Zürich, Nr. 2943, 30.07.1980, o. S., StAZH MM 3.159 RRB 

1980/2943.
142 3. Bauetappe Stiftung Albisbrunn, H. Häberli, 30.03.1979, S. 17, GaHA II B.02.53.
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Wahrheit zu bieten: Sie festigten die Zuverlässigkeit der kommunikativen Prakti-
ken und erhöhten den ‚Reinheitsgrad‘ der Wahrheit.

3 Kontinuitäten, Wandel und Pädagogisierung

Nicht zuletzt weil die Wahrheit über die Zeit auf der Flucht dem Heimleiter und 
den Erzieher:innen allein über die Berichte der Zöglinge zugänglich war, nahmen 
die Praktiken der Verfertigung dieser Wahrheit einen nicht unbeträchtlichen Um-
fang an. Für beide Zeiträume lässt sich beobachten, dass die Frage dessen, was der 
Wahrheit entsprach, mit einem Regime aus Verhören, handschriftlichen Berich-
ten, materiellen Beweisen, Körperstrafen, räumlicher Isolierung, Unterstellungen 
und Geständnissen zu beantworten versucht wurde. Dabei lassen sich sowohl 
Kontinuitäten als auch ein gewisser Wandel feststellen.
Was sich offenkundig veränderte, war die Zahl der Entweichungen pro Jahr, die 
womöglich die allfällige Verschärfung des Wahrheitsregimes im Heim erklären. In 
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde vor allem bei äußerst ‚schwierigen‘ 
Zöglingen die Suche nach der Wahrheit abgekürzt und Entwichene, noch be-
vor sie ins Heim zurückkehrten, in eine geschlossene Anstalt überwiesen. Dabei 
zeigt sich, dass die Wissenspraktiken der Aktenführung eng mit den Praktiken 
der Wahrheitsfindung verknüpft waren: Indem die Akte die „Persönlichkeit des 
Zöglings“143 erkennbar machte, wurde sie selbst zum entscheidenden Beweismit-
tel. Das Resultat war, dass der Erziehungsversuch bei diesen schwierigen Fällen 
unmittelbar abgebrochen wurde. Im Vergleich zu Zeltner entwickelte Häberli 
ein ausgeprägteres Interesse am Geständnis der Zöglinge. Der Fokus verschob 
sich grundlegend auf eine Art Schuldeingeständnis, das gesühnt werden muss-
te, indem die Wahrheit ausgesprochen wurde, nicht zuletzt mit dem Ziel „neue 
Verfehlungen“144 zu verhindern und den Erziehungsversuch fortsetzen zu können. 
Ob der aufkommende Eindruck, dass die Anzahl, Dichte und Ausgeklügeltheit der 
Praktiken, mit denen die Wahrheit in Akten fixiert wurde, sich im Laufe des 20. 
Jahrhunderts erhöhte, tatsächlich zutrifft, oder die Weiterentwicklung der Wahr-
heitspraktiken nicht nur ein Effekt der in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
deutlich detaillierteren Aktenführung ist, lässt sich kaum abschließend klären. Dass 
für Häberli die Dossiers explizit auch der „Sicherung von Beweismitteln“145 dienten, 
würde zumindest nahelegen, dass in seiner Amtszeit der Aktenführung für poten-
tiell strafrechtlich relevante Regelverstöße erhöhte Bedeutung beigemessen wurde. 
Während Zeltner – entgegen seinem eigenen Verdikt, dass ein Erzieher sich bei der 

143 Zeltner 1934, S. 44.
144 Protokoll Betriebsausschuss, 03.06.1977, S. 9, StAZH Z 866.72.
145 Manuskript Vorlesung „Zur Aktenführung im Heim“, H. Häberli, HPS WS 64/65, o. S., StAZH 

AL-Nr. 2021/071.
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Nichtwiederaufnahme eines Durchbrenners „ausweichend“ verhalte  – den Erzie-
hungsversuch bei den ‚schwierigen‘ entwichenen Knaben regelmäßig abbrach und 
damit eine vermeintliche Aussichtslosigkeit einer Pädagogisierung der Flucht mar-
kierte, ließ Häberli nicht nach. Seine kleinteilige, auf Geständnis und Reue zielende 
Suche nach der Wahrheit lässt sich insofern durchaus als gesteigertes Interesse an 
der Pädagogisierung von Vergehen verstehen, um die Erziehung weiterführen zu 
können. Gleichzeitig stand Häberli in den 1970er Jahren, nicht zuletzt in Verbin-
dung mit der intensivierten Heimkritik, unter genauerer Beobachtung. Sowohl eine 
mediale Öffentlichkeit als auch kantonale Behörden interessierten sich vermehrt 
dafür, was in Heimen passierte. Der unterschiedliche Grad des Legitimationsdrucks 
der Heimleitung war an die veränderte Finanzierung des Heims gekoppelt, die sich 
von der mehrheitlichen privaten Alimentierung in der ersten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts ab den 1960er Jahren stark zugunsten staatlicher Subventionen verschob. 
Es scheint nicht abwegig, dass der „Wille zum Wissen“146, als Basis für die Pädago-
gisierung der Entweichungen, mit den Veränderungen der Rahmenbedingungen 
in Zusammenhang steht. Zeltner hatte im Vergleich zu Häberli einen größeren 
Handlungsspielraum, indem die Legitimität und Professionalität seines Handelns 
kaum öffentlich hinterfragt wurde: Scheiterte der Erziehungsversuch, konnte das 
dem Versagen des Zöglings angelastet werden und war nicht auf die Struktur des 
Heims oder auf das pädagogische Handeln zurückzuführen. 
Über den gesamten Zeitraum hinweg lassen sich auch Kontinuitäten feststellen 
wie etwa die für die Wahrheitsproduktion zentrale Figur des Heimleiters. Im 
Zweifelsfall arbeitete er mit wiederholten Verhören, Körperstrafen oder Isolation 
an der Fixierung der Wahrheit. Auch entschied er, wann ein Geständnis wahr 
genug erschien. Hierfür mussten die Zöglinge konkrete, in der Wirklichkeit 
verankerbare Fakten zur Flucht nennen. Neben Zeitangaben, konkreten Orten, 
Namen, Adressen und später auch Telefonnummern von Unterstützer:innen ge-
hörten hierzu vor allem Angaben darüber, wie Essen und Geld organisiert wurde.
Konstitutiv für die Wahrheitspraktiken im Heim war für den gesamten Zeitraum 
zudem die ‚Wahrheit auf Papier‘. Sowohl vor den Verhören, in Form von De-
nunziationen auf Zetteln, als auch als Resultat des Verhörs in Form eines Kur-
venberichts dienten sie der „Verstetigung eines Moments“147 auf dem Weg zur 
Wahrheit. Das hatte einerseits praktische Gründe, da die Aussagen auf Papier es 
dem Heimleiter ermöglichten den Überblick darüber zu behalten, wer, wann, was 
gesagt hatte, und ließ gleichsam die Wahrheit in Briefcouverts an die Polizei trans-
portfähig werden. Andererseits diente die schriftlich fixierte Aussage als ‚Hebel‘ im 
Verhör, um andere Zöglinge zu einem Geständnis zu bewegen. Insofern funkti-
onierten die an das Dossier geknüpften Wahrheitspraktiken in doppelter Weise: 

146 Vgl. Foucault 2014.
147 Ledebur 2015.
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Sie dienten als Ort, der in Form der „fortlaufenden Einträge“, die „Erkenntnis“ 
über die wahre „Persönlichkeit“ und die „ungünstige Gesamtveranlagung“ des 
„Durchbrenners“148 ermöglichte. Darüber hinaus gestattete die Akte die „Siche-
rung von Beweismitteln“ unterschiedlicher Art – Verhörprotokolle, Notizen aus 
Befragungen anderer Zöglinge, Polizeirapporte, Kurvenberichte – und konnte so 
zur Basis der „Feststellung der tatsächlichen Vorgänge“149 werden. Insofern las-
sen sich zwar Veränderungen in der Intensität der Wahrheitspraktiken feststellen, 
nicht jedoch in deren Struktur und im Anspruch – wenn bei Zeltner auch in an-
derer Akzentuierung – der Pädagogisierung der Flucht. Die Pädagogisierung zielte 
mitunter auf diejenigen Zöglinge, die im Heim zurückgeblieben waren.
Die relative Stabilität der Wahrheitspraktiken war kein Zufall. Ihre Existenz und 
ihre Struktur entwickelten sich im Zusammenspiel mit der Agency der Zöglinge, 
die wiederkehrend eingegrenzt werden musste: Weil die Zöglinge davonlaufen 
konnten, weil sie über ihre Intentionen, ihr Erlebtes oder ihr Geplantes lügen konn-
ten, bildete sich als Teil der Heimstruktur ein Wahrheitsregime aus, das sowohl auf 
die Einsicht als auch auf die Körper der Zöglinge zielte. Obschon die Wahrheits-
praktiken im Laufe des 20. Jahrhunderts wiederholt von Machtstrukturen gekenn-
zeichnet waren, in denen derjenige, der über die Wahrheit bestimmen konnte, dank 
legitimiertem Wissen, die anderen wenigstens für eingeschränkte Zeit zu dominie-
ren vermochte,150 verbanden Zeltner wie Häberli damit ein pädagogisches Interes-
se. Zum einen mussten die Vergehen aufgeklärt, gestanden, reflektiert und gesühnt 
werden, damit die so konstituierte Wahrheit zum Ausgangspunkt der fortzusetzen-
den Erziehung werden konnte.151 Zum anderen war diese Wahrheit notwendig, um 
den erzieherischen Rückschlag, den die Flucht auch für die im Heim „Zurückge-
bliebenen“ bedeutete, auszugleichen.152 Die Praktiken, um die Wahrheit auf Papier 
zu fixieren, lassen sich so als eine Pädagogisierung der Flucht verstehen, die es erst 
ermöglichten, den Erziehungsversuch aufrechtzuerhalten.
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Selma Haupt
Antipädagogik als Krisensymptom
Zur Rezeption radikaler Erziehungskritik in der 
Erziehungswissenschaft der 1970er und 1980er Jahre

Zusammenfassung
An der erziehungswissenschaftlichen Rezeption der Antipädagogik wird aus 
einer wissenschaftsgeschichtlichen Perspektive aufgezeigt, inwiefern die Anti-
pädagogik als radikale Erziehungskritik Symptom eines verunsicherten Erzie-
hungsbegriffs war. Dabei wird deutlich, dass die Erziehungswissenschaft in der 
Auseinandersetzung mit der Antipädagogik ihren einheimischen Begriff vertei-
digt und gleichzeitig in dieser Rezeption eine Leerstelle bezüglich des Schutzes 
von Kindern auch vor nicht-erziehenden Erwachsenen zu verzeichnen ist.
Antipädagogik, Kindeswohl, erziehungswissenschaftliche Rezeption, 
Disziplingeschichte, radikale Erziehungskritik

Abstract
In the reception of antipedagogy in educational science, it is shown from a 
perspective of the history of science to what extent antipedagogy as a radical 
critique of education was a symptom of an insecure concept of education. 
In the analysis, it becomes clear that educational science defends its native 
concept in the debate with antipedagogy and that at the same time there is a 
gap in this reception with regard to the protection of children from non-ed-
ucating adults.
antipedagogy, child welfare, educational science reception, history of the 
discipline, radical criticism of education

1 Zur Relevanz und Rezeption der Antipädagogik

1975 veröffentlichte Ekkehard von Braunmühl ein Buch, dessen Titel im Anschluss 
als Oberbegriff einer pädagogischen „Bewegung“1 dienen sollte: „Antipädagogik“. 
Unter dieser Bezeichnung formulierten Braunmühl und andere in den folgenden 

1 Paffrath 1989, S. 284.

https://doi.org/10.25658/51bk-az65



134  | Selma Haupt

https://doi.org/10.25658/51bk-az65

Jahren öffentlichkeitswirksam insbesondere die Forderung, Erziehung abzuschaffen, 
da „jeder erzieherische Akt als ‚kleine[r] Mord‘ zu qualifizieren“2 sei. 
Während die Antipädagogen3 durch Vorträge, Diskussionsrunden, Artikel in der 
Tagespresse und Rundfunkbeiträge einer breiten Öffentlichkeit bekannt wurden4, 
stellte auch die Erziehungswissenschaft fest, dass sie „kein Papiertiger, sondern 
eine reale gesellschaftliche Erscheinung [sei], die zunehmend mehr Anhänger“5 
finde. Vor allem Praktiker:innen schienen die antipädagogischen Einwürfe attrak-
tiv. So hält Zimmermann 1984 fest: „Seit einiger Zeit ist die Tendenz sichtbar, daß 
immer mehr daran [an die Antipädagogik, S. H.] glauben: Pädagogik-Studenten 
bilden Arbeitsgemeinschaften zum Thema ‚Antipädagogik für die Praxis‘; Lehrer 
und Erzieher verfallen der Idee, daß die Welt nur noch durch die Abschaffung der 
Erziehung zu retten sei.“6

Erlangte die Antipädagogik auch nie eine so breite öffentliche Resonanz wie die 
antiautoritäre Erziehung7, so sahen sich die Erziehungswissenschaftler:innen auf-
grund des radikalen Angriffs auf Erziehung und Pädagogik doch dazu gezwungen, 
sich mit derselben zu befassen.8 Die Antipädagogik wurde in der erziehungswis-
senschaftlichen Rezeption als Symptom einer „grundlegenden Krise des Erzie-
hungsdenkens und -handelns“9 verstanden, als „die wohl schärfste Kritik […] 
am Ansatz herkömmlicher Erziehung“10, als „Entlegitimierungskampagne von 
Erziehung“11 und dabei als „Frontalangriff“12 auf dieselbe. 
Gegenstand des vorliegenden Beitrags ist es, diese erziehungswissenschaftliche 
Rezeption zu analysieren. Sie wird unter der Perspektive einer „wissensgeschicht-
lich orientierte[n] Wissenschaftsgeschichte“13 der Erziehungswissenschaft un-

 2 Ausdrücklich möchte ich mich für die sehr differenzierten und ausführlichen Gutachten zur ers-
ten Fassung dieses Textes bedanken, welche mir eine präzise Überarbeitung des Artikels ermög-
lichten. Zudem gilt mein großer Dank Christian Timo Zenke für seine sehr hilfreichen Rück-
meldungen zu diesem Text. Mein Dank gilt ebenfalls den Herausgeber:innen, deren Hinweise für 
mich bei der Verfassung des Textes sehr nützlich waren. 

 3 Der Begriff Antipädagogik taucht zunächst als Möglichkeit im Kontext der Antipsychiatrie auf 
(vgl. Kupffer 1974, S. 591). Kupffer lehnt hier Erziehung nicht grundsätzlich ab, sondern kriti-
siert die institutionalisierte Erziehung. Von den öffentlich wirkenden Antipädagogen Braunmühl 
und Schoenebeck – die hier als die Antipädagogen gefasst werden – wird dieser Bezug zur Anti-
psychiatrie nicht hergestellt.

 4 Vgl. Behrens/Förstermann 1980, S. 41; Klemm 2015, S. 7.
 5 Lehmann/Oelkers, S. 5.
 6 Zimmermann 1984, S. 65.
 7 Vgl. Paffrath 1989, S. 283.
 8 Vgl. Hoffmann-Ocon/Criblez 2018, S. 16.
 9 Pongratz 2010, S. 135; ähnlich Mutschler 1986, S. 148.
10 Hinte 1980, S. 88.
11 Klemm 2003, S. 63.
12 Gössling 1997, S. 320.
13 Casale 2016, S. 47.
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tersucht, in der die „Genese ihrer Begrifflichkeiten und Argumentationen“14 vor 
dem Hintergrund gesellschaftlicher Veränderungen betrachtet werden.15 Gera-
de der der Erziehungswissenschaft einheimische und von den Antipädagogen als 
abzuschaffend betrachtete Erziehungsbegriff wird dabei begriffsgeschichtlich als 
„Kristallisationskern“16 verstanden, an dem sich die erziehungswissenschaftliche Re-
zeption der Antipädagogik analytisch verdichten lässt. Der Erziehungsbegriff kann 
somit gleichzeitig als Indikator und Faktor in der erziehungswissenschaftlichen Re-
zeption der Antipädagogik verstanden werden, in dem er die historisch geprägte Re-
zeption aufzeigt und diese gleichzeitig mitbestimmt.17 Es wird die These vertreten, 
dass in der Rezeption der Antipädagogik mit der Verteidigung des Erziehungsbe-
griffs auch dem verunsicherten Selbstverständnis der Erziehungswissenschaft Ende 
der 1970er/Anfang der 1980er Jahre entgegenzuwirken versucht wird, und die An-
tipädagogik und ihre Rezeption gleichzeitig Symptome der erziehungswissenschaft-
lichen Verunsicherung sind. Aufgezeigt wird zudem eine bedeutsame Leerstelle in 
der Rezeption. Fordern die Antipädagogen Erziehung abzuschaffen, da sie diese für 
nicht legitim, für schädlich, ja für gewaltvoll halten, so wird in der erziehungswis-
senschaftlichen Verteidigung des Erziehungsbegriffs nicht darauf eingegangen, in-
wiefern gerade die Verweigerung von Erziehung – und damit einem zu legitimieren-
den und zu verantwortendem Verhältnis zwischen Kindern und Erwachsenen18 – zu 
einer Beziehung führen kann, in der der Schutz von Kindern vor gewaltvollen Über-
griffen der Erwachsenen nicht mehr thematisierbar ist. 
War die Antipädagogik bisher zwar selten Gegenstand erziehungswissenschaft-
licher Forschung,19 so gibt es dennoch zahlreiche Bezüge auf dieselbe innerhalb 
der Disziplin. Um mit der disziplingeschichtlichen Verortung der Diskussion 
der Antipädagogik auch deren erziehungswissenschaftliche Relevanz aufzeigen 
zu können, wird zunächst auf diese breite pädagogische Diskussion zurückgegrif-
fen.20 Anschließend wird die zeitgenössische erziehungswissenschaftliche Diskus-

14 Ebd.
15 Vgl. Skinner 2009, S. 58ff.
16 Linke 2003, S. 40.
17 Koselleck 1972, S. XIV.
18 Wobei damit nicht ignoriert werden soll, dass gerade in Erziehungsverhältnissen die Schutzbe-

dürftigen häufig Gewalt ausgesetzt waren und sind, wie die verschiedenen Beiträge dieses Bandes 
es ausführen.

19 Ausnahmen sind die Übersichten zur Antipädagogik: Mutschler 1986; Paffrath 1989 und zur 
Rezeption der Antipädagogik: Klemm 2003. Schmid 2011 betrachtet in der Untersuchung von 
Erziehungsratgebern auch zwei Texte zur Antipädagogik und Friedrichs 2017 untersucht die sich 
auf antipädagogische Forderungen beziehende Indianerkommune.

20 Die Textauswahl zur Rekonstruktion dieser pädagogischen Diskussion beruht auf Hinweisen in 
Überblickstexten zur Antipädagogik und verschiedenen Stichwortsuchen im Fachportal Pädago-
gik. Es erfolgte keine systematische Durchsicht aller relevanten Fachzeitschriften und Datenban-
ken, so dass es gut möglich ist, dass themenbezogene Texte nicht erwähnt sind. Ausgenommen in 
dieser Diskussion sind die im fünften Kapitel untersuchten Artikel der ZfPäd (1975–1985).
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sion der Antipädagogik anhand von Artikeln aus der Zeitschrift für Pädagogik 
(1975–1985) untersucht, da diese als zentrale erziehungswissenschaftliche Fach-
zeitschrift das disziplinäre Selbstverständnis prägt,21 die Autoren der drei Mono-
graphien zur Antipädagogik22 dort als Autoren bzw. Herausgeber fungieren und 
es in anderen pädagogischen Zeitschriften23 keine ausgeprägte und anhaltende 
Diskussion gibt. 

2 Die Antipädagogik als dem Zeitgeist entsprechend

Die Rezeption der Antipädagogik – so zeigt es auch die erziehungswissenschaft-
liche Diskussion – ist geprägt von der gesellschaftlichen und disziplinären Ent-
wicklung. Die Antipädagogik ist somit, wenn auch nicht nur, eine „Strömung, 
die eben in den Zeitgeist“24 passt. Sind die gesellschaftlichen Entwicklungen der 
„langen sechziger Jahre“25 und insbesondere „Achtundsechzig“26 von der Hoff-
nung auf radikale Veränderungen27 geprägt, so verkehrt sich diese Grundstim-
mung mit der ersten Ölpreiskrise ab 1973, also in der Zeit „nach dem Boom“,28 
in ihr Gegenteil: Resignation, Pessimismus und Endzeitstimmung sind in der 
zeitgenössischen Wahrnehmung dieses Jahrzehnts prägend.29 Der Pessimismus 
der 1970er Jahre ist neben politischen Entwicklungen wie dem „Deutschen 
Herbst 1977“ von der Erkenntnis der in der Studie des Club auf Rome mar-
kierten „Grenzen des Wachstums“ (1972) bestimmt. Hinzu kommt mit dem 
Ende der 1970er Jahre der sich in seiner Dynamik dramatisch zuspitzende „Kalte 
Krieg“ und der drohende atomare Krieg. In den sozialen Bewegungen der 1980er 
Jahre – z. B. der Umwelt-, der Anti-Atomkraft- und der Friedensbewegung30 – 
findet dies seinen Ausdruck.31 Generell wird für diese Zeit ein Rückbezug auf 
das Individuelle diagnostiziert. Das Allgemeine und Universelle werde zugunsten 
des Individuellen in seiner Relevanz abgeschwächt.32 Die Bedeutung des Indivi-

21 Vgl. Tenorth 1986; Berg et al. 2004, S. 103.
22 Winkler 1982; Flitner 1982; Oelkers/Lehmann 1983.
23 So finden sich in der „ZfPäd“ vier Texte von „Schoenebeck (1979)“, ein Aufsatz von „Rolff (1982)“ 

und eine Rezension (1983). In „päd:extra“ erscheinen zwei Texte (Behrens/Förstermann 1980, Hin-
te 1986). In Welt des Kindes ein Text (Mutschler 1986). In der Theorie und Praxis der Sozialpä-
dagogik (5/1983), in pro Juventute (1982), in Westermanns Pädagogische Beiträge (1983) und in 
Pädagogikunterricht (1986) erscheinen jeweils Schwerpunktausgaben zur Antipädagogik.

24 Hinte 1986, S. 45.
25 Doering-Manteuffel 2000.
26 Kraushaar 2008.
27 Freytag 2021, S. 53f.
28 Doering-Manteuffel/Raphael 2012, S. 15.
29 Vgl. Sarasin 2021, S. 14.
30 Vgl. Roth/Rucht 2008, S. 220, 246 u. 268.
31 Vgl. Hoffmann-Ocon/Criblez 2018, S. 10. 
32 Vgl. Sarasin 2021, S. 31.
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duellen zeigt sich nicht zuletzt im Psychoboom der 1970er Jahre, die Tändler 
als das „therapeutische Jahrzehnt“33 beschreibt. Dabei wird, um das „allgemeine 
Lebensgefühl“34, welches sowohl die Entstehung als auch die Rezeption der Anti-
pädagogik prägt, zu verdeutlichen, auch in der pädagogischen Diskussion immer 
wieder auf den Refrain ‚We don’t need no education‘ aus Pink Floyds „Another 
Brick in the Wall“ verwiesen.35

Die Disziplingeschichte der Erziehungswissenschaft ist in dieser Zeit stark von 
den gesellschaftlichen Entwicklungen geprägt und spiegelt diese wider. Mit der 
Etablierung und Festigung einer universitären Erziehungswissenschaft, ihrer 
„strukturellen Expansion“36 durch einen eigenen Hauptfachstudiengang, ei-
nem massiven Ausbau an Stellen und der Herausbildung neuer Fragestellungen 
und Ansätze37 beginnt sich die Disziplin am Ausgang einer Epoche38 von der 
Pädagogik zur Erziehungswissenschaft39 zu wandeln. Die damit einhergehende 
„Paradigmendiskussion“40 ist auch geprägt von den im Positivismusstreit der So-
ziologie aufkommenden Diskussionen um Wissenschaftlichkeit, insbesondere 
hinsichtlich Fragen nach Normativität und Methoden.41 Die langfristig als „Ver-
wissenschaftlichung der Pädagogik“42 beschriebene disziplinäre Entwicklung ist 
auch mit der Beteiligung an der Bildungsreform43 verknüpft. Die in dem Jahr-
zehnt vor 1975 zu verzeichnende „Euphorie in Sachen Erziehung und Bildung“44 
und die damit einhergehende Hoffnung auf die „gesellschaftsverändernde Kraft 
von Bildungseinrichtungen“,45 lässt auch die öffentliche Aufmerksamkeit für die 
Erziehungswissenschaft wachsen. Speziell die „emanzipatorischen Konzepte“46 
stoßen nicht nur in der Erziehungswissenschaft, sondern auch bei Erzieher:innen, 
Lehrer:innen und „großen Teilen der nachwachsenden Generation“ auf „breite 
Akzeptanz“47 und dominieren das „öffentliche Reden über Erziehung“.48 Das 
Ende der Bildungsreformbemühungen bedeute, so Blankertz, erneut den Ausgang 

33 Tändler 2016.
34 Paffrath 1989, S. 284.
35 Vgl. Teske 1983, S. 530; Oelkers/Lehmann 1983; S. 4; Paffrath 1989, S. 284.
36 Stisser 2021, S. 425.
37 Vgl. Keiner 2015, S. 20.
38 Vgl. Dahmer/Weniger 1968.
39 Vgl. Brezinka 1971.
40 Hoffmann 1991.
41 Vgl. Tenorth 2006, S. 145.
42 Casale 2016, S. 43.
43 Vgl. Berg et al. 2004, S. 161.
44 Horst Rumpf zitiert nach Schmid 2011, S. 242.
45 Tenorth 2006, S. 146.
46 Benner/Kemper 2007, S. 275.
47 Ebd.
48 Rieger-Ladich 2014, S. 73.
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einer Epoche.49 Das von Andreas Flitner als „missratene[n] Fortschritt“ (1977)50 
gedeutete „‚Scheitern‘ der Bildungsreformen“ führt sowohl zur Skepsis gegenüber 
„zu großen bildungspolitischen Versprechen“51 als auch zur Verunsicherung der 
Disziplin selbst. Mit dem parallel gesättigten Lehrer:innenarbeitsmarkt sieht sich 
die Disziplin nicht nur mit massiven Stellenstreichungen bei gleichzeitiger Ar-
beitslosigkeit eines Großteils ihrer Absolvent:innen (sowohl Lehrer:innen als auch 
Erziehungswissenschaftler:innen) konfrontiert, sondern muss auch ein verlorenes 
Vertrauen in ihre gesellschaftliche Bedeutung verzeichnen.52 
„Als mitauslösendes Moment für das Entstehen der Antipädagogik“, so Paffrath, 
müsse auch der „Verlauf der Bildungsreform der 70er Jahre“ gesehen werden. Mit 
den enttäuschten Erwartungen sei nicht nur das „Unbehagen an traditionellen 
Formen von Erziehung“ verstärkt worden, sondern ebenso das „Mißtrauen gegen-
über pädagogischen Maßnahmen überhaupt“.53 Es war eine „nachhaltige Verunsi-
cherung des gewohnten ‚pädagogischen‘ Denkens“54 zu verzeichnen, das während 
der Bildungsreformzeit durch seine Alltagsnähe in „Übereinstimmung mit sozi-
alen Bewegungen“ gestanden hätte. Für kurze Zeit sei hier die Distanz zwischen 
der pädagogischen Profession und der Erziehungswissenschaft aufgehoben gewe-
sen.55 Als dafür „notwendige einfache Formel“ bestimmen Benner und Kemper 
einen „entscheidende[n] Praxisbezug“, der jedoch in den zunehmend komplexen 
theoretischen Bezügen verloren ging, so dass die Erziehungswissenschaft in eine 
„prekäre Situation“ geriet, da sie durch die ihr nicht mehr günstige politische 
Situation sowie ihren „eigene[n] innere[n] Wandel“ in „systematische Probleme“ 
geriet.56 Ab Mitte der 1970er Jahre habe die Disziplin zusehends öffentlich „an 
Kredit“57 verloren. Die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse verschoben sich und 
das pädagogische Feld wurde von zwei sehr unterschiedlichen, ja grundsätzlich 
widersprüchlichen Positionen angegriffen. So wurde einerseits auf der Folgeveran-
staltung zur „Tendenzwende“-Tagung (1974) mehr „Mut zur Erziehung“ (1978)58 
gefordert und versucht, Erziehung „wieder in ihr Recht zu setzen“,59 während 
andererseits die Antipädagogik immer mehr Aufsehen erregen konnte.

49 Vgl. Blankertz 1978, S. 173.
50 Flitner 1977.
51 Keiner 2015, S. 14.
52 Vgl. Berg et al. 2004, S. 169ff.; Blankertz 1978, S. 173f.; Oelkers 1998, S. 227.
53 Paffrath 1989, S. 285.
54 Benner/Kemper 2007, S. 228.
55 Tenorth 2006, S. 147.
56 Benner/Kemper 2007, S. 228.
57 Tenorth 2006, S. 147.
58 Vgl. Mattes 2020; Hoffmann-Ocon/Criblez 2018, S. 16; Rieger-Ladich 2014, S. 74.
59 Benner/Kemper 2007, S. 276.
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3 Die Antipädagogik als radikale Erziehungskritik

Um Antipädagogik als radikale Erziehungskritik einordnen zu können, gilt es 
zunächst, die begriffsgeschichtliche Ausgangslage von Erziehung in den 1970er 
und 1980er Jahren zu betrachten. In der Untersuchung des Erziehungsbegriffs 
in erziehungswissenschaftlichen Lexika von 1895 bis 1989 kann Anna Stisser 
aufzeigen, dass Erziehung in den Lexika kontinuierlich verhandelt wird und so-
mit als „persistenteste[r] Grundbegriff“60 betrachtet werden kann. So enthalten 
bis zum Jahre 1971 alle Lexika ein „systematisches Erziehungslemma“.61 In den 
1970er Jahren jedoch zeige sich, dass der „Begriff als solcher zur Disposition“62 
stehe. So finde sich in sechs als „kritisch bzw. besonders stark praxisorientiert“63 
zu bezeichnenden Lexika zwischen 1972 und 1986 kein systematisches Erzie-
hungslemma. Sind anschließend wieder in allen Lexika eigenständige Ausfüh-
rungen zum Erziehungsbegriff zu finden, so zeigt sich in den 1980er Jahren, 
dass erziehungstheoretische Auseinandersetzungen jenseits der „allgemeinen 
Erziehungslemmata“64 weniger zu finden sind. Derart zeigt Tenorth auch für 
die Zeitschrift für Pädagogik (1955–1979), dass Erziehung einer der „am Rande 
liegenden“ Begriffe ist und als solcher „so gut wie nicht theoretisch erörtert“ 
werde.65 Im Vergleich zu Tenorth stellt Stisser heraus, dass Erziehung in den 
Lexika präsenter sei als in der Zeitschrift für Pädagogik.66 Einhergehend mit 
der abnehmenden Bedeutung des Erziehungsbegriffs kann sie für die Lexika 
der 1970er in der „epistemologischen Dimension“67 eine „Diversifizierung“ der 
Erziehungswissenschaft feststellen. In den 1980ern sei dann ein „‚Rückzug‘“ aus 
dieser Diversifizierung zu beobachten, der teils mit einem „kompletten Verzicht 
auf die Setzung einer Bestimmung von Erziehung“, also dem „Rückzug von 
einer eigenen theoretischen Position“ einhergehe.68 Tenorth bestimmt für die 
Zeitschrift für Pädagogik bereits ab 1975 eine Rückbesinnung auf die Relevanz 
eigener pädagogischer Begriffe.69 Statt einer eigenen theoretischen Bestimmung 
werde Erziehung in den Lexika der 1980er Jahre, so Stisser, in einem stärker 
„distanzierte[n], wissensstrukturierende[m] Argumentationsschema“70 dar-
gestellt. Übereinstimmend hält Oelkers fest, dass Erziehung als „nicht mehr 

60 Stisser 2021, S. 411.
61 Ebd.
62 Ebd., S. 212.
63 Ebd.
64 Ebd., S. 213
65 Tenorth 1986, S. 45.
66 Vgl. Stisser 2021, S. 411.
67 Ebd., S. 425.
68 Ebd., S. 426.
69 Vgl. Tenorth 1986, S. 459.
70 Stisser 2021, S. 426.
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recht theoriefähig“71 angesehen wird und die Erziehungstheorie ein in der Er-
ziehungswissenschaft „vernachlässigtes Thema“ sei. Statt des Erziehungsbegriffs 
(und auch des Bildungsbegriffs) wird in den 1970er Jahren einhergehend mit 
der Ver(sozial)wissenschaftlichung der Erziehungswissenschaft zumindest vorü-
bergehend der Sozialisationsbegriff zum neuen Leitbegriff.72 So wird Sozialisa-
tion auch für die Erläuterung von Erziehung in den 1970er und 1980er Jahren 
herangezogen und zugleich als eigenes Lemma etabliert.73 
Zeigt sich in diesen Analysen bereits die Verunsicherung des Erziehungsbe-
griffs in den 1970er Jahren, so wird die Antipädagogik, verstanden als „radikale 
Erziehungskritik“,74 als Kritik der Erziehungstheorie und -praxis und somit als 
Ausdruck dieser Krisensituation begriffen.75 Vermerkt Heiland auch, dass die An-
tipädagogen selbst eine solche Einordnung ablehnen würden,76 so wird die An-
tipädagogik in der pädagogischen Diskussion in diese Tradition eingeordnet.77 
Die Tradition dieser radikalen Erziehungskritik, die insbesondere die Legitimi-
tät und die Grenzen von Erziehung umfasse, beginne mit Rousseau, werde von 
der Reformpädagogik aufgegriffen, in der radikalen Erziehungskritik der 1920er 
Jahre z. B. Bernfelds und der antiautoritären Erziehung fortgeführt und ende 
mit der Antipädagogik.78 Die Antipädagogik vertrete dabei mit der Abschaffung 
von Erziehung die „massivste Position“79 und treibe die Entwicklung „auf die 
Spitze“.80 Kritik an Erziehung, so Oelkers, sei immer geübt wurden, aber dann 
„mit der Absicht sie zu verbessern“, die „Negation der Erziehung ist historisch 
ohne Beispiel“.81 Die Antipädagogik greife die „zentrale Legitimationsbasis“, das 
„Grundaxiom“82 von Erziehung und Pädagogik, an. 
Zeigt sich bereits der grundlegende Unterschied zwischen antiautoritärer Erzie-
hung und Antipädagogik, so ist man in der zeitgenössischen Diskussion doch 
überrascht, dass, obwohl man bezüglich der antiautoritären Erziehung „eine geis-
tige Verwandtschaft mit der Anti-Pädagogik vermute[t]“, Braunmühl als Autor 
der „Antipädagogik“ (1975) sich nicht dazu „bekennt“, dass in „seiner ‚Anti-Pä-
dagogik‘ anti-autoritäre Elemente enthalten sind, die sich auf Bernfeld, Reich, 

71 Oelkers 1991, S. 13.
72 Vgl. Tenorth 1986, S. 31, S. 46.
73 Vgl. Stisser 2021, S. 247, S. 411.
74 Vgl. Oelkers 1998, S. 227; Heiland 1986, S. 10.
75 Vgl. Pongratz 2010, S. 135.
76 Vgl. Heiland 1986, S. 10.
77 Vgl. Klemm 2003, S. 63.
78 Vgl. Heiland 1986, S. 10; Oelkers 1991, S. 13; Oelkers 1998, S. 227; Tenorth 2018, S. 57.
79 Ruder 1989, S. 575.
80 Mollenhauer 1983, S. 16.
81 Oelkers 1983, S. 544; zur Diskussion desselben, Gruschka 1988, S. 331ff.
82 Paffrath 1989, S. 283.
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Neill, Seifert und andere ‚antiautoritäre‘ Pädagogen zurück führen lassen“.83 Eben 
diese als Parallelen wahrgenommen Aspekte mögen auch dazu führen, dass die 
beiden Ansätze leicht verwechselt werden.84 In der weiteren Rezeption wird je-
doch die grundsätzliche Infragestellung von Erziehung seitens der Antipädagogik 
der antiautoritären Erziehung gegenübergestellt, welche „nur bestimmte Formen 
von Erziehung und Bildung, traditionelle autoritäre Erziehungspraxis kritisiert 
und angegriffen“85 habe.86 Entscheidend für die vorliegende Analyse ist der Un-
terschied, dass die antiautoritäre Erziehung weder Erziehung selbst,87 noch die 
Erziehungsbedürftigkeit in Frage stellte,88 sondern das Feld des Pädagogischen als 
einen Ort bestimmte, in dem sich der Einsatz für gesellschaftliche Veränderungen 
und einen antiautoritären Umgang mit Kindern lohnt89 und sie sich dementspre-
chend durch „Erziehungsoptimismus“90 auszeichnet. 
Hingegen macht sich die Antipädagogik bereits im Titel des namensgebenden 
Buches91 die „Abschaffung von Erziehung“92 zur Aufgabe. Die Antipädagogik – so 
einer ihrer Autoren – bestehe, in der „Absage [an] den Erziehungsanspruch“.93 
Pädagogisches Denken heiße dementsprechend, dass der/die Pädagog:in meine, 
Kinder „zu ‚richtigen‘ Menschen erst [zu] machen“.94 Dieser Auftrag erschließe 
sich – so die Antipädagogen – aus der falschen Grundannahme der Erziehungs-
bedürftigkeit des Menschen. Diese sei, bei sonst teils großen Differenzen, eine 
geteilte Überzeugung der „Fachpädagogen“.95 Die Antipädagogen bestreiten die 
Erziehungsbedürftigkeit des Menschen. Kinder, so halten sie fest, seien „nicht er-
ziehungsbedürftig, sondern sie lernen an der Wirklichkeit (wie jeder Mensch)“.96

Die Antipädagogik wird in der vorliegenden Analyse als radikale, ja radikalste Er-
ziehungskritik gefasst, da sie den bereits kritisierten Erziehungsbegriff vollständig 
infrage stellt, indem sie die Erziehungsbedürftigkeit des Menschen und damit die 
Legitimität von Erziehung bestreitet. Somit wird die Antipädagogik als Symptom 
für die Krise der Erziehungswissenschaft in der Krise des Erziehungsbegriffs be-
stimmt. 

83 Behrens/Förstermann 1980, S. 40; ähnlich Flitner 1982, S. 36.
84 Winkler 2012, S. 50.
85 Paffrath 1989, S. 283; vgl., ähnlich Mutschler 1986, S. 142; Winkler 1983, S. 532.
86 Vgl. Klemm 2003, S. 54.
87 Vgl. Bernhard 2009, S. 77.
88 Vgl. Wolff 1973, S. 20f.
89 Vgl. Baader 2021, S. 192ff.
90 Baader 2017, S. 61.
91 Vgl. Mutschler 1986, S. 142.
92 Braunmühl 1975.
93 Schoenebeck 1982, S. 12.
94 Braunmühl 1976, S. 13, Herv. i. O.
95 Braunmühl 1975/1991, S. 67.
96 Braunmühl 1976, S. 15.
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4 Die Attraktivität und das Risiko der Antipädagogik 

Der „Reiz der Antipädagogik“, also der Grund, warum „Erzieher und Lehrer in 
wachsenden Zahlen ins Lager der Antipädagogik umschwenken“,97 wird von Flit-
ner auch in der gesellschaftlichen Lage begründet gesehen: 

„Der Mensch im Zeitalter der Betonstädte, der Mikroelektronik, der Ohnmachtsgefühle 
gegenüber Aufrüstung und Umweltkatastrophen kann nicht umhin, seine Lebens- und 
Gesellschaftsformen radikal in Frage zu stellen. Auf diesem Grundgefühl wächst sowohl 
die antipädagogische Literatur wie das Interesse ihrer Leserschaft. Den Zivilisationspro-
zess will man dort an der Wurzel packen, wo er sich immer weiter fortsetzt und regene-
riert: ‚Schafft die Erziehung ab!“98

Die Antipädagogik scheint somit einfache Antworten zu liefern in einer Situ-
ation, in der auch die Erziehungswissenschaftler:innen zugestehen, dass, wie es 
Katharina Rutschky in der „Schwarzen Pädagogik“ (1977) überspitzt herausstelle, 
die Erziehungspraxis von vielen Mängeln, ja von „jahrhundertelangen Straf- und 
Drillpraktiken“99 gekennzeichnet sei, und, so sehr man auch wichtige pädagogi-
sche Erfahrungen und Verhältnisse betone, die „Schwärze“100 bleibe. Auf diese 
Kritik an der Erziehungspraxis biete die Antipädagogik einfache Antworten, die 
leicht den Charakter von „Beschwörungsformeln“101 erlangten. Die Antipädago-
gik, so Flitner, würde den „Traum der Romantiker“ träumen, indem sie davon 
ausginge, dass die „ursprüngliche ‚Natur‘ wiedergefunden und erhalten werden 
kann, jenseits und vor aller gesellschaftlichen Zähmung und persönlichen Beein-
flussung: eine Natur, der man nur Raum geben und die man freundlich anneh-
men müsse, um sie nach ihrem eigenen Entwicklungsgesetz heranwachsen und le-
benskräftig werden zu lassen“.102 Hinter dieser „antipädagogischen Verklärung des 
Kindes“, so Oelkers/Lehmann, scheine scheine nur die „Sehnsucht des Erwach-
senen nach dem Paradies oder dem verlorenen Glück der Kindheit“ zu stehen.103 
Mit der Abschaffung von Erziehung würden die Antipädagogen vorschlagen, 
aus dem „Erziehungskrieg“ auszusteigen.104 „Ein ‚antipädagogisch eingestellter 
Mensch‘“, so fasst Mollenhauer von Braunmühl zitierend zusammen, „sei ein ‚ein-
fach netter Mensch‘, der ‚sämtliche mögliche Situationen mit Kindern spontan, 
ohne auf irgendwelche Theorien rekurrieren zu müssen, durchlebt‘ (v. Braunmühl). 
So etwas klingt sympathisch; diese Attitüde findet denn auch viel Beifall“,105 und 

 97 Winkler 1983, S. 537.
 98 Flitner 1982, S. 38.
 99 Pongratz 2010, S. 135.
100 Flitner 1982, S. 61.
101 Pongratz 2010, S. 136.
102 Flitner 1982, S. 37, Herv. i. O.
103 Oelkers/Lehmann 1983, S. 28.
104 Flitner 1982, S. 38.
105 Mollenhauer 1983, S. 17.
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somit liefere die Antipädagogik, so Mutschler, den erziehungsverdrossenen Er-
wachsenen mit ihrer „These von der Nichtverantwortung des Erwachsenen dafür 
das gute Gewissen“.106 „Für alle, die unter ihrer Erziehungsaufgabe leiden“ so fährt 
er fort, „die es leid sind, ständig zu mahnen, überzeugen, anregen, verbieten zu 
müssen und sich dafür noch ‚prügeln‘ zu lassen, verspricht die Antipädagogik eine 
verblüffend einfache Lösung: ‚Wirf die Last ab, laß deine Ansprüche fahren, sorge 
dich nicht! Es verliert niemand dabei, alle gewinnen nur!‘“107

In dieser „Beschwörung der unmittelbaren, unverstellten Gefühle, die gegen die 
Dauerreflexion des Erziehungsprozesses ausgespielt werden“, liege gerade für viele 
Praktiker:innen der Reiz der Antipädagogik und, so macht Mutschler ebenfalls 
deutlich, auch die Gefahr für die Kinder. Denn weil die Gefühle der Erwach-
senen als entscheidend betrachtet werden, und theoretische und somit vernünf-
tige Argumente unwichtig erscheinen, stellt Mutschler die Frage, wie denn mit 
den „nicht so freundlich[en]“ Gefühlen der Erwachsenen umzugehen sei. Da-
mit einhergehend formuliert er die entscheidende – in der Antipädagogik nicht 
thematisierte – Frage bezüglich des Wohles der Kinder: „Womit schützt sich ein 
Kind dann vor der ‚echten‘ Feindschaft seiner Erwachsenen?“108 Gerade ange-
sichts des in diesem Jahrbuch verhandelten Themas des Verhältnisses von Erzie-
hung und Gewalt ist herauszustellen, dass die Antipädagogik von Braunmühls 
und von Schoenebecks nicht nur bezüglich der Ablehnung der Verantwortung 
der Erziehenden und der proklamierten „Freundschaft mit Kindern“,109 sondern 
auch in ihrer explizierten Haltung gegenüber der kindlichen Sexualität, deutlich 
macht, dass Kinder hier nicht als potentielle Opfer, sondern sogar als mögliche 
Partner:innen gesehen werden. Meike Baader zeigt auf, dass der Titel des Heftes 
„betrifft: erziehung“ aus dem Jahre 1973 „Verbrechen ohne Opfer“ das Motto für 
einen „Pro-Pädophilie-Diskurs“110 geliefert habe. Dabei verweist sie darauf, dass 
auch von Braunmühl, der Mitglied in der Deutsche[n] Studien- und Arbeitsge-
meinschaft Pädophilie war, in seinem Buch Antipädagogik111 positiv auf dieses 
Heft bezugnehme, aber zur „Ignoranz gegenüber den Opfern“112 nichts sage. Und 
auch Schmid macht deutlich, dass von Schoenebeck nicht die Frage stelle, ob 
Sexualität zwischen Kindern und Erwachsenen „ethische Probleme aufwerfe“.113 
Im Gegenteil, er verweist darauf, dass „sexuelle Vertrautheit“ zwischen Kindern 
und Erwachsenen, „die keinen verletzt oder verstrickt“,114 für ihn kein Problem 

106 Mutschler 1986, S. 147.
107 Ebd., S. 147f.
108 Ebd., S. 148.
109 Schoenbeck 1982.
110 Baader 2017, S. 69.
111 Vgl. Braunmühl 1975, S. 258.
112 Baader 2017, S. 69.
113 Schmid 2011, S. 267.
114 Braunmühl 1975/1991, S. 183.
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darstelle. Mit Friedrichs Analyse der „Indianerkommune“, deren Kernanliegen 
„antipädagogische Forderungen“ waren, lässt sich eben dieses Gefährdungspoten-
tialder Antipädagogik herausstellen. Ähnlich einer Sekte sei diese als „Teil der Pä-
dophiliebewegung“ zu begreifen, in der von den „(vermeintlichen) Bedürfnissen 
von Kindern und Jugendlichen“ ausgegangen werde, aber der Schutz derselben 
keine Berücksichtigung fand.115 
Was die Antipädagogik in der pädagogischen Diskussion für die Praktiker:innen 
attraktiv erscheinen lässt, die Abschaffung von Erziehung, die Betonung des un-
mittelbaren Gefühlserlebens der Erwachsenen und die damit einhergehende Ab-
lehnung der Verantwortung, führt gleichzeitig zur Missachtung der Schutzbedürf-
tigkeit von Kindern. Diese Problematik der Antipädagogik wurde zeitgenössisch 
nur hinsichtlich der Erziehungsverantwortung, außer bei Mutschler, aber nicht 
in Bezug auf den Schutz von Kindern gegenüber Gewalttaten von Erwachsenen 
thematisiert. Und so lässt sich insgesamt die pädagogische Diskussion der anti-
pädagogischen Einwürfe in ihrer Widersprüchlichkeit mit Mutschler treffend für 
die vorliegende Perspektive zusammenfassen: „Die Wahrheit der Antipädagogik 
liegt in ihrer Anklage und Kritik, die Gefahr, ja die Lüge der Antipädagogik liegt 
im Versprechen von einfachen Lösungen, dort, wo es schwierige Widersprüche 
auszuhalten gilt“.116

5 Die Rezeption der Antipädagogik in der  
Zeitschrift für Pädagogik

Wurde bisher der Blick auf die Breite der sich ausführlich mit der Antipädagogik 
befassenden erziehungswissenschaftlichen Texte gelegt, so wird nun die anfängli-
che Rezeption der Antipädagogik in der Zeitschrift für Pädagogik und in den ent-
sprechenden Beiheften untersucht. Die Auswahl der für die Analyse der Rezeption 
der Antipädagogik relevanten Texte aus den Jahren 1971 bis 1986 erfolgt über das 
Stichwort- und Personenverzeichnis der Zeitschrift. Das Stichwortverzeichnis ist 
dabei wenig ergiebig. Antipädagogik als Stichwort existiert nur in den Jahren 1981 
und 1983. Über das Personenverzeichnis wird zunächst anhand einer Liste von 19 
Personen,117 die im Umkreis der Antipädagogik und der (radikalen) Erziehungs-
kritik von Relevanz sind, nach Texten gesucht. Für diesen Personenkreis können 
in den untersuchten 15 Jahren 176 Einträge118 verzeichnet werden. Braunmühl 
und Schoenebeck treten in der Zeitschrift für Pädagogik in der untersuchten Zeit 

115 Friedrichs 2017, S. 251.
116 Mutschler 1986, S. 148.
117 Bernfeld, Braunmühl, Kupffer, Dennison, Ferrer, Freire, Goodman, Holt, Illich, Korczak, Lied-

loff, Miller, Neill, W. Reich, Reimer, Rutschky, Rühle, Schoenebeck, Tolstoi.
118 Dabei entspricht ein Eintrag nicht einem Aufsatz/Beitrag, sondern einer Nennung, da in einem 

Beitrag Personen mehrfach genannt und/oder verschiedene Personen erwähnt werden. 
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nicht als Autoren von Texten in Erscheinung. Die Auswahl der letztlich 17 zu 
analysierenden Texte119 erfolgt dann über die Erwähnung der beiden antipäda-
gogischen Autoren, der Antipädagogik oder der expliziten Frage nach Erziehung, 
wie in Wilhelm Flitners Aufsatz „Ist Erziehung sittlich erlaubt?“.120 Sind die für 
die Analyse ausgewählten Texte auch sehr heterogen und ist die Thematisierung 
der Antipädagogik bis abgesehen von jenen Texten, welche im Kontext der bereits 
erwähnten Monografien stehen, also von deren Autoren verfasst oder Rezensionen 
derselben darstellen, eher nebensächlich,121 so zeigt sich, dass sich die meisten 
Abhandlungen mit Erziehung, ihrem Verständnis, ihren Aufgaben und ihren Be-
zügen befassen. Die Themen der Beiträge deuten bereits an, was Tenorth für die 
Zeitschrift für Pädagogik und Stisser für die erziehungswissenschaftlichen Lexika 
gezeigt hat, nämlich dass in der Disziplin – und so sei hier argumentiert – insbe-
sondere in und möglicherweise auch durch die Auseinandersetzung mit der An-
tipädagogik eine Rückbesinnung auf die einheimischen Begriffe und somit auch 
auf den der Erziehung stattgefunden hat. In der Analyse der erziehungswissen-
schaftlichen Begrifflichkeiten und Argumentationen in der Auseinandersetzung 
mit oder der Erwähnung der Antipädagogik lassen sich zwei Befunde aufzeigen: 
(1) die der Antipädagogik fehlende gesellschaftliche Dimension und (2) die Not-
wendigkeit von Erziehung.

5.1 Die fehlende gesellschaftliche Dimension der Antipädagogik
Lehmann/Oelkers verorten die „antipädagogische Stimmung“122 als Symptom 
für das Scheitern der verschiedenen pädagogischen, bildungsreformerischen und 
gesamtgesellschaftlichen Anliegen und sehen sie im Kontext „radikale[r] Konse-
quenzen“ aus dem Scheitern der antiautoritären Erziehungsbewegung“.123 Die 
Antipädagogik halte deren Anliegen, die „Möglichkeit der Veränderung des 
Menschen und der Gesellschaft durch Erziehung“,124 für eine Illusion und mora-
lisch illegitim. Die Notwendigkeit der Berücksichtigung einer gesellschaftlichen 
Dimension wird insbesondere in der Bezugnahme auf den Bericht des Club of 
Rome deutlich.125 Schulze spricht sich in diesem Kontext für ein die Erziehung 

119 Ausgewählt wurden nach Jahren sortiert folgende Texte: 1977 (Schulze), 1978 (Blankertz, Brum-
lik), 1979 (W. Flitner), 1980 (Reyer), 1981 (Lehmann/Oelkers, Leschinsky, Kemper, Thiersch, 
Illich), 1982 (Bittner, Schäfer), 1983 (Scheuerl, Lehrmann, Holzkamp/Steppka, Hornstein) und 
1985 (Winkler).

120 Flitner 1979.
121 Ähnlich kann Vogel nachweisen, dass die mit den „‚pädagogischen‘ 1968ern verbundenen Be-

griffe“ wie „‚anti-autoritär‘“ oder „‚Kinderladen“ keinen nennenswerten Eingang in den erzie-
hungswissenschaftlichen Diskurs, wie er sich in ihren Fachzeitschriften bis 1971 widerspiegelt, 
gefunden haben (Vogel 2021, S. 64).

122 Lehmann/Oelkers 1981, S. 105.
123 Ebd., S. 106.
124 Ebd.
125 Thiersch 1981, Schulze 1977.
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integrierendes Lernen aus, welches sich nicht auf das individuelle Lernen be-
schränke, sondern gesellschaftliches und gemeinschaftliches Lernen und somit 
gemeinsames Weiterdenken ermögliche.126 Das Fehlen eines „gesellschaftlichen 
Anspruchs“127 in der Antipädagogik beklagen viele Autor:innen. Leschinsky for-
muliert, dass eine „kulturkritische[] Perspektive[]“128 ausgeblendet werde.129 Die 
Pädagogik der Glockseeschule kritisierend formuliert Kemper, dass diese „nicht 
anders als antipädagogische Konzeptionen, von den historisch-konkreten Le-
bensbedingungen der Kinder ebenso wie von den politisch-sozialen Funktionen 
institutioneller Erziehung und Ausbildung“130 abhebe. Insbesondere die Thema-
tisierung des Verlusts der gesellschaftsverändernden Möglichkeit von Erziehung 
angesichts der (bildungs-)politischen Veränderungen sowie die Verteidigung ihrer 
anhaltenden Bedeutung zeichnet die Argumentation der analysierten Texte aus.131 
Und so bestätigt sich, was Tenorth bereits in seiner Analyse der ZfPäd ausführte: 
Ihre Autor:innen betonen, dass „Erziehungsfragen sich erst im historisch-sozialen 
Kontext sinnvoll formulieren“132 lassen und halten somit an der „Komplexität des 
pädagogischen Problems in seiner historischen Praxis“133 fest. 

5.2 Die Notwendigkeit von Erziehung
Wie die Antipädagogik und ihre Rezeption in der pädagogischen Diskussion als 
Symptome für eine Verunsicherung der Erziehungswissenschaft herausgestellt 
wurden, wird auch in der ZfPäd die mangelnde öffentliche134 Relevanz der Erzie-
hungswissenschaft, insbesondere für pädagogische Praktiker:innen135 bedauert. Die 
Antipädagogik bietet für Winkler den Anlass,136 den Verlust der geisteswissenschaft-
lichen Tradition und der aus seiner Sicht traditionellen Pädagogik zu konstatieren 
und die Gültigkeit und Aktualität ihrer Argumente aufzuzeigen. Den Verlust der 
einheimischen Ideen beklagen auch Lehmann/Oelkers, die die Antipädagogik als 
„polemische[n] Reflex auf die Zusammenhanglosigkeit moderner Erziehungswis-
senschaften, die ihre Idee selbst nicht mehr in der Idee der Erziehung suchen“, se-

126 Schulze 1977, S. 61–62.
127 Thiersch 1981, S. 28.
128 Leschinsky 1981, S. 520.
129 Ähnlich verweist Reyer auf die mangelnde, aber mögliche historische Begründung der Antipäd-

agogik. Reyer 1980, S. 55. Ebenso kritisiert Lehmann in der Rezeption Winklers den fehlenden 
Zusammenhang zwischen „Politik und Pädagogik“ (1983, S. 314). Und Schäfer verweist auf die 
Notwendigkeit die historisch-gesellschaftliche Situation zu berücksichtigen (1982, S. 789 u. 795).

130 Kemper 1981, S. 547.
131 Schulze 1977, S. 57; Thiersch 1981, S. 28.
132 Tenorth 1986, S. 52.
133 Ebd., S. 53.
134 Scheuerl 1983, S. 313.
135 Winkler 1985, S. 65.
136 Ebd., S. 72.
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hen.137 Die bereits von Tenorth in seiner Analyse diagnostizierte Rückbesinnung 
auf die Relevanz der eigenen pädagogischen Begrifflichkeiten ist in der Rezeption 
der Antipädagogik deutlich in Bezug auf den Erziehungsbegriff zu verzeichnen.138 
Lehmann/Oelkers bestimmen sogleich grundsätzlich, dass wie man nicht nicht han-
deln könne, man „praktisch auch nicht nicht erziehen [könne], sofern ‚erziehen‘ 
eine bestimmte Art Handeln“ meine.139 Hinsichtlich der Frage nach der Relevanz 
von Erziehung verweist Wilhelm Flitner nicht auf die Antipädagogik, sondern auf 
das Forum Mut zur Erziehung140 und berichtet, radikale Erziehungs- und Schulk-
ritik verbindend, dass es in der „jüngsten Pädagogik […] radikale Angriffe auf die 
Erziehung als solche“141 und die Schule als „Zwangsanstalt“142 gebe. In Kant´scher 
Tradition argumentiert er demgegenüber, dass das Kind der Erziehung bedürfe, um 
kultiviert zu werden und dies die Disziplinierung voraussetze. Erziehung sei also 
sittlich geboten, entscheidend sei nur die Methode, und diesbezüglich bescheinigt 
er der reformpädagogischen Praxis viele gelungene Ansätze. Kemper schließt in sei-
ner Analyse der Glockseeschule mit explizitem Bezug zur Antipädagogik an diese 
Argumentation Flitners an. An der Glockseeschule, die nicht in antipädagogischer, 
sondern in antiautoritärer Tradition steht,143 würden die Kinder sich „zwar ‚gemüt-
lich einrichten‘, seien aber z. B. nur mit Mühe zum Aufräumen ihrer Unterrichtsge-
genstände zu bewegen“.144 Die „Glocksee-‚Pädagogik‘“,145 die hier als Pädagogik nur 
in Anführungszeichen auftaucht, begreife die „Erziehungsaufgabe der Erwachsenen 
nur als Negation ihres Herrschaftsanspruchs“146 und verkenne dabei, so fügt Kem-
per in Bindestrichen ein, „ähnlich wie die sog. ‚Antipädagogik‘“, die „dialektische 
Problemstruktur des Generationenverhältnisses“, die darin liege – und hier taucht 
erneut das Disziplinierungsargument auf  – „Kinder zu situationsübergreifenden 
Versagungsleistungen befähigen zu müssen, um sie situativen Handlungsbedingun-
gen und -zwängen in der sozialen Realität nicht widerstandslos auszuliefern (Braun-
mühl 1976, Kupffer 1974)“.147 Mit Bezug auf Braunmühl und Kupffer verdeutlicht 
Kemper, dass die Glockseeschule mit ihrem pädagogischen Konzept die Kinder 
überfordere. In der Analyse der ZfPäd wird deutlich – und hier ist der Perspektive 
Winklers zuzustimmen –, dass die „bisherige Kritik an der Antipädagogik, die ei-

137 Lehmann/Oelkers 1981, S. 106.
138 Ebenso bei Blankertz 1978; Flitner 1979; Lehmann/Oelkers 1981; Kemper 1981; Schäfer 1982; 

Bittner 1982; Hornstein 1983.
139 Lehmann/Oelkers 1981, S. 123.
140 Flitner 1979, S. 499; ähnlich auch bei Winkler 1985, S. 72f.; Brumlik 1978, S. 103.
141 Flitner 1979, S. 499.
142 Ebd.
143 Negt 2008, S. 91.
144 Kemper 1981, S. 547.
145 Ebd.
146 Ebd.
147 Ebd.
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gene miteingeschlossen“ diese „benutzt [habe,] um sich über Erziehung wieder zu 
vergewissern“.148

Zwei Texte, die für die vorliegende Fragestellung von Relevanz sind, fallen aus die-
sen beiden aufgezeigten Lesarten heraus, da sie, wenn auch sehr unterschiedlich, 
die antipädagogische Perspektive grundsätzlich positiv aufgreifen: Zum einen der 
Text von Ivan Illich, der die Infragestellung der Erziehungsbedürftigkeit des Men-
schen ins Zentrum rückt, indem er diese – ohne Bezug auf die Antipädagogik – 
als Grundproblem in der Frage nach Erziehung bezeichnet149 und sich für ein 
„un-erzogenes Aufwachsen“150 ausspricht, dabei aber im Gegensatz zu den hier 
diskutierten Antipädagogen die historischen Bedingungen stark berücksichtigt. 
Ähnlich abweichend ist zum anderen der Text von Holzkamp/Steppka, die als ein-
zige Autorinnen im untersuchten Korpus die historische Dimension um die Kri-
tik am Patriarchat erweitern und damit die Einordnung der Antipädagogik neu 
justieren. So wehren sie sich in ihrem Beitrag „gegen die Zumutung“,151 ihr Leben 
mit Kindern von „patriarchalen Erziehungs- und Antipädagogikkonzepten“152 be-
stimmen zu lassen. Der Antipädagogik als „ein Erkenntnisinstrument für Pädago-
gen, die eigene (schwarze) pädagogische Vergangenheit aufzuarbeiten“,153 stellen 
sie als Mütter ihre „‚gelebte‘ Antipädagogik“154 gegenüber, die darin bestünde, 
sich gegen die meiste Pädagogik und die zerstörerischen Umweltbedingungen zu 
wehren.
Zeigt sich in den sich mehr oder weniger umfänglich auf die Antipädagogik bezie-
henden Texten in der ZfPäd aus den Jahren 1975–1985 bis auf jene zwei Ausnah-
men eine relativ eindeutige Ablehnung der antipädagogischen Forderung nach der 
Abschaffung von Erziehung, und dass die Notwendigkeit derselben insbesondere 
in ihrer historischen und gesellschaftsverändernden Funktion begründet wird, so 
gilt es abschließend, die Leerstellen der pädagogischen Diskussion zu erfassen. 

6 Fazit: Antipädagogik als Krisensymptom und Leerstellen der 
antipädagogischen Rezeption 

Die Antipädagogik sowie ihre in die gesellschaftlichen und disziplinären Entwick-
lungen eingebettete erziehungswissenschaftliche Rezeption kann als Symptom 
einer Verunsicherung oder Krise der Erziehungswissenschaft begriffen werden, 
sowohl in der öffentlichen Wahrnehmung als auch in ihrem Selbstverständnis. 

148 Winkler 1983, S. 537.
149 Illich 1981, S. 44.
150 Ebd., S. 41.
151 Holzkamp/Steppka 1983, S. 379.
152 Ebd., S. 372.
153 Ebd., S. 379.
154 Ebd.



Antipädagogik als Krisensymptom |  149

https://doi.org/10.25658/51bk-az65

Zeigt sich in der Rezeption in der ZfPäd, dass die Antipädagogik hier gerade 
für den Mangel an Berücksichtigung der historischen und gesellschaftlichen 
Bedingungen bezüglich der Infragestellung von Erziehung und Pädagogik kri-
tisiert wird, so wird gleichzeitig deutlich, dass dem zuvor im disziplinären Dis-
kurs aufgezeigten Rückzug vom Erziehungsbegriff, für den die antipädagogische 
Forderung der Abschaffung von Erziehung symptomatisch ist, in der erziehungs-
wissenschaftlichen Rezeption zumindest in Teilen entgegengewirkt und der Er-
ziehungsbegriff als einheimischer Begriff verteidigt wird. Die vorliegende Analyse 
kann also begriffsgeschichtlich zeigen, dass in der antipädagogischen Rezeption 
die Verhandlung von Erziehung einerseits die von Stisser und Tenorth aufgezeigte 
abnehmende Relevanz und eine Krise der Legitimität von Erziehung zum Aus-
druck bringt. Gleichzeitig wird disziplingeschichtlich deutlich, dass die Krise der 
Erziehungswissenschaft durch die Rückbesinnung auf den einheimischen Begriff 
der Erziehung zu bearbeiten versucht und somit die. Die von den Antipädagogen 
geforderte Abschaffung von Erziehung von den Erziehungswissenschaftler:innen 
abgelehnt wird. 

In der antipädagogischen Rezeption zeigt sich zudem anhand der bereits aufgezeig-
ten Leerstelle eine Ambivalenz pädagogischen Denkens und Handelns. Aus der 
Analyse ergeben sich verschiedene Annahmen dafür, dass die in der Antipädagogik 
ignorierte oder zumindest vernachlässigte Schutzbedürftigkeit von Kindern vor dem 
Handeln auch nicht-erziehender Erwachsener in der Rezeption derselben kaum 
gesehen wird. (1) Zunächst ist in der Auseinandersetzung mit der Antipädagogik 
häufig festzustellen, dass diese als bloße Projektionsfolie verwendet wird, um – wie 
Winkler formuliert – „sich über Erziehung wieder zu vergewissern“.155 Die „etab-
lierten Erziehungswissenschaftler“ so Gruschka, stünden „fast geschlossen gegen sie 
in einer Ablehnungsfront“.156 (2) Des Weiteren werden die von der Antipädagogik 
aufgeworfenen theoretischen Probleme  – wie z. B. die Infragestellung der Erzie-
hungsbedürftigkeit – nicht gesehen157 oder nicht ernst genommen bzw. für nicht 
relevant erachtet.158 (3) Zudem wird den als theoretisch identifizierten Problemen, 
wie etwa der Romantisierung von Kindheit, zwar die Relevanz der historischen Be-
züge gegenübergestellt, jedoch nicht die damit einhergehenden Schwierigkeiten, 
wie etwa das Ausblenden von Machtverhältnissen, thematisiert. (4) Auch wird die 
Nicht-Erziehung für Kinder problematisiert. Allerdings werden hier die Vernachläs-
sigung der Kinder, z. B. im Vergleich mit Kaspar Hauser,159 die sich beim fehlenden 

155 Winkler 1983, S. 537.
156 Gruschka 1988, S. 331.
157 Oelkers 1998, S. 228.
158 Gruschka 1988, S. 337.
159 Scheuerl 1983, S. 313.
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Lernen für Kinder ergebenden Schwierigkeiten160 oder der Konsum von Alkohol161 
thematisiert, nicht aber die Möglichkeit, dass die Erwachsenen selbst zur Gefahr für 
die Kinder werden können. (5) Die von Gruschka betonte „Parteinahme“ der Anti-
pädagogen für „die Kinder und Jugendlichen als Opfer von Erziehung“162 verkehrt 
sich in ihr Gegenteil, denn sie führt dazu, dass Kinder als Opfer von nicht-erzie-
henden Erwachsenen nicht thematisierbar sind. Zu vertiefen wäre dies bezüglich 
des von Baader beschriebenen „spezifische[n] Diskursraum[s]“ der 1970er Jahre, 
in dem die „Grenze zwischen kindlicher und erwachsener Sexualität nicht primär 
im Fokus der Wahrnehmung, Aufmerksamkeit und Thematisierung“163 stand. Wie 
auch die Antipädagogik war dieser Diskursraum durch den zeitgenössischen inter-
nationalen Kindheitsdiskurs geprägt, der die „‚generationale Ordnung‘, die auf einer 
eindeutigen Trennung zwischen Kindheitsstatus und Erwachsenenstatus basiert“,164 
kritisch befragte.
Es bleibt zu resümieren, dass in der Rezeption der Antipädagogik, die als Symptom 
einer Krise des Erziehungsbegriffs und damit verbunden der Erziehungswissenschaft 
in den 1970er und 1980er Jahren verstanden werden kann, bezüglich der von ihr als 
gewaltvoll proklamierten und abzuschaffenden Erziehung eine Leerstelle hinsicht-
lich des kaum thematisierten und möglicherweise angesichts der zeitgenössischen 
Kindheitsdiskurse auch schwierig zu thematisierenden Schutzes von Kindern vor 
den Handlungen auch nicht-erziehender Erwachsener sichtbar wird. 
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Marcelo Caruso und Fanny Isensee
Literalität, politische Exklusion, Schulexpansion 
Eine Forschungshypothese über die Auswirkungen der 
literalitätsbasierten Regulierung des Wahlrechts in den 
Americas im langen 19. Jahrhundert1

Zusammenfassung
Der Beitrag untersucht das Aufkommen des Junktims zwischen Wahlrecht und Li-
teralität in den Americas im 19. Jahrhundert. Dabei werden in einem ersten Schritt 
der Einsatz und das Fortbestehen der aus Europa kommenden Begrenzungen des 
Wahlrechts, Literalität und Zensus in den hispanoamerikanischen Ländern thema-
tisiert. In einem zweiten Schritt beleuchtet der Artikel die Rassifizierung der Wahl-
rechtsbeschränkungen über Literalitätstests und verdeutlicht diese Verknüpfung 
insbesondere am Beispiel der Vereinigten Staaten. Schließlich werden Hypothesen 
zur Einordnung der Verknüpfung von Wahlrecht und Literalität als möglichen 
Faktor gegen Schulentwicklung und Schulexpansion angestellt und somit wird die-
ses Junktim nicht nur aus der Perspektive der Expansion der Wählerschaft, sondern 
auch als historische Problemlage im Bildungsbereich verstanden.
Literalität, Wahlrecht, politische Exklusion, Schulexpansion

Abstract
The paper examines the establishment of the juncture between voting rights and 
literacy in the Americas in the long 19th century. In a first step, the contribution 
illuminates the implementation and perpetuation of formerly European criteria 
for the regulation of electoral rights, census suffrage and literacy in Hispano- and 
US-American countries. Secondly, it illustrates how literacy tests furthered and 
consolidated the racialization of disenfranchisement. Here, practices of testing 
literacy in the United States are especially drawn upon to trace the manifold 
ways of political exclusion. Lastly, the article advances some hypotheses about the 
association between literacy and franchise as a detrimental factor for the expan-
sion of schooling. In this vein, the article, while considering this problem in the 
perspective of the regulation of the electorate, proposes to raise questions from 
the perspective of the history of education.
Literacy, voting rights, disenfranchisement, expansion of schooling

1 Diese Publikation entstand im Kontext des Exzellenzclusters „Contestations of the Liberal Script“ (EXC 
2055, Project-ID: 390715649), gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) im 
Rahmen der Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder.

https://doi.org/10.25658/hayw-p715
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1 Einführung: Literalität als Kriterium politischer Exklusion 
in liberal-modernen Regimes

Die grundlegenden Kulturtechniken des Lesens und Schreibens galten lange 
Zeit als Kennzeichen moderner und fortschrittlicher Gesellschaften. Literalität, 
gewöhnlich als Sammelbegriff für beide Fähigkeiten verwendet, wurde in der 
modernisierungstheoretischen Forschung der Nachkriegszeit als Kennzeichen ge-
sellschaftlicher Inklusion definiert. Ihre Verbreitung bzw. Beherrschung ermögli-
chen Teilhabe an zunehmend mediatisierten gesellschaftlichen Prozessen in einer 
erhöhten Intensität und Durchdringung.2 Der Nexus zwischen gesellschaftlicher 
Inklusion und Integration einerseits und zunehmender Literalität andererseits ist 
in vielen Hinsichten plausibel und mit unterschiedlichen theoretischen Entwür-
fen, auch mit dem Marxismus, kompatibel.3 Aber spätestens mit der bildungs-
historischen Untersuchung zum Mythos Literalität in der nordamerikanischen 
Gesellschaft im 19. Jahrhundert4 wichen die exklusiven stark positiven Konnotati-
onen der Literalität einer differenzierten Betrachtung. Besonders anthropologisch 
inspirierte Untersuchungen, die die frühen und durchaus kritischen Beobach-
tungen Claude Lévi-Strauss‘ über die Funktion von Schrift in nicht gegliederten 
Gesellschaften fortschrieben,5 warfen eine nuancierte Betrachtung auf Literalität 
und die Frage nach ihrem exklusiven Charakter auf.6 Seitdem ist die historische 
Literalitäts- (bzw. Alphabetisierungs-)Forschung alles andere als ein Feld, in dem 
eine mit der Schrift eng verwobene Rationalität kritiklos behauptet wird. Bei-
spielsweise rückten Phänomene wie Herrschaft und volkstümliche Aneignungen 
und Praktiken stärker ins Blickfeld.7

In diesen neueren Forschungsarbeiten wird das Verhältnis zwischen Literalität, 
Bildung und Politik schärfer analysiert. Literalität spielte jedoch in der Geschichte 
politischer Prozesse eine viel explizitere Rolle als sogar von diesen Werken thema-
tisiert: Literalität wurde als eine exkludierende Technik bei der Herausbildung 
liberaler elektoraler Regimes eingesetzt. In den liberalen Massendemokratien, die 
Souveränität und die Konstitution legitimer Herrschaft zunehmend auf Wahlak-
te und Vertretung aufbauten, wurde Literalität, zuweilen nur als „Lesen“, später 
häufiger auch als „Lesen und Schreiben“ verstanden, seit dem 19. Jahrhundert in 
zahlreichen Kontexten zur Bedingung für die Aufnahme in Wählerverzeichnisse 
gemacht. Die Ausübung von ansonsten verbürgten elektoralen Rechten für die 
männliche erwachsene Bevölkerung wurde, und zwar sowohl von Liberalen als 

2 Inkeles u. Smith 1993; Wehler 1971.
3 Alt 1978.
4 Graff 1991.
5 Lévi-Strauss 2015, S. 291–295.
6 Goody 1968.
7 Götselius 2007; Pereira de Magalhaes 2001; Rubinger 2007.
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auch von Konservativen gleichermaßen, stark reguliert.8 In unterschiedlicher Nu-
ancierung stimmten beide politischen Tendenzen darin überein, dass die Souverä-
nität des Wahlakts eine Mindestgrundbildung erforderte, die man mit Literalität 
gleichsetzte. Besonders auf dem amerikanischen Kontinent fand diese Regulie-
rung elektoraler Rechte großen Anklang.9 
Warum wirkte diese aus Europa kommende Regulierung politischer Rechte in den 
Americas10 in einer Zeit fort, in der in Europa die Regulierung elektoraler Prozesse 
stärker auf der Steuerkraft der Bürger basierte? Hatte diese besondere Verbindung 
von Politik und Literalität Auswirkungen auf die Entstehung und Expansion der 
Schulversorgung? Ohne diese Fragen in toto zu beantworten, soll der folgende ex-
plorative Beitrag eine weitergehende Forschungshypothese präsentieren und plau-
sibilisieren: Unabhängig von der politischen Diskussion, die im Zusammenhang 
mit der literalitätsbasierten Wahlrechtseinschränkung entstand, soll diese politische 
Maßnahme als eine mögliche Ursache für einen im Vergleich zu anderen Ländern 
ohne diese Einschränkung langsameren Ausbau der Elementar- bzw. Primarschul-
versorgung untersucht werden. Diese Hypothese besagt, dass zusätzlich zu Fragen 
der Bildungsfinanzierung und der politisch geforderten Expansion des Schulwesens 
die literalitätsbasierte Definition der Wählerschaft selbst als ein bislang wenig be-
achteten Faktor der quantitativen Schulentwicklung charakterisiert werden kann.
Selbstverständlich wurde die grundlegende Frage der literalitätsbasierten Wahl-
rechtregulierung in der Forschung bereits thematisiert. Dies erfolgte jedoch 
nahezu ausschließlich aus der Perspektive der Konstituierung der Gruppe der 
Wahlberechtigten in politikgeschichtlicher und politikwissenschaftlicher Perspek-
tive.11 Selten wurde die Frage der Literalität als Einschränkung eigens, d. h. in 
ihrer bildungs- und alphabetisierungsgeschichtlichen Perspektive, diskutiert; sie 
wurde nahezu ausschließlich im Rahmen von weiteren Wahlrechtsbeschränkun-
gen behandelt. Nur für den Fall Perus existiert eine nennenswerte Thematisierung 
des Junktims zwischen Literalität und Wahlrecht, vermutlich weil in Peru dieses 
erst 1979 abgeschafft wurde.12 Für die USA wurde diese Frage in Bezug auf die 
rassistischen Versionen der Wahlrechtsexklusion untersucht und auch Praktiken 
der Feststellung von Literalität analysiert.13 Hingegen sind eine Perspektivierung 
und Diskussion, die Auswirkungen dieser Verbindung auf die Entwicklung mo-

 8 Fuentes 2001; Losurdo 2008.
 9 Bottarini 2002; Mariscal u. Sokoloff 2000; Vázquez de Ferrer 2009.
10 Der Begriff der Americas subsumiert die grundsätzliche Unterscheidung zwischen denjenigen 

Ländern, die besonders von angelsächsischer bzw. französischer einerseits und spanischer und 
portugiesischer Kolonisierung andererseits geprägt waren. Der Begriff ebnet diese Unterscheide 
teilweise ein und positioniert diese Geschichten zugleich in ihren gemeinsamen Kontrasten, bspw. 
der frühe Republikanismus, gegenüber Europa.

11 Rosanvallon 2001; Varela Suanzes-Carpegna 2005.
12 Lazarte Rojas 1995; Ragas 2007; Plaza 1979.
13 Cunningham 1966; Lake 2005; Valelly 2004.
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derner Schulsysteme verdeutlichen, nahezu unbekannt.14 Der Beitrag intendiert, 
die oben genannte Hypothese zur Erklärung der möglichen Konsequenzen dieses 
Exklusionskriteriums zu plausibilisieren. Zu diesem Zweck sollen auch die großen 
Koordinaten der literalitätsbasierten Wahlrechtseinschränkung auf dem amerika-
nischen Kontinent identifiziert, kontextualisiert und charakterisiert werden.
Mehrere Schritte sind für die Entfaltung der Hypothese nötig. Zunächst soll die 
Verbindung zwischen Literalität und Wahlrecht als Strategie der politischen Ex-
klusion in den jungen lateinamerikanischen Republiken des 19. Jahrhunderts in 
ihren Hauptphasen knapp rekonstruiert werden (2.). In einem weiteren Schritt 
wird diese Problemlage anhand der einschneidenden Entwicklungen in den USA 
nach dem Bürgerkrieg skizziert, in denen eine Rassifizierung des Literalitätskri-
teriums, die ohnehin in den lateinamerikanischen Entwicklungen wirksam war, 
evident wird (3.). In einem weiteren Schritt werden einzelne Entwicklungen und 
Vergleiche der quantitativen Schulentwicklung und Alphabetisierung mit der Fra-
ge des Wahlrechts näher ins Verhältnis gesetzt (4.). Am Schluss werden langfristige 
Folgen der Verbindung zwischen Literalität und Wahlrecht skizziert, um vorläu-
fige Hypothesen für die große Akzeptanz und Langlebigkeit dieser Konstellation 
aufzustellen (5.). Die Darstellung konzentriert sich auf die Veränderung der ge-
setzlichen Grundlagen dieser besonderen Funktion von Literalität und sieht von 
der ebenfalls bildungshistorisch bedeutsamen Frage des Verhältnisses zwischen 
Gesetzgebung und Praxis von Literalitätsfeststellung ab.

2 Literalität und Wahlrecht in Lateinamerika:  
Die Regulierung der Politik der Massen

Als die spanischen und portugiesischen Kolonien auf dem amerikanischen Konti-
nent ab 1808 begannen, sich von ihren Heimatländern abzusetzen, bedeutete dies 
zunächst nicht nur die Unabhängigkeit von dem jeweiligen Mutterland,15 sondern 
darüber hinaus einen Regimewechsel des politischen Systems: Bis auf Brasilien 
wurden alle neuen Länder zu Republiken erklärt, in denen die Modernität eines 
politischen Systems, das auf formelle Gleichheit vor dem Gesetz und aktiver Teil-
nahme der (männlichen) Bevölkerung am politischen Leben beruhte, in starkem 
Kontrast mit einer in weiten Teilen sehr standesbewussten und ungleichen Gesell-
schaft stand.16 Besonders die einheimischen, nicht-kreolischen Gruppen, die wäh-
rend der Kolonialzeit einen Sonderstatus hatten, aber auch zunehmend befreite 

14 Hinweise für die Americas, Mariscal u. Sokoloff 2000; für Lateinamerika: Caruso 2010; für die 
USA: Richardson 1980; Filer, Kenny u. Morton 1991.

15 Chasteen 2009; Lynch 1994.
16 Morelli 2007; Palti 2007.
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Sklaven, waren nun in regional unterschiedlicher Intensität als Bestandteil einer 
zu erschaffenden aktiven Bürgerschaft vorgesehen.17 
Im Vergleich zu Europa standen die ersten Entwicklungen im Bereich des Wahl-
rechts in den Americas auf einer breiteren Basis als häufig angenommen. Bürger-
rechte wurden allen freien, männlichen und erwachsenen Einwohnern zuerkannt. 
Direkte Ausschlüsse, bspw. von indigenen Gruppen, standen nirgends explizit in 
den Verfassungen. Ein gewisser Utopismus begleitete die republikanischen und 
konstitutionellen Experimente. Der Elan, der in dieser Transformation bei allen 
mageren Ergebnissen eingesetzt wurde, ist nicht zu unterschätzen. Vielfach war 
von Revolution die Rede und sowohl die USA als junge und große Republik, aber 
auch die Französische Revolution und, für die Moderaten, der englische Parla-
mentarismus standen den neuen lateinamerikanischen Staaten als Modell Pate.18

2.1 Regulierung des Wahlrechts auf der Grundlage von Literalität
Eine realistische Alternative für die Zähmung dieser epochalen Veränderung war 
die Annahme von Literalität als Bedingung, um in die Wählerverzeichnisse aufge-
nommen werden. Bereits 1812, im Kontext der Etablierung einer parlamentari-
schen Monarchie, beschloss die erste verfassungsgebende Versammlung in Cádiz 
diesen Grundsatz unter Mitwirkung lateinamerikanischer Vertreter. Zum ersten 
Mal war diese Bedingung für die Ausübung elektoraler Rechte in der französi-
schen Verfassung von 1795 formuliert worden, bezeichnenderweise als Reaktion 
auf die Auswüchse jakobinischer Politik.19 Diese restriktive Zielsetzung zeigte sich 
schließlich auch darin, dass nicht nur Literalität, sondern auch ein Zensuswahl-
recht eingeführt wurde. Diese Einschränkungen eines im Prinzip weiterhin gülti-
gen, allgemeinen Wahlrechts betrafen zuerst nur die jungen Wähler ab dem Jahr 
1804, die sowohl ein Zertifikat über ihre Literalität als auch eine Arbeitsbeschei-
nigung bei ihren Anträgen für die Aufnahme in die Wählerverzeichnisse vorlegen 
mussten.20 Nicht nur in Italien war diese Beschränkung bei der Gewährung akti-
ver politischer Rechte aufgenommen worden,21 sondern, wie erwähnt, ebenso in 
der damals berühmten liberalen spanischen Verfassung aus dem Jahr 1812. Auch 
dort verbanden liberale Eliten einen Einschnitt in die politischen Strukturen mit 
Mechanismen, um diese Veränderungen regierbar zu halten.22 Die Verfassung von 
Cádiz kannte nur diese eine Beschränkung des Wahlrechts und führte eine Über-
gangsfrist für die Erfüllung dieses Kriteriums bis zum Jahr 1830 ein. Schließ-

17 Guardino 2005.
18 Garner 2015; Mücke 2005.
19 Furet 1995, S. 162–168.
20 Rosanvallon 2001, S. 68–88.
21 „Constitution de la République Cisalpine” 1823, S. 248.
22 Fuentes 2001.
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lich – so zahlreiche liberale Persönlichkeiten – konnte man dem Einzelnen die 
Versäumnisse des nun besiegten Despotismus nicht anlasten.23

Genau diese Konstellation kam in den neuen lateinamerikanischen Republiken 
häufig zum Einsatz. Alle diesen neuen Staaten standen vor der Herausforderung, 
die „Revolution“ regierbar zu halten.24 Eine Analyse von einem Sample aus 45 
Verfassungen und Verfassungsentwürfen aus 12 hispanoamerikanischen Ländern 
zwischen 1811 und 1848 ergab, dass 29 dieser Dokumente das Junktim zwischen 
Wahlrecht und Literalität für die Regulierung der neu verbrieften politischen 
Rechte vorsahen. Mehr noch: Diese Einschränkung politischer Rechte wurde erst 
nach 1821 eingeführt, d. h. nachdem die unterschiedlichen Länder ernüchternde 
Erfahrungen mit Bürgerkrieg und der neuen Zeit moderner Politik gemacht hat-
ten.25 Dessen ungeachtet, dass hier eine explizite Regulierung des Wahlrechts vor-
genommen wurde, vertraten viele dieser Verfassungen in den 1820er Jahren einen 
liberalen, zuweilen auch radikal-liberalen Geist, der sich darin zeigte, dass eine 
expansive Schulpolitik26 auf der Grundlage des aus England importierten Modells 
des wechselseitigen Unterrichts nach Bell und Lancaster mit Elan implementiert 
wurde27. Schließlich versprach dieses Unterrichtssystem die schnelle und kosten-
günstige Literalisierung der Massen.28 Gewiss bildete die Wahlrechtsrestriktion 
über das Kriterium der Literalität nur eine der Handlungsoptionen. Die häufigste 
Form von Wahlrechtsregulierung stellte bis zur Jahrhundertmitte eine Kombina-
tion von Zensuswahlrecht und Literalitätskriterium dar.
Folgende systematische Auswertung von Verfassungsbestimmungen und Wahlge-
setzen für das gesamte 19. Jahrhundert bestätigt, dass literalitätsbasierte Exklusio-
nen weiterhin wirksam wurden.

Tab. 1: Verankerung eines allgemeinen Literalitätskriteriums für die Ausübung 
des aktiven Wahlrechts in nationalen Verfassungen (Lateinamerika, 1811–
1900)

1811–
1819

1820–
1829

1830–
1839

1840–
1849

1850–
1859

1860–
1869

1870–
1879

1880–
1889

1890–
1899

Total

Ja 1 4 10 7 4 4 5 3 4 42
Nein 1 7 4 6 8 5 4 4 4 43
Total 2 11 14 13 12 9 9 7 8 85

Quelle: Eigene Zusammenstellung und Auswertung. Für die nationalen Verfassungen nach 1850 wurde zur Kontrolle 
Dippel (2007) herangezogen.

23 Reflexiones políticas 1821.
24 Ternavasio 2007; Uribe-Uran 2001.
25 Caruso 2010, S. 468–469.
26 Amunátegui Solar 1895, für Chile; Caruso 2005, für Kolumbien.
27 Roldán Vera 2011; Roldán Vera u. Schupp, 2005.
28 Lancaster 1808.
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Dabei lässt sich feststellen, mit welchen Mitteln die Eliten die Frage der Wahl-
rechtsregulierung betrieben. In mehreren Ländern wurden nämlich die Bestim-
mungen eines Zensuswahlrechts zurückgenommen, aber dabei bestand das Li-
teralitätskriterium fort.29 Dies war beispielsweise der Fall für Chile, wo im Jahr 
1874 das Zensuswahlrecht abgeschafft wurde, aber die Literalitätsbedingung für 
die Ausübung des Wahlrechts weiterhin bestand. In Peru galt zunächst das Litera-
litätskriterium neben dem Zensuswahlrecht in allen maßgeblichen Vorgaben zur 
Ausübung des Wahlrechts (Verfassungen, Gesetze und Reglements).30 Mit dem im 
Jahr 1896 eingeführten peruanischen Wahlgesetz wurde die Beschränkung auf-
grund von Eigentum oder Steuerkraft abgeschafft, aber das Literalitätskriterium 
beibehalten.31 Dieser Trend kann jedoch nicht verallgemeinert werden, wie der 
Fall Costa Rica zeigt. Hier bestätigte die Verfassung von 1870 die bereits gängige 
Kombination von Literalität und Zensus für die Ausübung des Wahlrechts, was 
ebenfalls in der Verfassung von 1917 wiederholt wurde.32

Insgesamt ist aber festzustellen, dass eine Restriktion des Wahlrechts auf der 
Grundlage des Literalitätskriteriums eine starke Wirkung entfalten konnte. Ange-
sichts von anhaltenden niedrigen Alphabetisierungsraten in der Region (vgl. 4.) 
waren die Auswirkungen dieser Exklusionsmaßnahme für das politische Leben 
prägend und nachhaltig. Die Divergenz zwischen passionierter republikanischer 
Rhetorik und markantem Exklusionseffekt musste deshalb argumentativ plausi-
bilisiert werden.

2.2 Argumente für die literalitätsbasierte Wahlrechtsexklusion
Das dominante Argumentationsmuster – aus dem liberalen und dem konserva-
tiven Lager gleichermaßen – stützte die breite Aufnahme dieser Form der Wahl-
rechtsregulierung. In beiden Diskursen stand ein Paternalismus im Vordergrund, 
der den nicht-literalisierten Geist als „fruchtbaren, aber nicht beackerten Boden“ 
charakterisierte, wie der führende Liberale und Journalist José María Luis de Mora 
(1794–1850) 1826 bei den Diskussionen einer Verfassung für den Bundestaat 
Mexiko erklärte.33 Liberale waren einerseits enthusiastisch über die neuen Mög-
lichkeiten der auf Repräsentation aufgebauten Republiken. Andererseits waren 
sie angesichts der sehr konservativen Prägung lateinamerikanischer Gesellschaften 
etwas vorsichtig bei der Expansion von politischen Rechten. Manuel Vidaurre 
(1773–1841), Jurist und mehrfach Minister der jungen Republik Peru, warnte in 
seiner Rede über die Wahlen davor, die Lage zu positiv einzuschätzen: 

29 Mariscal u. Sokoloff 2000.
30 McEvoy 1997, S. 270.
31 ebd., S. 355
32 Obregón Quesada 2000.
33 Actas del congreso constituyente del Estado Libre de México 1826, S. 114.
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„Das Volk glaubt, dass es in Freiheit wählt, aber das ist nicht der Fall. Bestechung, Ver-
führung, Hoffnung und Furcht sind Triebfedern, die, von Ehrgeizlingen manipuliert, 
aus der Hand des Bürgers ein mechanisches Instrument machen, mit dem man den 
Wahlzettel in die Urne wirft.“34

Konservative, ihrerseits, betonten auch die Gefahren populistischer Agitation und 
Manipulation, bspw. als bei der Diskussion einer neuen Verfassung in Venezuela 
im Jahr 1847 Literalität zur Bedingung gemacht werden sollte, das aktive Wahl-
recht zu gewähren, „weil bei den Menschen natürlich ist, der Autorität derjenigen, 
die sich besser auskennen oder dies vorgeben, nachzugeben, und das Ergebnis ist, 
dass der Mensch sich listigen Spekulanten ergibt“.35

In der Mitte des Jahrhunderts stand Literalität als Kriterium politischer Exklusi-
on nicht zuletzt aufgrund der unbefriedigenden Funktionsweise von Wahlen in 
der Region in der Kritik. In dieser Situation präzisierten einige moderat-liberale 
Autoren, wie der Jurist, Schriftsteller und Schulbuchautor Nicolás Pizarro Suárez 
(1830–1895) in Mexiko dieses Kriterium und erklärten, von den Wählern sollte 
das Gesetz das Schreibenkönnen verlangen.36 Dies war einerseits angesichts der 
pädagogischen Tradition in den spanischsprachigen Ländern bedeutend, weil dort 
lange Zeit das Schreiben als Unterrichtsgegenstand, der nicht gleich dem An-
fangsunterricht zugeschlagen wurde, für eine über das Minimum hinausgehende 
Unterweisung stand.37 Andererseits war dieser Einwurf für ihn bedeutend, weil es 
in der Zeit einzelne Verfassungen gab, wie diejenige des Bundestaats Mexiko, die 
vom Wähler nur das Lesen, und nicht das Schreiben verlangten.38 Dabei stand 
Literalität auch in der Kritik von radikal-liberalen Kräften. In der verfassungsge-
benden Versammlung in Mexiko in den Jahren 1856–57 wurden einzelne Stim-
men laut, die monierten, „dass Lesen und Schreiben äußerst wenig ist, es sind ja 
lediglich zwei zu erwerbende Fähigkeiten und diese sind nur Mittel, um anderes 
Wissen zu erwerben; sie bringen keinen Nutzen, wenn man nicht studiert“. Au-
ßerdem, und hier zeigt sich auch eine radikal-liberale Einstellung, sei „die münd-
liche Tradition“ zu berücksichtigen, die ja „wichtige Erkenntnisse kommuniziert 
wie dies in alten Zeiten vor der Erfindung des Buchdrucks der Fall war“.39 
Insgesamt bestanden die Liberalen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auf 
Literalität als legitimes Kriterium für die Gewährung des Wahlrechts. Der Jurist 
und Diplomat José Antonio de Lavalle (1833–1893) in Peru war beispielsweise 
der Ansicht, dass „die erste Stufe der Unterweisung“ die minimale Bedingung für 

34 Vidaurre 1827, S. 5.
35 Caruso 2010, S. 473.
36 Pizarro Suárez 1855, S. 101.
37 Caruso 2012.
38 Constitución Política del Estado de México 1852, S. 6.
39 Zarco 1857, S. 612.
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das aktive Wahlrecht bilden sollte.40 „Nicht einmal für eine Minute“ – so sein 
dringender Appell an das peruanische Parlament – „kann man ihn [den Mann, 
der nicht die Primarstufe besucht hat, MC] für fähig halten, die den Bürgern 
anvertraute Mission zu erfüllen“.41 Die „schwache Intelligenz“ eines Mannes, 
die „so extrem ist, dass er nicht einmal Lesen und Schreiben kann“, „wäre ein-
fach zu manipulieren bei der Ausübung von Funktionen, deren Wichtigkeit er 
nicht versteht“.42 Liberale misstrauten zunehmend den Mobilisierungseffekten, 
die die traditionellen Mächte erzielen könnten, und zwar über den Einfluss der 
katholischen Kirche und über die Mobilisierung konservativ eingestellter Grup-
pen, wie viele Gemeinschaften der Ureinwohner der Länder, für die eine liberale 
Wirtschaftsordnung äußerst bedrohlich war.43 Der kolumbianische Journalist und 
liberale Politiker José María Samper (1828–1888) kritisierte die Eliten, die im 
Wahlrecht „nur die Möglichkeit sehen, es als Mittel der Ausbeutung, der Kor-
rumpierung oder der verborgenen Gewalt einzusetzen“.44 Nicht so sehr wegen der 
Ignoranz des Volkes funktioniere moderne Politik in den hispanoamerikanischen 
Republiken nicht, sondern wegen der Skrupellosigkeit der Eliten: 

„Es ist deshalb nötig, dass die Demokraten auf diesem Kontinent sich von der Tatsache 
überzeugen lassen, dass das Wahlrecht nicht zu einer Wahrheit oder zu einer fruchtbaren 
Institution wird, solange dieses nicht als direktes und geheimes Recht existiert, nur in 
den Händen derjenigen, die lesen und schreiben können und unbeachtet des Reichtums 
und des Zensus.“45

Populäre Kräfte aus indigenen Gemeinschaften und Landwirtschaft waren jedoch 
nicht nur willige Verfügungsmasse von konservativen Manipulatoren, und so 
etwas wie eine eigene Tradition des volksnahen, ‚sozialen‘ Liberalismus bestand 
vielfach.46 Aber die Diagnose der meisten Liberalen führte sie geradezu zur Befür-
wortung von Literalität als ein in dieser Situation angemessenes Kriterium, um 
politische Exklusion auch in Zeiten der zunehmenden Rücknahme einer Zen-
susvorgabe zu organisieren. Folgender Verfassungskommentar aus Chile aus den 
1870er Jahren mag erklären, warum Literalität als Kriterium für politische Ex-
klusion fortbestand. Die chilenische Verfassung sah nämlich vor, dass man alpha-
betisiert war sowie ein gewisses Alter und ein gewisses Vermögen haben musste. 
„Bereits der Fakt, dass eine Person lesen und schreiben kann, lässt die Vermutung 
anstellen (…), dass diese Person das in der Verfassung definierte, nötige Vermö-

40 Lavalle 1859, S. 12.
41 ebd.
42 ebd. 
43 Sanders 2004.
44 Samper 1861, S. 233.
45 ebd. 1861, S. 234.
46 Mallon 1995.
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gen, um dieses wichtige Recht auszuüben“, besitzt.47 Hier fungierte Literalität 
als eine Art Proxy-Variable, die das bis dahin wichtige Kriterium des Zensus auf 
legitimer Basis ersetzen könnte. Während der Zensus offensichtlich ein Legiti-
mitätsdefizit aufwies und allmählich zurückgenommen wurde, stand Literalität 
unter den Eliten hoch im Kurs, wenn es um die Zähmung politischer Prozesse 
ging. Sogar in Ländern wie Argentinien, in denen ja keinerlei Bedingungen für 
das Wahlrecht bestanden, wurde von Mitgliedern der Eliten immer wieder diese 
Forderung vorgetragen, bspw. von dem Militär Mariano Olleros (1859–1914): 
„Das Recht, Wähler zu sein, zu qualifizieren, bedeutet, das Wahlrecht würdig zu 
machen. Keiner, der nicht lesen und schreiben kann, soll wählen, das ist alles“.48

Eine Verfassung- und Diskursgeschichte des Junktims Literalität und Wahlrecht ist 
aus vielen Gründen nicht ausreichend. Das wichtigste Argument dafür, dass poli-
tische und elektorale Praktiken stärker in den Blick genommen werden sollten, ist 
die frappante Kluft zwischen Normgefüge und Praxen in allen lateinamerikanischen 
Ländern.49 Wo es keine legalen Beschränkungen für das Wahlrecht gab, wurden 
andere Mechanismen der Exklusion und des Wahlbetrugs eingesetzt, allen voran 
die nicht-geheime Stimmabgabe. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Kluft zwi-
schen Normen und Praktiken ist die Analyse elektoraler Praxis insgesamt von emi-
nenter Bedeutung. Aber ausgerechnet über die lokale Aufführung dieser literalitäts-
bezogenen Regularien liegt kaum Forschung vor. Es liegt nahezu völlig im Dunkeln, 
wie Literalität als Exklusionskriterium vor Ort festgestellt wurde, ob beispielsweise 
dieser Aspekt überhaupt spezifiziert war und somit lokale Figuren wie eine Lehrkraft 
oder der Pfarrer für die Feststellung von Literalität herangezogen wurde, oder auch 
zentralisiertere und standardisierte Formen der Überprüfung von Literalität exis-
tierten.50 Denn die hier diskutierten Verfassungsvorgaben implizierten einen nicht 
zu unterschätzenden Prüfungs- und Verwaltungsaufwand. Der Gründer des mexi-
kanischen Konservatismus und Ex-Liberaler Lucas Alamán (1792–1853) mokierte 
sich über die spanische Verfassung von Cádiz, die als Vorbild für viele der frühen 
lateinamerikanischen Verfassungen gedient hatte. Bewährte Vertretungsrechte der 
höheren Stände seien in Cádiz aufgehoben worden, nun herrsche der Parteigeist 
und alles wurde mit Hoffnung erkauft, „dass sie [die Wähler, MC] irgendwann 
in der Zukunft lesen und schreiben können“. Wenn der Tag für diese Regelung 
kommt, so Alamán weiter, „dann würden die Wahlvorstände so etwas wie Prüfer in 
einer Primarschule werden, um sich dessen zu vergewissern, dass alle Wähler die von 
der Verfassung verlangten Kriterien erfüllen“.51 Um Einblicke in die Praxis der Fest-
stellung von Literalität als politisches Exklusionskriterium zu erhalten, muss man 

47 Christi H. 1878, S. 10.
48 Olleros 1898, S. 36.
49 Sábato 2001.
50 Hinweise für den Bundesstaat Veracruz in: Carmona 1869, S. 22.
51 Alamán 1850, S. 114.
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eher die Entwicklungen in anderen Kontexten hinzunehmen, in denen Praktiken 
der literalitätsbasierten Exklusion dokumentiert sind. Dies ist der Fall der Vereinig-
ten Staaten nach der Zeit der Rekonstruktion.

3 Literalität und Wahlrecht in den Vereinigten Staaten: 
Literalitätstests und Rassifizierung demokratischer Politik

In den USA erlangte der Zugang zum Wahlrecht eine besondere Brisanz erst im Zuge 
der Rekonstruktionsphase (1865–1877), die sich an den US-amerikanischen Sezes-
sionskrieg (1861–1865) anschloss. Hatten davor ethnische Minderheiten in Teilen 
noch elektorale Rechte, so wurden diese nach 1877 zunehmend eingeschränkt, so-
dass die Zahl der nicht-weißen Wähler auf ein Minimum zusammenschrumpfte. 
Ein Blick in die Zeit vor dem Sezessionskrieg zeigt, dass die Kolonien und späteren 
Bundesstaaten bereits umfassende Bestimmungen zum Wahlrecht erlassen hatten52 
und dass in diesen Minderheiten zum Teil inkludiert wurden.53 Connecticut und 
Massachusetts beispielsweise verabschiedeten in den Jahren 1855 bzw. 1857 als ers-
te Wahlregularien, die dezidiert auf den Ein- bzw. Ausschluss bestimmter Bevöl-
kerungsgruppen eingingen.54 Interessant ist, dass es sich hierbei nicht nur um ein 
Phänomen der Südstaaten55 handelt, sondern auch des Nordens, der Sklaverei in 
weiten Teilen ablehnte und Gesetze zur Einschränkung des Wahlrechts von freien 
Afro-Amerikanern verabschiedete. Innerhalb dieser Bestimmungen gab es starke 
Unterschiede beim Zugang der einzelnen Minoritäten: die indigene Bevölkerung, 
Latinos und Asian Americans wurden häufiger und deutlich markierter von Wahlen 
ausgeschlossen, als die sogenannten ‚freemen‘, freie Afro-Amerikaner, die zunächst 
noch einen deutlicheren Anteil an den Wahlen hatten.56

Diese Situation begann sich zügig unmittelbar vor dem Sezessionskrieg zu ändern, 
als die „Emancipation Proclamation“ im September 1862 erlassen wurde. Die sich 
an den Sezessionskrieg anschließende Rekonstruktionsphase ist in den Gebieten der 
ehemaligen Konföderierten Staaten charakterisierbar durch ein Klima der politi-
schen Neuorientierung nach einer Zeit der Besetzung durch Nordstaaten-Verwal-
tungen.57 In den fünf Jahren zwischen 1865 und 1870 wurden drei Zusatzartikel 
(Amendments), die sogenannten ‚Reconstruction Amendments‘, zur Verfassung der 
Vereinigten Staaten verabschiedet, die auf die Gleichstellung der ehemaligen Skla-

52 Bishop 1893.
53 Fraga 2018, S. 21–22; Walton, Puckett u. Deskins 2012, S. 171–172.
54 Lake 2005, S. 215.
55 Zu den Südstaaten zählten Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi, North 

Carolina, South Carolina, Tennessee, Texas und Virginia. Für ausführliche Darstellungen siehe 
z. B. Boyer, Clark, Halttunen, Kett, Salisbury 2013, Brinkley 2000 und Foner 2012.

56 Fraga 2018; McCool, Olsen u. Robinson 2007.
57 Foner 2014; McPherson 1988; Woodward 1957.
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ven/innen abzielten.58 Das 15. Amendment59 hielt fest, dass „The right of citizens of 
the United States to vote shall not be denied or abridged by the United States or by 
any State on the account of race, color, or previous condition of servitude”.60

Die Anerkennung politischer Rechte für die gesamte (männliche) afro-amerikani-
sche Bevölkerung machte besonders in den südlichen Bundestaaten aus der Frage 
der Wahlrechtsregulierung ein dringendes Anliegen. Aus diesem Grund fokussiert 
dieser Teil auf die afro-amerikanische Bevölkerung, da deren Wahlrechte in der 
Zeit der Rekonstruktion besonders umkämpft waren und da bei dieser demografi-
schen Gruppe die Schwankungen bei der Wahlbeteiligung sehr deutlich ausfielen. 
So stellten Afro-Amerikaner noch im Jahr 1880 45 Prozent der Wählerschaft im 
Bundesstaat Mississippi dar; 1900 waren es dagegen nur vier Prozent.61 Ähnliches 
lässt sich auch an anderen zeitgenössischen Statistiken ablesen, wie z. B. für den 
Bundesstaat Louisiana, in dem im Jahr 1896 die Anzahl der registrierten afro-
amerikanischen Wähler bei 130.334 lag während im Jahr 1904 diese Zahl auf nur 
1.342 schrumpfte.62 Dieses Phänomen des massiven Einbruchs lässt sich auch in 
vielen anderen Bundesstaaten beobachten63 und zeigt, wie im Fall Lateinamerikas 
einige Jahrzehnte zuvor, dass die Gewährung allgemeiner politischer Rechte im 
19. Jahrhundert und ihre Regulierung auf der Tagesordnung standen.
Das durch die Gesetzesänderungen zugesicherte Wahlrecht für die afro-amerika-
nische Bevölkerung löste heftige Debatten aus, die in den unterschiedlichen po-
litischen Lagern geführt wurden und verschiedene essentialisierende und diskri-
minierende Argumente dafür anführten, warum das Wahlrecht der nun befreiten 
Sklaven eingeschränkt werden sollte.64 Die von den Nordstaaten in den besetzten 
Südstaatengebieten eingeführte Verwaltung stärkte die Position der Republika-
nischen Partei, die neben der Abschaffung der Sklaverei auch weitere Unterstüt-
zungsangebote für die befreiten Sklaven/innen befürwortete, so z. B. das ‚Bureau 
of Refugees, Freedmen, and Abandoned Lands‘, das 1865 von Abraham Lincoln 
(1809–1865) initiiert wurde. Die Bevölkerung in den Südstaaten war jedoch 
mehrheitlich der Demokratischen Partei65 zugewandt, sodass das Konfliktpotenti-
al zwischen der regierenden Verwaltung und der lokalen Bevölkerung bereits hoch 
war und durch die Verabschiedung der drei ‚Reconstruction Amendments‘ noch 
zusätzlich verstärkt wurde.

58 Brinkley 2000, S. 393–394.
59 Right of Citizens to Vote 1870. 
60 The Constitution of the United States, Artikel XV.
61 Redding u. James 2001, S. 148.
62 Woodward 1957, S. 68.
63 Walton, Puckett u. Deskins 2012; Tuck 2009.
64 Woodward 1957, S. 69.
65 Hier ist die damalige zeitgenössische Ausrichtung der Republikanischen und Demokratischen 

Parteien zu beachten, die deutlich andere Positionen als heute vertraten. Einen ausführlicheren 
Überblick liefert hierzu z. B. Critchlow 2015, S. 46–47 u. 60–73. 
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3.1 Maßnahmen zur Einschränkung der elektoralen Rechte
Um die nun verfassungsmäßig zugesicherten elektoralen Rechte der afro-amerika-
nischen Bevölkerung einschränken und dieser letztendlich das Wahlrecht entziehen 
zu können, wurden auf Bundesstaatenebene unterschiedliche Maßnahmen und Be-
stimmungen eingeführt. Nach außen hin bewahrten diese Regularien Neutralität, 
um einen direkten Widerspruch gegen die ‚Reconstruction Amendments‘ zu ver-
hindern. In der Praxis erlaubten sie aber ausreichend Spielraum, um besonders afro-
amerikanische Wähler zu benachteiligen und letztlich auszuschließen.66 Eine Vari-
ante dieser Zugangsbeschränkungen stellte die Einführung von Wahlsteuern (‚poll 
taxes‘) dar. Diese mussten in einem gesetzlich festgelegten Zeitraum vor der Wahl 
entrichtet werden und die Zahlungsbestätigung musste in einigen Staaten vom Be-
zahlenden selbst aufbewahrt und bei Bedarf nachgewiesen werden. Die Höhe der 
Abgabe lag zwischen einem und zwei Dollar und teilweise sahen die Wahlregistrie-
rungsregularien vor, dass die Wahlsteuer durchgängig entrichtet werden musste, um 
an Wahlen teilnehmen zu können.67 Weiterhin verlangten eine Reihe von Bundes-
staaten den Nachweis über den Besitz von Eigentum in Höhe einer bestimmten 
Summe, häufig über 200 bis 300 Dollar, um an einer Wahl teilnehmen zu können.68 
Eine dritte und für diesen Beitrag zentrale Maßnahme stellten die ‚literacy‘ bzw. 
‚educational tests‘ dar, bei denen Personen, die an einer Wahl teilnehmen wollten, 
ihre Lesefähigkeiten und ihr Leseverständnis nachweisen mussten. Schließlich wur-
den ‚white primaries‘, bei denen in einem ersten Wahlgang nur die wahlberechtigte 
weiße Bevölkerung wählen durfte, eingeführt, um das Wahlrecht von Afro-Ameri-
kanern zusätzlich einzuschränken und somit de facto zu verhindern, dass eine andere 
Partei als die Demokraten im Süden gewählt wurde.69 White primary-Wahlen wur-
den bis 1915 in allen Südstaaten eingeführt und erst 1944 aufgehoben.70

Der Großteil der Bundesstaaten nutzte unterschiedliche Mischungen aus diesem 
Maßnahmenkatalog und auch hier waren es nicht nur Südstaaten, die einschrän-
kende Regularien beibehielten oder einführten. So entwirft Weeks (1894) in sei-
ner historischen Darstellung der Entwicklung des Wahlrechts für Afro-Amerika-
ner für die Bundesstaaten, die nicht zu den elf Südstaaten zählen, eine Typologie 
der Gestaltung des Wahlrechts. Bei dieser Darstellung nutzt er drei Typen: (1) 
die Staaten, die keine ethnischen Einschränkungen festlegten, (2) diejenigen, die 
solche Einschränkungen festlegten, aber erst zu einem späteren Zeitpunkt und 
(3) Bundesstaaten, die von Anfang an das Wahlrecht nur weißen Männern ein-
räumten.71 

66 Keyssar 2000.
67 Walton, Puckett u. Deskins 2012, S. 329–330.
68 Weeks 1894, S. 701.
69 Valelly 2004, S. 156–157.
70 McKay 1973, S. 106, zitiert nach Woodward 1968.
71 Weeks 1894, S. 677.
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3.2 Literalität als ausschlaggebendes Kriterium
Wie oben bereits angedeutet, soll im Folgenden das Kriterium der Literalität im 
Vordergrund stehen, da dieses v. a. auf die Forderung eines bestimmten Bildungs-
standards für die Wahlbeteiligung abzielt. Im Gegensatz zu Lateinamerika sind 
mehr Informationen über die Ausgestaltung dieses Prozederes vorhanden. Mit 
der Feststellung der Literälität wurden Verwaltungsbeamte beauftragt, die den 
potentiellen Wählern in den meisten Fällen eine Passage aus der Verfassung des 
Bundesstaates vorlegten, die vorgelesen und interpretiert bzw. erklärt werden soll-
te. Dabei handelte es sich teilweise um sprachlich veraltete, komplexe Passagen 
aus der Verfassung, die zu Prüfungszwecken herangezogen wurden. Die Litera-
litätstests setzten sich, je nach Bundesstaat, aus verschiedenen Teilen zusammen; 
in den meisten Fällen jedoch bestanden sie aus Lese- und Schreibaufgaben, deren 
Grundlage neben den Passagen aus der Verfassung das eigenhändige Ausfüllen 
der Wahlregistrierung bildete. Stephenson (1910) beschreibt die Maßnahme der 
Literalitätsüberprüfung und die Rolle der Verwaltungsbeamten sehr treffend: 

“Educational distinctions easily permit race distinctions in several ways. In the first place, 
registration officers may give a difficult passage of the Constitution to a Negro, and a very 
easy passage to a white person, or vice versa. He may permit halting reading by one and 
require fluent reading by the other. He may let illegible scratching on paper suffice for the 
signature of one and require of the other a legible handwriting. But race discriminations in 
such cases rest with the officers; they do not have their basis in the law itself”.72

Als konkretes Beispiel lässt sich hier der Bundesstaat Mississippi anführen, der 
mit der 1890 verabschiedeten Verfassung als erster Staat Maßnahmen einführte, 
die letztendlich die elektoralen Rechte der afro-amerikanischen Bevölkerung ein-
schränkten. So heißt es in der Verfassung: “On and after the first day of January, 
A. D., 1892, every elector shall, in addition to the foregoing qualifications, be able 
to read any section of the constitution of this State; or he shall be able to under-
stand the same when read to him, or give a reasonable interpretation thereof. A 
new registration shall be made before the next ensuing election after January the 
first, A. D., 1892”.73

Damit wurde in Mississippi ein Literalitätstest eingeführt, der nur aus einem Le-
seteil bestand und durch eine ‚understanding alternative‘ ergänzt wurde. Diese 
Alternative, bei der der zuständige Wahlregistrierungsbeamte selbst einen Teil aus 
der Verfassung vorlas, der dann von der zu prüfenden Person erläutert werden 
musste, wurde zunächst auch in Georgia, South Carolina und Virginia durchge-
führt. Allerdings schafften alle Bundesstaaten außer Mississippi diese Alternative 
im Zuge von Reformierungen der Wahlbestimmungen wieder ab.

72 Stephenson 1910, S. 303–304.
73 Constitution of the State of Mississippi 1892, Artikel 12, Abschnitt 24.
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Nichtsdestotrotz lässt sich festhalten, dass die in Mississippi eingeführten zu-
sätzlichen Bestimmungen eine enorme Strahlkraft entwickelten und häufig als 
Vorlage für ähnliche Verfassungszusätze auf Bundesstaatenebene genutzt wurden, 
insbesondere in den anderen Südstaaten.74 Hierdurch wurde auch die Grundlage 
für den de facto-Entzug des Wahlrechts von Afro-Amerikanern gelegt, der seinen 
Höhepunkt im Jahr 1908 mit der Einführung entsprechender Maßnahmen im 
Bundesstaat Georgia erreichte. Hier wurden mit der Wahlsteuer, dem Nachweis 
über Eigentum sowie dem Literalitätstest alle zur Verfügung stehenden Maßnah-
men genutzt, um afro-amerikanische Wähler zu entrechten.75

Ein zweites prägnantes Beispiel stellt der Bundesstaat Louisiana dar, wo im 
Zeitraum zwischen 1898 und 1904 ebenfalls die Wahlsteuer, der Literalitätstest 
und der Eigentumsnachweis eingeführt wurden.76 Auch hier fand ein immen-
ser Einbruch bei der Wahlbeteiligung der afro-amerikanischen Wähler statt: Im 
Jahr 1896 bildeten diese noch in 26 Distrikten die Mehrheit, während sie 1900 
in keinem Distrikt mehr eine Mehrheit darstellten.77 Damit zeigt sich auch in 
Louisiana, ähnlich wie in Mississippi und vielen anderen Südstaaten, die starke 
Disparität zwischen dem Anteil der Afro-Amerikaner/innen an der Gesamtbevöl-
kerung und der Verteilung der elektoralen Rechte, die nur einer verschwindend 
kleinen Minderheit eingeräumt wurden. Die Überprüfung der Literalität wurde 
in den meisten Bundesstaaten bis weit in die 1960er Jahre praktiziert78 und erst 
mit der Verabschiedung des ‚Voting Rights Acts‘ im Jahr 1965, durch den die 
afro-amerikanische Bevölkerung nun uneingeschränkte elektorale Rechte erhielt 
und durch den mit dem 24. Zusatzartikel zugleich die Wahlsteuer abgeschafft 
wurde, aufgehoben.79

Louisiana soll hier auch beispielhaft für die Einführung von zusätzlichen Maß-
nahmen stehen, mit denen der Literalitätstest in bestimmten Fällen umgangen 
werden konnte. Literalität als Grundlage für das Wahlrecht führte nämlich auch 
dazu, dass weiße Wähler ebenso von Wahlen ausgeschlossen werden konnten. 
Daher mussten nun wiederum Mechanismen eingeführt werden, mit denen der 
‚literacy test‘ umgangen werden konnte. Eine bereits erwähnte Möglichkeit boten 
die ‚understanding alternatives‘, die statt des Vorlesens einer Textpassage aus der 
Verfassung lediglich die Erklärung des Textteils vorsahen. Eine zweite bedeutende 
Alternative stellte die Einführung der ‚grandfather clauses‘ dar. Diese ermöglich-
ten die Freistellung von der Literalitätsprüfung, indem sie den Wählern, deren 
Großväter sich bereits vor dem Bürgerkrieg für Wahlen registriert und an die-

74 Woodward 1957.
75 Tuck 2009, S. 139.
76 The Constitution of the State of Louisiana 1898, Artikel 197; Cunningham 1966.
77 Woodward 1957, S. 68.
78 Filer, Kenny u. Morton 1991, S. 374.
79 Foner 2012, S. 970.
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sen teilgenommen hatten, diesen Test erließen.80 In der Verfassung von Louisiana 
wird dieser Passus wie folgt formuliert:

„No male person who was on January 1st, 1867, or at any date prior thereto, entitled 
to vote under the Constitution or statutes of any State of the United States, wherein he 
then resided, and no son or grandson of any such person not less than twenty-one years 
of age at the date of the adoption of this Constitution, and no male person of foreign 
birth, who was naturalized prior to the first day of January, 1898, shall be denied the 
right to register and vote in this State by reason of his failure to possess the educational 
or property qualifications prescribed by the Constitution […].”81

Der grandfather clause hatte also eine doppelte Funktion: Zum einen sollte er die 
Wahlbeteiligung der freedmen weiter einschränken und gleichzeitig fungierte er als 
Instrument, um mehr weißen Wählern elektorale Rechte zu gewähren, auch wenn 
sie die formalen Kriterien des Literalitätstests bzw. des Eigentumsnachweises nicht 
erfüllen konnten. Eine dritte, wenn auch wenig genutzte, Möglichkeit der Umge-
hung der Prüfung von Literalität waren die ‚good character clauses‘, die der Fest-
stellung eines moralisch vorbildlichen Charakters der Wähler dienten.82 Woodward 
beschreibt das Repertoire an Umgehungsmöglichkeiten insgesamt sehr pointiert als 
„loopholes in the barrier through which only white men could squeeze“.83

Die Einführung von Literalitätstests als Vorbedingung für die Ausübung von elek-
toralen Rechten schien zunächst als eine zugangsbeschränkende Maßnahme zu fun-
gieren, die auf alle Bürger im wahlberechtigten Alter zutraf. Allerdings zielte sie, und 
auch die anderen eingeführten Maßnahmen, konkret auf die Einschränkung des 
Wahlrechts der afro-amerikanischen Bevölkerung in den Südstaaten der USA ab. 
De jure fand in den Verfassungen der Bundesstaaten keine explizite Exklusion dieser 
Bevölkerungsgruppe statt – dies verhinderten der 13., 14. und 15. Zusatzartikel 
zur US-amerikanischen Verfassung. Jedoch trafen die eingeführten Wahlvorausset-
zungen aufgrund von strukturellen und sozio-ökonomischen Gründen nur auf be-
stimmte Bevölkerungsgruppen zu. Durch die Einführung dieser Wahlvoraussetzun-
gen konnte die rassifizierte Segregation de facto perpetuiert und sogar noch verstärkt 
werden, insbesondere vor dem Hintergrund der Auswirkungen der Jim Crow Laws. 
Das bedeutete, dass in vielen Landesteilen – die Stadt New Orleans stellt hier einen 
besonders eindrucksvollen Fall dar – eine stärkere Segregation als vor dem Sezessi-
onskrieg zu konstatieren ist, sodass „by the end of the century all southern states had 
constructed a maze of electoral laws that systematically excluded African Americans 
from civic life“.84 Dies entfaltete eine lange Wirkung. Die Jim Crow Laws und die 
in ihrem Sinne gefällten Urteile des Supreme Courts wurden erst nach dem Urteil 

80 Kernell u. Jacobson 2003, S. 114.
81 The Constitution of the State of Louisiana 1898, Artikel 197, Absatz 5.
82 Woodward 1957, S. 67.
83 ebd. 1957, S. 67.
84 Kernell u. Jacobson 2003, S. 113–114.



Literalität, politische Exklusion, Schulexpansion |  173

https://doi.org/10.25658/hayw-p715

Brown v. Board of Education of Topeka im Jahr 1954 abgeschafft und darauf folgend 
die ‚separate but equal‘-Regelung für verfassungswidrig erklärt. Erst 1965 wurden 
alle Formen der Literalitätstests durch den Voting Rights Act verboten.

4 Literalität, Wahlrecht und Schulexpansion: Ein hemmender 
Faktor gegen Schulentwicklung und Schulexpansion?

Die offensichtliche Rassifizierung der Wahlrechtsbeschränkungen über Literalitäts-
tests war auch in einem besonderen Fall in Lateinamerika zu beobachten. Als Bra-
silien als letztes Land des Kontinents die Sklaverei im Jahr 1888 abschaffte, fand 
dies gleichzeitig mit einem Systemwechsel weg vom alten Reich hin zur Republik 
statt. Somit musste eine verfassungsgebende Versammlung einberufen werden, die 
selbstverständlich auch die Frage des Wahlrechts grundsätzlich diskutierte. Vor der 
Aussicht, mit Millionen von ehemaligen Sklaven als neue Wähler umgehen zu müs-
sen, hat diese verfassungsgebende Versammlung ebenfalls eine Literalitätsrestriktion 
beschlossen. So eine vergleichsweise verspätete wie zielsichere Vorgabe spricht Bände 
über die rassifizierten Ängste, die in der Versammlung dominierten. Der Militär 
Alexandre Jose Barbosa Lima (1862–1931) argumentierte dort mit der bekannten 
Figur, dass das Wahlrecht ja „keine Naturrechte“ tangiert, sondern nur „politische“ 
Rechte.85 Der Fall Brasiliens stand nicht allein in dieser Konstellation der rassifi-
zierten politischen Exklusion über ein bildungsbezogenes Kriterium. Auch im Falle 
Perus sind die langwirkenden, literalitätsbasierten Regulierungen des Wahlrechts 
seit der Reform von 1896 explizit im Kontext der Exklusion indigener Gruppen aus 
dem politischen Prozess erkennbar.86

Ein weiteres Argument von Barbosa Lima bringt das Dreieck von Literalität, 
Wahlrecht und Schulexpansion stärker in den Fokus. Die Verknüpfung von Wahl-
recht und alphabetisiertem Status würde „einen weiteren Anreiz geben, damit die 
ehemaligen Sklaven ihren Status der Ignoranz verlassen können“.87 Somit erneu-
erte er ein liberales Argument für die Bestimmung von Literalität als Schlüssel für 
die Erlangung von politischen Rechten, die bereits in den ersten Debatten formu-
liert worden war: Literalität in Verbindung mit Wahlrecht würde einen Impuls für 
die weitere Entwicklung von Schulbildung bedeuten. Die Menschen hätten einen 
Anreiz, Schulbildung zu suchen, um letztlich auch politische Rechte zu erlan-
gen. Nicht wenige waren skeptisch gegenüber dieser von den Liberalen geprägten 
Hoffnung. Ein chilenischer Beobachter bilanzierte 20 Jahren nach der Einfüh-
rung von Literalität als Wahlrechtsrestriktion in seinem Land: Dies habe „nie als 

85 Cury 2001, S. 192.
86 Plaza 1979; Casani Condo 2019.
87 Cury 2001, S. 192.



174  | Marcelo Caruso und Fanny Isensee

https://doi.org/10.25658/hayw-p715

Stimulus für Schulbildung gedient; bis dato gibt es keinen einzigen Elternteil, der 
sein Kind in die Schule schickt, damit dieses Wähler wird“.88

Im Unterschied zu solchen Prognosen basiert unsere Hypothese nicht auf der An-
nahme, dass Wahlrechtsvorgaben Auswirkungen auf der Nachfragenseite der Schul-
bildung hatten, sondern eher auf der Angebotsseite. In den weiterhin restriktiv funk-
tionierenden politischen Systemen lateinamerikanischer Länder – häufig unter dem 
zusammenfassenden Begriff der repúblicas oligárquicas charakterisiert89 – monopoli-
sierten die Eliten die Entscheidungen zur Finanzierung des Schulwesens und somit 
der Schulexpansion auf der Angebotsseite. Es bestünde demnach keine Motivation, 
Schulen in denjenigen Ländern vermehrt zu etablieren, in denen das Wahlrecht den 
männlichen Alphabetisierten vorbehalten war. 
Erste Beobachtungen plausibilisieren diese Annahme. In sehr vielen und einschlä-
gigen Aspekten waren Länder wie Chile und Argentinien ähnlich. In der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts – in Chile bereits seit den 1830er Jahren – gab es eine 
relative politische Stabilität, die den Aufbau des Nationalstaats und die Inkorpo-
ration beider Länder als Exporteure in die Weltwirtschaft ermöglichte. In einer 
Auswertung von Víctor Bulmer-Thomas zu wachstumsrelevanten, nach der Bevöl-
kerungszahl normierten Exporten für den Zeitraum 1850–1912 erscheinen beide 
Länder, neben Uruguay, als Profiteure der Integration in die Weltwirtschaft90 und 
auch die relativen Wachstumsraten zeigten in beiden Fällen nach oben.91 Auch wenn 
verlässliche Daten zum Wachstum der Bildungsausgaben spärlich sind, befanden 
sich beide Länder, so die übereinstimmende bildungshistoriographische Einsicht,92 
in einer Zeit der expansiven Schulpolitik. Und dennoch scheint in Argentinien, wo 
keine Wahlrechtsbeschränkung nach Literalitätsstatus galt, Schulbesuch und Alpha-
betisierung sich schneller entwickelt zu haben als in Chile. 

Tab. 2: Alphabetisierungsrate (Lesen und Schreiben) der über siebenjährigen 
männlichen Bevölkerung in Argentinien und Chile (ca. 1865–1920) 
nach den jeweiligen Volkszählungen

Argentinien Chile
25,2 (1869) 22,4 (1865)
49,2 (1895) 34,4 (1895)
65,2 (1914) 51,3 (1920)

Eigene Zusammenstellung nach Newland, 1990, S. 358; República Argentina 1916, S. 168.

88 Carrasco Albano 1858, S. 48.
89 Stein u. Stein 2002, S. 168.
90 Bulmer-Thomas 2014, S. 67.
91 Prados De La Escosura 2008, S. 500.
92 Vgl. Alarcón 2014 für Chile; Oelsner 2012.
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Während beide Länder laut ihren nationalen Volkszählungen noch nach der Mitte 
des Jahrhunderts ähnliche Alphabetisierungsraten vorwiesen – Argentinien 25,2% 
(1869), Chile 22,4% (1865) – schritten die Entwicklungen in Argentinien bis zur 
Jahrhundertwende (und darüber hinaus) rapider voran – Argentinien 49,2%, Chile 
34,4% (beide 1895).
Sogar ein Vergleich beider Hauptstädte zeigt, dass diese sich angesichts demogra-
phischen Druckes, Migration und Landflucht in Sachen Alphabetisierung auch 
zeitweise unterschiedlich behauptet haben. Während die Alphabetisierungsquote 
der männlichen Bevölkerung in Santiago de Chile im Jahr 1854 52,4% betrug, 
verringerte sich diese Zahl bis 1875 auf 37,0%. Demgegenüber blieb die Alpha-
betisierungsquote von Buenos Aires aus dem Jahr 1855 – 56,0% – bis zum Jahr 
1869 nahezu konstant (55,0%).93

Im Falle der USA ist die Lage komplexer, aber der Zusammenhang, dass das An-
gebot an Schulen eventuell von den Wahlrechtseinschränkungen negativ beein-
flusst werden könnte, ist trotzdem plausibel. Bekanntlich sind Entscheidungen 
im US-Schulsystem stark dezentralisiert, dies betrifft auch Fragen der Schulfi-
nanzierung und der Errichtung von Schulen. Dies könnte bedeuten, dass auch 
people of color in einzelnen school boards dominierten und der Schulexpansion und 
Alphabetisierung nicht zuletzt aufgrund erwarteter politischer Dividende positiv 
gegenüberstanden. Dies war aufgrund von exkludierenden politischen Strategien 
der weißen Südstaaten nicht der Fall, so dass eine Ausweitung des Schulangebots 
erschwert wurde. Ein Vergleich der Alphabetisierungsquoten der „colored people“ 
in Staaten mit oder ohne literalitätsbasierte Wahlrechtseinschränkungen gibt wei-
tere Hinweise auf die nachteiligen Auswirkungen dieser Vorgaben auf die Schul-
expansion. Während im District of Columbia (Washington D. C.) der Analpha-
betismus vom Ende des Bürgerkrieges bis zur Jahrhundertwende halbiert wurde 
(1870: 70,5%, 1880: 48,4%, 1890: 35,0%), wurden die Analphabetismusquoten 
in Alabama nur um ca. 20% (1870: 88,1%; 1880: 80,6%; 1890: 69,1%) und in 
Mississippi um ca. 30% (1870: 87,0%; 1880: 75,2%; 1890: 60,9%) gesenkt.94 
Auch die verspätete Einführung einer eigenen Schulpflicht in den Südstaaten war 
unter anderem auf die befürchteten Auswirkungen einer allgemeinen Beschulung 
zurückzuführen.95 Hier sind Angaben, in denen die Alphabetisierung und der 
Schulbesuch von Weißen und „colored people“ divergieren, wichtig für eine Ein-
schätzung eines bremsenden Effekts der Wahlrechtsvorschriften auf die Expansion 
des Schulwesens und die Universalisierung der Alphabetisierung.
Insgesamt gab es für konservative, rassistische und andere status-quo Kräfte in 
denjenigen Ländern der Americas, in denen literalitätsbasierte Wahlrechtsein-
schränkungen bestanden, keinen richtigen Anreiz, Schulen zu gründen und den 

93 Angaben aus: Newland 1990, S. 358.
94 United States Bureau of Education 1896, S. 1333.
95 Richardson 1980.
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Schulbesuch zu expandieren. Denn die Alphabetisierung von mehr Menschen 
würde nahezu automatisch die Vergrößerung der Wählerschaft mit all ihren Un-
wägbarkeiten mit sich bringen. In mehreren Fällen ist sogar eine auffallend ‚ver-
spätete‘ Einführung einer Schulpflicht zu beobachten (bspw. für Mississippi als 
letzten Bundesstaat in den USA 1918, oder in Chile 1920), die auch mit der 
politischen Rationalität einer Beibehaltung der vorhandenen Wählerschaft zu-
sammenhängen könnte. Beide Aspekte – Schulexpansion und Einführung einer 
gesetzlichen Schulpflicht – sehen wir im Verhältnis mit den literalitätsbasierten 
Restriktionen des Wahlrechts und nicht lediglich als eigensystemische Entwick-
lung.

5 Ausblick: Von der Plausibilisierung der Hypothese zu ihrer 
Erforschung

Wahlrechtsrestriktionen auf der Basis von Literalität blieben in verschiedenen la-
teinamerikanischen Ländern bis 1954 bestehen. Dort hielten diese Regelungen sehr 
lange an und wurden in Venezuela (1947), Costa Rica (1949), Chile (1970), Peru 
(1979) und schließlich Brasilien (1984) abgeschafft. Wie erwähnt, die Ära der Lite-
ralitätstests endete in den USA 1965. Es bestehen somit lange Zeiträume zwischen 
der Einführung von allgemeinen Wahlrechtsregelungen bis zum Ende der Wahlein-
schränkungen auf der Basis von Literalität. Es lässt sich fragen, wie die in diesem 
Beitrag plausibilisierte Hypothese weiterbearbeitet und überprüft werden könnte.
Bereits die zahlreichen angesprochenen Länder und Bundestaaten zeugen von ei-
ner grundlegenden Schwierigkeit solch einer Überprüfung. Darüber hinaus sind 
mögliche wirksame Variablen auf Schulexpansion zahlreich und ihre Verschränkung 
komplex. Somit zeichnet sich das Bild einer Forschungsarbeit ab, in der quantitative 
Zusammenhänge zwischen ‚ähnlichen‘ und ‚kontrastierenden‘ Fällen in Mehrebe-
nenanalysen ermittelt werden. Diese sollen nicht nur die Variationen der Wahl-
rechtseinschränkungen modellieren und in das Untersuchungsdesign integrieren, 
sondern auch Makrodeterminanten wie Finanzkraft und schulpolitische Kontextua-
lisierung (bspw. Schulpflichtigkeit) integrieren. Darüber hinaus können Extrembei-
spiele der Einschränkung identifiziert werden – bspw. Mississippi in den USA, oder 
Guatemala in Zentralamerika –, um die Dynamik der Schulexpansion qualitativ 
zu rekonstruieren. Bezüglich der Untersuchungszeiträume ergeben sich zwei un-
terschiedliche Überlegungen für ihre Bestimmung. Erstens bietet sich an, die seit 
der Mitte des 19. Jahrhunderts detaillierteren Zensusangaben statistischer Behörden 
als systematische Grundlage heranzuziehen. Somit werden solche Analysen für La-
teinamerika kaum vor 1850 durchzuführen sein. Obwohl die USA seit 1790 über 
solche Informationen verfügt, entsteht die kritische Situation der literalitätsbasier-
ten Restriktion erst nach dem Ende des Bürgerkrieges 1865. Zweitens wird das Be-



Literalität, politische Exklusion, Schulexpansion |  177

https://doi.org/10.25658/hayw-p715

stehen von gesetzlichen Regelungen der Schulpflichtigkeit ebenfalls als bedeutsame 
Bedingung der Schulexpansion zu würdigen sein. Obwohl solch eine Gesetzgebung 
keineswegs die schnelle Umsetzung der allgemeinen Beschulung bedeutet – die Lage 
in den lateinamerikanischen Ländern war hier besonders eindrücklich – wäre für 
das Ende der Untersuchungen solch eine gesetzliche Regelung eventuell sinnvoll. 
Ein Untersuchungszeitraum zwischen 1850 und 1920 würde zwar nicht die gesam-
te Zeit, in der schulbildungsrelevante Wahleinschränkungen existierten, adressieren. 
Aber dieser Zeitraum würde doch die Dynamik der Schulexpansion in einer Situa-
tion erfassen können, in der eventuell konfligierende Orientierungen – das Interesse 
an einer eingeschränkten Wählerschaft einerseits, die Umsetzung der beschlossenen 
Schulpflicht andererseits – noch nicht wirksam waren.
In jedem Fall dürfte in solchen Kontexten, in denen Wahlrecht und Literalität in 
funktionaler Verbindung standen, eine unmittelbare Politisierung der Schulpolitik 
zu konstatieren sein. Denn im Unterschied zu anderen Mechanismen der schulpo-
litischen Beeinflussung der Massen wie Curriculum, Disziplin, Nationalisierung 
der Rituale, etc., denen mit Recht eine politische Funktion zugesprochen werden 
kann, kommt in diesen Konstellationen dem reinen Schulbesuch eine unmittel-
bare politische Funktion zu. Nicht ohne Grund stand die Flucht Paulo Freires 
aus Brasilien und die Repression sowie das Verbot seiner Alphabetisierungszirkel 
auf der Tagesordnung der brasilianischen Diktatur.96 Dies geschah nach 1964, als 
eine militärische Regierung, die von dem ehemaligen Präsidenten Jair Bolsonaro 
gefeiert wird, über das Land herrschte. Paulo Freire war nicht allein deshalb ge-
fährlich, weil er eine eigentümliche Mischung aus Christentum und Marxismus 
vertrat. Seine Alphabetisierungsmethode, die schnelle Ergebnisse versprach, stell-
te eine unmittelbare Herausforderung der gewohnten politischen Ordnung dar, 
weil diese Methode ja die Wählerschaft mit relativer Geschwindigkeit vergrößern 
könnte. Nicht allein die didaktisch-pädagogischen Konzepte, sondern auch un-
mittelbare politische Auswirkungen mögen hier eine Rolle gespielt haben. Die 
Geschichte von Literalität und Schulbesuch in den Americas, die eigene Wege bei 
der Konsolidierung liberaler Ordnungen gingen, kann somit anhand der konkre-
ten Verschränkung mit einer politischen Institution – dem Wahlrecht – in ihrer 
unmittelbaren politischen Bedeutung erkundet werden.
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Daniel Deplazes und Jona T. Garz
Historische Materialität: 
Ein „Meilenstein“ für die Historiografie?1

Abb. 1: Fotografie des „Meilensteins“,  
2022

Abb. 2: Fotografie der Unterseite des „Meilensteins“, 
2022

Der „Meilenstein in der Geschichte des Schweizerischen Heimwesens“ ist in der 
Form der französischen ‚borne routière‘, einem Meilenstein, gehalten (s. Abb. 1). 
Er wiegt 193 Gramm und wurde aus Birkenholz hergestellt, das in seinem heutigen 
Zustand nach der Farb-Nomenklatur des Deutschen Instituts für Gütesicherung 
und Kennzeichnung RAL am ehesten dem Typus 1014 „elfenbein“ entspricht. Seine 
Ecken und Kanten wurden abgerundet, wobei die Ungleichmäßigkeit des Schliffs 
auf Handarbeit hindeutet. Der Meilenstein ist 125 Millimeter hoch, 77 Millimeter 
breit und 46 Millimeter tief. Im oberen Drittel findet sich eine kreisrunde Ausspa-
rung, deren Hintergrund in der Farbe RAL 3000 „feuerrot“ lackiert ist. In der Mitte 
des Kreises ist in goldener Umrandung die Abkürzung SVE zu lesen. Oberhalb des 
Emblems, der Kreisform angepasst, findet sich ein mit schwarzer Farbe aufgedruck-

1 Dieser Beitrag entstand im Rahmen des vom Schweizerischen Nationalfonds geförderten und von 
Patrick Bühler, Lucien Criblez und Elisabeth Moser Opitz geleiteten Nationalfondsprojekts zur 
Geschichte des Landerziehungsheims Albisbrunn (Projekt-Nr. 177436).

https://doi.org/10.25658/r5j8-rc10
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tes Datum: 18.09.1984. Unterhalb, ebenfalls mit schwarzer Farbe aufgedruckt, 
steht die Aufschrift: „Ein Meilenstein in der Geschichte des Schweizerischen Heim-
wesens“. Auf der Unterseite des historischen Objekts sind neben einem Aufkleber 
mit dem Logo der „Albisbrunn[er] Spielwaren“, mit Bleistift handschriftlich zwei 
zunächst kryptisch anmutende Notierungen angebracht worden: „NR 6.3.84“ und 
„STR 18.9.84“ (s. Abb. 2). Ob diese Notizen im Rahmen der Herstellung oder 
später angebracht wurden, lässt sich nicht rekonstruieren.
Den uns vorliegenden Meilenstein entdeckten wir 2021 in einem nicht öffentli-
chen Archiv, das sich im Keller des Schweizer Fachverbands Sozial- und Sonderpä-
dagogik Integras befand. Ende 2021 übergab der Verband aufgrund eines Umzugs 
der Geschäftsräume den gesamten Bestand dem Schweizerischen Sozialarchiv in 
Zürich. Das Sozialarchiv erschließt derzeit den Bestand. Der zuständige Archivar 
geht davon aus, dass lediglich drei der überlieferten 30 Laufmeter des Integras-Be-
standes tatsächlich archiviert werden können, womit zu befürchten stand, dass der 
„Meilenstein“ bereits entsorgt worden sein könnte. Doch anders als Staatsarchive, 
deren Sammlungslogik sperrigen Holzklötzen meist keinen Platz einräumt, archi-
viert das von einem Verein getragene Sozialarchiv durchaus Objekte der Schweizer 
Sozialgeschichte.
Doch worum handelt es sich bei dem Objekt? Wieso hielten es die Verantwortli-
chen bei Integras in den 1980er Jahren für so bedeutsam, dass es schließlich den 
Weg in eine Archivschachtel fand? Welche Geschichte lässt sich dank dem erhal-
ten gebliebenen Objekt erzählen? Und was verrät es über die Vergangenheit, wozu 
textliche Quellen schweigen? 
Nach methodologischen Überlegungen zum Umgang mit Objekten in der His-
toriografie im Zuge des ‚material turns‘ (vgl. Kap. 1) folgen wir dem Meilenstein 
zurück an den Ort seiner Herstellung; dem 1924 gegründeten Landerziehungs-
heim für ‚schwererziehbare‘ Knaben Albisbrunn in der Zürcher Gemeinde Hau-
sen am Albis.2 Wir skizzieren anhand von drei Aspekten – Öffentlichkeitsarbeit 
(vgl. Kap. 2), Finanzen (vgl. Kap. 3) und Arbeitserziehung (vgl. Kap. 4) –, welche 
Geschichten sich mit einem hölzernen Artefakt über die stationäre Erziehung im 
20. Jahrhundert erzählen ließen und stellen abschließend das Potenzial physischer 
Gegenstände für die historische Bildungsforschung zur Diskussion (vgl. Kap. 5).

1 Material als analytischer Zugang

Spätestens seit den 1980er Jahren hat sich die Geschichtsschreibung im Zuge des 
sogenannten ‚material turns‘ zunehmend aufgeschlossen gezeigt gegenüber der 
„Materialität“ der Vergangenheit.3 Jüngere kulturhistorische Studien widmen sich 

2 Zum Landerziehungsheim Albisbrunn vgl. den Beitrag von Deplazes und Garz in diesem Band.
3 Landwehr 2016, S. 87.



Historische Materialität |  187

https://doi.org/10.25658/r5j8-rc10

der Analyse von Dingen als ‚material cultures‘: So entstanden unter anderem Stu-
dien zur Verstrickung von Materialität und Kultur4 oder zur materiellen Kultur 
der Psychiatrie.5 Wesentliche Impulse erhielt diese Entwicklung von den theore-
tischen und empirischen Arbeiten aus dem Umfeld der Akteur-Netzwerk-Theorie 
(ANT).6 Auch die historische Bildungsforschung interessiert sich seit geraumer 
Zeit für die materielle Seite von Erziehung.7 Dabei fällt auf, dass Objekte und 
ihre Materialität zwar in Bezug auf ihre Bedeutung für Praktiken, Strukturen und 
Wissen untersucht werden, diese Objekte jedoch in aller Regel nicht als solche 
zur Verfügung stehen. Stattdessen werden Architekturpläne, Fotografien, Bau-
anleitungen oder Beschreibungen von Dingen untersucht. Die Materialität der 
Artefakte wird anhand von Texten und Abbildungen rekonstruiert, bevor sie auf 
ihre Funktion hin untersucht wird. Auch bei dieser Quellenbesprechung kann der 
Gegenstand höchstens als Fotografie ‚abgebildet‘ werden (s. Abb. 1; 2), als „zirku-
lierende Referenz“8 auf die Materialität, die somit nur entstellt und unvollständig 
Eingang in Schriftlichkeit erlangen kann. Meist geht es dabei um die Bedeutung, 
die die Objekte für die damaligen Akteure hatten, und weniger – trotz vielfacher 
Betonung  – um die physische Materialität selbst. Das hat zunächst praktische 
Gründe: Die Objekte existieren oft nicht mehr und bleiben somit einer genaueren 
Betrachtung entzogen. Abgesehen von Gebäuden lassen sich Objekte bloß schwer 
archivieren, was zudem dazu geführt haben mag, dass Dingen als historisch rele-
vanten Quellen lange Zeit wenig Beachtung geschenkt wurde.
Eine Ausnahme bilden medienhistorische Untersuchung zu „Aufschreibe- 
systemen“.9 Insbesondere für die Analyse der Hervorbringung von Wissen hat 
sich die medientechnische Annahme als fruchtbare analytische Perspektive erwie-
sen, nach der die Medien des Aufzeichnens  – wie Tabellen, Karteikarten oder 
Vordrucke – als einflussreiche Objekte für die mit ihnen verknüpften Wissens-
praktiken gelten.10 Dass diese Karteikarten, Vordrucke, Akten oder Listen in ihrer 
Materialität historisch untersucht werden können, verdanken sie nicht zuletzt ih-
rer Form als „faltbare Objekte“,11 die sich problemlos(er) in die Logik des Archivs 
einpassen. Auch für die stationäre Erziehung finden sich Untersuchungen, die 

 4 Vgl. etwa Hodder 2012; Ludwig 2019.
 5 Ankele/Majerus 2020.
 6 Vgl. Reckwitz 2014, S. 13.
 7 Vgl. etwa Hnilica 2003; Braster/Grosvenor/Pozo Andrés 2011; Herman et al. 2011; Priem/Kö-

nig/Casale 2012; Ellis 2019; Deplazes 2020.
 8 Vgl. Latour 2015.
 9 Kittler 2003.
10 Vgl. etwa Hoffmann 2008; Vismann 2011; Hess/Mendelsohn 2013; Krajewski 2017; Gamper/

Mayer 2017; Garz 2022.
11 van Oorschot 2018.
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sich der Materialität von Wissensobjekten widmen, die eng mit der Aktenführung 
verknüpft sind.12

Methodologische Bezugspunkte zur Analyse noch vorhandener Materialität fin-
den sich nicht zuletzt in der Archäologie. Dort ist die Ausgrabung von materiellen 
Überresten vergangener Kulturen, durch die „Entfernung von Bodenablagerun-
gen und anderen Materials, das diese bedeckt und begleitet, die Hauptmethode 
der Datengewinnung“.13 In der Auswertung der so zu Tage geförderten Objekte 
stehen zunächst Fragen der Datierung im Zentrum. Hierfür haben sich Hilfswis-
senschaften wie Bodenerkennung oder Radiokarbondatierung herausgebildet.14 
Neben der Datierung der Objekte ist der Fundort von Bedeutung, insbesondere 
wenn es um Fragen nach der sozialen Struktur vergangener Gesellschaften geht. 
Dabei spielen nicht nur die Anzahl und Art der in unmittelbarer Nähe gefunde-
nen Objekte eine Rolle, sondern auch die Rekonstruktion der pflanzlichen und 
tierischen Umwelt.15 Ziel dieser Methoden ist es, mittels der gefundenen, ausge-
grabenen und gesammelten Gegenstände Aufschluss über vergangene Praktiken 
und Strukturen zu erhalten. Was ein Ding über die Ambivalenzen des Sozialen ei-
ner längst versunkenen Kultur verraten kann, lässt sich auch anhand des aus dem 
Archiv ‚ausgegrabenen‘ „Meilensteins“ untersuchen. Bereits die symbolischen In-
schriften des Fundstücks verweisen auf Akteure, Orte und Motive, die mit der 
Herstellung und Zirkulation dieses Objekts verbunden waren. Indem weitere – 
diesmal schriftliche – Quellen, die sich im Umfeld des Fundorts finden, mit dem 
Objekt in Verbindung gesetzt werden, folgen wir ausgehend vom „Meilenstein“ 
drei freigelegten Spuren: Öffentlichkeitsarbeit, Finanzen und Arbeitserziehung.

2 Öffentlichkeitsarbeit – ein Netz aus sozialen Beziehungen

Die Produktion des „Meilensteins“ stand am vorläufigen Ende einer politischen 
Debatte um die Subventionierung des Schweizer Heimwesens in der ersten Hälfte 
der 1980er Jahre. 1981 informierte die Schweizer Regierung über die geplante 
Neuverteilung der Aufgaben zwischen Bund und Kantonen, ein (finanz-)politi-
sches Projekt mit dem Ziel, zur Stärkung des Föderalismus Zuständigkeiten vom 
Bund an die Kantone zu übertragen. Die Reform betraf auch die sogenannten 
Justizheime – wie Albisbrunn eines war –, die zur Erziehung verurteilte jugend-
liche Straftäter:innen aufnahmen. Neu sollten die Bundesbeiträge, die seit einem 
entsprechenden Bundesgesetz von 1966 an diese Heime entrichtet wurden, gestri-
chen und allein die Kantone für die staatlichen Subventionen in die Verantwor-

12 Vgl. Ralser 2021; Bultman/Mak 2019.
13 Renfrew/Bahn 2009, S. 292.
14 Vgl. Renfrew/Bahn 2009, S. 96ff.
15 Vgl. Renfrew/Bahn 2009, S. 129ff.



Historische Materialität |  189

https://doi.org/10.25658/r5j8-rc10

tung genommen werden.16 Es ging um Beiträge von rund 40 Millionen Franken, 
die jährlich an etwa 160 Heime flossen.17 Die Bundessubventionen waren über die 
Jahre zu einem signifikanten Teil der Alimentierung der Justizheime geworden. 
Für Albisbrunn allein ging es um etwa eine Million Franken pro Jahr, die knapp 
30 Prozent der Gesamtaufwendungen des Heims im Jahr 1980 ausmachten.18 
Der damalige Heimleiter, Hans Häberli (1924–2004), setzte sich in den kom-
menden Jahren als Präsident des Schweizerischen Verbands für erziehungsschwie-
rige Kinder und Jugendliche (SVE), heute Integras, intensiv für die Beibehaltung 
der Betriebsbeiträge des Bundes an die Heime ein. Mit einem ausgeklügelten, 
großangelegten Lobbying bei den Parlamentsangehörigen gelang es 1984 bei den 
entscheidenden Abstimmungen im Bundesparlament eine knappe Mehrheit für 
das Anliegen der Justizheime zu gewinnen.19 Die erste erfolgreiche Abstimmung 
am 6. März 1984 im Nationalrat bezeichnete Häberli als „Meilenstein in der Ge-
schichte der schweizerischen Heimplanung.“20

Die Metapher wurde in der Folge ‚verdinglicht‘, der „Meilenstein“ physisch pro-
duziert und als Dankeschön für die Unterstützung in diesem politischen Kampf an 
zahlreiche Weggefährt:innen verschickt.21 Dass es sich bei dem im Archiv ‚ausge-
grabenen‘ „Meilenstein“, dem wohl als Briefbeschwerer auch eine praktische An-
wendung zugedacht war,22 um kein Einzelstück handelte, zeigt eine Liste von 32 
„Empfänger[n] der Meilensteine“ vom Oktober 1984. Unter ihnen befanden sich 
neben zahlreichen Angehörigen des Schweizer Bundesparlaments auch ein „Re-
daktor der Neuen Zürcher Zeitung“ sowie der „Gefängnisinspektor der Polizeidi-
rektion Bern“.23 Sich der damaligen politischen Debatte vergewissernd lassen sich 
die auf der Unterseite des „Meilensteins“ angebrachten Notizen – „NR 6.3.84“ 
und „STR 18.9.84“ – ‚entziffern‘: Es handelt es sich um die Abstimmungsdaten 
zunächst im Nationalrat (NR) und später im Ständerat (STR) des Bundeparla-
ments.24 Zahlreiche individuelle Dankesbriefe, die zusammen mit dem „Meilen-
stein“ versendet wurden, diesen namentlich erwähnen und gemeinsam mit ihm 
aufbewahrt wurden, zeugen von den sozialen Netzwerken, deren Verbindungen 
auch über das Objekt liefen und somit im Rückblick sichtbar werden.25 Der „Mei-

16 Vgl. Schweizer Bundesrat 1981, S. 769f.; M[arti] 1981, S. 33.
17 Vgl. B. 1982, S. 3.
18 Vgl. Brief von H. Häberli an J. Lutz, 21.12.1981, StAZH 866.116; vgl. Jahresrechnung Albis-

brunn 1980, StAZH Z 866.31.
19 Vgl. B. 1984, S. 518.
20 Häberli 1984, S. 312.
21 Vgl. Protokoll Stiftungsrat, 30.05.1984, S. 4, StAZH Z 866.61.
22 Vgl. Brief von H. Zemp an H. Häberli, 22.12.1983, SozArch AR 687.50.03.
23 Empfänger der Meilensteine, Oktober 1984, o. S., SozArch AR 697.50.03.
24 Vgl. B. 1984, S. 518.
25 Etwa Brief von H. Häberli an E. Mühlemann, 02.04.1984; Brief vom SVE an A. Gadient, 02.04.1984; 

Brief von H. Häberli an A. Müller, 04.10.1984; Brief von H. Häberli an W. Weber, 04.10.1984; Brief 
von H. Häberli an C. Miville-Seiler, 06.10.1984; alle Briefe: SozArch Ar 697.50.03.
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lenstein“ ist dabei bloß ein Beispiel einer intensiven Öffentlichkeitsarbeit, die sich 
über Objekte entspann, wurden doch regelmäßig zum Jahresende Holzproduk-
te – wie Brieföffner, Serviettenhalter oder Kerzenständer – in den Albisbrunner 
Betrieben hergestellt und an Gönner:innen und Sympathisant:innen des Heims 
versendet.26

3 Finanzen – Der Spielwarenbetrieb und die Buchhaltung

Der Aufkleber auf dem „Meilenstein“ mit dem Logo eines grünen Baums und 
der Unterschrift „Albisbrunn Spielwaren“, verweist auf den Herstellungsort; den 
Spielwarenbetrieb des Landerziehungsheims Albisbrunn. Die Herstellung der ers-
ten Spielfiguren aus Holz in Albisbrunn lässt sich auf den Bildhauer und Maler 
Hans Gessner (1898–1986) zurückführen, der von 1926 bis 1928 als Erzieher 
und in der Schreinerei tätig war.27 Nachdem die Herstellung von Spielwaren zu-
nächst im Rahmen der Holzwerkstatt erfolgt war, wurde sie ab den 1930er Jah-
ren ausgebaut und als eigenständiger Betrieb ausgerichtet. In der Öffentlichkeit 
wurde die Spielwarenherstellung zunehmend zum Erkennungsmerkmal des Lan-
derziehungsheims.28 Insbesondere die zeitweilige Kooperation mit der deutschen, 
reformpädagogisch konnotierten „Spielwarenfabrik Waldorf-Spielzeug Stuttgart“ 
trug hierzu bei.29 Der Spielwarenbetrieb wuchs derart, dass zeitweise gar über ei-
nen Mangel an schulentlassenen Zöglingen geklagt wurde, die in der Produktion 
eingesetzt werden konnten.30

Die Sorge um die fehlenden, teils unentgeltlich beschäftigten Arbeitskräfte, er-
klärt sich aus der Finanzierungsstruktur des Heims; die Betriebe dienten nicht 
zuletzt der Finanzierung des Heims. Die wenigen Jahresrechnungen in der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts, in denen die Bilanz des Spielwarenbetriebs separat 
ausgewiesen wurde, zeigen, dass dieser zu einem der ökonomisch erfolgreichsten 
Betriebe in Albisbrunn gehörte.31 Ab 1955 ist die Bilanz des Spielwarenbetriebs 
jeweils jährlich ersichtlich, wobei deutlich wird, dass dieser der ständig von Geld-
sorgen geplagten Institution bis 1990 regelmäßig solide Gewinne bescherte.32 
Aber auch in einer Phase der Defizite während der Wirtschaftskrise der 1970er 

26 Etwa Brief von H. Häberli an H. Burkhard, Dez 1985, StAZH Z 866.117.03.
27 Mitarbeiterkartei, 1925–1957, StAZH W II 24.1865; Häberli, Hans: Von der Kaltwasser-Heil-

anstalt zum Landerziehungsheim [Typoskript, Teil 2]. An: Orientierungs-Veranstaltung für die 
Mitarbeitenden in Albisbrunn, 12.04.2002, S. 7, StAZH Z 866.157.

28 Vgl. Protokoll Stiftungsrat, 23.09.1972, S. 2, StAZH Z 866.59.
29 Vgl. Zeltner 1933, S. 17. Die Kooperation führte dazu, dass reformpädagogisch ausgerichtete 

Kindergärten und Schulen das Albisbrunn-Spielzeug in größeren Mengen kauften (vgl. ebd).
30 Protokoll Betriebsausschuss, 05.12.1930, StAZH W II 24.1840.2, S. 5; vgl. auch Zeltner 1931, 

S. 10; Zeltner 1945, S. 9; Konrad 1956, S. 44f.
31 Vgl. Jahresrechnung 1926, StAZH Z 866.2; Jahresrechnung 1941, StAZH Z 866.17.
32 Vgl. Jahresrechnungen Albisbrunn, 1955–1990, StAZH Z 866.27–Z 866.34.



Historische Materialität |  191

https://doi.org/10.25658/r5j8-rc10

Jahre, von der die anderen Betriebe nicht minder betroffen waren, hielt man im 
Stiftungsrat fest, dass man „auf den Spielwarenbetrieb niemals verzichten“ wolle, 
„da er ein guter Werbeträger“ sei.33

Indes trug die ökonomische Bedeutsamkeit des Spielwarenbetriebs in Verbindung 
mit der teilweisen Beschäftigung unbezahlter jugendlicher Arbeitskräfte ambi-
valente Züge, die auch dem langjährigen Heimleiter Max Zeltner (1895–1953) 
bewusst waren. Namentlich warnte er von der schwelenden „Gefahr“, „mit der 
Arbeitserziehung Missbrauch zu treiben“.34 Es wurde weithin als Balanceakt be-
schrieben, „eine gute berufliche Ausbildung zu vermitteln und doch nach Mög-
lichkeit produktiv zu arbeiten”.35 Die chronische Unterfinanzierung des Heims 
verschärfte dieses Problem. Während in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
dieser Spagat die Arbeit der Zöglinge in den heimeigenen Betrieben prägte, diente 
gerade der Spielwarenbetrieb später zunehmend als Angebot für schulpflichtige 
Zöglinge, sich in ihrer Freizeit ein Taschengeld zu verdienen oder als Möglich-
keit für das Heim, Jugendliche zu beschäftigen, die sich in einer Übergangs- und 
Findungsphase zwischen Schule und Berufslehre befanden. In welchem Ausmaß 
Zöglinge bei der Herstellung der Spielzeuge mithalfen, lässt sich aufgrund der 
Quellenlage schwer rekonstruieren. Für die erste Hälfte der 1950er Jahre wird be-
richtet, dass neben sechs Angestellten im Durchschnitt „fünf bis zehn Buben“ im 
Spielwarenbetrieb beschäftigt worden seien.36 Die teils monotone Handarbeit im 
Spielwarenbetrieb – die unregelmäßig abgeschliffenen Kanten des „Meilensteins“ 
verweisen darauf – provozierte gleichwohl zwiespältige Gefühle. Ein ehemaliger 
Zögling, der Anfang der 1980er Jahre in Albisbrunn untergebracht war, erinnert 
sich: „Die Mittwochnachmittage, an denen ich in der Spielzeugfabrik meine 
Stunden abarbeitete und an Spielklötzen die Kanten abschliff, liessen mich fast 
durchdrehen.“37 Die Arbeit hatte jedoch besonders in der Anfangszeit des Heims 
durchaus erzieherische Motive.

4 Arbeitserziehung – Zwischen beruflicher Eingliederung und 
pädagogischer Strafe

Der Einbezug von Zöglingen bei der Herstellung von Produkten wie dem „Meilen-
stein“ verweist auf eines der ambivalenten pädagogischen Konzepte der damaligen 
Anstalten: Erziehung durch Arbeit. Der Heilpädagoge und erste Leiter Albisbrunns, 
Heinrich Hanselmann (1885–1960), hielt etwa 1927 fest, dass sie „nicht wesent-

33 Protokoll Stiftungsrat, 23.09.1972, S. 2, StAZH Z 866.59.
34 Zeltner 1945, S. 8.
35 Zeltner 1956, S. 14.
36 Konrad 1956, S. 44.
37 Gurt 2018, S. 380.
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lich eine Schul- sondern eine Arbeitserziehungsanstalt“ seien.38 Diese Worte fassen 
pointiert zusammen, welche Rolle der Arbeit für die Erziehung der ‚schwererzieh-
baren‘ Buben in Albisbrunn zukam. Alle Kinder, auch die schulpflichtigen, mussten 
regelmäßig, mindestens an einem Nachmittag in der Woche, arbeiten.39 Arbeit war, 
wie es Hanselmanns Nachfolger, Zeltner, formulierte, das „vornehmste und wich-
tigste Erziehungsmittel der Anstalten“. Wobei er  – sich vom Anstaltsdiskurs der 
1940er Jahre absetzend – betonte, dass „die Arbeit in erster Linie als Mittel“ und 
„nicht als Selbstweck zu gelten“ habe.40 Das Ziel dieser „Erziehung durch Arbeit“ 
war die „Erziehung zur Arbeit“. Die Zöglinge sollten „lernen“, „auch das gut zu tun, 
was [sie] noch nicht, vielleicht überhaupt nie gern tu[n]“ würden.41 Die Einsicht in 
die „Arbeitspflicht in der Gesellschaft“ war das Ziel der Erziehung, die gleichsam 
ein selbständiges Leben „mit persönlicher Befriedigung und selbstgewollter Einord-
nung“ überhaupt möglich machen sollte.42 Indem die Zöglinge in einer geschützten 
Umgebung an Arbeiten gewöhnt wurden, könnten sie sich, so die Annahme, an 
pünktliches Erscheinen, regelmäßiges Arbeiten und Durchhalten gewöhnen und 
folglich in der Lage sein, eine Berufslehre erfolgreich zu beenden.
Die Arbeitserziehung fand, je nach „Neigung“ oder „Vermögen“ des Jugendlichen, 
in den verschiedenen heimeigenen Betrieben statt.43 Die zur Auswahl stehenden 
Betriebe und Werkstätten veränderten sich über die Zeit hinweg. Sie umfassten 
u. a. eine Gärtnerei, Mechaniker- und Schlosserwerkstätten, eine Bauschreinerei, 
eine Malerei, einen landwirtschaftlichen Betrieb und – seit den Gründungsjahren 
bis heute – den Spielwarenbetrieb.44

In den 1930er Jahren waren es vor allem die sogenannten Beobachtungszöglinge, 
Zöglinge, die auf Verfügung des Kantons für drei Monate in Albisbrunn unterge-
bracht waren, die im Spielwarenbetrieb eingesetzt wurden. Beobachtungszöglinge 
sollten während ihrer Unterbringung im Hinblick auf eine zukünftige Platzierung 
sowie ihre Berufseignung begutachtet werden. Das Problem sonderpädagogischer 
bzw. psychologischer oder psychiatrischer Begutachtung, das sich seit dem 19. Jahr-
hundert – als begonnen wurde, die vermutete Ursache geistig mentaler Auffälligkei-
ten im Gehirn zu verorten – fortschrieb, war die Sichtbarmachtung einer zunächst 
unsichtbaren ‚Abweichung‘, die sich nicht in jedem Moment und nicht mit den 
stets gleichen Symptomen äusserte.45 Ab den 1920er Jahren wurden die „Fähigkeit 
zur Ausdauer, […] Auffassungsfähigkeit, Kombinationsfähigkeit, […] Pünktlich-

38 Protokoll Stiftungsrat, 20.08.1927, StAZH W II 24.1841.1, S. 47.
39 Vgl. Zeltner 1929, S. 11.
40 Zeltner 1945, S. 1.
41 Hanselmann 1929, S. 313.
42 Zeltner 1945, S. 1. Noch in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde der Zweck der Hei-

merziehung als diesem Ziel untergeordnet verstanden (vgl. Häberli 1971).
43 Zeltner 1945, S. 3.
44 Vgl. Weiss 1936, S. 10; ATH/JHL 1973, S. 12.
45 Vgl. Hagner 2008; Ledebur 2013.
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keit [und] Zuverlässigkeit“ „psychotechnisch“46 mit standardisierten Tests wie dem 
Kraepelin’schen Rechenversuch, dem Assoziationsversuch nach Carl Gustav Jung 
(1875–1961) oder verschiedenen Intelligenztests sichtbar gemacht. Im Hinblick 
auf deren Aussagekraft blieb die Albisbrunner Heimleitung jedoch skeptisch: Die 
Testsituation, verunmögliche die „Unbefangenheit, die doch von wesentlicher Be-
deutung“ sei. Stattdessen wurden die Zöglinge bevorzugt während ihrer Arbeit im 
Spielwarenbetrieb beobachtet, wo sie „höchst unbefangen“ mit der Arbeit beschäf-
tigt seien, um sich „schließlich ein Bild vom Gesamtzustand des zu erziehenden 
Kindes“ zu machen in einer Situation, die der ‚Wirklichkeit‘ näherkomme.47

Trotz aller Betonung des pädagogischen Werts der Charakterschulung durch Ar-
beit und der vermeintlich authentischen Beobachtungsituation zur psychologischen 
Vermessung konnte die Spielzeugherstellung auch als Strafe dienen. Der Heimlei-
tung war zumindest das Problem, Arbeit als Strafe einzusetzen, bekannt: Die „Versu-
chung, von der Strafarbeit als Erziehungsmittel ausgiebigen Gebrauch zu machen“, 
sei „besonders gross, ihr erzieherischer Wert aber auch besonders gefährdet.“48 Diese 
Sorge hielt das Erziehungspersonal indes nicht davon ab, Arbeit, vor allem im Spiel-
warenbetrieb, immer wieder als Strafe einzusetzen.49 Setzten sich Zöglinge gegen die 
Strafarbeit zur Wehr, beispielsweise mit der Feststellung sich nicht in einem „Kon-
zentrationslager“ zu befinden und „kei[ne] Sklav[en]“ zu sein, wurde diese Renitenz 
mit zusätzlichen Arbeitsstunden quittiert.50 Die Wut der Zöglinge auf die „beschis-
sene Holzklötzchenfabrik“ mit ihren „monotonen Geräusche[n]“, den „Neonröh-
ren“ und einer „riesige[n] Kiste noch unbemalter Figuren“ war mitunter so groß,51 
dass Zöglinge nicht nur damit drohten, den Spielwarenbetrieb in Brand zu setzen,52 
sondern ein Zögling dies in den 1960er Jahren auch in die Tat umsetzte.53 Der 
„Meilenstein“ verweist folglich auf einen der Austragungsorte der Ambivalenzen 
zwischen Fürsorge und Zwang, zwischen der Sorge um die berufliche Eingliederung 
der Knaben und schwer abzuschätzenden Grenzen pädagogischer Strafen.

5 Ein Gegenstand und seine Geschichten

In alte Fallen tappend mündete die vorliegende Analyse der physischen Materiali-
tät eines Objekts wiederum im Dickicht schriftlicher Quellen. Die Frage, was sich 

46 Zeltner 1927, S. 40.
47 ebd. 1927, S. 40.
48 Zeltner 1945, S. 8.
49 Etwa Beobachtungsbogen, 01.04.1947, o. S., StAZH W II 24.1112; Beobachtungsbogen, 05.01.1951, 

StAZH W II 24.1365, o. S.; Beobachtungsbogen, 25.05.1949, o. S., StAZH W II 24.1256.
50 Eintrag Beobachtungsbogen, 15.09.1945, o. S., StAZH W II 24.1047.
51 Gurt 2018, S. 380 u. 399.
52 Protokoll Stiftungsrat, 18.02.1964, S. 6, StAZH W II 24.1842.
53 Vgl. Anonym 1964, S. 4.
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gewinnen lässt, wenn ein offensichtlich bedeutsames Objekt der Vergangenheit tat-
sächlich physisch vorliegt, stellt sich damit nachdrücklich. Während sich die Ver-
messung der physikalischen Eigenschaften (Material, Farbe, Gewicht, Masse) als 
mäßig ertragreich erwies, offerierten die symbolischen Inschriften und das Logo 
des Herstellungsorts bereits einige Hinweise über die sozialen Verstrickungen des 
Objekts. Besonders die deutlich sichtbare Handarbeit provozierte Fragen nach den 
Bedingungen der Herstellung in einem Heim für ‚schwererziehbare‘ Knaben. Der 
Gegenstand, der trotz seiner Sperrigkeit aufbewahrt wurde, verdeutlicht zudem, 
welchen Aufwand das Heim betrieb, um seine handwerklichen, erzieherischen und 
politischen Anliegen einer sympathisierenden und nicht zuletzt finanzierenden Öf-
fentlichkeit zu vermitteln. Doch ähnlich wie in der Archäologie bleibt der Gegen-
stand für sich allein nahezu wertlos. Erst verknüpft mit weiteren Quellenfunden 
in seiner geografischen oder inhaltlichen Nähe zeichnen sich die Netzwerke ab, 
die über die Praktiken und Eigenarten eines vergangenen Sozialen unterrichten, 
in dem auch dieses Objekt zirkulierte. Der „Meilenstein“ trägt dabei buchstäblich 
die (Schleif-)Spuren damaliger Austragungskämpfe auf politischem, ökonomischem 
und erzieherischem Boden. Hieran lässt sich der Wert des physischen Objekts für 
die historische Analyse messen. Der „Meilenstein“ schärfte unsere Aufmerksamkeit, 
er leitete die Spurensuche und verwies somit, je weiter der von „Meilensteinen“ 
gesäumten Straße gefolgt wurde, auf grundlegende Ambivalenzen der Fürsorge-
erziehung im 20. Jahrhundert. Obschon es sich die zeithistorische Historiografie 
aufgrund ihres Quellenreichtums (noch) leisten kann, auf die Analyse physischer 
Objekte zu verzichten, scheint die Aufnahme dieser Quellengattung für ein vertief-
tes Verständnis der Vergangenheit durchaus förderlich zu sein.
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